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► Nr.  VO/2023/11877
öffentlich

Lübeck, 07.02.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Ulrike Schröder (E-Mail: ulrike.schroeder@luebeck.de Telefon: 122-6126)

142. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Teilbereich 
Moisling Süd - abschließender Beschluss  
Bebauungsplan 21.09.00 - Moisling Süd/ Solarpark - Satzungsbe-
schluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

20.02.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
06.03.2023 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
21.03.2023 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung
Öffentlich zur Vorberatung

28.03.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
30.03.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 142. Änderung 
des Flächennutzungsplanes und zum Entwurf des Bebauungsplanes 21.09.00 – Mois-
ling Süd/ Solarpark – abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck geprüft und in 
die Abwägung eingestellt. 

Der Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der durchgeführten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (An-
lage 1) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen.

2. Die 142. Änderung des Flächennutzungsplanes wird in der vorliegenden Fassung (Anla-
ge 3) beschlossen. 

Die zugehörige Begründung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 4) gebilligt.

3. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleich-
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stellung des Landes Schleswig-Holstein gemäß § 6 Abs. 1 BauGB zur Genehmigung 
vorzulegen.

4. Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung wird der 
Bebauungsplan 21.09.00 – Moisling Süd/ Solarpark – in der vorliegenden Fassung (An-
lage 5) als Satzung beschlossen. 

Die zugehörige Begründung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 8) gebilligt.

6. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Erteilung der Genehmi-
gung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 5 BauGB sowie 
den Beschluss des Bebauungsplanes durch die Bürgerschaft gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
sowie die Berichtigung des Flächennutzungsplans ortsüblich bekannt zu machen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken
2.280 Wirtschaft und Liegenschaften Zustimmung
3.370 Feuerwehr Zustimmung
3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Zustimmung
3.700 Entsorgungsbetriebe Zustimmung
3.820 Stadtwald Zustimmung
4.491 Archäologie und Denkmalpflege Zustimmung
5.660 Stadtgrün und Verkehr Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligungen nach § 3 
BauGB beteiligt. Eine darüber hinausge-
hende besondere Beteiligung gemäß § 47 f 
GO wurde dabei nicht durchgeführt, da die 
Belange von Kindern und Jugendlichen 
durch  die Bauleitpläne nicht in besonderem 
Maße berührt werden.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
BauGB

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
X Ja – Begründung:
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Die Auswirkungen der Umsetzung der Pla-
nung auf das Klima sowie vorgesehene 
Maßnahmen zum Klimaschutz werden in 
der Begründung zum B-Plan dargelegt (sie-
he Umweltbericht, Kap.6).

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

Siehe Anlagen 4 und 8

Anlagen:

1A: Prüf- und Abwägungsbericht zur 142. Änderung Flächennutzungsplan
1B: Prüf- und Abwägungsbericht zum B-Plan 21.09.00
2: Ausschnitt aus dem geltenden Flächennutzungsplan für den Teilbereich der 142. 

FNP-Änderung
3: 142. Änderung des Flächennutzungsplanes, Fassung zum abschließenden Be-

schluss
4: Begründung zur 142. Änderung des Flächennutzungsplanes, Fassung zum abschlie-

ßenden Beschluss
5: Bebauungsplan 21.09.00, Fassung zum Satzungsbeschluss  (Planoriginal)
6: Teil A - Planzeichnung mit Legende  (DIN-A3-Druckfassung)
7: Teil B - Text  (DIN-A4-Druckfassung)
8: Begründung zum Bebauungsplan 21.09.00, Fassung zum Satzungsbeschluss

Senatorin Joanna Hagen



 

142. Änderung Flächennutzungsplan – Moisling Süd / Solarpark - Prüf- und Abwägungsbericht vom 25.01.2023 1 

 

 

 

142. Änderung Flächennutzungsplan 

Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen  

(Prüf- und Abwägungsbericht) 

Stand: 25.01.2023 

 

 

Vorbemerkung: Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 sind keine Stellungnahmen eingegangen. Im Rahmen der Behördenbetei-

ligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden insgesamt 43 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Stel-

lungnahmen aus der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden in dem vorliegenden B-Planentwurf berücksichtigt. 

a)  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen mit flächennutzungsplanrelevanten Inhalten eingegangen: 

1. HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege, Abt. Denkmalpflege (Schreiben vom 13.10.2022) 

2. HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege, Abt. Archäologie (Schreiben vom 25.10.2022) 

3. HL, Bereich 5.610.2 Abteilung Stadtentwicklung (Schreiben vom 25.11.2022) 

4. DB Netz AG, Regionalbereich Nord (Schreiben vom 11.05.2022) 

5. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, Abt. 5 Naturschutz und Forst, Außenstelle Mölln (Schreiben 

vom 23.11.2022) 

6. Landeskriminalamt, Kampfmittelräumdienst (Schreiben vom 20.10.2022) 

b)  Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben ausdrücklich keine Bedenken und Anregungen vorgebracht oder sonstige Hin-

weise gegeben, die ggf. in nachgeordneten bzw. anderen Planungsverfahren zu berücksichtigen sind. 

1. HL, Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung (Schreiben vom 06.10.2022) 

2. HL, Bereich 3.700 Entsorgungsbetriebe (Schreiben vom 04.11.2022) 

3. HL, Bereich 3.820 Stadtwald (Schreiben vom 15.11.2022) 

4. HL, Bereich 5.651 Gebäudemanagement (Schreiben vom 26.10.2022) 

5. Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 30.09.2022) 

6. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hamburg/Schwerin (Schreiben vom 10.10.2022) 

7. Industrie und Handelskammer Lübeck (Schreiben vom 25.11.2022) 

8. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume S-H Abt. 7 Technischer Umweltschutz, Regionaldezernat Südost (Schreiben 

vom 06.10.2022) 

9. Wasser- und Bodenverband Ostholstein (Schreiben vom 12.10.2022) 

10. Stadtbeauftragter für Naturschutz/Beirat für Naturschutz (Schreiben vom 19.10.2022) 

  

 

Anlage 1 A 
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c)  Bei den übrigen, nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von denen keine Stellungnahmen eingegangen 

sind, wird gemäß entsprechender Klarstellung im Anschreiben davon ausgegangen, dass keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen und auch 

keine sonstigen Anregungen und Hinweise vorzubringen waren. 

- HL, Bereich 1.160 Frauenbüro 

- HL, Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften 

- HL, Bereich 3.370 Feuerwehr Lübeck, vorbeugender Brandschutz 

- HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz 

- HL, Bereich 5.610 Stadtplanung und Bauordnung – Welterbe-Koordination 

- HL, Bereich 5.610 Stadtplanung und Bauordnung – Bauaufsicht 

- HL, Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr 

- Handwerkskammer Lübeck 

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (LLUR), Abt. 2 Landwirtschaft, Regionaldezernat Südost 

- Landesamt für Vermessung und Geoinformation S-H, Katasteramt Lübeck 

- Landesweite Nahverkehrsservicegesellschaft mbH 

- Landwirtschaftskammer S-H 

- Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes S-H, Abt. IV 6 Landesplanung 

- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Referat Straßenbau – VII 414 – 

- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Referat Straßenbau – VII 4 –, über den LBV 

- Schleswig-Holstein Netz AG 

- Stadtwerke Lübeck GmbH – Planung und Steuerung 

- Kreisverwaltung Kreis Herzogtum Lauenburg 

- Arbeitsgemeinschaft der nach §29 BNatSchG beteiligte Naturschutzverbände AG 29 

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (Landesverband) 

- Landesnaturschutzverband LNV Schleswig-Holstein 

- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein 

- Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Nr. 1 HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege, Denkmalschutz (Schreiben vom 13.10.2022) 

1.1 Anregung zur Änderung einer Textpassage in der 

Begründung zum Bebauungsplan 

Die in der denkmalpflegerischen Stellungnahme vom 

13.05.2022 im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfah-

rens nach § 4 Abs. 1 BauGB aufgeführten Hinweise sind in der 

Überarbeitung der Planunterlagen benannt sowie berücksich-

tigt worden.  

Da für den Redder an der Ostgrenze des Planungsgebiets kein 

formeller Schutzstatus gemäß Denkmalschutzgesetz Schles-

wig-Holstein besteht, bitte ich in der Begründung zum Bebau-

ungsplan auf Seite 68 unter Abschnitt b um folgende redaktio-

nelle Anpassung: 

„Für die neue Zuwegung, die im südöstlichen Teil des Plange-

bietes festgesetzt ist, wird die Rodung von 5,3 m Knick not-

wendig, die aus denkmalschutzrechtlicher Sicht jedoch nicht 

als erheblich einzustufen ist, da die Gesamtstruktur des Red-

ders nicht in größerem Umfang nachteilig verändert wird.“ 

Die Anregung wird auch auf der Ebene des Flächennut-

zungsplans berücksichtigt: Die Begründung zur Änderung 

des Flächennutzungsplans wird entsprechend angepasst. 

berücksichtigen 

Nr. 2 HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege, Archäologie (Schreiben vom 25.10.2022) 

2.1 Hinweise auf die Bedeutung des Plangebietes für 

die Archäologie 

Gegen die Planung bestehen von Seiten des Bereichs Archä-

ologie und Denkmalpflege, Abt. Archäologie, keine Bedenken. 

Es handelt sich hier allerdings um teilweise noch ungestörte 

Landschaftsteile, in denen archäologische Kulturdenkmale, 

vor allem aus der Vor- und Frühgeschichte bekannt sind. Vor 

Kurzem durchgeführte systematische archäologische Pros-

pektionen (Oberflächenbegehungen, Detektorsuche) haben 

gezeigt, dass hier archäologische Fundstellen vorliegen. Die 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Funde streuen über einen Großteil der überplanten Fläche und 

auch in unmittelbarer Nachbarschaft südlich davon. 

2.2 Hinweise auf das Vorkommen von Kulturdenkmalen 

im Plangebiet 

Damit handelt es sich bei der überplanten Fläche gem. § 12 

(2) 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den 

Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk-

male befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen 

demnach der Genehmigung der oberen Denkmalschutzbe-

hörde. 

Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob 

sie in der Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt.   

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 

2.3 Anregungen zur Berücksichtigung der archäologi-

schen Kulturdenkmale bei der Umsetzung der Vor-

haben im Plangebiet 

Der vorliegenden Planung wird zugestimmt, da jedoch zu-

reichende Anhaltspunkte vorliegen, dass im Verlauf der weite-

ren Planung in ein Denkmal eingegriffen wird, sind je nach 

technischer Durchführung der Baumaßnahme gem. § 14 

DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. Der Ver-

ursacher eines Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG 

die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachge-

rechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denk-

mals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergeb-

nisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. Archä-

ologische Untersuchungen sind ggf. zeitintensiv. Daher sollte 

möglichst frühzeitig eine Genehmigung eingeholt werden, da-

mit keine Verzögerungen im sich daran anschließenden Pla-

nungs- und Bauablauf entstehen. Alternativ kann der Planung 

auch ohne die Auflage einer archäologischen Untersuchung 

Die Umsetzung der Vorhaben wurde und wird weiterhin mit 

der Abteilung Archäologie abgestimmt. 

Die Eingriffe in den mineralischen Boden im Sondergebiet 

SO1 werden vermieden, in dem auf die Verankerung der So-

larkollektoren und Solarmodule mit Rammpfählen verzichtet 

wird. Die Aufständerung der Solarkollektoren und Solarmo-

dule erfolgt in Form des „Tree Systems“ mit mehreren Stan-

gen, die wie das Wurzelwerk eines Baumes diagonal in den 

Boden eingeschlagen werden, so dass die Eingriffe auf den 

Oberboden in einer Tiefe von ca. 0,50 m beschränkt bleiben.  

Vor der Bauphase wird über eine Bodenuntersuchung die 

konkrete Oberbodenstärke festgestellt. 

Im Sondergebiet SO2 sind auf den Flächen für das Funkti-

onsgebäude und den Wärmespeicher Bodeneingriffe zu er-

warten, die tiefer als in den Oberboden gehen werden. Für 

diese Flächen wird vom Vorhabenträger in enger Abstim-

mung mit der Abteilung Archäologie eine archäologische Vor-

untersuchung (Bagger-Prospektion) beauftragt.  

teilweise berücksichti-

gen 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

zugestimmt werden, wenn in der o.g. Fläche die geplante Pho-

tovoltaikanlage ohne Tiefbauarbeiten errichtet wird. Hierbei 

werden die einzelnen Modultische auf einer Betonfundamen-

tierung errichtet, bei der kein Eingriff in die Bodenstruktur not-

wendig ist, bzw. die nicht über die Tiefe der üblichen Boden-

bewirtschaftung durch Landwirtschaft hinausgeht und die 

elektrische Streckenführung überirdisch (ohne Herstellung von 

Kabelgräben in der sonst gängigen Tiefe) erfolgt.  

Kabel und Leitungen werden auf dem natürlichen Gelände 

verlegt, so dass kein Eingriff in die Bodenstruktur erforderlich 

ist. 

Die Abteilung Archäologie hat dieser Vorgehensweise zuge-

stimmt. 

Die Hinweise auf das Vorkommen archäologischer Kultur-

denkmale im Plangebiet werden in die Begründung zur Ände-

rung des Flächennutzungsplans ebenso aufgenommen wie 

die geänderte Aufständerung der Solarkollektoren und Solar-

module. Die bisher beschriebene Aufständerung mit Ramm-

pfählen entfällt. 

2.4 Hinweise auf die Pflichten bei einem archäologischen 

Fund im Plangebiet 

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG S-H, wonach 

Funde und Befunde (Gruben, Verfärbungen, Holz- und Stein-

einbauten etc.) unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbe-

hörde (Bereich Archäologie) anzuzeigen und die Bauarbeiten 

zu unterbrechen sind. Der Bereich Archäologie und Denkmal-

pflege ist möglichst rechtzeitig, spätestens jedoch 14 Tage 

vorher, unter Nennung der ausführenden Baufirma (mit Kon-

taktdaten des Bauleiters) über den Beginn der Erdarbeiten zu 

informieren. Mitteilungen sind schriftlich oder telefonisch an 

die Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 Lübeck, Tel.: 

(0451) 122-7155 oder per Mail an archaeologie@luebeck.de 

zu richten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 

Nr. 3 DB Netz AG, Regionalbereich Nord (Schreiben vom 11.05.2022) 

3.1 Hinweis auf eventuell benötigte Baustelleneinrich-

tungsflächen in Verbindung mit dem Bau zukünftiger 

Lärmschutzwände 

Im Bestand ist infolge des durchgängigen gesetzlich ge-

schützten Knicks zwischen den Bahngleisen und der Acker-

zur Kenntnis nehmen 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Hinsichtlich des Verfahrens ist der langfristige Ausbau von 

Lärmschutz in Form von Lärmschutzwänden zu berücksichti-

gen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Planungen jedoch noch 

nicht so konkret, dass beispielsweise zu möglichen Baustel-

leneinrichtungsflächen eine Aussage getroffen werden kann. 

fläche, vom östlich gelegenen Redder bis zur westlich gele-

genen Waldfläche kein Zugang zu den Bahngleisen möglich. 

Im Bebauungsplan ist kein Knickdurchbruch vorgesehen. 

An der Nordseite des Sondergebietes SO2 kann im Rahmen 

der Umsetzung der Solarenergie-Freiflächenanlage ein Tor 

eingebaut werden. Der Knickschutzstreifen nördlich der Son-

dergebiete SO1 und SO2 hat eine Breite von 5 m und könnte 

im Bedarfsfall ebenso befahren werden wie der 30 m breite 

Waldabstand, der zu einer extensiv genutzten Grünlandflä-

che entwickelt wird. 

Die Lage des Tores wird im Rahmen des Bauantrages mit 

der DB Netz abgestimmt. 

3.2 Hinweis auf einen vorhandenen Durchlass und eine 

Tiefenentwässerung, die für die DB Netz zugänglich 

sein müssen 

In km 7,066 befindet sich ein Durchlass und eine Tiefenent-

wässerung. Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanla-

gen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden (DB 

Konzernrichtlinie 836.4601 ff.). Auf der Feldseite (zwischen 

Bahn und Solarpark) ist ein befahrbarer und erreichbarer Zu-

gang für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsmaß-

nahmen sicherzustellen.   

An der Nordseite des Sondergebietes SO2 kann im Rahmen 

der Umsetzung der Solarenergie-Freiflächenanlage ein Tor 

eingebaut werden. Der Knickschutzstreifen nördlich der Son-

dergebiete SO1 und SO2 hat eine Breite von 5 m und könnte 

im Bedarfsfall ebenso befahren werden wie der 30 m breite 

Waldabstand, der zu einer extensiv genutzten Grünlandflä-

che entwickelt wird. 

Die Lage des Tores wird im Rahmen des Bauantrages mit 

der DB Netz abgestimmt. 

zur Kenntnis nehmen 

3.3 Hinweis auf Vermeidung von Einschränkungen der 

durch die DB Netz AG geplanten Maßnahmen 

Die vorgesehene Planung darf zu keinen Einschränkungen 

hinsichtlich der durch die DB Netz AG geplanten Maßnah-

men führen.  

Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Bestand ist infolge des durchgängigen gesetzlich ge-

schützten Knicks zwischen den Bahngleisen und der Acker-

fläche, vom östlich gelegenen Redder bis zur westlich gele-

genen Waldfläche, von der bestehenden Ackerfläche aktuell 

kein Zugang zu den Bahngleisen möglich. Im Bebauungsplan 

ist kein Knickdurchbruch vorgesehen. 

zur Kenntnis nehmen 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Im Bedarfsfall ist der Knick mit Fahrzeugen erreichbar. Die 

Zuständigkeit für einen Knickdurchbruch liegt bei der Unteren 

Naturschutzbehörde 

3.4 Hinweise auf Erhalt der Standsicherheit und Funkti-

onstüchtigkeit der Bahnanlagen 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanla-

gen (insbesondere Bahndamm, Durchlässe, Entwässerungs-

anlagen, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, GSM-R, 

Oberleitungsmasten, Gleise, Bahnübergänge etc.) sind stets 

zu gewährleisten.   

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bau und Betrieb der Solarenergie-Freiflächenanlage be-

einträchtigt nicht die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit 

der Bahnanlagen. 

zur Kenntnis nehmen 

3.5 Hinweis auf Vermeidung von Beeinträchtigungen der 

Funkversorgung des Bahnverkehrs 

Aus Sicht der DB Netz AG Telekommunikation darf es bei 

dem Verfahren nicht zur Beeinträchtigung der GSM-R Funk-

versorgung (digitaler Zugfunk) der Bahnstrecke kommen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bau und Betrieb der Solarenergie-Freiflächenanlage be-

einträchtigt nicht die Funkversorgung des Bahnverkehrs. 

zur Kenntnis nehmen 

3.6 Hinweis auf Qualitätsanforderungen von Neupflan-

zungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen 

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanla-

gen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen der Si-

cherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen.  

Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Konzernrichtlinie 

(Ril) 882 „Landschaftspflege und Vegetationskontrolle“ zu be-

achten und über folgende Bestelladresse zu erwerben:   

DB Kommunikationstechnik GmbH, Medien- und Kommuni-

kationsdienste, Informationslogistik – Kundenservice, E-Mail 

dzd-bestellservice@deutschebahn.com.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Plangebiet sind im Nachbarbereich der Bahnanlagen 

keine Gehölzpflanzungen festgesetzt. 

zur Kenntnis nehmen 

3.7 Hinweis auf Immissionen durch den Bahnverkehr 

und Bahnanlagen sowie auf die Freistellung der DB 

AG von Forderungen durch den Vorhabenträger der 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zur Kenntnis nehmen 
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Solarenergie-Freiflächenanlage 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehren-

den Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich Staub-

einwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsab-

rieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Schleif-

rückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen 

freizustellen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

aus Schäden und Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit 

der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zu-

rückzuführen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG 

sowie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnver-

kehrsunternehmen geltend gemacht werden können. Bei mit 

110 kV – Bahnstromleitungen überspannten Anlagen ist die 

DB bei allen witterungsbedingten Ereignissen, z.B. Eisabfall 

von den Seilen der Hochspannungsleitung, von allen Forde-

rungen freizustellen. 

Nr. 4 LLUR, Abt. Naturschutz und Forst – Untere Forstbehörde, Außenstelle Mölln (Schreiben vom 23.11.2022) 

4.1 Hinweise auf die Darstellungen in der 142. Änderung 

des Flächennutzungsplans und auf die Festsetzun-

gen im Bebauungsplan 

Die seitens der Stadtwerke Lübeck geplante Solarthermie-

Freiflächenanlage dient der Erhöhung des Anteils regenerati-

ver Primärenergie für die notwendige Wärmeerzeugung zur 

Versorgung des im Stadtteil Moisling vorhandenen Fernwär-

menetzes. 

Die zentrale Fläche des Geltungsbereiches wird aktuell über-

wiegend landwirtschaftlich genutzt. Der gültige Flächennut-

zungsplan stellt das betreffende Areal als „Fläche für Landwirt-

schaft“ dar und soll durch die 142. Änderung des Flächennut-

zungsplanes in „Sonderbaufläche für Solarthermie/Photovol-

taik“ sowie „Abstandsgrün“ geändert werden. Die Ausweisung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 
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des Abstandgrünes dient der Berücksichtigung des westlich, 

außerhalb angrenzend existierenden Waldbestandes und des 

diesbezüglich einzuhaltenden, erforderlichen 30m Waldab-

standes, gemäß § 24 LWaldG. Dieser wird in der Planzeich-

nung dargestellt und ist durch die nachrichtliche Übernahme 

in der Legende entsprechend korrekt erfasst worden. 

Gleichermaßen erfolgt analog die Berücksichtigung des be-

treffenden, vorgenannten Sachverhaltes durch entsprechende 

Darstellungen und Festsetzungen in dem zugehörigen Bebau-

ungsplan 21.09.00. 

4.2 Hinweis auf forstbehördliche Zustimmung der Pla-

nung bei Beachtung der genannten Anregungen und 

Hinweise 

Unter der Voraussetzung der Beachtung der vorgenannten 

Anmerkungen und Hinweise bestehen seitens der unteren 

Forstbehörde gegen die 142. Änderung des Flächennutzungs-

planes und des Bebauungsplanes 21.09.00 keine weiteren 

Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 

Nr. 5 Landeskriminalamt, Kampfmittelräumdienst (Schreiben vom 20.10.2022) 

5.1 Anregung zur Kampfmittelsondierung im nordöstli-

chen Bereich des Sondergebietes SO2 

In der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszu-

schließen.  

Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Ka-

nalisation/Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist die o. a. 

Fläche/Trasse gem. Kampfmittelverordnung des Landes 

Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen.   

Die Untersuchung wird auf Antrag durch das 

Landeskriminalamt Dezernat 33,  

Sachgebiet 331  

Auf die Erforderlichkeit einer Kampfmittelsondierung wird in 

der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans 

hingewiesen. Die vom Kampfmittelräumdienst übermittelte 

Abbildung mit der Lage der Kampfmittelverdachtsflächen wird 

in die Begründung ebenso eingefügt wie der Hinweis auf die 

Erforderlichkeit einer Kampfmittelsondierung innerhalb dieser 

Flächen durch eine Fachfirma. 

berücksichtigen 
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Mühlenweg 166  

24116 Kiel   

durchgeführt.  

Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich früh-

zeitig mit dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen 

sollten, damit Sondier- und Räummaßnahmen in die Bau-

maßnahmen einbezogen werden können. 

 

 

 

 

Aufgestellt: Lübeck, den 25.01.2023 

Hansestadt Lübeck / Bereich Stadtplanung und Bauordnung / 5.610.4 / Schr 

in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Prokom 
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Bebauungsplan 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark - 

Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen  

(Prüf- und Abwägungsbericht) 

Stand: 25.01.2023 

 

 

Vorbemerkung: Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 sind keine Stellungnahmen eingegangen. Im Rahmen der Behördenbetei-

ligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden insgesamt 43 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Stel-

lungnahmen aus der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden in dem vorliegenden B-Planentwurf berücksichtigt. 

 

a)  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen mit bebauungsplanrelevanten Inhalten eingegangen: 

1. HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (Schreiben vom 17.11.2022) 

2. HL, Bereich 3.390.3 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Abfall, Boden, Wasser (Schreiben vom 25.11.2022) 

3. HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege, Abt. Denkmalpflege (Schreiben vom 13.10.2022) 

4. HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege, Abt. Archäologie (Schreiben vom 25.10.2022) 

5. HL, Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 25.11.2022) 

6. DB Netz AG, Regionalbereich Nord (Schreiben vom 11.05.2022) 

7. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, Abt. 5 Naturschutz und Forst, Außenstelle Mölln (Schreiben 

vom 23.11.2022) 

8. Landeskriminalamt, Kampfmittelräumdienst (Schreiben vom 20.10.2022) 

 

b)  Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben ausdrücklich keine Bedenken und Anregungen vorgebracht oder sonstige Hin-

weise gegeben, die ggf. in nachgeordneten bzw. anderen Planungsverfahren zu berücksichtigen sind. 

1. HL, Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung (Schreiben vom 06.10.2022) 

2. HL, Bereich 3.700 Entsorgungsbetriebe (Schreiben vom 04.11.2022) 

3. HL, Bereich 3.820 Stadtwald (Schreiben vom 15.11.2022) 

4. HL, Bereich 5.651 Gebäudemanagement (Schreiben vom 26.10.2022) 

5. Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 30.09.2022) 

6. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hamburg/Schwerin (Schreiben vom 10.10.2022) 

7. Industrie und Handelskammer Lübeck (Schreiben vom 25.11.2022) 

Anlage 1 B 
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8. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume S-H Abt. 7 Technischer Umweltschutz, Regionaldezernat Südost (Schreiben 

vom 06.10.2022) 

9. Wasser- und Bodenverband Ostholstein (Schreiben vom 12.10.2022) 

10. Stadtbeauftragter für Naturschutz/Beirat für Naturschutz (Schreiben vom 19.10.2022) 

 

c)  Bei den übrigen, nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von denen keine Stellungnahmen eingegangen 

sind, wird gemäß entsprechender Klarstellung im Anschreiben davon ausgegangen, dass keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen und auch 

keine sonstigen Anregungen und Hinweise vorzubringen waren. 

- HL, Bereich 1.160 Frauenbüro 

- HL, Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften 

- HL, Bereich 3.370 Feuerwehr Lübeck, vorbeugender Brandschutz 

- HL, Bereich 5.610 Stadtplanung und Bauordnung – Welterbe-Koordination 

- HL, Bereich 5.610.5 Bauberatung 

- Handwerkskammer Lübeck 

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (LLUR), Abt. 2 Landwirtschaft, Regionaldezernat Südost 

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (LLUR), Abt. 5 Naturschutz und Forst 

- Landesamt für Vermessung und Geoinformation S-H, Katasteramt Lübeck 

- Landesweite Nahverkehrsservicegesellschaft mbH 

- Landwirtschaftskammer S-H 

- Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes S-H, Abt. IV 6 Landesplanung 

- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Referat Straßenbau – VII 414 – 

- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Referat Straßenbau – VII 4 –, über den LBV 

- Schleswig-Holstein Netz AG 

- Stadtwerke Lübeck GmbH – Planung und Steuerung 

- Kreisverwaltung Kreis Herzogtum Lauenburg 

- Arbeitsgemeinschaft der nach §29 BNatSchG beteiligte Naturschutzverbände AG 29 

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (Landesverband) 

- Landesnaturschutzverband LNV Schleswig-Holstein 

- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein 

- Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein 
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Inhalt der Stellungnahme Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Nr. 1 HL, Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Abt. 2 Natur, Klima, Immission (Schreiben vom 17.11.2022) 

1.1 Hinweise auf die Eignung des Standortes für die So-

larenergie-Freiflächenanlage aus landschaftsplaneri-

scher Sicht 

Der Standort für das Bauvorhaben des Solarparks in Moisling 

ist aus landschaftsplanerischer Sicht geeignet. Durch die 

landschaftliche Einbindung des Vorhabens durch Knicks und 

Gehölzbestände ist keine erhebliche Beeinträchtigung des 

großräumigeren Landschaftsbildes zu erwarten. Das Gebiet 

wird kaum für Erholung genutzt, so dass hier keine Beein-

trächtigungen zu erwarten sind. Die angrenzende Wohnbe-

bauung ist örtlich, optisch und funktional soweit von der An-

lage getrennt, dass sie nicht beeinträchtigt wird. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis nehmen 

1.2 Hinweise darauf, dass das berechnete Ausgleichser-

fordernis und die Lage der Ausgleichsflächen von 

der Abteilung 2 begrüßt werden 

Durch das Vorhaben werden Eingriffe in Natur und Land-

schaft hervorgerufen, die im Rahmen des Erlasses zu den 

„Grundsätzen zur Planung von großflächigen Solarenergie-

Freiflächenanlagen“ ausgeglichen werden. Der Berechnung 

des erforderlichen Ausgleichsvolumens von insgesamt 

11.166 qm wird im Grundsatz gefolgt. Es wird insbesondere 

begrüßt, dass der Ausgleich auf bzw. direkt angrenzend an 

die Eingriffsfläche durchgeführt wird! Es wird allerdings da-

rum gebeten, die folgenden Punkte zu ändern bzw. zu ergän-

zen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis nehmen 

1.3 Anregung zur Auswahl des Saatgutes für die Fläche 

„Extensive Grünlandnutzung (EG)“  

Die Anregung zur Auswahl des Saatgutes wird im Teil B – 

Text - Ziffer III Hinweise ergänzt. 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

berücksichtigen 
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Für die Einsaat des EG sollte Regiosaatgut für das UG 3 mit 

mind. 30 % Krautanteil verwandt werden. Damit können blü-

tenreichere Grünlandbestände hergestellt werden, die u.a. 

der Förderung der Insektenvielfalt dienen. 

1.4 Anregung zur Pflege der Fläche „Extensive Grün-

landnutzung (EG)“ 

Das extensive Grünland (EG) ist verpflichtend 2 x pro Jahr 

mit Abtransport des Mahdgutes zu mähen. Die 2-malige 

Mahd mit Abtransport des Mahdgutes beugt der Ruderalisie-

rung des Grünlandes vor und ist Voraussetzung für den Er-

halt blütenreicher Grünlandvegetation. 

Durch die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan wird 

die Anzahl der Pflegegänge auf maximal 2 x pro Jahr be-

grenzt. Dies entspricht der Zielsetzung einer extensiv bewirt-

schafteten Fläche. Durch die Festsetzung wird gleichzeitig 

eine geringere Anzahl an Pflegegängen ermöglicht, um den 

Flächenbewirtschaftenden, insbesondere bei Schafbewei-

dung, genügend Flexibilität für eine fachgerechte Bewirt-

schaftung zu ermöglichen. Weiterhin enthält die Festsetzung 

eine Verpflichtung zum Abtransport des Mahdgutes. 

Die Entwicklung der Grünlandfläche wird über das Monitoring 

begleitet und bewertet. Dieses enthält ebenfalls Möglichkei-

ten zur Korrektur des Pflegeregimes, falls eine Abweichung 

von dem dort formulierten Zielzustand der Grünlandfläche ab-

sehbar wird. Die zweimalige Maht und das Monitoring werden 

zudem im städtebaulichen Vertrag geregelt. 

bereits berücksichtigt 

1.5 Anregung zu ergänzenden Inhalten im Monitoring  

Alle Flächen sind 1, 3, 5 und 10 Jahre nach Herstellung ei-

nem Monitoring zu unterziehen, das den Zielerreichungsgrad 

der Flächen im Hinblick auf die Festsetzungen bewertet und, 

soweit erforderlich, zusätzliche Maßnahmen zur Optimierung 

der Minimierungs- und Ausgleichsfestsetzungen vorschlägt. 

Die Anregungen werden in den Umweltbericht zur Begrün-

dung zum Bebauungsplan und im städtebaulichen Vertrag 

aufgenommen. 

berücksichtigen 

1.6 Anregung zum Einfügen einer Öffnungsklausel gem. 

§ 9 Abs. 2 BauGB für die Pflege der Ausgleichsflä-

chen 

Eine angemessene Pflege der Ausgleichsfläche „Extensive 

Grünlandnutzung“ wird durch die textlichen Festsetzungen 

zum Bebauungsplan vorgegeben und diese durch das Moni-

nicht berücksichtigen 
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Es wird darum gebeten, eine Öffnungsklausel gem. § 9 Abs. 

2 BauGB für die angemessene Pflege der Ausgleichsflächen, 

insbesondere der artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen 

einzufügen. Denn insbesondere die für den Erhalt einer funk-

tionsfähigen Ausgleichsfläche für den Flussregenpfeifer vor-

gesehene Pflege wird kritisch gesehen. Es wird bezweifelt, 

dass durch eine Mahd der mit Kies bedeckten Flächen diese 

dauerhaft so offen gehalten werden können, dass sie als 

Brutplatz attraktiv für den Flussregenpfeifer bleiben. 

toring überwacht. Das Monitoring enthält ebenfalls Möglich-

keiten zur Korrektur des Pflegeregimes, falls eine Abwei-

chung vom dort formulierten Zielzustand der Ausgleichsflä-

chen absehbar wird. Die Pflege der Ausgleichsflächen inner-

halb und außerhalb des Plangebietes wird im städtebaulichen 

Vertrag zu den Ausgleichsmaßnahmen verbindlich geregelt. 

1.7 Anregung zum dauerhaften Erhalt der Ausgleichs-

maßnahmen 

Die Ausgleichsmaßnahmen sind dauerhaft zu erhalten. 

Der Erhalt der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plange-

bietes wird über die textlichen und zeichnerischen Festset-

zungen zum Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert.  

Der Erhalt der Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plan-

gebietes ist über einen städtebaulichen Vertrag zu den Aus-

gleichsmaßnahmen für einen Zeitraum von 30 Jahren gesi-

chert. Der Eintrag einer Grunddienstbarkeit zu Gunsten des 

Betretungsrechts der Hansestadt Lübeck (HL) sichert eine 

ggf. erforderliche Ersatzvornahme durch die HL.  

bereits berücksichtigt 

1.8 Anregungen zu den zu berücksichtigenden Maßnah-

men bei einer Schafbeweidung im Sondergebiet 

SO1 

Eine spätere Pflege durch Schafbeweidung muss bereits 

beim Bau der Anlage berücksichtigt werden, um Schäden an 

der Anlage bzw. an den Tieren zu vermeiden. Insbesondere 

müssen folgende Punkte beachtet werden: 

- Ausreichender Abstand zwischen Modulen und Boden-

oberfläche von mind. 80 cm 

- Die Paneele sollten fest fixiert sein und zumindest deren 

Unterkanten mit Schienen verstärkt werden. 

Die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen 

sowohl die Bewirtschaftung der Grünflächen im Sondergebiet 

SO1 durch Mahd als auch durch Schafbeweidung. Der Grund 

für die beiden Pflegealternativen liegt in der Verfügbarkeit ei-

nes schafhaltenden Flächenbewirtschaftenden und in der 

Vereinbarkeit einer für die Schafe gefahrlosen Beweidung 

und eines wirtschaftlichen Betriebs der Solarenergie-Freiflä-

chenanlage. Für den Fall, dass Flächenbewirtschaftende die 

Schafbeweidung gewährleisten können, sind vor Beginn der 

Bauphase die Anforderungen für eine für die Schafe gefahr-

losen Beweidung mit den Flächenbewirtschaftenden abzu-

stimmen. Eine Schafbeweidung ist demzufolge nur dann 

berücksichtigen 
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- Die Verkabelung sollte gegen Tierschäden geschützt wer-

den. 

möglich, wenn die Flächenbewirtschaftenden die aus wirt-

schaftlicher Sicht erforderlichen technischen Details zum Auf-

bau der Solarkollektoren und Solarmodule zur Kenntnis be-

kommen und diese danach eine für die Schafe gefahrlose 

Beweidung abschätzen können.  

Die Anregungen werden Bestandteil der ökologischen Bau-

begleitung mit dem Zusatz, dass es sich dabei um abzuprü-

fende Optimalanforderungen zur Abstimmung mit schafhal-

tenden Flächenbewirtschaftenden handelt. Die Begründung 

wird entsprechend ergänzt. 

1.9 Hinweis, dass aus Sicht des Artenschutzes keine 

Bedenken bestehen, sofern die unter den Ziffern 1.3 

bis 1.8 genannten Hinweise und Anregungen be-

rücksichtigt werden 

Aus der Sicht des Artenschutzes bestehen keine erheblichen 

grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben, sofern die 

unter „II. Stellungnahme zum Eingriff in die Natur“ aufgeführ-

ten Anregungen und Bedenken berücksichtigt werden. 

Natura 2000-Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis nehmen 

Nr. 2 HL, Bereich 3.390.3 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Abt. 3 Wasser, Boden, Abfall (Schreiben vom 25.11.2022) 

2.1 Anregung der unteren Abfallentsorgungsbehörde zur 

Entsorgung von Abfällen in der Bauphase 

Grundsätzlich sind Abfälle die im Rahmen von Baumaßnah-

men anfallen gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz und den 

nach diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen zu ent-

sorgen. Fällt belastetes Bodenmaterial zur Entsorgung an, 

werden zusätzliche Anforderungen gestellt. Ab dem 

Der Hinweis wurde in die Begründung zum Bebauungsplan 

21.09.00 aufgenommen. 

bereits berücksichtigt 
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01.08.2023 gelten die Vorgaben der Ersatzbaustoffverord-

nung im Hinblick auf die Anforderungen an den Einbau von 

mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken. 

2.2 Hinweis der unteren Bodenschutzbehörde, dass im 

Plangebiet keine Altlasten bekannt sind  

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf 

altlastenrelevante Nutzungen, Altablagerungen oder sonstige 

Verunreinigungen des Untergrundes im Plangebiet vor.   

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wurde bereits in die Begründung zum Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

zur Kenntnis nehmen 

2.3 Anregung der unteren Bodenschutzbehörde zum 

vorsorgenden Bodenschutz 

Im Plangebiet liegen natürliche bzw. naturnahe schutzwür-

dige Böden vor. Gemäß Baugesetzbuch (BauGB) ist mit Bo-

den als endliche Ressource sparsam umzugehen (§ 1a Abs. 

2 BauGB) sowie Mutterboden zu schützen (§ 202 BauGB). 

Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück ist 

nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) dazu ver-

pflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Boden-

veränderungen nach § 2 Abs. 3 BBodSchG zu treffen. Bei 

Baumaßnahmen sind Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen 

zum Schutz des Bodens gemäß DIN 19639 zu berücksichti-

gen.  

Ab einer Eingriffsfläche von 3000 m² ist nach Artikel 2 § 

3 Abs. 5 der vom Bundestag und Bundesrat beschlossenen 

Mantelverordnung (Inkrafttreten 01.08.2023) eine Bodenkun-

dliche Baubegleitung (BBB) erforderlich. 

Der geplante Eingriff in den Boden wird 3.000 m² nicht über-

schreiten.. 

Zur Kenntnis nehmen 

Nr. 3 HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege, Denkmalschutz (Schreiben vom 13.10.2022) 

3.1 Anregung zur Änderung einer Textpassage in der 

Begründung zum Bebauungsplan 

Die Anregung wird berücksichtigt. berücksichtigen 
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Die in der denkmalpflegerischen Stellungnahme vom 

13.05.2022 im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfah-

rens nach § 4 Abs. 1 BauGB aufgeführten Hinweise sind in der 

Überarbeitung der Planunterlagen benannt sowie berücksich-

tigt worden.  

Da für den Redder an der Ostgrenze des Planungsgebiets kein 

formeller Schutzstatus gemäß Denkmalschutzgesetz Schles-

wig-Holstein besteht, bitte ich in der Begründung zum Bebau-

ungsplan auf Seite 68 unter Abschnitt b um folgende redaktio-

nelle Anpassung: 

„Für die neue Zuwegung, die im südöstlichen Teil des Plange-

bietes festgesetzt ist, wird die Rodung von 5,3 m Knick not-

wendig, die aus denkmalschutzrechtlicher Sicht jedoch nicht 

als erheblich einzustufen ist, da die Gesamtstruktur des Red-

ders nicht in größerem Umfang nachteilig verändert wird.“ 

Nr. 4 HL, Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege, Archäologie (Schreiben vom 25.10.2022) 

4.1 Hinweise auf die Bedeutung des Plangebietes für 

die Archäologie 

Die Abteilung Archäologie des Bereichs 4.491 Archäologie 

und Denkmalpflege nimmt zu dem o.g. Bebauungsplan als 

Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 

Gegen die Planung bestehen von Seiten des Bereichs Archä-

ologie und Denkmalpflege, Abt. Archäologie, keine Bedenken. 

Es handelt sich hier allerdings um teilweise noch ungestörte 

Landschaftsteile, in denen archäologische Kulturdenkmale, 

vor allem aus der Vor- und Frühgeschichte bekannt sind. Vor 

Kurzem durchgeführte systematische archäologische Pros-

pektionen (Oberflächenbegehungen, Detektorsuche) haben 

gezeigt, dass hier archäologische Fundstellen vorliegen. Die 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 
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Funde streuen über einen Großteil der überplanten Fläche und 

auch in unmittelbarer Nachbarschaft südlich davon. 

4.2 Hinweise auf das Vorkommen von Kulturdenkmalen 

im Plangebiet 

Damit handelt es sich bei der überplanten Fläche gem. § 12 

(2) 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den 

Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk-

male befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen 

demnach der Genehmigung der oberen Denkmalschutzbe-

hörde. 

Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob 

sie in der Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt.   

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 

4.3 Anregungen zur Berücksichtigung der archäologi-

schen Kulturdenkmale bei der Umsetzung der Vor-

haben im Plangebiet 

Der vorliegenden Planung wird zugestimmt, da jedoch zu-

reichende Anhaltspunkte vorliegen, dass im Verlauf der weite-

ren Planung in ein Denkmal eingegriffen wird, sind je nach 

technischer Durchführung der Baumaßnahme gem. § 14 

DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. Der Ver-

ursacher eines Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG 

die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachge-

rechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denk-

mals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergeb-

nisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. Archä-

ologische Untersuchungen sind ggf. zeitintensiv. Daher sollte 

möglichst frühzeitig eine Genehmigung eingeholt werden, da-

mit keine Verzögerungen im sich daran anschließenden Pla-

nungs- und Bauablauf entstehen. Alternativ kann der Planung 

auch ohne die Auflage einer archäologischen Untersuchung 

Die Umsetzung der Vorhaben wurde und wird weiterhin mit 

der Abteilung Archäologie abgestimmt. 

Die Eingriffe in den mineralischen Boden im Sondergebiet 

SO1 werden vermieden, in dem auf die Verankerung der So-

larkollektoren und Solarmodule mit Rammpfählen verzichtet 

wird. Die Aufständerung der Solarkollektoren und Solarmo-

dule erfolgt in Form des „Tree Systems“ mit mehreren Stan-

gen, die wie das Wurzelwerk eines Baumes diagonal in den 

Boden eingeschlagen werden, so dass die Eingriffe auf den 

Oberboden mit einer Tiefe von ca. 0,50 - 0,60 m beschränkt 

bleiben.  

Vor der Bauphase wird über eine Bodenuntersuchung die 

konkrete Oberbodenstärke festgestellt. 

Im Sondergebiet SO2 sind auf den Flächen für das Funkti-

onsgebäude und den Wärmespeicher Bodeneingriffe zu er-

warten, die tiefer als in den Oberboden gehen werden. Für 

berücksichtigen 
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zugestimmt werden, wenn in der o.g. Fläche die geplante Pho-

tovoltaikanlage ohne  

Tiefbauarbeiten errichtet wird. Hierbei werden die einzelnen 

Modultische auf einer Betonfundamentierung errichtet, bei der 

kein Eingriff in die Bodenstruktur notwendig ist, bzw. die nicht 

über die Tiefe der üblichen Bodenbewirtschaftung durch Land-

wirtschaft hinausgeht und die elektrische Streckenführung 

überirdisch (ohne Herstellung von Kabelgräben in der sonst 

gängigen Tiefe) erfolgt. Nach einem eventuellen Rückbau der 

Anlage darf kein Tiefpflügen zur Wiederherstellung einer land-

wirtschaftlich nutzbaren Fläche erfolgen. 

diese Flächen wird vom Vorhabenträger in enger Abstim-

mung mit der Abteilung Archäologie eine archäologische Vor-

untersuchung (Bagger-Prospektion) beauftragt.  

Kabel und Leitungen werden auf dem natürlichen Gelände 

verlegt, so dass kein Eingriff in die Bodenstruktur erforderlich 

ist. 

Die Abteilung Archäologie hat dieser Vorgehensweise zuge-

stimmt. 

Die geänderte Aufständerung der Solarkollektoren und Solar-

module wird in die Begründung zum Bebauungsplan aufge-

nommen. Die bisher beschriebene Aufständerung mit Ramm-

pfählen entfällt. 

Der Hinweis auf das zu unterlassene Tiefpflügen nach dem 

Rückbau der baulichen Anlagen im Plangebiet wird im Teil B 

– Text – unter Ziffer III Hinweise Buchstabe F aufgenommen. 

4.4 Hinweise auf die Pflichten bei einem archäologischen 

Fund im Plangebiet 

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG S-H, wonach 

Funde und Befunde (Gruben, Verfärbungen, Holz- und Stein-

einbauten etc.) unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbe-

hörde (Bereich Archäologie) anzuzeigen und die Bauarbeiten 

zu unterbrechen sind. Der Bereich Archäologie und Denkmal-

pflege ist möglichst rechtzeitig, spätestens jedoch 14 Tage 

vorher, unter Nennung der ausführenden Baufirma (mit Kon-

taktdaten des Bauleiters) über den Beginn der Erdarbeiten zu 

informieren. Mitteilungen sind schriftlich oder telefonisch an 

die Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 Lübeck, Tel.: 

(0451) 122-7155 oder per Mail an archaeologie@luebeck.de 

zu richten. 

Die Hinweise im Teil B – Text – unter Ziffer III Hinweise 

Buchstabe F werden ergänzt. 

berücksichtigen 
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4.5 Anregungen zur Anwendung der in Ziffer 4.3 genann-

ten Vermeidungsmaßnahmen auch auf den Aus-

gleichsflächen südlich des Plangebietes 

Als Maßnahmen sind auch alle geforderten Ausgleichsmaß-

nahmen und notwendige Erschließungsmaßnahmen zu be-

trachten und zu berücksichtigen. 

Die Anregungen werden in der Begründung zum Bebauungs-

plan ergänzt. 

berücksichtigen 

Nr. 5 HL Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 25.11.2022) 

5.1 Anregung zur Festsetzung der Zufahrt vom Ober-

büssauer Weg zur Grenze des Sondergebietes  

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr erklärt, dass dies im Be-

teiligungsverfahren nach § 4(1) BauGB übersehen wurde und 

nicht die Zustimmung des hiesigen Bereichs findet. Das Flur-

stück 17/2 (Flur 5, Gemarkung Moisling) des Oberbüssauer 

Weges ist heute bis an das Knickflurstück 42/1 (Verwaltung 

280) öffentlich gewidmete Verkehrsfläche. Die ausgebaute 

Fahrbahn führt in Höhe des Flurstücks 20/3 weiter Richtung 

Brandenmühle. Die B-Plan-Darstellung der Teilfläche zwi-

schen ausgebauter Kurve und Grundstück des Solarparks als 

„Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (landwirt-

schaftlicher Verkehr)“ erzwingt eine Teileinziehung, die aus 

Sicht des Straßenbaulastträgers keinen Sinn macht und nicht 

begründet werden kann. Die Zufahrt zwischen der ausgebau-

ten Kurve (Flurstück 17/2, Flur 5, Gemarkung Moisling) des 

Oberbüssauer Weges und dem Solarfeld sollte privat werden 

/ bleiben und dem Solarfeld zugeschlagen werden, so dass 

die Fläche logischerweise komplett eingezogen werden kann. 

Die Teilfläche des Flurstücks 17/2 (Oberbüssauer Weg) im 

Plangebiet wird in der Planzeichnung neu als Straßenver-

kehrsfläche zeichnerisch festgesetzt. Die zeichnerische Fest-

setzung einer Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestim-

mung auf der angrenzenden Teilfläche des Flurstücks 42/1 

(Weg im Redder) bleibt unverändert.  

Diese Klarstellung ist mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr 

abgestimmt. 

berücksichtigen 

5.2 Hinweise auf Baumaßnahmen an der Büssauer Brü-

cke und der Brücke Brandenmühle während der Bau-

phase der Solarenergie-Freiflächenanlage 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Vor Beginn der Bauphase erfolgt eine Abstimmung des Vor-

habenträgers mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr. 

zur Kenntnis nehmen 
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Aus der Abteilung Brückenbau des hiesigen Bereichs erfolgt 

der Hinweis, dass die Büssauer Brücke derzeit saniert wird 

und daher ggf. logistische Abstimmungen erfolgen sollten. 

U.U. sind dann Schwertransporte nur eingeschränkt möglich. 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Brücke Branden-

mühle (Zufahrt von Süden nach Moisling) derzeit noch auf 4 t 

beschränkt ist. Ein Ersatzneubau ist ebenfalls geplant. 

5.3 Hinweise auf Leitungsverbindung zwischen der So-

larenergie-Freiflächenanlage südlich der Bahnstre-

cke Lübeck-Hamburg und dem bestehenden Fern-

wärmenetz nördlich der Bahnlinie 

Die Kreuzung der Fernwärmeleitung mit der Bahnanlage 

sollte, wenn möglich als Düker ausgeführt werden. Ist dies 

bahntechnisch nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig 

großen Aufwand möglich, könnte die Kreuzung der Bahnan-

lage auch im Bauwerksbereich unter folgenden Auflagen rea-

lisiert werden: 

- Die Leitungen sind unter dem Bauwerk abzuhängen 

- Abstimmungen zwischen dem Vorhabenträger und der Ab-

teilung 5.660.4-1 sind zwingend vorzunehmen. 

- Die Kosten für etwaige Planungsleistungen übernimmt der 

Vorhabenträger 

- Die Planungsleistungen wären durch das für die Instand-

setzung beauftragte Ingenieurbüro Inros Lackner, Ham-

burg auszuführen. 

- Es ist eine Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Vorha-

benträger der Bahn und dem Bereich Stadtgrün und Ver-

kehr zu schließen. 

- Die bahntechnischen Genehmigungen sind durch den Vor-

habenträger einzuholen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Vor Beginn der Bauphase erfolgt eine Abstimmung des Vor-

habenträgers mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr. 

zur Kenntnis nehmen 
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5.4 Hinweise auf Abstimmung der Baumaßnahmen zur 

Solarenergie-Freiflächenanlage und zum Bahnhalte-

punkt Moisling 

Es erfolgt nach wie vor der Hinweis, dass der Bauablauf zeit-

lich mit dem Bauzeitenplan des Projektes „Bahnhaltepunkt 

Moisling“ abzustimmen ist. Des Weiteren ist der Beginn der 

Baustrecke im Oberbüssauer Weg mit den Plänen zum Aus-

bau des Bahnhaltepunktes abzugleichen. Darüber hinaus ist 

bei nötigen Leitungsverlegungen zu berücksichtigen, dass 

nach Fertigstellung des Oberbüssauer Weges Ende 2023 eine 

fünfjährige Aufgrabungssperre gilt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Vor Beginn der Bauphase erfolgt eine Abstimmung des Vor-

habenträgers mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr. 

zur Kenntnis nehmen 

Nr. 6 DB Netz AG, Regionalbereich Nord (Schreiben vom 11.05.2022) 

6.1 Hinweis auf eventuell benötigte Baustelleneinrich-

tungsflächen in Verbindung mit dem Bau zukünftiger 

Lärmschutzwände 

Hinsichtlich des Verfahrens ist der langfristige Ausbau von 

Lärmschutz in Form von Lärmschutzwänden zu berücksichti-

gen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Planungen jedoch noch 

nicht so konkret, dass beispielsweise zu möglichen Baustel-

leneinrichtungsflächen eine Aussage getroffen werden kann. 

Im Bestand ist infolge des durchgängigen gesetzlich ge-

schützten Knicks zwischen den Bahngleisen und der Acker-

fläche, vom östlich gelegenen Redder bis zur westlich gele-

genen Waldfläche kein Zugang zu den Bahngleisen möglich. 

Im Bebauungsplan ist kein Knickdurchbruch vorgesehen. 

An der Nordseite des Sondergebietes SO2 kann im Rahmen 

der Umsetzung der Solarenergie-Freiflächenanlage ein Tor 

eingebaut werden. Der Knickschutzstreifen nördlich der Son-

dergebiete SO1 und SO2 hat eine Breite von 5 m und könnte 

im Bedarfsfall ebenso befahren werden wie der 30 m breite 

Waldabstand, der zu einer extensiv genutzten Grünlandflä-

che entwickelt wird. 

Der Bau und die Lage des Tores werden im Rahmen des 

Bauantrages mit der DB Netz abgestimmt. 

zur Kenntnis nehmen 

6.2 Hinweis auf einen vorhandenen Durchlass und eine 

Tiefenentwässerung, die für die DB Netz zugänglich 

sein müssen 

An der Nordseite des Sondergebietes SO2 kann im Rahmen 

der Umsetzung der Solarenergie-Freiflächenanlage ein Tor 

zur Kenntnis nehmen 
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In km 7,066 befindet sich ein Durchlass und eine Tiefenent-

wässerung. Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanla-

gen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden (DB 

Konzernrichtlinie 836.4601 ff.). Auf der Feldseite (zwischen 

Bahn und Solarpark) ist ein befahrbarer und erreichbarer Zu-

gang für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsmaß-

nahmen sicherzustellen.   

eingebaut werden. Der Knickschutzstreifen nördlich der Son-

dergebiete SO1 und SO2 hat eine Breite von 5 m und könnte 

im Bedarfsfall ebenso befahren werden wie der 30 m breite 

Waldabstand, der zu einer extensiv genutzten Grünlandflä-

che entwickelt wird. 

Der Bau und die Lage des Tores werden im Rahmen des 

Bauantrages mit der DB Netz abgestimmt. 

6.3 Anregung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

des Bahnverkehrs und von Reflektionseffekten der 

Lärmemissionen 

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der Betrieb des 

Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht 

gefährdet oder gestört werden.  

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbe-

triebsgelände hin zu gestalten. Sie sind so anzuordnen, dass 

jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der 

Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom 

Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen. Es ist 

jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Be-

trieb der Photovoltaikanlage keinerlei negativen Auswirkungen 

auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschrän-

kungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Re-

flexionen) entstehen können und dass die Lärmemissionen 

des Schienenverkehrs nicht durch Reflektionseffekte erhöht 

werden.  

Die Solarkollektoren und Solarmodule werden nach Süden, 

Südosten oder Südwesten ausgerichtet. Die Ausrichtung und 

der Aufstellwinkel vermeiden eine Blendwirkung der Trieb-

fahrzeugführer. Zudem sind die Solarkollektoren und Solar-

module im Sondergebiet SO1 zur Entspiegelung mit einer 

Antireflexbeschichtung oder einer Antireflex Glasveredelung 

zu versehen. Von der Erarbeitung eines Blendgutachtens 

wurde daher abgesehen. 

Die Südausrichtung sowie die Aufstellwinkel der Solarkollekt-

oren und Solarmodule verhindern eine Reflektion der 

Lärmemissionen in Richtung Bahngleise und in Richtung 

Wohnbebauung nördlich der Bahngleise. Zur Veranschauli-

chung wird die Begründung um eine konzeptionelle Darstel-

lung (Anhang 2) und eine Beschreibung zur Schallausbrei-

tung ergänzt. 

berücksichtigen 

6.4 Hinweis auf Vermeidung von Einschränkungen der 

durch die DB Netz AG geplanten Maßnahmen 

Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Bestand ist infolge des durchgängigen gesetzlich ge-

schützten Knicks zwischen den Bahngleisen und der Acker-

fläche, vom östlich gelegenen Redder bis zur westlich gele-

genen Waldfläche, von der bestehenden Ackerfläche aktuell 

zur Kenntnis nehmen 
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Die vorgesehene Planung darf zu keinen Einschränkungen 

hinsichtlich der durch die DB Netz AG geplanten Maßnah-

men führen.  

kein Zugang zu den Bahngleisen möglich. Im Bebauungsplan 

ist kein Knickdurchbruch vorgesehen. 

Im Bedarfsfall ist der Knick mit Fahrzeugen erreichbar. Die 

Zuständigkeit für einen Knickdurchbruch liegt bei der Unteren 

Naturschutzbehörde. 

6.5 Hinweise auf Erhalt der Standsicherheit und Funkti-

onstüchtigkeit der Bahnanlagen 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanla-

gen (insbesondere Bahndamm, Durchlässe, Entwässerungs-

anlagen, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, GSM-R, 

Oberleitungsmasten, Gleise, Bahnübergänge etc.) sind stets 

zu gewährleisten.   

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bau und Betrieb der Solarenergie-Freiflächenanlage be-

einträchtigt nicht die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit 

der Bahnanlagen. 

zur Kenntnis nehmen 

6.6 Hinweis auf Vermeidung von Beeinträchtigungen der 

Funkversorgung des Bahnverkehrs 

Aus Sicht der DB Netz AG Telekommunikation darf es bei 

dem Verfahren nicht zur Beeinträchtigung der GSM-R Funk-

versorgung (digitaler Zugfunk) der Bahnstrecke kommen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bau und Betrieb der Solarenergie-Freiflächenanlage be-

einträchtigt nicht die Funkversorgung des Bahnverkehrs. 

zur Kenntnis nehmen 

6.7 Hinweis auf Qualitätsanforderungen von Neupflan-

zungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen 

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanla-

gen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen der Si-

cherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen.  

Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Konzernrichtlinie 

(Ril) 882 „Landschaftspflege und Vegetationskontrolle“ zu be-

achten und über folgende Bestelladresse zu erwerben:   

DB Kommunikationstechnik GmbH, Medien- und Kommuni-

kationsdienste, Informationslogistik – Kundenservice, E-Mail 

dzd-bestellservice@deutschebahn.com.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Plangebiet sind im Nachbarbereich der Bahnanlagen 

keine Gehölzpflanzungen festgesetzt. 

zur Kenntnis nehmen 
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6.8 Hinweis auf Immissionen durch den Bahnverkehr 

und Bahnanlagen sowie auf die Freistellung der DB 

AG von Forderungen durch den Vorhabenträger der 

Solarenergie-Freiflächenanlage 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehren-

den Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich Staub-

einwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsab-

rieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Schleif-

rückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen 

freizustellen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

aus Schäden und Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit 

der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zu-

rückzuführen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG 

sowie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnver-

kehrsunternehmen geltend gemacht werden können. Bei mit 

110 kV – Bahnstromleitungen überspannten Anlagen ist die 

DB bei allen witterungsbedingten Ereignissen, z.B. Eisabfall 

von den Seilen der Hochspannungsleitung, von allen Forde-

rungen freizustellen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zur Kenntnis nehmen 

6.9 Anregung zur Einzäunung des Bahngeländes im 

Plangebiet zur Vermeidung einer Zugänglichkeit des 

Bahngeländes 

Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der 

öffentlichen Sicherheit und auch im Interesse der Sicherheit 

der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und Fahr-

zeuge derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewoll-

tes Betreten und Befahren von Bahngelände oder sonstiges 

Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ver-

hindert wird. 

Aktuell ist das Bahngelände nicht eingezäunt. Im Plangebiet 

werden sich nach dem Bau der Solarenergie-Freiflächenan-

lage keine unbefugten Personen aufhalten. Infolgedessen ist 

eine Einzäunung des Bahngeländes nicht erforderlich. 

Die Solarenergie-Freiflächenanlage wird eingezäunt. 

nicht berücksichtigen 
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6.10 Anregung zur Beteiligung der DB Netz AG im Rah-

men des Baugenehmigungsverfahrens und zur Ein-

haltung der Mindestabstände gemäß Landesbauord-

nung 

Spätere Anträge auf Baugenehmigung für das Plangebiet 

sind uns erneut zur Prüfung vorzulegen. Die Abstände sind 

gemäß Landesbauordnung (LBO) einzuhalten.   

Die DB Netz AG wird im nachfolgenden Baugenehmigungs-

verfahren beteiligt. 

Die Abstände gemäß Landesbauordnung sind berücksichtigt. 

berücksichtigen 

6.11 Hinweise zur Berücksichtigung der genannten Anre-

gungen und Hinweise im weiteren Verfahren  

Wir bitten um Aufnahme der vorgenannten Punkte und weitere 

Beteiligung am Verfahren. Wir bitten ebenfalls um die Vorlage 

eines Blendgutachtens.  

Für die Zusendung der Abwägung bzw. Satzung zu gegebener 

Zeit bedanken wir uns im Voraus.  

Richten Sie bitte zukünftige Anfragen nach Möglichkeit an un-

ser Funktionspostfach:  

DB.DBImm.NL.HMB.Postfach@deutschebahn.com. Vielen 

Dank. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Solarkollektoren und Solarmodule werden nach Süden, 

Südosten oder Südwesten ausgerichtet. Die Ausrichtung so-

wie die Aufstellwinkel vermeiden eine Blendwirkung der 

Triebfahrzeugführer. Zudem sind die Solarkollektoren und 

Solarmodule im Sondergebiet SO1 zur Entspiegelung mit ei-

ner Antireflexbeschichtung oder einer Antireflex Glasverede-

lung zu versehen. Von der Erarbeitung eines Blendgutach-

tens wurde daher abgesehen. 

zur Kenntnis nehmen 

Nr. 7 LLUR, Abt. Naturschutz und Forst – Untere Forstbehörde, Außenstelle Mölln (Schreiben vom 23.11.2022) 

7.1 Hinweise auf die Darstellungen in der 142. Änderung 

des Flächennutzungsplans und auf die Festsetzun-

gen im Bebauungsplan 

Die seitens der Stadtwerke Lübeck geplante Solarthermie-

Freiflächenanlage dient der Erhöhung des Anteils regenerati-

ver Primärenergie für die notwendige Wärmeerzeugung zur 

Versorgung des im Stadtteil Moisling vorhandenen Fernwär-

menetzes. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 
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Die zentrale Fläche des Geltungsbereiches wird aktuell über-

wiegend landwirtschaftlich genutzt. Der gültige Flächennut-

zungsplan stellt das betreffende Areal als „Fläche für Landwirt-

schaft“ dar und soll durch die 142. Änderung des Flächennut-

zungsplanes in „Sonderbaufläche für Solarthermie/Photovol-

taik“ sowie „Abstandsgrün“ geändert werden. Die Ausweisung 

des Abstandgrünes dient der Berücksichtigung des westlich, 

außerhalb angrenzend existierenden Waldbestandes und des 

diesbezüglich einzuhaltenden, erforderlichen 30m Waldab-

standes, gemäß § 24 LWaldG. Dieser wird in der Planzeich-

nung dargestellt und ist durch die nachrichtliche Übernahme 

in der Legende entsprechend korrekt erfasst worden.  

Gleichermaßen erfolgt analog die Berücksichtigung des be-

treffenden, vorgenannten Sachverhaltes durch entsprechende 

Darstellungen und Festsetzungen in dem zugehörigen Bebau-

ungsplan 21.09.00. 

7.2 Anregung zur Abzäunung des angrenzenden Waldes 

bei einer Schafbeweidung des zu entwickelnden 

Grünlandes im Waldabstand 

Gemäß den textlichen Begründungen der Bauleitplanungsun-

terlagen sowie der textlichen Festsetzung unter Punkt 5.4 des 

Bebauungsplanes soll die Grünfläche mit der Zweckbestim-

mung "Abstandsgrün" bzw. „extensive Grünlandnutzung“, die 

innerhalb des 30 m breiten Waldabstandes gemäß LWaldG 

liegt, als extensiv genutzte Grünfläche entwickelt und durch 

mehrmalige Mahd oder Schafbeweidung gepflegt werden. Die 

Fläche ist mit einer standorttypischen Pflanzenmischung aus 

regionaler Herkunft anzusäen. Betreffs der Schafsbeweidung 

merke ich an, dass eine Beweidung des angrenzenden Wald-

bereiches unzulässig ist und entsprechend durch Abzäunung 

der Waldfläche zu sichern wäre. 

Die Anregung zur Abzäunung des Waldes bei einer Schafbe-

weidung des zu entwickelnden Grünlandes im Waldabstand 

wird in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

berücksichtigen 
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7.3 Anregung zur dauerhaft erforderlichen Pflege des zu 

entwickelnden Grünlandes im Waldabstand 

Zur langfristigen und dauerhaften Gewährleistung eines künf-

tig weiterhin waldfreien Flächenzustandes des 30m Waldab-

standsbereiches sind die vorgenannten Festsetzungen zur 

Pflege und Erhaltung der extensiven Grün-/Abstandsgrünflä-

che unbedingt einzuhalten und entsprechend zu realisieren/zu 

gewährleisten. 

Im Rahmen des im Umweltbericht zum Bebauungsplan fest-

gelegten Monitorings wird die dauerhafte Pflege des zu ent-

wickelnden Grünlandes überwacht. 

bereits berücksichtigt 

7.4 Anregung zur Pflege der Ausgleichsfläche der Han-

sestadt Lübeck nördlich des Hundeplatzes zur Ver-

hinderung einer Waldbildung 

Bei der Teilfläche südlich der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck, 

westlich des Oberbüssauer Weges, nördlich des Hundeplat-

zes (Flurstück 17/ 4 tlw., Flur 5, Gemarkung: Moisling) ist ge-

mäß der aktuellen Gehölzbeschaffenheit der dortigen Sukzes-

sionsfläche und dem derzeit ausgebildeten Aufwuchs gegen-

wärtig noch nicht von Wald, gemäß § 2 LWaldG, auszugehen. 

Die Fläche des Flurstücks 17/4 ist als Ausgleichsfläche für die 

Hansestadt Lübeck festgelegt. Ausgangsbiotop war eine "Me-

sophile Flachlandmähwiese". Zielbiotop ist eine "Ruderale 

Staudenflur frischer Standorte". Eine (weitere) flächige Wald-

gehölzentwicklung bzw. -ausbreitung ist hier unbedingt zu ver-

hindern sowie dauerhaft, langfristig auch zu vermeiden. Sollte 

widererwartend zu gegebenem Zeitpunkt die Feststellung ei-

ner Waldfläche forstbehördlicherseits erfolgen, wird vorsorg-

lich darauf verwiesen, dass die Vorgaben und rechtlichen 

Bestimmungen des Landeswaldgesetzes - insbesondere in 

Bezug auf den Waldabstand, gemäß § 24 LWaldG – dann ggf. 

nicht (mehr) eingehalten bzw. gewährleistet werden. Folglich 

Die Entwicklung der „Ruderalen Staudenflur“ nördlich des 

Hundeübungsplatzes sowie des östlich angrenzenden Red-

ders wird in das Monitoring zum Bebauungsplan integriert. 

Das Überwachungsprogramm in der Begründung wird ent-

sprechend ergänzt. 

berücksichtigen 
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gilt auch für diese Fläche aus forstbehördlicher Sicht aus-

drücklich das Erfordernis zur Durchführung kontinuierlicher 

Flächenpflege-/Unterhaltungsmaßnahmen. 

7.5 Hinweis auf forstbehördliche Zustimmung der Pla-

nung bei Beachtung der genannten Anregungen und 

Hinweise 

Unter der Voraussetzung der Beachtung der vorgenannten 

Anmerkungen und Hinweise bestehen seitens der unteren 

Forstbehörde gegen die 142. Änderung des Flächennutzungs-

planes und des Bebauungsplanes 21.09.00 keine weiteren 

Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis nehmen 

Nr. 8 Landeskriminalamt, Kampfmittelräumdienst (Schreiben vom 20.10.2022) 

8.1 Anregung zur Kampfmittelsondierung im nordöstli-

chen Bereich des Sondergebietes SO2 

In der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszu-

schließen.  

Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Ka-

nalisation/Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist die o. a. 

Fläche/Trasse gem. Kampfmittelverordnung des Landes 

Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen.   

Die Untersuchung wird auf Antrag durch das 

Landeskriminalamt Dezernat 33,  

Sachgebiet 331  

Mühlenweg 166  

24116 Kiel   

durchgeführt.  

Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich früh-

zeitig mit dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen 

Auf die Erforderlichkeit einer Kampfmittelsondierung wird in 

der Begründung und im Teil B – Text – hingewiesen. Die vom 

Kampfmittelräumdienst übermittelte Abbildung mit der Lage 

der Kampfmittelverdachtsflächen wird in die Begründung 

ebenso eingefügt wie der Hinweis auf die Erforderlichkeit ei-

ner Kampfmittelsondierung innerhalb dieser Flächen durch 

eine Fachfirma. 

Der Vorhabenträger hat beim Kampfmittelräumdienst bereits 

einen Antrag auf Überprüfung des Plangebietes auf Kampf-

mittelbelastung gestellt. Nach Aussage des Kampfmittelräum-

dienstes besteht im nordöstlichen Teil des Sondergebietes 

SO2 ein Kampfmittelverdacht. 

Der Vorhabenträger hat zwischenzeitlich eine Firma für eine 

Kampfmittelsondierung beauftragt. Die Kampfmittelsondie-

rung erfolgt in Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst. 

berücksichtigen 
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sollten, damit Sondier- und Räummaßnahmen in die Bau-

maßnahmen einbezogen werden können. 
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1. Einleitung 

1.1 Lage und Abgrenzung des Teilbereiches der 142. Änderung des Flächennut-

zungsplanes 

Das Plangebiet der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt im Stadtteil Moisling, 

Stadtbezirk Alt-Moisling/ Genin und umfasst die Flächen südlich der Bahnstrecke Hamburg - 

Lübeck und westlich des Oberbüssauer Weges mit einer Flächenausdehnung von ca. 180 m 

in südliche Richtung und maximal 520 m in westliche Richtung.  

Begrenzt wird das rd. 8,5 ha große Plangebiet: 

 im Osten durch den Oberbüssauer Weg, 

 im Süden durch eine Ackerfläche, 

 im Westen überwiegend durch einen Wald gemäß LWaldG, 

 im Norden durch die Gleisanlagen der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der Anlage zu entnehmen. 

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung 

Ziel der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungspla-

nes 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark - ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-

setzungen zur Errichtung einer Solarthermieanlage der Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL), ein-

schließlich der Errichtung von Photovoltaikmodulen zum Eigenverbrauch des erzeugten 

Stroms.  

Die SWL betreiben im Stadtteil Moisling ein Fernwärmenetz. Zur Erhöhung des Anteils rege-

nerativer Primärenergie an der insgesamt für die Wärmeerzeugung notwendigen Primärener-

gie, planen die SWL die Errichtung einer Solarthermieanlage, welche insbesondere der Ver-

sorgung des Stadtteiles Moisling dienen soll. Die geplante Solarthermieanlage soll aus Solar-

kollektoren bestehen, welche nach Süden ausgerichtet auf einer Vierbock-Verankerung (Tree-

System) im Oberboden befestigt werden. Das Wärmeträgermedium dieser Anlage wäre hier-

bei Wasser oder ein Glykol-Wassergemisch. Der Wärmetransport erfolgt über ein gedämmtes 

Rohrleitungssystem. Für die Erzeugung des gesamten Strombedarfs der Solarthermie-Freiflä-

chenanlage werden zudem Photovoltaikmodule aufgestellt. Eine Einspeisung des auf der An-

lagenfläche erzeugten Stroms in das Stromnetz ist nicht vorgesehen. 

Die Entwicklung der Solarthermieanlage soll hierbei in zwei Bauabschnitten erfolgen. Beide 

Bauabschnitte sind bereits Bestandteil des Plangebietes. Für den ersten Bauabschnitt haben 

die Stadtwerke Lübeck GmbH eine Förderzusage seitens der Bundesnetzagentur erwirken 

können. Die Realisierung dieses Bauabschnittes inklusive der erforderlichen technischen An-

lagen ist bis Ende 2024 geplant. Die Entwicklung beider Bauabschnitte trägt dazu bei, den 

Anteil der erneuerbaren Primärenergien für die Fernwärmeerzeugung weiter zu steigern und 

so dem Ziel einer Klimaneutralität der Hansestadt bis 2045 näher zu kommen. Der gewählte 

Standort ermöglicht zudem auf kurzem Weg den Anschluss an das vorhandene Fernwärme-

netz in Moisling. 

Die Aufstellung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes ist erforderlich, da das ge-

plante Vorhaben nicht den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes ent-

spricht. 
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1.3 Planungsrechtliches Verfahren 

Der rechtwirksame Flächennutzungsplan der Hansestadt Lübeck stellt die Flächen innerhalb 

des Plangebietes als "Flächen für die Landwirtschaft" dar. Südlich des Plangebietes ist eine 

"Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße" dargestellt, die als Verlängerung des 

Oberbüssauer Weges von Moisling nach Niendorf führt und dabei von der Darstellung der A20 

überlagert wird. 

Das derzeit unbebaute Plangebiet liegt südlich der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck, im Außen-

bereich gemäß § 35 BauGB, so dass eine Genehmigung der geplanten Solarthermie-/Photo-

voltaik-Freiflächenanlage zurzeit nicht möglich ist. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für die Genehmigung sind daher die Änderung des Flächennutzungsplanes 

und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.  

Die Aufstellung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Be-

bauungsplanes 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark erfolgen in einem Normalverfahren gemäß 

§ 2 BauGB. Dieses Verfahren beinhaltet gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Um-

weltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB die Durchführung einer Umweltprüfung, 

in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet werden. Die Darle-

gung der Belange erfolgt innerhalb des Umweltberichtes, der Bestandteil der Begründung der 

142. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Begründung des Bebauungsplanes 

21.09.00 wird.  

Die 142. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes 21.09.00. 

2. Ausgangssituation 

2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung 

Bebauungs- und Nutzungsstruktur innerhalb des Plangebietes  

Die Flächen innerhalb des Plangebietes werden derzeit ausschließlich landwirtschaftlich ge-

nutzt.  

Bebauungs- und Nutzungsstruktur außerhalb des Plangebietes  

Östlich der Plangebietes befindet sich der Hundeübungsplatz des Boxer-Klub e.V. München, 

Gruppe Lübeck, welcher über den Oberbüssauer Weg erschlossen wird. Der Hundeübungs-

platz wird durch einen Weg mit einem beidseitigen Knick (Redder) von der eigentlichen Vor-

habenfläche getrennt.  

Der angrenzende Oberbüssauer Weg steigt nach Norden zur Brücke über die Gleisanlagen 

der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck an und führt von hier weiter in die Neue Mitte Moisling. 

Die Straße wird durch raumprägende Gehölzbestände auf den Böschungen gesäumt. 

Östlich des Oberbüssauer Weges befindet sich ein Bereich, für welchen das Bebauungsplan-

verfahren 21.08.00 – Moisling Süd/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt – durchgeführt wird mit dem 

Ziel, die P&R-Anlage für den geplanten Bahnhaltepunkt Moisling und die fußläufige und stra-

ßentechnische Erschließung entlang der Bahnlinie Hamburg - Lübeck auf der Südseite des 

Bahnhaltes zu ermöglichen. 

Nördlich der Bahnstrecke schließt die Bebauung des Stadtteils Moisling an. 
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Verkehrliche Erschließung 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Oberbüssauer Weg bzw. die Nien-

dorfer Straße. Die Niendorfer Straße ist Kreisstraße und Ortsdurchfahrt und damit als Haupt-

verkehrsstraße klassifiziert. Der Oberbüssauer Weg ist Gemeindestraße, bindet die Siedlungs-

bereiche im Stadtteil und mit der Brücke über die Bahntrasse das Plangebiet im Süden an.  

ÖPNV-Anbindung 

In Moisling verkehren vier Buslinien des Stadtverkehrs Lübeck (Linien 5, 7, 11 und 12), die 

den Stadtteil erschließen und ihn mit der Innen- / Altstadt und den benachbarten Stadtteilen 

und Ortslagen verbinden. Südlich der Bahnstrecke befinden sich derzeit keine Bushaltestellen. 

Im Zuge der Entwicklung des Bahnhaltepunkts und der "Neuen Mitte Moisling" erfolgt eine 

Neuordnung der Haltestellen im nördlichen Bereich und die Schaffung einer neuen Bus-End-

haltestelle im Bereich südlich der Bahn. Die derzeit bestehenden Bus-Haltestellen befinden 

sich im Kreuzungsbereich des Oberbüssauer Weges, des Moislinger Mühlenweges und des 

Sterntalerweges, also rund um den geplanten "Moislinger Markt" und in ca. 300 m Entfernung 

zum Bahnhaltepunkt und werden durch die Endhaltestelle am Oberbüssauer Weg südlich der 

Bahn ergänzt.  

Fuß- und Radverkehr 

Entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft ein kleiner landwirtschaftlicher Weg ohne 

Verbindungs- oder Erschließungsfunktion. Er dient lediglich der Erschließung der Ackerfläche 

östlich des Oberbüssauer Weges. 

Künftiger Bahnhaltepunkt  

Nach Planungen des schleswig-holsteinischen Verkehrsministeriums, der DB AG und der Lan-

desverkehrsgesellschaft Nah.SH soll der Bahnhaltepunkt Moisling Ende 2023 in Betrieb ge-

nommen werden. Der Bahnhaltepunkt soll parallel jeweils entlang der bestehenden Gleise - 

östlich der Brücke Oberbüssauer Weg - eingerichtet werden. Die Bahnsteige werden nördlich 

für die Strecke Lübeck-Hamburg und südlich der Bahngleise für die Strecke Hamburg-Lübeck 

entstehen.  

2.2 Natur und Umwelt 

2.2.1 Topografie 

Das Plangebiet ist bei Geländehöhen zwischen 12,6 und 14,6 m ü.NHN weitestgehend eben. 

Aufgrund der Höhenlage liegt das Plangebiet nicht in einem potenziellen Überschwemmungs-

gebiet oder in überschwemmungsgefährdeten Gebieten der Trave, so dass Belange des 

Hochwasserschutzes bei der Aufstellung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht 

zu berücksichtigen sind. 

2.2.2 Vegetationsbestand 

Zur Bestandsaufnahme der Biotop- und Nutzungstypen wurde im Oktober 2021, auf der 

Grundlage der aktuellen Kartieranleitung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel 

für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein - Kartieranleitung, Biotoptypenschlüssel und Stan-

dardliste Biotoptypen; Stand: April 2021), eine Biotoptypenkartierung durchgeführt.  
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Bestand 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Stadtteil Moisling südlich der Bahntrasse, bestehend aus 

einem Gleisbett mit Schotter und der an die Bahntrasse nördlich angrenzenden Wohnbebau-

ung. Das Plangebiet liegt innerhalb einer weitläufigen Ackerfläche, die durch Knicks und eine 

Feldhecke eingerahmt wird. Östlich des Plangebietes befinden sich ein Hundeübungsplatz, 

eine brachgelegene Ruderalfläche mit sukzessivem Gehölzaufwuchs und der Oberbüssauer 

Weg. Im südlichen Umfeld des Plangebietes liegt ein sonstiges Kleingewässer (FKy/vw) mit 

Weiden in der Flachwasserzone inmitten des Ackers und in westlicher Richtung beginnt eine 

weitere Sukzessionsfläche. 

Gehölzbestände  

An Gehölzbeständen sind im Plangebiet überwiegend Knicks vorhanden. Dabei sind sowohl 

einzelne Knicks und Knickabschnitte präsent sowie parallel verlaufende Knicks, die als Redder 

benannt werden und teilweise außerhalb des Plangebietes liegen.  

Als weiteres lineares Gehölz befindet sich westlich angrenzend an den Plangeltungsbereich 

eine typische Feldhecke, die mehrreihig und sehr dicht ausgeprägt ist.  

Zusätzlich zu den linearen Gehölzen befinden sich im Untersuchungsgebiet auch flächige Ge-

hölzbestände und ein geringer Anteil an Einzelbäumen, vor allem in den Sukzessionsflächen. 

Sowohl im nördlichen Randbereich des Plangebietes als auch im westlichen Umfeld des Plan-

gebietes liegen sonstige Feldgehölze. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen 

Den größten Flächenanteil im Plangebiet nimmt der intensiv genutzte Acker ein. Zum Zeitpunkt 

der Bestandsaufnahme war der Acker mit Mais bestellt. 

Ruderale Gras- und Staudenfluren 

Ruderale Gras und Staudenfluren sind im Plangebiet vor allem in den ungenutzten Randbe-

reichen sowohl entlang des Ackers als auch entlang von Wegen und zwischen Reddern vor-

handen. Zudem nehmen die ruderalen Staudenfluren einen großen Flächenanteil der westlich 

und östlich des Plangebietes gelegenen Sukzessionsflächen ein, die teilweise als Ausgleichs-

flächen dienen.  

Biotope der Siedlungs- und Verkehrsflächen 

Das Plangebiet liegt westlich eines Hundeübungsplatzes, welcher durch einen arten- und 

strukturarmen Zierrasen geprägt ist. Zum Hundeübungsplatz gehören noch ein kleines Klub-

Häuschen des Vereins, einzelne Beete und Ziersträucher, Einzelbäume aus überwiegend 

Hänge-Birken sowie die auf der Rasenfläche aufgestellten Hindernisse für Hunde.  

Das Plangebiet liegt westlich des Oberbüssauer Weges, welcher als vollversiegelte Straßen-

verkehrsfläche erfasst wird. Westlich, parallel zur Straße, verläuft in Richtung Süden ein Feld-

weg, der teilweise voll- oder teilversiegelt ist. An den Straßenrändern des Oberbüssauer We-

ges sind gepflegte rasige Bereiche als Straßenbegleitgrün ohne Gehölze vorhanden. Ab dem 

Abzweig des in südlicher Richtung befindlichen Feldweges schließt an das Straßenbegleitgrün 

ohne Gehölze direkt ein Straßenbegleitgrün mit Gebüschen an. In östlicher Richtung ab dem 

Abzweig verläuft hingegen ein Straßenbegleitgrün mit Gehölzen, welches den Oberbüssauer 

Weg von dem Hundeübungsplatz abgrenzt.  
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2.2.3 Landschaftsbild und Erholung 

Das Plangebiet sowie die umliegenden Flächen südlich der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck be-

stehen aus Flächen mit landwirtschaftlicher Nutzung und gliedernden Knick- und Redderstruk-

turen. Östlich und westlich wird die Ackerfläche des Plangebietes durch Sukzessionsflächen 

begrenzt, die zum Großteil als Ausgleichsflächen dienen. Weiterhin befindet sich östlich des 

Plangebietes ein Hundeübungsplatz, der regelmäßig in Anspruch genommen wird. Gleichwohl 

weist das Plangebiet derzeit keine eigenständige Erholungseignung auf. Entlang der östlichen 

Plangebietsgrenze verläuft ein landwirtschaftlicher Weg, der jedoch ohne Verbindungs- oder 

Erschließungsfunktion ist.  

2.2.4 Natur- und Artenschutz 

Naturschutz 

Mit Ausnahme der Knicks und tlw. der Redder befinden sich keine gesetzlich geschützten Bio-

tope innerhalb des Plangebietes. Im südlichen Umfeld des Plangebietes, außerhalb des Plan-

gebiets, befinden sich weiterhin ein gesetzlich geschütztes Kleingewässer und ein rd. 80 m 

langer Knickabschnitt. Und westlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich eine gesetz-

lich geschützte Feldhecke. 

Es kommen keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsgebiet 

vor. Aufgrund der speziellen Standortansprüche der Arten: Kriechender Scheiberich (Apium 

repens) (Feuchtwiesen, Ufer), Froschzunge (Luronium natans) (Gewässerpflanze), Schier-

lings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) (Süßwasserwatten), Firnisglänzendes Sichelmoos 

(Hamatocaulis vernicosus) (Moore, Nasswiesen, Gewässerufer) ist ein Vorkommen im Unter-

suchungsgebiet ausgeschlossen. 

Südöstlich des Plangebietes grenzt das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Talraum und Umfeld 

von Grienau und Quadebek" an. Landschaftstypische Knickstrukturen begrenzen in großen 

Bereichen das LSG sowie die landwirtschaftlichen Flächen. 

Artenschutz 

Zur Ermittlung des Bestands wurde eine faunistische Potenzialanalyse für ausgewählten Ar-

ten(-gruppen) vorgenommen. Es wurden insbesondere die in diesem Fall artenschutzrechtlich 

bedeutsamen europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie betrach-

tet, aber auch weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen). 

Die potenziell vorkommenden Tierarten wurden aus der Literatur und angestellten Kartierun-

gen in vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ihrer Vernet-

zung und des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna ge-

zogen. Die Grundlage für die Bewertung bilden Geländebegehungen im April und Juli 2022.  

Es erfolgte weiterhin eine artbezogene Revierkartierung (Feldlerchenkartierung) mit insgesamt 

drei Begehungen zwischen April und Ende Juni 2022. Dabei wurden singende Feldlerchen 

(Flug- und Bodengesang) erfasst und nach fütternden Alttieren Ausschau gehalten. 

Fledermäuse  

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten kommen die Fledermausarten Großer Abendsegler, 

Braunes Langohr, Breitflügel-, Fransen-, Mücken-, Rauhaut-, Wasser- und Zwergfledermaus 

potenziell im Betrachtungsraum der Potenzialanalyse vor. Die Gehölzstrukturen in den Gärten 

nördlich der Bahnstrecke, der Baumbestand der Bahnböschungen sowie alle Knicks, Feldhe-

cken und Feldgehölze innerhalb des Betrachtungsraums bieten bei entsprechendem Stamm-

durchmesser der Gehölze geeignete Quartiersmöglichkeiten für Fledermäuse. Die Gehölze 

entlang der Bahnstrecke stellen geeignete Leitstrukturen für Fledermäuse dar, über die die 
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Fledermäuse zu ihren Nahrungsflächen gelangen. Geeignete Nahrungsflächen mit höherer 

Bedeutung sind im Betrachtungsraum vor allem westlich und östlich des Plangebietes vorhan-

den. Die Siedlungsstruktur nördlich der Bahnstrecke bietet ebenfalls verschiedene Quartiers-

möglichkeiten für Fledermäuse. 

Weitere Säugetiere nach Anhang IV FFH-RL  

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten kommen die Haselmaus und der Fischotter potenzi-

ell im Betrachtungsraum vor. Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten können Vorkommen 

aufgrund ihres Verbreitungsgebietes (Birkenmaus, Biber etc.) ausgeschlossen werden.  

Für die Haselmaus stellen v.a. die Knicks und Feldhecken sowie die Gehölze entlang der 

Bahnböschung geeignete Habitate dar. Durch die WinArt-Daten des Landes Schleswig-Hol-

stein (Abfrage: Mai 2022) sind keine Nachweise der Haselmaus innerhalb des Betrachtungs-

raums belegt. Sie wurde außerhalb des Betrachtungsraums entlang der A 1 in einer Entfer-

nung von mindestens 3 km und an der L 92 in einer Entfernung von 4 km nachgewiesen.  

Die gebietseigenen Gehölze des Plangebietes können trotz fehlender Nachweise durch die 

WinArt-Daten eine Bedeutung für die Haselmaus besitzen. Auch im indirekten Wirkraum kann 

die Art in allen Knicks und Feldhecken vorkommen.  

Amphibien und Reptilien  

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten können der Kammmolch, der Laubfrosch und der 

Moorfrosch sowie die Zauneidechse potenziell im Betrachtungsraum vorkommen. Im Westen 

und Osten sind geeignete Laichgewässer für die drei genannten Arten mit Verbindung zu ge-

eigneten terrestrischen Landlebensräumen vorhanden. Auch nördlich der Bahnstrecke ist im 

Westen ein Stillgewässer vorhanden, das für den Kammmolch von Bedeutung sein kann. 

Die Zauneidechse kann potenziell an der Bahnstrecke vorkommen. Sie wird aufgrund fehlen-

der Habitateignung und aufgrund fehlender Nachweise durch die WinArt-Daten des Landes 

Schleswig-Holstein im übrigen Betrachtungsraum ausgeschlossen.  

Für die weiteren Anhang IV Amphiben und Reptilien können Vorkommen aufgrund ihres Ver-

breitungsgebietes oder aufgrund fehlender Habitatbedingungen (Kreuzkröte, Wechselkröte 

etc.) ausgeschlossen werden. 

Sonstige Anhang IV-Arten  

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten kommt der Heldbock potenziell im Betrachtungsraum 

vor. Der Heldbock kann in alten Bäumen im Bereich der vorhandenen Gehölze im gesamten 

Betrachtungsraum vorkommen. Nachweise durch die WinArt-Daten des Landes S-H befinden 

sich nordöstlich in einer Entfernung von ca. 1,7 km. Weitere Käfer nach Anhang IV werden im 

Betrachtungsraum aufgrund ihrer aktuellen Verbreitung nicht erwartet.  

Ein Vorkommen von Libellen nach Anhang IV FFH-RL wird aufgrund der aktuellen Verbreitung 

ausgeschlossen. Die Große Moosjunger und die Grüne Mosaikjungfer werden aufgrund feh-

lender Habitateignung im gesamten Betrachtungsraum ausgeschlossen.  

Der Nachtkerzenschwärmer kann aufgrund seiner aktuellen Verbreitung innerhalb des Be-

trachtungsraums ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Nachweise weiterer Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht vorhanden.  

Brutvögel 

Der Betrachtungsraum bietet einer Vielzahl heimischer Brutvögel Lebens- und Fortpflanzungs-

stätten. Neben typischen Arten der Siedlungsbiotope ist v.a. mit Gehölzbrütern zu rechnen. 

Die Gehölze entlang der Bahnstrecke, die strukturreicheren Gärten nördlich der Bahnstrecke 
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sowie sämtliche Knicks, Feldhecken und Feldgehölze können als Brut- und Lebensstätte für 

eine Vielzahl typischer, auch anspruchsvollerer Gehölzbrüter dienen; so sind neben verschie-

denen Spechten (z.B. Bunt- und Grünspecht) und Meisen (Kohl-, Blau-, Sumpf- und Schwanz-

meise) auch Greifvögel (Mäusebussard etc.), diverse Singvögel (z.B. Gartenrotschwanz, 

Mönchsgrasmücke, Stieglitz, Grünfink etc.) zu erwarten. In älterem Baumbestand kann auch 

der Waldkauz innerhalb des Betrachtungsraums auftreten.  

Auch typische Arten der bodennahen Staudenfluren wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp etc. 

finden in den diversen Gebüschen und Staudenfluren und in den Gärten der Siedlungsstruktur 

günstige Brutbedingungen.  

Die weiträumige Ackerfläche bietet eine Habitateignung für Offenlandbrüter, wie die Feldlerche 

oder die Wiesenschafstelze. Im Rahmen einer Feldlerchen-Kartierung wurde im Jahr 2022 ein 

Brutpaar der Feldlerche auf der nördlichen Teilfläche des Ackers festgestellt. Als Nebenbe-

obachtung wurden einmalig warnende Altvögel des Flussregenpfeifers registriert, was als Brut-

verdacht gilt.  

Die Gebäude innerhalb des Betrachtungsraums bieten zahlreiche Brutmöglichkeiten für in und 

an Gebäuden brütende Vogelarten, wie z. B. Hausrotschwanz, Dohle, Grauschnäpper, Bach-

stelze, verschiedene Meisenarten, Feld- und Haussperling etc. Auch Rauch- und Mehlschwal-

ben sowie Mauersegler können innerhalb der Bebauung nördlich der Bahnstrecke vorkom-

men.  

Brutvögel der Binnengewässer und Röhrichtbrüter können v.a. in den westlich und östlich ge-

legenen Stillgewässern vorkommen, z.B. Stockente, Blessralle, Teichralle, Graugans, etc.  

2.2.5 Altlasten(verdacht) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf altlastenrelevante Nutzungen, Alt-

ablagerungen oder sonstige Verunreinigungen des Untergrundes im Plangebiet vor. 



142. Änderung des Flächennutzungsplanes - Moisling Süd / Solarpark  Begründung 

Abschließender Beschluss  /  Stand: 25.01.2023 11 

2.2.6 Potenzielle Kampfmittelbelastung  

Der Kampfmittelräumdienst des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 

Schleswig-Holstein hat im Plangebiet der 142. Änderung des Flächennutzungsplans das Flur-

stück 17/9, Flur 6 auf Kampfmittelbelastung überprüft. Im Ergebnis wurden im Nordosten des 

Flurstücks Kampfmittelverdachtsflächen festgestellt. Auf diesen Verdachtsflächen sind durch 

eine Fachfirma Sondierungen durchzuführen. 

Abb. 1: Flächen rot schraffiert: Kampfmittelverdachtsflächen 

2.3 Störfallbetriebe 

Betriebe und Betriebsbereiche, die unter die Störfallverordnung fallen, befinden sich nach der-

zeitigem Kenntnisstand nicht in der Nähe der geplanten Sonderbaufläche und sind in der Son-

derbaufläche nicht geplant. 

2.4 Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen des Plangebietes befinden sich im Eigentum der Hansestadt Lübeck und es ist 

vorgesehen, das Grundstück im Erbbaurecht an die Stadtwerke Lübeck (SWL) zu übertragen. 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

2.5 Bisheriges Planungsrecht 

Das unbebaute Plangebiet befindet sich im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Zur Umsetzung 

der geplanten Entwicklung ist die Erarbeitung der Änderung des Flächennutzungsplanes und 

des Bebauungsplans erforderlich, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
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3. Übergeordnete Planungen 

3.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung 

Das Plangebiet liegt innerhalb des im Regionalplan für den Planungsraum II (Stand 2004) 

sowie im Entwicklungskonzept für die Region Lübeck (Stand 2003) festgelegten baulich zu-

sammenhängenden Siedlungsgebietes des Oberzentrums Lübeck. Weiterhin liegt das Plan-

gebiet auf der Grenzlinie des Siedlungsachsenraumes. Unabhängig von der Zugehörigkeit 

zum Siedlungsachsenraum ist eine Solarthermie-Freiflächenanlage auch außerhalb des Ach-

senraums mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar, da es sich aufgrund 

der Lage zwischen Bahnstrecke und Autobahn A20 um eine vorbelastete Fläche im Sinne des 

Grundsatzes G2 des Landesentwicklungsplans, Kapitel 4.5.2 und des "Gemeinsamen Bera-

tungserlasses" handelt. 

Gemeinsamer Beratungserlass 

Der Gemeinsame Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration 

und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-

talisierung "Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außen-

bereich" vom 01.09.2021 (anzuwenden seit dem 07.02.2022) soll Hilfestellungen für die pla-

nenden Gemeinden, die Kreise, Investorinnen und Investoren sowie Projektentwicklerinnen 

und Projektentwickler bieten, die in der erforderlichen Bauleitplanung zu beachtenden Belange 

verdeutlichen und Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Solar-Freiflächenanlagen - 

und zwar sowohl Photovoltaik als auch Solarthermie - geben. 

Der Erlass erläutert fachliche und überfachliche Belange, die bei der Festlegung der Standorte 

und der Planung von Solar-Freiflächenanlagen zu berücksichtigen sind, u.a.: 

 Bauplanungsrechtlicher Rahmen 

 Raumordnerische Vorgaben 

 Geeignete Standorte – Potenzialflächen 

 Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis 

 Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung 

 Besonderheiten bei Solarthermie-Freiflächenanlagen 

 Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Anlagen 

 Hinweise zur Eingriffsregelung 

In der Erläuterung des bauplanungsrechtlichen Rahmens weist der Erlass auf das Erfordernis 

einer Alternativen-Prüfung und eines gesamträumlichen Konzeptes hin. Aufgabe der Alterna-

tivenprüfung ist es, Standorte zu finden, die die Abwägungsbelange möglichst weitgehend be-

rücksichtigen und die gegebenenfalls sich darstellenden Konfliktkonstellationen am besten lö-

sen. Sinnvoll ist es, den Planungsansatz zunächst mit einem informellen Rahmenkonzept auf 

Basis der Identifikation der geeigneten Potenzialflächen einzuleiten. Das Rahmenkonzept soll 

verschiedene Projektansätze in einen konzeptionellen Zusammenhang bringen und die Ent-

wicklung der Solar-Freiflächen-Standorte im Gemeindegebiet koordinieren. Durch das Rah-

menkonzept soll eine einseitige Be- und Überlastung eines Teilraumes in Folge einer Häufung 

und eines zu großen Flächenumfangs von Anlagen vermieden werden. Um Potenzialflächen, 

die für Solarenergie geeignet sind, möglichst vollständig in einem Gemeindegebiet zu erfas-

sen, empfiehlt es sich, das gesamte Gemeindegebiet durch Anwendung des Kriterienkatalogs 

zu betrachten. 
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Nach Ziffer 4.5.2 Abs. 2 des Landesentwicklungsplanes 2021 soll die Entwicklung von raum-

bedeutsamen Solar-Freiflächenanlagen (Photovoltaik- und Solarthermie) möglichst freiraum-

schonend sowie raum- und landschaftsverträglich erfolgen. Um eine Zersiedelung der Land-

schaft zu vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame Anlagen vorrangig ausgerichtet wer-

den auf:  

 bereits versiegelte Flächen,  

 Konversionsflächen aus gewerblich-industrieller, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder 

militärischer Nutzung und Deponien  

 Flächen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraße und Schienenwegen mit überregi-

onaler Bedeutung oder  

 Vorbelastete Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen ein einge-

schränktes Freiraumpotential aufweisen.  

Solarthermie-Freiflächenanlagen sollen in guter städtebaulicher Anbindung, räumlicher Nähe 

zu Verbraucherinnen und Verbrauchern oder in räumlicher Nähe von Nah- oder Fernwärme-

netzen beziehungsweise Wärmespeichern geplant und errichtet werden. 

Zu den Besonderheiten bei Solarthermie-Freiflächenanlagen heißt es im Erlass: "Grundsätz-

lich weisen Solarthermie-Freiflächenanlagen ähnliche Wirkzusammenhänge wie Photovoltaik-

Freiflächenanlagen auf. Beide werden als Kollektorenfelder errichtet und weisen ein ähnliches 

Erscheinungsbild auf. 

Solarthermie-Freiflächenanlagen haben jedoch andere Standortvoraussetzungen als Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen. Photovoltaik-Anlagen benötigen einen Zugang zu einem leistungs-

fähigen Stromnetz und einem Umspannwerk. Solarthermie-Anlagen müssen hingegen mög-

lichst nah an den mit einem Wärmenetz zu versorgenden Siedlungsstrukturen errichtet wer-

den, um die Wärmeverluste möglichst gering zu halten. Die Leitungen von Wärmenetzen wer-

den in der Regel unterirdisch verlegt. Um die Wärme optimal zu nutzen, kann ein saisonaler 

Speicher, z.B. in Form eines Erdbeckenwärmespeichers, errichtet werden. Solarthermie-An-

lagen benötigen häufig Flächen für entsprechende Wärmespeicher, Heizhäuser und Wärme-

übergabestationen. Dies muss bei der Planung frühzeitig mit berücksichtig werden." 

Die im Erlass erläuterten Besonderheiten bei der Festlegung des Standortes für eine Solar-

thermie-Freiflächenanlage wurden bei der Festlegung des Standortes in Moisling Süd berück-

sichtigt, so dass der Standort auch ohne eine umfassende Alternativen-Prüfung für das Stadt-

gebiet geeignet ist. Zudem sind die im "Gemeinsamen Beratungserlass" genannten Kriterien 

mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung und mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis 

an diesem Standort nicht betroffen. 

3.2 Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan (FNP) für die Hansestadt Lübeck in der derzeit geltenden Fassung 

stellt das Plangebiet als Flächen für die Landwirtschaft dar. 

Die 142. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes 21.09.00. 

3.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010) 

Das im März 2010 von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck beschlossene integrierte 

Stadtentwicklungskonzept (ISEK) benennt im Rahmen der Beschreibung des Stadtteilprofils 
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für Moisling u.a. das Querschnittsthema der Wohnortentwicklung mit den Aufgabenfeldern Mo-

dernisierung, Abriss, Neubau, Bestands- und Wohnumfeldentwicklung, Sozialkulturelle In-

tegration, Entwicklung von "Mitten", Versorgung, Schulen / Kita, Erholung, usw. 

Die 142. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Errichtung einer Solarthermie-Anlage zur Versorgung des Stadtteils Moisling schaffen. 

Eine wohnbauliche oder gewerbliche Entwicklung (im Sinne von Produktion oder Dienstleis-

tung) ist nicht geplant. Das Bauvorhaben ist kein Baustein des ISEK, aber gleichwohl erforder-

lich. 

3.4 Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Lübeck 2030 

In dem im März 2015 von der Bürgerschaft beschlossenen Konzept "Zukunftsorientierte Stadt-

entwicklung Lübeck 2030" sind die Flächen südlich der Bahntrasse als Suchraum für Gewerbe 

und Freiraumentwicklung dargestellt. 

Gemäß der Konzeptbetrachtung ist die Fläche zur Stärkung des Stadtteils Moisling und als 

Siedlungsarrondierung für eine gewerbliche Entwicklung geeignet. Voraussetzung ist aller-

dings eine möglichst direkte Anbindung an die Autobahn, die jedoch nur durch einen aufwen-

digen und kostenintensiven Anschluss an die Auffahrt Genin-Süd zu realisieren wäre. Deshalb 

wurde eine großflächige Entwicklung in diesem Bereich nicht weiterverfolgt. Stattdessen er-

scheint südlich des Bahnhaltepunktes eine kleinteilige bauliche Entwicklung, umsetzbar. Der 

Empfehlung des Konzeptes folgend, soll die Fläche zukünftig als potenzielle Gewerbefläche 

vorgehalten und von anderen konkurrierenden Nutzungen freigehalten werden.  

3.5 Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck 

Der 2008 durch die Bürgerschaft beschlossene Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck stellt 

für die Plangebietsflächen keine spezifischen Entwicklungsziele dar. Die südöstlich angren-

zenden Flächen befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebiets "Talraum und Umfeld 

von Grienau und Quadebek". 

3.6 UNESCO-Welterbe-Managementplan 

Die Sonderbaufläche befindet sich im Bereich einer Sichtachse auf Lübeck. Sichtbeziehungen 

zum Welterbe werden als unbedingt erforderlich angesehen und sind Teil des sogenannten 

OUV (outstanding universal value). Sichtachsen werden durch den Solarpark nicht beeinträch-

tigt (s. Ziffer 6.2.8 und Anhang 3 der Begründung zum Bebauungsplan 21.09.00). 

4. Ziele und Zwecke der Planung 

Ziel der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, die Grundlage für die Aufstellung 

des Bebauungsplanes 21.09.00 zu schaffen, der gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-

nutzungsplan zu entwickeln ist. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt die Flächen 

des Plangebietes derzeit als landwirtschaftliche Flächen dar. Zur Schaffung der planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für eine Solarthermie-Anlage und für die Erzeugung von Strom 

durch Photovoltaik zur Eigenversorgung der stromverbrauchenden Anlagen im Solarpark ist 

dieser in seiner Darstellung entsprechend anzupassen. 

Um den Anteil regenerativer Primärenergie an der insgesamt für die Wärmeerzeugung not-

wendigen Primärenergie zu erhöhen, planen die Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL) zur Versor-

gung des angrenzenden Stadtquartiers in Moisling, die Errichtung der Solarthermie-Anlage auf 
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einer Fläche des Plangebietes, welche aufgrund ihrer Lage besonders geeignet ist das vor-

handene Fernwärmenetz des Stadtteils auf „kurzem Weg“ zu bedienen.  

Die geplanten Solarkollektoren der Solarthermie-Anlage und die für die Stromversorgung be-

nötigten Solarmodule sollen nach Süden, Südosten oder Südwesten ausgerichtet und auf ei-

ner Vierbock-Verankerung (TreeSystem) im Oberboden befestigt werden. Als Wärmeträger-

medium der Anlage soll Wasser oder ein Glykol-Wassergemisch vorgesehen werden und der 

Wärmetransport über das vorhandene Rohrleitungssystem des Fernwärmenetzes erfolgen. Im 

Funktionsgebäude für die notwendige Technikzentrale sollen Pumpen, Verteiler und Sammler 

sowie Mess- / Steuer- und Regelanlagen untergebracht werden. Für Last- und Leistungsspit-

zen wird dort ein Wärmespeicher als runder gedämmter Stahltank, mit einem Fassungsver-

mögen von ca. 3.000 cbm errichtet, so dass diese ausgeglichen werden können.  

Die Errichtung des Solarparks soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Das Plangebiet umfasst 

bereits diese zwei Bauabschnitte.  

Für den ersten Bauabschnitt haben die Stadtwerke Lübeck GmbH eine Förderzusage seitens 

der Bundesnetzagenturerhalten unter der Voraussetzung, dass die Realisierung des ersten 

Bauabschnittes inklusive der erforderlichen technischen Anlagen bis Ende 2024 erfolgt.  

5. Inhalte der Planung 

5.1 Flächenbilanz 

Plangebiet der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes rd.  84.970 m² 

 davon:   

 Sonderbaufläche Solarthermie/Photovoltaik rd. 79.580 m² 

 Grünfläche "Abstandsgrün" rd. 5.390 m² 

5.2 Baufläche 

Die Darstellung der Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Solarthermie/ Photovoltaik in 

der Größenordnung von rd. 8,5 ha dient der Wärmeerzeugung durch Solarkollektoren zur Ver-

sorgung des Stadtteiles Moisling mit Fernwärme und der Erzeugung von Strom für den Eigen-

verbrauch durch die Solarthermie-Freiflächenanlage. Die Errichtung von baulichen Anlagen 

zur Wärmeerzeugung aus Sonnenergie einschließlich der für die Hauptnutzung erforderlichen 

Nebenanlagen ist zulässig. Hierzu gehören neben den eigentlichen Solarkollektoren und So-

larmodulen, die den größten Teil der Fläche einnehmen, u.a. auch ein Funktionsgebäude und 

ein Wärmespeicher. 

Neben der Aufstellung von Solarkollektoren und Solarmodulen sollen die Flächen in der Son-

derbaufläche auch landwirtschaftlich extensiv nutzbar sein (z.B. durch Mahd oder Schafbe-

weidung). Die Bodenoberflächen zwischen und unter den Solarkollektoren und Solarmodulen 

und die nicht überbauten Flächen in der Sonderbaufläche, ausgenommen Wege mit einer 

wassergebundenen Deckschicht, sollen dauerhaft als extensive Grünlandfläche hergerichtet 

werden, um eine naturschutzgerechte Nutzung zu schaffen und um als kompensationsmin-

dernd für den durch den Solarpark verursachten Eingriff in Natur und Landschaft zu dienen.  
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Durch die Darstellung als Sonderbaufläche "Solarthermie/Photovoltaik" wird die Umsetzung 

des konkreten Vorhabens der Stadtwerke Lübeck GmbH gesichert. Ziel ist es, durch die Nut-

zung der unbegrenzt zur Verfügung stehenden und CO2-freien Sonnenenergie einen Beitrag 

zum Klimaschutz zu leisten. Gleichzeitig wird dadurch den Zielsetzungen des Bundes, des 

Landes Schleswig-Holstein und der Hansestadt Lübeck bezüglich der Erreichung der Klima-

schutzziele Rechnung getragen. 

5.3 Grün, Natur und Landschaft 

5.3.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 

Auf der Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Abstandsgrün", die innerhalb des 30 m breiten 

Waldabstandes gemäß LWaldG liegt, ist die Fläche als extensiv genutzte Grünfläche zu ent-

wickeln und durch Mahd oder Schafbeweidung zu pflegen. Die Fläche ist mit einer standortty-

pischen Pflanzenmischung aus regionaler Herkunft anzusäen. Die Grünfläche "Abstandsgrün" 

ist Teil der erforderlichen Ausgleichsfläche für die Eingriffe in das Schutzgut Boden. 

Ein Teil des erforderlichen Ausgleichs für die Eingriffe in das Schutzgut Boden in den Teilge-

bieten SO1 und SO2 in Höhe von 4.737 m² erfolgt multifunktional auf einer 1,5 ha großen 

Teilfläche des Flurstücks 17/9 südlich des Plangebietes, die insgesamt als vorgezogene ar-

tenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme CEF1 für Feldlerche, Wiesenschafstelze und 

Flussregenpfeifer vor Baubeginn der Solar-Freiflächenanlage angelegt werden muss. 

CEF1: Ersatzhabitate bzw. Habitataufwertung für Feldlerche und Flussregenpfeifer 

Als multifunktionaler Ausgleich wird auf einem südlich des Plangebietes gelegenen Teilbereich 

der verbleibenden Ackerfläche des Flurstücks 17/9 eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 

1,5 ha angelegt. Die intensive Ackernutzung wird in eine Ackerbrache (1 ha) mit Selbstbegrü-

nung umgewandelt, bei gleichzeitigem Verzicht auf Düngemittel und Pestizideinsatz. Nördlich 

davon wird ein Blühstreifen (0,15 ha) angelegt. Dafür ist eine geeignete Regiosaatgutmischung 

aus dem Nordostdeutschen Tiefland zu verwenden.  

Im östlichen Bereich der Ausgleichsfläche wird entsprechend der örtlichen Topografie durch 

Oberbodenabtrag eine Senke mit einem Mikrorelief angelegt (0,35 ha). Die Senke wird auf ca. 

60% der Fläche mit einer lückigen Kies- und Geröllschüttung angedeckt. Durch die im Bestand 

vorkommenden sandigen Böden entstehen für den Flussregenpfeifer geeignete Habitatstruk-

turen. 

5.4 Überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen 

Für das System der überörtlichen und örtlichen Hauptverkehrsstraßen ergeben sich durch die 

Sonderbaufläche Solarthermie/Photovoltaik keine Änderungen. 

5.5 Flächen für Versorgungseinrichtungen 

Aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung ist das Plangebiet derzeit nicht an das 

Ver- und Entsorgungsnetz angebunden.  

Trinkwasserversorgung 

Ein Anschluss an die Trinkwasserversorgung ist nicht erforderlich.  
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Energieversorgung 

Innerhalb des Solarparks werden ebenfalls Solarmodule zur Erzeugung von Strom für die Ei-

genversorgung der stromverbrauchenden Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und Weiter-

leitung von Wärme aufgestellt. 

Schmutzwasserentsorgung 

Ein Anschluss an die Abwasserentsorgung ist nicht erforderlich. Im Plangebiet fällt kein Ab-

wasser an.  

Müllentsorgung 

Ein Anschluss an die Müllentsorgung ist nicht erforderlich. Im Plangebiet fällt nach Beendigung 

der Bauphase kein Müll an.  

Regenwasserbehandlung 

Anfallendes Niederschlagswasser kann unmittelbar im Plangebiet unter den Solarkollektoren 

und Solarmodulen versickern. Zwischen den Kollektor- und Modulreihen sind ausreichend 

breite Abstände vorgesehen, innerhalb derer das anfallende Niederschlagswasser auf den 

Flächen natürlich versickern kann. Da sich auch unter den Solarkollektoren versickerungsfä-

higer unverdichteter Boden befindet, wird der Wasserabfluss im Bodenkörper gegenüber der 

Ausgangssituation kaum verändert; es sind keine erhöhten Abflüsse auf benachbarte Flurstü-

cke zu befürchten. Insgesamt wird das im gesamten Plangebiet anfallende Niederschlagswas-

ser weiterhin dem örtlichen Boden- und Wasserhaushalt zugeführt und somit auch der natür-

liche Wasserkreislauf nicht beeinträchtigt.  

Löschwasserversorgung 

Solarthermie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen haben nur eine sehr geringe Brandlast und 

sind nicht zu vergleichen mit Aufdachanlagen, bei denen die Trägerkonstruktion (Hausdach) 

oft aus brennbaren Materialien besteht. Solarthermie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

bestehen in der Regel aus nichtbrennbaren Gestellen, den Solarkollektoren und Solarmodulen 

und Kabelverbindungen. 

Da die flüssigkeitsführenden Leitungen der Solarkollektoren und die stromführenden Leitun-

gen von Solarmodulen erdverlegt sind, geht von ihnen nur eine geringe Gefahr der Brandwei-

terleitung aus. Über die Wege zwischen den Kollektor- und Modultischen sowie den Abständen 

der Kollektor- und Modultische untereinander sind Brandschneisen gegeben, die einer even-

tuellen Brandweiterleitung entgegenwirken. Relativ gefährdete Komponenten von Solarther-

mieanlagen sind die Einrichtungen im Funktionsgebäude und von Photovoltaikanlagen Wech-

selrichter und Transformatoren. 

Die Anforderungen der Muster-Richtlinie "Flächen für die Feuerwehr" (Fassung 10/2009) sind 

zu beachten und im Rahmen des Bauantragsverfahrens in Abstimmung mit der Feuerwehr zu 

regeln. Für den Löschwasserbedarf ist das DVGW-Arbeitsblatt W-405 heranzuziehen. Die ge-

eignete Bereitstellung ist ebenfalls im Rahmen des Bauantragsverfahrens in Abstimmung mit 

der Feuerwehr zu regeln. 

5.6 Nachrichtliche Übernahmen 

Waldabstand gemäß § 24 LWaldG 

Zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walderhal-

tung, wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Si-

cherung von baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand ist zum westlich 

des Sondergebietes SO1 gelegenen Wald ein Abstand von 30 Metern einzuhalten.  
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6. Alternativenprüfung 

Die Nutzung solarer Energie zur Produktion von Wärme (Solarthermie) oder Strom (Photovol-

taik) erfordert auf Grund der im Vergleich geringeren Energiedichte der solaren Einstrahlung 

einen hohen Flächenbedarf. 

Für eine Stadt wie Lübeck steht dieser Flächenbedarf in Konkurrenz zu vielen anderen Nut-

zungsformen – von der Wohnbebauung, der gewerblichen Nutzung, der Infrastruktur bis hin 

zur Erhaltung von Freiräumen zur Nutzung zur Erholung oder zu Naturschutzzwecken. Es ist 

davon auszugehen, dass im planungsrechtlichen Innenbereich in der Regel die Nutzungskon-

kurrenz dahingehend entschieden wird, dass die Flächen nicht für die Nutzung solarer Energie 

in Form von Freiflächenanlagen zur Verfügung stehen. 

Die Nutzung der solaren Strahlung zur Wärmeerzeugung in Solarthermischen Kollektoren hat 

den Vorteil, dass die Wärme auf einem direkt zur Beheizung und Warmwassererzeugung von 

Gebäuden nutzbaren Temperatur-Niveau vorliegt (70-90°C). Dies vermeidet den Einsatz einer 

elektrisch betriebenen Wärmepumpe, die bei anderen regenerativen Wärmequellen notwendig 

ist (Außenluft, Abluft, Oberflächengewässer, Abwasser, oberflächennahe Geothermie). Des-

halb ist, wenn Flächen nutzbar sind, die Solarthermische Nutzung immer anderen Erneuer-

bare-Energien-Wärmetechniken vorzuziehen. 

Die solarthermische Wärmeerzeugung kann einen Beitrag zur regenerativen Wärmeerzeu-

gung in Lübeck leisten. Zurzeit betreiben die Stadtwerke Lübeck 8 Fernwärmenetze, von de-

nen für 7 Wärmenetze eine Unterstützung der Wärmeerzeugung durch Solarthermie in den 

Blick genommen wird: 

 Fernwärme St. Jürgen/Hochschulstadtteil 

 Fernwärme Moisling 

 Fernwärme St. Lorenz 

 Fernwärme Vorwerk 

 Fernwärme Marli 

 Fernwärme Kücknitz 

 Fernwärme Travemünde 

Geeignete Flächen müssen Vorgaben nach Ort und Größe bedienen: Voraussetzung für eine 

örtlich geeignete Fläche ist, anders als bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die Nähe zu 

Wärme-Transportleitungen, um die Einspeisung an geeigneter Stelle zu ermöglichen und um 

die Transportverluste der Wärme zu minimieren. 

Infolgedessen bieten sich für das Fernwärmenetz Moisling als vergleichbar geeigneter Stand-

ort die landwirtschaftlichen Flächen östlich des Oberbüssauer Weges an. Hier ist der Bahn-

haltepunkt Moisling geplant. Weiterhin sind in dem im März 2015 von der Bürgerschaft be-

schlossenen Konzept "Zukunftsorientierte Stadtentwicklung Lübeck 2030" die Flächen südlich 

der Bahntrasse, östlich des Oberbüssauer Weges als Suchraum für Gewerbe und Freiraum-

entwicklung dargestellt. 

Gemäß der Konzeptbetrachtung ist die Fläche zur Stärkung des Stadtteils Moisling und als 

Siedlungsarrondierung für eine gewerbliche Entwicklung theoretisch gut geeignet. Vorausset-

zung ist jedoch eine gute Anbindung an die Autobahn A20. Allerdings ist der Anschluss an die 

Auffahrt Genin-Süd nur aufwendig und kostenintensiv zu erstellen, aber grundsätzlich möglich. 

Deshalb erscheint südlich des Bahnhaltepunktes, östlich des Oberbüssauer Weges eher eine 

kleinteilige bauliche Entwicklung umsetzbar, sofern die Ver- und Entsorgung sichergestellt 

werden kann. Der Empfehlung des Konzeptes folgend, soll die Fläche als potenzielle Gewer-

befläche vorgehalten und von anderen konkurrierenden Nutzungen freigehalten werden. 



142. Änderung des Flächennutzungsplanes - Moisling Süd / Solarpark  Begründung 

Abschließender Beschluss  /  Stand: 25.01.2023 19 

Ein weiterer vergleichbar geeigneter Standort wäre eine Ackerfläche zwischen Niendorfer 

Straße und Trave. Gegen diesen Standort spricht jedoch das hier überwiegend festgesetzte 

Landschaftsschutzgebiet "Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Ka-

nal". Zudem liegt in direkter Nachbarschaft eine Verbundachse des landesweiten Schutzge-

biets- und Biotopverbundsystems. 

Im Plangebiet der 142. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine übergeordneten na-

turschutzfachlichen Regelungen getroffen. 

7. Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in ei-

nem Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2 a in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB beschrieben 

werden. 

7.1 Vorbemerkungen 

7.1.1 Kurzbeschreibung der Inhalte und der wichtigsten Ziele des Flächennutzungs-

planes 

Ziel der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungspla-

nes 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark - ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-

setzungen zur Errichtung einer Solarthermieanlage der Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL), ein-

schließlich der Errichtung von Photovoltaikmodulen zum Eigenverbrauch des erzeugten 

Stroms.  

Die SWL betreiben im Stadtteil Moisling ein Fernwärmenetz. Zur Erhöhung des Anteils rege-

nerativer Primärenergie an der insgesamt für die Wärmeerzeugung notwendigen Primärener-

gie, planen die SWL die Errichtung einer Solarthermieanlage, welche insbesondere der Ver-

sorgung des Stadtteiles Moisling dienen soll. Die geplante Solarthermieanlage soll aus Solar-

kollektoren bestehen, welche zur Sonne hin ausgerichtet auf einer Vierbock-Verankerung 

(TreeSystem) im Oberboden befestigt werden. Das Wärmeträgermedium dieser Anlage wäre 

hierbei Wasser oder ein Glykol-Wassergemisch. Der Wärmetransport erfolgt über ein ge-

dämmtes Rohrleitungssystem. Für die Erzeugung des gesamten Strombedarfs der Solarther-

mie-Freiflächenanlage werden zudem Photovoltaikmodule aufgestellt. Eine Einspeisung des 

auf der Anlagenfläche erzeugten Stroms in das Stromnetz ist nicht vorgesehen. 

Die Entwicklung der Solarthermieanlage soll hierbei in zwei Bauabschnitten erfolgen. Beide 

Bauabschnitte sind bereits Bestandteil des Plangebietes. Für den ersten Bauabschnitt haben 

die Stadtwerke Lübeck GmbH eine Förderzusage seitens der Bundesnetzagentur erwirken 

können. Die Realisierung dieses Bauabschnittes inklusive der erforderlichen technischen An-

lagen ist bis Ende 2024 geplant. Die Entwicklung beider Bauabschnitte trägt dazu bei, den 

Anteil der erneuerbaren Primärenergien für die Fernwärmeerzeugung weiter zu steigern und 

so dem Ziel einer Klimaneutralität der Hansestadt bis 2045 näher zu kommen. Der gewählte 

Standort ermöglicht zudem auf kurzem Weg den Anschluss an das vorhandene Fernwärme-

netz in Moisling. 

Die Aufstellung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes ist erforderlich, da das ge-

plante Vorhaben nicht den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes ent-

spricht.  
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Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen im Plangebiet größtenteils als „Sonderbaufläche 

Solarthermie/Photovoltaik“ und in einem kleinen Umfang als „Grünfläche Abstandsgrün“ dar. 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Moisling, Stadtbezirk Alt-Moisling/ Genin und umfasst die Flä-

chen südlich der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck und westlich des Oberbüssauer Weges mit 

einer Flächenausdehnung von ca. 180 m in südliche Richtung und maximal 520 m in westliche 

Richtung.  

Begrenzt wird das rd. 8,5 ha große Plangebiet: 

 im Osten durch den Oberbüssauer Weg, 

 im Süden durch eine Ackerfläche, 

 im Westen überwiegend durch einen Wald gemäß LWaldG, 

 im Norden durch die Gleisanlagen der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der Anlage zu entnehmen. 

7.1.2 Bedarf an Grund und Boden des geplanten Vorhabens 

Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes werden innerhalb des 8,5 ha großen 

Plangebietes die Umnutzung landwirtschaftlicher Fläche vorbereitet. Durch die Darstellung 

des Abstandsgrünes innerhalb des Waldabstandes wird landwirtschaftliche Fläche auf 

5.390 m² vorberietet. Die Sonderbaufläche Solarthermie/Photovoltaik umfasst eine Flächen-

größe von 79.580 m². 

7.1.3 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes 

Tab. 1: Übersicht der Fachgesetze und Fachplanungen und deren Berücksichtigung im Umweltbericht 

Schutzgut / Thema Fachgesetz / Fachplanung Art der Berücksichtigung 

Verkehrslärm -- Keine Betroffenheit 

Gewerbelärm -- Keine Betroffenheit 

Sportlärm -- Keine Betroffenheit 

Klima -- Keine Betroffenheit 

Luft -- Keine Betroffenheit 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) 

Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen (AwSV) 

Vermeidungs- und Verringerungsmaß-

nahmen. 

Keine erheblich nachteiligen Auswirkun-

gen der Planung auf das Schutzgut. 

Boden Bundesbodenschutzgesetz 

(BBodSchG) 

Landesbodenschutzgesetz 

(LBodSchG) 

Baugesetzbuch (BauGB) 

MELUR (2013): Verhältnis der 

naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung zum Baurecht - 

Vermeidungs-, Verringerungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen. 

Ausgleich teilweise innerhalb des Plange-

bietes sowie südlich des Plangebietes auf 

artenschutzrechtlicher Ausgleichsfläche 

CEF1. 
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Schutzgut / Thema Fachgesetz / Fachplanung Art der Berücksichtigung 

Anlage: Hinweise zur Anwen-

dung der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung in der 

verbindlichen Bauleitplanung, 

Kiel, 09.12.2013 

MELUR (2013): Verhältnis der 

naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung zum Baurecht, 

Kiel, 09.12.2013 

MILIG und MELUND (2021): 

Grundsätze zur Planung von 

großflächigen Solar-Freiflä-

chenanlagen im Außenbe-

reich, Kiel, 01.09.2021 

Landschaft / Ortsbild NOHL, W. (1993): Beeinträch-

tigungen des Landschaftsbil-

des durch mastenartige Ein-

griffe, Kirchheim b. München, 

1993 

Vermeidungs- und Verringerungsmaß-

nahmen. 

Keine erheblich nachteiligen Auswirkun-

gen der Planung auf das Schutzgut. 

Tiere Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) 

BBS-Umwelt (2022): Bebau-

ungsplan 21.09.00 „Moisling 

Süd/ Solarpark“ – Artenschutz-

rechtliche Prüfung – Potenzial-

analyse, Kiel, 14.07.2022 

Artenschutzrechtliche Vermeidungs-, Ver-

ringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaß-

nahme CEF1 südlich des Plangebietes 

durch Anlage einer Brachfläche mit ge-

bietsweise Kiesschüttung und Blühstrei-

fen. 

Pflanzen Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) 

PROKOM (2021): Biotop- und 

Nutzungstypenkartierung, 

Lübeck, 18.03.2022 

PROKOM (2021): Knickbewer-

tung, Lübeck, 18.03.2022 

Vermeidungs-, Verringerungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen.  

Ausgleich infolge Eingriff in Knickstruktu-

ren durch Knickneuanlage südlich des 

Plangebietes. 

Mensch -- Keine Betroffenheit 

Umweltschutz 

§ 1 Abs. 5 sowie § 1a Baugesetzbuch (BauGB): Bauleitpläne sollen u.a. dazu beitragen, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 

zu entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Belange des Umweltschutzes 

und des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1a BauGB zu berücksichtigen. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange 

des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berück-

sichtigen. 
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Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter wurden in dem vorliegenden Umweltprüfung 

untersucht und bewertet. 

§§ 1, 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Natur und Landschaft sind auf Grund ihres 

eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verant-

wortung für die zukünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 

schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

haltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Natur-

güter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 

soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.  

§ 30 BNatSchG Abs. 2 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG Schleswig-Holstein: Bestimmte Teile 

von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, werden gesetz-

lich geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beein-

trächtigung von in § 30 Abs. 2 BNatSchG und in § 21 Abs. 1 LNatSchG genannten Biotope 

führen können, sind verboten. 

Der durch den Flächennutzungsplan vorbereitete Eingriff in Natur und Landschaft wird durch 

geeignete Kompensationsmaßnahmen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ausgegli-

chen. 

§ 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu 

sichern. Hierzu sind u.a. schädliche Bodenveränderungen abzuwehren und Vorsorge gegen 

nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 

Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- 

und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

§ 1 LBodSchG: Die Funktionen des Bodens sind auf der Grundlage des Bundesbodenschutz-

gesetzes (BBodSchG), dieses Gesetzes sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Ver-

ordnungen zu schützen, zu bewahren und wiederherzustellen. Beeinträchtigungen der natür-

lichen Funktionen des Bodens und seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

sollen im Rahmen der Gesetze so weit wie möglich vermieden und die Inanspruchnahme von 

Flächen auf das notwendige Maß beschränkt werden.  

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden in dem vorliegenden Umweltbe-

richt beschrieben und durch geeignete Maßnahmen vermieden und vermindert und im Falle 

der Erheblichkeit auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ausgeglichen. 

§ 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Die Gewässer sind als Bestandteile des Naturhaushalts 

und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie 

dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, 

vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen ab-

hängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unter-

bleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Jedermann ist 

verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein kön-

nen, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung 

des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, 

eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu 
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erzielen, die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und eine Vergrößerung und 

Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. 

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden durch die in diesem Umweltbe-

richt beschriebenen Maßnahmen vermieden bzw. vermindert. Erheblich nachteilige Auswir-

kungen auf das Schutzgut Wasser sind durch die Umsetzung der vorliegenden Planung nicht 

abzusehen. 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): Die Verord-

nung regelt alle Anforderungen zur Planung, Beschaffenheit, den Betrieb und die Überwa-

chung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen. 

Die AwSV findet sich über Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im vorliegenden Um-

weltbericht wieder. 

§ 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG): Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, 

Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sach-

güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-

welteinwirkungen vorzubeugen.  

§ 50 BImSchG: Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine be-

stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie 

auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 

Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 

wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebiete so weit wie 

möglich vermieden werden.  

Durch Darstellungen einer Sonderbaufläche „Solarthermie/Photovoltaik“ ergeben sich keine 

immissionsschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die angrenzenden sensiblen Wohn-

nutzungen nördlich der Bahn. 

Eingriffsregelung 

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Wenn durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur 

und Landschaft zu erwarten sind, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach 

den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden.  

§ 1a Abs. 3 BauGB: Art und Umfang von Ausgleichsmaßnahmen sind auf der Grundlage des 

§ 9 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen. 

Artenschutz 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders ge-

schützte Arten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 zu prüfen 

und ggf. erforderliche Maßnahmen vorzusehen. 

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere ausgehend von der geplanten bau-

lichen Entwicklung im Plangebiet wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Die 

Ergebnisse und Maßnahmen des Fachbeitrags werden in dem vorliegenden Umweltbericht 

dargestellt. 
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Baumschutzsatzung 

Gemäß der Baumschutzsatzung der Hansestadt Lübeck (18.12.2006) sind alle Bäume mit ei-

nem Stammumfang von mindestens 80 cm (gemessen auf einer Höhe von 1,30 m) geschützt. 

Bei Bäumen in Reihen (mindestens drei Bäume) oder in Gruppen (mindestens fünf Bäume) 

sowie bei mehrstämmig ausgebildeten Bäumen gilt der Schutz bei einem Stammumfang von 

jeweils mindestens 50 cm. Ausgenommen von dem Schutz sind u.a. Bäume in Gärten mit 

Ausnahme von Bäumen in Vorgärten, Bäume, deren Stämme in 1,30 m Höhe maximal 6 m 

von einem zulässigerweise errichteten Gebäude entfernt sind, sowie Obstbäume, die dem 

Ernteertrag dienen. Ersatzpflanzungen sind mit einheimischen und standortgerechten Bäu-

men in Baumschulqualität und einem Stammumfang von 12/ 14 cm vorzunehmen. Die Anzahl 

der Ersatzbäume richtet sich nach dem Stammumfang des zu fällenden Baumes. Bis 100 cm 

Stammumfang (gemessen in 1,30 m Höhe) des zu fällenden Baumes ist ein Ersatzbaum mit 

einem Mindeststammumfang von 12/ 14 cm zu pflanzen. Danach ist für jede weitere begon-

nene 50 cm Stammumfang des zu fällenden Baumes je ein weiterer Ersatzbaum gleicher Qua-

lität vorzusehen. 

Landesentwicklungsplan 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 (LEP) wird die Hansestadt Lübeck als 

Oberzentrum innerhalb eines Verdichtungsraumes dargestellt. 

Gemäß den Darstellungen des LEP ist der Stadtteil Moisling dabei als Stadtrandkern 1. Ord-

nung klassifiziert. Der Stadtteil liegt innerhalb der Landesentwicklungsachse und wird nördlich 

sowie östlich von zwei Biotopverbundachsen gesäumt. 

Als Grundsatz zur Solarenergie ist im LEP formuliert, dass unter anderem Flächen entlang von 

Schienenwegen mit überregionaler Bedeutung für die Anlagen genutzt werden sollen, um eine 

Zersiedlung der Landschaft zu vermeiden. Des Weiteren sollen Solarthermie Anlagen in guter 

städtebaulicher Anbindung, räumlicher Nähe zu Verbraucher: innen oder in der Nähe von Nah- 

oder Fernwärmenetzten beziehungsweise Wärmespeichern geplant und errichtet werden. 

Solar-Freiflächenanlagen dürfen dabei nicht in Vorranggebieten für den Naturschutz und Vor-

behaltsgebieten für Natur und Landschaft, in Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren sowie 

in Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung und Kernbereichen für Tourismus und/ 

oder Erholung errichtet werden. Eine Ausnahme gilt für vorbelastete Flächen oder Gebiete, 

die aufgrund vorhandener Infrastrukturen, insbesondere an Autobahnen, Bahnstrecken und 

Gewerbegebieten, ein eingeschränktes Freiraumpotenzial aufweisen. 

Im Landesentwicklungsplan wird das Plangebiet am Rande eines Entwicklungsraums für Tou-

rismus und Erholung dargestellt, der sich vor allem südwestlich der Autobahn A20 auf erho-

lungstechnisch hochwertigen Flächen erstreckt. Die vorliegende Planung widerspricht den 

Darstellungen im LEP demnach nicht.  

Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes, südlich angrenzend an eine Bahnstre-

cke und in direkter Nähe zum Stadtteil Moisling werden die Grundsätze und Ziele des LEP 

eingehalten. Wichtige Räume für Natur und Landschaft liegen außerhalb des Plangebietes. 

Regionalplan (2004) 

Im Regionalplan 2004 für den Planungsraum II wird die Hansestadt Lübeck als Oberzentrum 

dargestellt. Der Stadtteil Moisling ist dabei als Stadtrandkern 1. Ordnung klassifiziert und liegt 

innerhalb des baulich zusammenhängenden Siedlungsgebietes von Lübeck. Das Plangebiet 

liegt gemäß den Darstellungen des Regionalplans direkt auf der Abgrenzung der Siedlungs-

achse.  
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Darstellungen der regionalen Freiraumstruktur, wie ein Regionaler Grünzug und ein Gebiet mit 

besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft, liegen außerhalb des Plangebietes. Die Au-

tobahn A 20 bildet südlich die Grenze der Darstellungen der regionalen Freiraumstruktur und 

nordwestlich liegt die Grenze entlang der Siedlungsabgrenzung von Moisling. 

Da das Plangebiet außerhalb der regionalen Freiraumstruktur liegt, widerspricht die Darstel-

lung einer Sonderbaufläche „Solarthermie/Photovoltaik“ nicht den Grundsätzen und Zielen des 

Regionalplans. 

Landschaftsrahmenplan (2020) 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Darstellungen des Landschaftsrahmenplans für den Pla-

nungsraum III, sodass durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes keine Beeinträch-

tigungen schutzwürdiger Belange des Landschaftsrahmenplans eintreten. 

Gemäß den Darstellungen des Landschaftsrahmenplans beginnen erst südlich der A 20 die 

Verbundachse des landesweiten Biotopverbunds, ein Landschaftsschutzgebiet, ein Geotop 

und klimasensitive Böden. 

Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck (2008) 

Der 2008 durch die Bürgerschaft beschlossene Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck stellt 

für das Plangebiet keine spezifischen Entwicklungsziele dar. Die südöstlich angrenzenden Flä-

chen befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebiets "Talraum und Umfeld von Grienau 

und Quadebek". 

Das Plangebiet ist im Bestand als Ackerfläche dargestellt. Gemäß der Bestandskarte der 

Oberflächengewässer befinden sich südlich des Plangebietes zwei Kleingewässer. Eines in-

nerhalb der Ackerfläche (Nr. 555) und das andere am südlichen Randbereich des Ackers 

(Nr. 562). 

Die Luftqualität innerhalb des Plangebietes wurde aufgrund der Lage abseits von Siedlungs-

flächen mit einer „hohen Qualität 1,6-1,8“ bewertet. Es ist jedoch in Frage zu stellen, ob diese 

Einschätzung noch Bestand hat, da inzwischen die Autobahn A20 südlich des Plangebietes 

verläuft und diese sich nachteilig auf die Luftqualität im Plangebiet auswirkt. 

Da es für den Bereich des Plangebiets im Landschaftsplan kein Entwicklungskonzept für Maß-

nahmen gibt, stellt die Planung der 141. Änderung des Flächennutzungsplanes keinen Wider-

spruch dar.  

Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan für die Hansestadt Lübeck in der derzeit geltenden Fassung stellt 

das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

Südlich des Plangebietes wird eine „Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße“ 

dargestellt, die allerdings im Bestand nicht vorhanden ist. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des Be-

bauungsplanes. 

UNESCO-Welterbe-Managementplan 

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand der im Managementplan definierten Sichtachse 

Nr. 16 "B 208 westlich Siebenbäumen" auf die Lübecker Altstadt. Mit dem Bau eines 15 m 

hohen Wärmespeichers ist eine hochbauliche Entwicklung geplant. Da der Wärmespeicher die 

Baumkronen der südlich auf gleichem Höhenniveau stehenden Bäume nicht überragt, sind 
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keine nachteiligen Auswirkungen auf die der Sichtbeziehung zu erwarten. Auch von dem ma-

ximal 8 m hohe Funktionsgebäude und den maximal 3,50 m hohen Solarkollektoren und So-

larmodulen ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sichtbeziehung auf die U-

NESCO Welterbestätte "Lübecker Altstadt". 

Nach eingehender Prüfung ist aus Sicht der Welterbekoordination der Hansestadt Lübeck 

keine beeinträchtigende Störung zu erwarten. 

Klimaanpassungskonzept der Hansestadt Lübeck (2020) 

Das Klimaanpassungskonzept der Hansestadt Lübeck stellt für das Plangebiet Maßnahmen 

der Klimaanpassung dar. So handelt es sich bei den Flächen im Plangebiet größtenteils um 

landwirtschaftliche Flächen der Stadt Lübeck, die ökologisch bewirtschaftet werden sollen 

(Maßnahmennummer M17). Die Waldflächen im Westen und die Ackerflächen südöstlich des 

Plangebietes werden als Niederungen und Gewässerränder dargestellt und sind von Bebau-

ung freizuhalten (Maßnahmennummer M4). 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass durch die Darstellung einer Sonderbaufläche „So-

larthermie/Photovoltaik“ der Zielstellung im Klimaanpassungskonzept der Hansestadt Lübeck, 

„klimatische Ausgleichs- und Wirkräume sowie Luftaustauschbahnen erhalten und klimaange-

passt zu entwickeln“ Rechnung getragen wird, da sich das Vorhaben positiv auf das Mikro-

klima auswirken wird. Insbesondere durch die Umstellung von der Nutzung fossiler Brennstoffe 

auf erneuerbare Energien wird auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Globalen 

Klimas geleistet.  

7.1.4 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen 

BBS-Umwelt (2022): Bebauungsplan 21.09.00 „Moisling Süd/ Solarpark“ – Artenschutzrecht-

liche Prüfung – Potenzialanalyse, Kiel, 14.07.2022 

LLUR Hrsg. (2021) Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schles-

wig-Holstein 6. Fassung 

MEKUN SH; Umweltportal Schleswig-Holstein, Kiel, abgerufen am 05.07.2022, aktualisiert am 

10.07.2022 

MELUND SH (2021): Kurs Natur 2030 - Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in 

Schleswig-Holstein, Kiel, 2. überarbeitete Auflage 12/ 2021 

MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - An-

lage: Hinweise zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindli-

chen Bauleitplanung, Kiel, 09.12.2013 

MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, Kiel, 

09.12.2013 

MILIG und MELUND (2021): Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenan-

lagen im Außenbereich, Kiel, 01.09.2021 

MWVATT SH; MUNL SH (2004): Orientierungsrahmen zur Bestandserfassung, -bewertung 

und Ermittlung der Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Landschaftspflegerischer Begleit-

planungen für Straßenbauvorhaben (Kompensationsermittlung Straßenbau), Kiel, Stand: Au-

gust 2004. 

NOHL, W. (1993): Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe, 

Kirchheim b. München, 1993 
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PROKOM (2021): Bebauungsplan 21.09.00 Moisling Süd / Solarpark, Biotop- und Nutzungs-

typenkartierung, Lübeck, 18.03.2022 

PROKOM (2021): Bebauungsplan 21.09.00 Moisling Süd / Solarpark, Knickbewertung, 

Lübeck, 18.03.2022 

7.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

7.2.1 Schutzgüter Klima und Luft 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Das maritime Klima der Hansestadt Lübeck zeichnet sich durch geringe Tag-/Nachtunter-

schiede aus, da Nord- und Ostsee aufgrund ihrer großen Wassermassen als Temperaturpuffer 

wirken. Die langjährige Durchschnittstemperatur beträgt 8,8°C bei einem jährlichen Nieder-

schlag von 712 mm. 

Die Luftqualität innerhalb des Plangebietes ist gemäß Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck 

(2008) aufgrund der Lage abseits von Siedlungsflächen mit einer „hohen Qualität 1,6-1,8“ zu 

bewerten. Es ist jedoch in Frage zu stellen, ob diese Einschätzung noch Bestand hat, da in-

zwischen die Autobahn A20 südlich des Plangebietes verläuft und sich nachteilig auf die Luft-

qualität im Plangebiet auswirkt. 

Durch die vorhandenen Ackerflächen kommt es zu der Entstehung von Kaltluft. Es gibt jedoch 

keinen relevanten Kaltluft-Abfluss in Richtung der Siedlungsflächen von Moisling, da die um-

grenzenden Knickstrukturen und die Bahnlinie Lübeck – Hamburg mit der nördlichen Lärm-

schutzwand die auf der Ackerfläche entstehende Kaltluft den Abfluss blockieren. Das Klima-

anpassungskonzept der Hansestadt Lübeck stellt für das Plangebiet Maßnahmen der Klima-

anpassung dar. So handelt es sich bei den Flächen im Plangebiet größtenteils um landwirt-

schaftliche Flächen der Stadt Lübeck, die mit der Zielsetzung: „die Klimatische Ausgleichs- 

und Wirkräume sowie Luftaustauschbahnen erhalten und klimaangepasst entwickeln“, ökolo-

gisch bewirtschaftet werden sollen (Maßnahmennummer M17). 

Frischluftquellgebiete in Form von Wäldern, die eine klimahygienische Funktion aufweisen, 

sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die nächstgelegenen Waldflächen mit mindestens 200 m 

Flächenausdehnung in jede Richtung sind westlich, südlich und östlich des Plangebietes vor-

handen. 

Die Knicks und Gehölzstrukturen innerhalb des Plangebietes weisen ebenso, wenn auch in 

geringem Umfang, eine Bedeutung für die klimahygienische Funktion auf. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Grundsätzlich hat die Nutzung erneuerbarer Energien und die Errichtung von Solarthermie-

Freiflächenanlagen einen positiven Einfluss auf das Klima; sie ist insbesondere durch die Um-

stellung von der Nutzung fossiler Brennstoffe auf erneuerbare Energien ein wesentlicher Bei-

trag zur Verbesserung des Klimas.  

Mikroklima 

Im Plangebiet, dessen Flächen bislang als Acker genutzt werden, beeinflusst die Aufstellung 

der Solarkollektoren und Solarmodule die Situation des Mikroklimas. 



Begründung 142. Änderung des Flächennutzungsplanes - Moisling Süd / Solarpark - 

28 Abschließender Beschluss  /  Stand: 25.01.2023 

 Konstantere und geringere Durchschnittstemperatur untern den Solarkollektoren und So-

larmodule als zwischen den Solarkollektoren 

 Höhere Durchschnittstemperaturen der Flächen unter den Solarkollektoren und Solarmo-

dule im Verlauf der Nacht als zwischen den Solarkollektoren 

 Reduzierung der Anteile verdunstungswirksamer Fläche im Plangebiet durch Überde-

ckung und Versiegelung. 

 Konzentration der Versickerung des Niederschlagswassers auf die Flächen zwischen den 

Solarkollektoren und Solarmodulen 

 Konzentration der Verdunstung auf die Flächen zwischen den Solarkollektoren und Solar-

modulen 

 Erhöhter Schattenwurf durch die Solarkollektoren und Solarmodule auf den Boden, 

dadurch geringere Verdunstung. 

Die Auswirkungen der Solarkollektoren und Solarmodule auf das Mikroklima im Plangebiet 

lassen sich nicht abschließend bewerten. Es wird davon ausgegangen, dass positive Effekte 

auf die Schutzgüter Klima und Luft überwiegen, da die Fläche allgemein strukturreicher und 

die Verdunstung geringer und konstanter ausfallen wird.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass durch die Planung der Zielstellung im Klimaanpas-

sungskonzept der Hansestadt Lübeck, „klimatische Ausgleichs- und Wirkräume sowie Luft-

austauschbahnen erhalten und klimaangepasst zu entwickeln“ Rechnung getragen wird, da 

die Planung positive Auswirkungen auf das Mikroklima hervorruft. Insbesondere durch die Um-

stellung von der Nutzung fossiler Brennstoffe auf erneuerbare Energien wird auch ein wesent-

licher Beitrag zur Verbesserung des globalen Klimas geleistet. 

Rodung 

Um die Erschließung des Plangebietes durch eine Zuwegung zu ermöglichen, ist die Rodung 

von 5,3 m Knick geplant. Diese Rodung stellt in Anbetracht der Ausmaße der vorhandenen 

Gehölzstrukturen im und angrenzend an das Plangebiet keine erheblich nachteilige Auswir-

kung auf die Schutzgüter Klima und Luft dar. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Schutz von Gehölzstrukturen vor Beeinträchtigungen während der Bauphase 

In der Bauphase sind die Maßnahmen entsprechend DIN 18920 „Vegetationstechnik im Land-

schaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-

nahmen“, Ausgabe 2014-07 zu beachten. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft werden durch die Dar-

stellungen des Flächennutzungsplanes nicht vorbereitet, weshalb keine Maßnahmen zum 

Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen notwendig werden. 

7.2.2 Schutzgut Wasser 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Gemäß der Bodenübersichtskarte (BÜK200) sind im Plangebiet überwiegend Braunerden bis 

Pseudogleye aus Beckensand z.T. über Beckenschluff vorhanden. Diese sind grundsätzlich 

nicht grundwasserbeeinflusst, sodass davon auszugehen ist, dass das Grundwasser im Plan-

gebiet > 2 m unter Flur ansteht. Eine Bildung von Schichtwasser ist aufgrund der geringen 

Sickerwasserrate möglich. 
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Fließende Oberflächengewässer, wie Flüsse und Bäche, sowie stehende Oberflächengewäs-

ser, wie Kleingewässer, sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. Südlich des Plan-

gebietes befindet sich jedoch ein Kleingewässer innerhalb des Ackers. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. Die südliche Grenze des Plange-

bietes weist einen Abstand von 7,30 m zum Kleingewässer auf. 

Gebiete für Solarthermie führen nicht zu großflächigen Versiegelungen von Fläche. Durch die 

aufgeständerten Bauweisen, Abständen zum Boden und Abstände der Reihen zueinander 

kann Niederschlagswasser ungehindert versickern. Aufgrund der schräg aufgestellten Solar-

kollektoren und Solarmodule kann auch das auf den Kollektor- und Moduloberflächen auftref-

fende Niederschlagswasser ablaufen und versickern.  

Durch die Neuversiegelungen für Gebäude und Erschließung, die zum Betrieb der Solarther-

mie-Freiflächenanlagen notwendig sind, kommt es zu einem erhöhten Oberflächenwasserab-

fluss. Dadurch findet eine geringere Versickerung des Niederschlagswassers auf den Flächen 

statt, welches jedoch auf den benachbarten Flächen versickern kann. Die seitliche Versicke-

rung wird durch geeignete Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbessert. 

Für den frostsicheren Betrieb von Solarthermie-Freiflächenanlagen zirkuliert innerhalb der So-

larkollektoren ein Gemisch aus Wasser und Glykol, welches als wassergefährdender Stoff ein-

gestuft ist. Um nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu vermeiden, sind Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen vorzusehen.  

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Versickerung von Oberflächenwasser 

Nicht verdunstetes und nicht verwendetes, gering verschmutztes Oberflächenwasser im Plan-

gebiet, einschließlich das von den Oberflächen der Solarkollektoren und Solarmodulen ablau-

fende Regenwasser, ist im Plangebiet zu versickern. 

Versickerungsfähige Oberflächenmaterialien 

Im Plangebiet sind befestigte Fahrwege wasserdurchlässig auszubilden. Der Oberbau ist 

gleichfalls wasserdurchlässig auszubilden. 

Schutz des Grundwassers im Baubetrieb 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträchtigung 

des Grundwassers durch austretende Betriebsstoffe zu vermeiden. 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Solarkollektoren - Die wasserrechtlichen Anforderungen der Solarkollektoren werden in § 35 

AwSV geregelt (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 

18.04.2017). Diese sind bei der Errichtung und dem Betrieb der Solarthermieanlage einzuhal-

ten. 

Wärmespeicher - Soweit im Wärmespeicher wassergefährdende Stoffe eingesetzt werden, 

sind die wasserrechtlichen Anforderungen gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG vom 

31.07.2009) und der AwSV einzuhalten. 
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d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden durch die Darstellun-

gen des Flächennutzungsplanes nicht vorbereitet, weshalb keine Maßnahmen zum Ausgleich 

erheblich nachteiliger Auswirkungen notwendig werden. 

7.2.3 Schutzgut Fläche 

a)  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Über den derzeitigen Stand hinaus wird fortschreitend wertvoller Boden in Anspruch genom-

men. Für Siedlungs- und Verkehrszwecke wurden in Schleswig-Holstein im Jahr 2019 

1,8 Hektar (3,2 Hektar 2018) täglich in Anspruch genommen. Seit 1992 ist der Anteil dieser 

Nutzungsarten um rund 28 Prozent gestiegen. 

Die Landesregierung will den täglichen Zuwachs von Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2030 

von derzeit 1,8 Hektar auf unter 1,3 Hektar senken. Dies entspricht dem Flächenanteil Schles-

wig-Holsteins an dem bundesweiten Ziel von 30 Hektar pro Tag, das im Rahmen der Nach-

haltigkeitsstrategie 2016 gesetzt wurde. Festgelegt wurde dieses Ziel im LEP. 

Das Plangebiet des Flächennutzungsplanes befindet sich im Stadtteil Moisling der Hansestadt 

Lübeck und umfasst eine Fläche von rd. 8,5 ha. Der räumliche Geltungsbereich der 142. Än-

derung des Flächennutzungsplans entspricht nahezu dem Geltungsbereich des sich parallel 

in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 21.09.00. 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv ackerbaulich genutzt; eine Versiegelung ist nur in Form 

des Oberbüssauer Weges und des Feldweges im Randbereich des Plangebietes vorhanden.  

Da es sich bei dem Plangebiet um eine unversiegelte landwirtschaftlich genutzte Fläche han-

delt, kommt dem Schutzgut Fläche als natürlichem Medium eine hohe umweltrelevante Be-

deutung zu. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Durch die Umnutzung des Plangebietes hin zu einer Nutzung als Sonderbaufläche Solarther-

mie/Photovoltaik und einer Grünfläche, findet ein Flächenverbrauch einer zuvor für die Land-

wirtschaft nutzbaren Fläche statt.  

Tab. 2: Flächenbilanz 142. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Plangebiet der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes rd.  84.970 m² 

 davon:   

 Sonderbaufläche Solarthermie/Photovoltaik rd. 79.580 m² 

 Grünfläche "Abstandsgrün" rd. 5.390 m² 

 

Im Plangebiet kommt es vor allem zu einer Überdeckung von Flächen durch die Solarkollekt-

oren und Solarmodule. Weiterhin kommt es durch die Errichtung der notwendigen Nebenge-

bäude wie einem Wärmespeicher, einem Funktionsgebäude sowie Erschließungsanlagen zu 

einer Versiegelung von Fläche. 
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Die Darstellungen des Flächennutzungsplans ermöglichen insgesamt eine Überdeckung und 

Neuversiegelung von Flächen in einem Umfang von 46.281 m². Insgesamt lassen sich 

dadurch erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche feststellen, die unter 

Vorsorgegesichtspunkten zu beachten und auszugleichen sind. Es ist jedoch zu berücksichti-

gen, dass für die Errichtung der Solarkollektoren und Solarmodulen keine Vollversiegelungen 

erforderlich sind, wodurch das Schutzgut Fläche erheblich nachteiliger betroffen wäre. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Rückbauverpflichtung 

Nach Beendigung der Nutzungsdauer sind die baulichen Anlagen vollständig zurückzubauen 

(einschließlich Fundamente, ggf. Erdkabel- und Erdleitungen, etc.) und alle durch die Errich-

tung und den Betrieb der Anlage entstandenen nachteiligen Auswirkungen rückstandslos zu 

beseitigen. Der Rückbau ist durch entsprechend verpflichtende Regelungen in einem städte-

baulichen Vertrag sicherzustellen. 

Landwirtschaftliche Nutzung der Fläche des 2. Bauabschnitts 

Die Möglichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche des 2. Bauabschnitts ist in Be-

rücksichtigung agrarstruktureller Belange bis zur Umsetzung des 2. Bauabschnitts sicherzu-

stellen. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Flä-

che werden multifunktional mit den Maßnahmen zum Ausgleich der erheblich nachteiligen 

Auswirkungen für das Schutzgut Boden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bilan-

ziert. 

7.2.4 Schutzgut Boden 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich von glaziofluviatilen Ablagerungen, entstanden aus 

der Weichselkaltzeit. Das Gelände innerhalb des Plangebiets ist überwiegend eben ausge-

prägt mit Höhen zwischen 12,60 – 13,00 m ü.NHN. Bereichsweise sind lediglich kleine Boden-

wellen mit rd. 14,60 m ü.NHN vorhanden. Gemäß der Bodenübersichtskarte (BÜK200) sind 

im Plangebiet überwiegend Braunerden bis Pseudogleye aus Beckensand z.T. über Becken-

schluff vorhanden. 

Bodenfunktionen  

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen so-

wie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 

werden (§1 BBodSchG). Das BBodSchG unterscheidet in § 2 Absatz 2 folgende wichtige 

Funktionen des Bodens (A-C):  

Natürliche Bodenfunktionen (A)  

Der Boden nimmt eine Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, 

Pflanzen und Bodenorganismen ein, die sich über besondere Standorteigenschaften und die 
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Ertragsfähigkeit (Bodenfruchtbarkeit) definieren. Für Teile des Plangebietes ist gemäß ME-

KUN SH (2022)1 eine mittlere Ertragsfähigkeit dargestellt. Für den Rest des Plangebietes, bei 

dem keine Werte vorliegen, wird nachfolgend von dem gleichen Wert ausgegangen. 

Der Boden ist Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nähr-

stoffkreisläufen und nimmt dadurch eine Regelungsfunktion im Wasser- und Stoffhaushalt ein. 

Die Funktion wird über das Wasserrückhaltevermögen (Feldkapazität im Effektiven Wurzel-

raum FKWe) des Bodens beschrieben. Je niedriger die Feldkapazität ist, desto weniger Was-

ser kann durch den Boden in niederschlagsreichen Zeiten zurückgehalten und in nieder-

schlagsarmen Zeiten teilweise wieder bereitgestellt werden und desto schneller kommt es in 

niederschlagsreichen Zeiten zur Versickerung, d.h. zur Grundwasserneubildung. Für das 

Plangebiet ist gem. MEKUN SH (2022)2 eine mittlere Feldkapazität ermittelt worden. Für den 

Rest des Plangebietes, bei dem keine Werte vorliegen, wird nachfolgend von dem gleichen 

Wert ausgegangen. 

Der Boden ist Abbau- und Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-

, Puffer und Stoffumwandlungseigenschaften und trägt so insbesondere auch zum Schutz des 

Grundwassers bei. Der Boden filtert beispielsweise Schwermetalle, organische Schadstoffe 

und versauernd wirkende Einträge. Maßgeblich zur Erfüllung dieser Funktion sind die Katio-

nenaustauschkapazität und die Luftkapazität des Bodens. Die Filterwirkung ist in feinkörnigem 

Bodenmaterial mit geringer Luftkapazität am größten, wie z.B. in der Marsch und im Östlichen 

Hügelland, und in grobkörnigem Bodenmaterial mit hoher Luftkapazität am geringsten, wie 

z.B. in der Vorgeest. Entsprechende Daten sind unter dem Begriff „Gesamtfilterwirkung“ über 

das Umweltportal SH abrufbar. So wird für einen Teil des Plangebietes eine mittlere Gesamt-

filterwirkung angegeben. Für den Rest des Plangebietes, bei dem keine Werte vorliegen, wird 

nachfolgend von dem gleichen Wert ausgegangen. 

Funktionen als „Archiv der Natur- und Kulturgeschichte“ (B)  

Der Boden im Plangebiet weist eine Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

auf. Dieser Sachverhalt wird unter dem Schutzgut „Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“ 

beschrieben. 

Nutzungsfunktionen (C)  

In seiner Nutzungsfunktion dient der Boden dem Menschen als Rohstofflagerstätte, Fläche für 

Siedlung und Erholung, Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, Standort für 

sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen und als Fläche für den Verkehr sowie die 

Ver- und Entsorgung. 

Der Boden im Plangebiet weist eine Nutzungsfunktion als Standort für die Landwirtschaft auf. 

Dieser Sachverhalt wird unter dem Schutzgut Fläche beschrieben. 

Altlasten 

Gemäß Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde vom 25.11.2022 liegen im Plange-

biet keine Hinweise auf altlastenrelevante Nutzungen, Altablagerungen oder sonstige Verun-

reinigungen des Untergrundes vor.  

                                                

1 MEKUN SH; Umweltportal Schleswig-Holstein, Kiel, abgerufen am 05.07.2022, aktualisiert am 10.07.2022 
2 ebd. 
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b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Die Darstellungen für die Sonderbaufläche „Solarthermie/Photovoltaik“ und der dafür notwen-

digen Nebenanlagen, wie einem Wärmespeicher und einem Funktionsgebäude, bereiten er-

heblich nachteilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen hervor, bspw. in Form von Überde-

ckung, Versiegelung, Abgrabungen oder Aufschüttungen. Dadurch werden sowohl Maßnah-

men zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen als auch Maßnahmen zum 

Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen notwendig.  

Insgesamt beläuft sich die Fläche für Überdeckung und Neuversiegelung auf 46.281 m².  

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Bodenkundliche Baubegleitung 

Bodenkundliche Baubegleitung durch fachkundige Personen zur Überwachung der Einhaltung 

der DIN 19731 und DIN 18915 (Anforderungen an den Ausbau und die Zwischenlagerung von 

Bodenaushub) zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen auf die natürlichen Bodenfunktio-

nen sowie die Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Versickerungsfähige Oberflächenmaterialien 

Innerhalb des Sondergebietes SO2 sind Wegeflächen und Stellplätze mit ihren Zufahrten im 

Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO mit wasser- und luftdurchlässigen Belägen oder mit 

Pflastersteinen mit dränfähigen Pflasterfugen herzustellen. 

Bodenschutz 

Mit dem Boden als endlicher Ressource ist sparsam umzugehen (§ 1a Abs. 2 BauGB), der 

Mutterboden ist zu schützen (§ 202 BauGB). Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 

Grundstück ist nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) dazu verpflichtet, Vorsorge 

gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen nach § 2 Abs. 3 BBodSchG zu treffen. 

Bei Baumaßnahmen sind Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen zum Schutz des Bodens ge-

mäß DIN 19639 zu berücksichtigen.  

Kampfmittel 

Der Kampfmittelräumdienst des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 

Schleswig-Holstein hat im Plangebiet der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes das 

Flurstück 17/9, Flur 6 auf Kampfmittelbelastung überprüft. Im Ergebnis wurden im Nordosten 

des Flurstücks Kampfmittelverdachtsflächen festgestellt. Auf diesen Verdachtsflächen sind 

durch eine Fachfirma Sondierungen durchzuführen. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die naturschutzfachliche Eingriffsbewertung und -bilanzierung erfolgt gemäß dem Gemeinsa-

men Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen 

im Außenbereich“3 vom 01.09.2021 und den Hinweisen „Verhältnis der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung zum Baurecht“4 und der dazugehörigen Anlage „Hinweise zur Anwendung 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“5 aus dem 

                                                

3 MILIG und MELUND (2021): Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbe-

reich, Kiel, 01.09.2021 
4 MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, Kiel, 09.12.2013 
5 MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - Anlage: Hinweise zur 

Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung, Kiel, 09.12.2013 
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Runderlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 

09.12.2013. 

Die Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung wird im Rahmen des Bebauungsplanes 21.09.00 vorge-

nommen. 

Ausgleich 

Der Ausgleichsbedarf für den Boden beläuft sich auf einen Wert von 11.166 m² und erfolgt 

zum einen westlich innerhalb der „Grünfläche Abstandsgrün“ und zum Teil südlich des Plan-

gebietes. Dort wird auf der Artenschutzrechtlichen Ausgleichsfläche (CEF1, 1,5 ha) der Aus-

gleich für den Boden auf einer Flächengröße von 4.736 m² in Anspruch genommen. 

7.2.5 Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften) 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Zur Ermittlung des Bestands wurde eine faunistische Potenzialanalyse6 (s. Anhang 4) für aus-

gewählten Arten(-gruppen) vorgenommen. Dies ist ein Verfahren zur Einschätzung der mögli-

chen aktuellen faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Berücksichtigung der loka-

len Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beeinträchtigungen. Es wurden ins-

besondere die in diesem Fall artenschutzrechtlich bedeutsamen europäischen Vogelarten und 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie betrachtet, aber auch weitere national oder nicht 

geschützte Arten(-gruppen). 

Die potenziell vorkommenden Tierarten wurden aus der Literatur und angestellten Kartierun-

gen in vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ihrer Vernet-

zung und des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna ge-

zogen. Die Grundlage für die Bewertung bilden Geländebegehungen im April und Juli 2022.  

Es erfolgte weiterhin eine artbezogene Revierkartierung (Feldlerchenkartierung) mit insgesamt 

drei Begehungen zwischen April und Ende Juni 2022. Dabei wurden singende Feldlerchen 

(Flug- und Bodengesang) erfasst und nach fütternden Alttieren Ausschau gehalten. 

Betrachtungs- und Wirkraum 

Die Charakterisierung des Betrachtungsraums erfolgt durch Beschreibung der Landschafts-

elemente und dient zur Einschätzung der aktuellen faunistischen Besiedlung im Betrachtungs-

raum. Anhand der Landschaftselemente, der Biotopstrukturen und ihrer Vernetzung wurden 

Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna gezogen. Die Grundlage für die Bewer-

tung bilden Geländebegehungen zwischen April und Juni 2022 sowie die Biotoptypenkartie-

rung zum Bebauungsplan. Innerhalb des Betrachtungsraumes wird eine Abgrenzung der Wirk-

räume vorgenommen. Die direkten Wirkungen (Flächeninanspruchnahme) der Bauphase sind 

auf den Geltungsbereich begrenzt. Die indirekten Wirkungen (Lärm, Licht, optische Störungen) 

können über diesen Bereich hinausreichen. 

                                                

6 BBS-Umwelt (2022): Bebauungsplan 21.09.00 „Moisling Süd/ Solarpark“ – Artenschutzrechtliche Prüfung – Po-

tenzialanalyse, Kiel, 14.07.2022 



142. Änderung des Flächennutzungsplanes - Moisling Süd / Solarpark  Begründung 

Abschließender Beschluss  /  Stand: 25.01.2023 35 

 

Abb. 2: Betrachtungsraum und Wirkräume der zu erwartenden Wirkfaktoren (Lärm und optische 

Einflüsse während der Bau- und Betriebsphase.  

Schwarze Strichlinie  =  Geltungsbereich B-Plan (Flächeninanspruchnahme);  
Betrachtungsraum  =  Orange Umgrenzung;  
Indirekter Wirkraum  =  Gelbe Umgrenzung; 
Gelber Pfeil  =  Indirekte Wirkungen ausgehend von der Flächeninanspruchnahme;  
Weißer Pfeil  =  Indirekte Wirkungen ausgehend von bestehenden Straßen & Sied-
lungsstrukturen (Vorbelastung) 

Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Fledermäuse  

Betrachtungsraum 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kommen die Fledermausarten Gro-

ßer Abendsegler, Braunes Langohr, Breitflügel-, Fransen-, Mücken-, Rauhaut-, Wasser- und 

Zwergfledermaus potenziell im Betrachtungsraum vor. Die Gehölzstrukturen in den Gärten 

nördlich der Bahnstrecke, der Baumbestand der Bahnböschungen sowie alle Knicks, Feldhe-

cken und Feldgehölze innerhalb des Betrachtungsraums bieten bei entsprechendem Stamm-

durchmesser der Gehölze geeignete Quartiersmöglichkeiten für Fledermäuse. Die Gehölze 

entlang der Bahnstrecke stellen geeignete Leitstrukturen für Fledermäuse dar, über die die 

Fledermäuse zu ihren Nahrungsflächen gelangen. Geeignete Nahrungsflächen mit höherer 

Bedeutung sind im Betrachtungsraum vor allem westlich und östlich des Plangebietes vorhan-

den. Die Siedlungsstruktur nördlich der Bahnstrecke bietet ebenfalls verschiedene Quartiers-

möglichkeiten für Fledermäuse. 

Wirkraum 

Eine Überprüfung der Quartierseignung der Gehölze erfolgte innerhalb der Flächeninan-

spruchnahme, innerhalb des indirekten Wirkraums jedoch nicht. Daher muss eine Quartier-

seignung der vorhandenen Bäume im indirekten Wirkraum bei entsprechendem Stammdurch-

messer gem. LBV-SH (2020) angenommen werden:  
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 Eignung als Winterquartier: Gehölze mit einem Stammdurchmesser > 50 cm  

 Eignung als Wochenstube: Gehölze mit einem Stammdurchmesser > 30 cm  

Der Bereich der Flächeninanspruchnahme weist keine Quartierseignung mit Wochenstuben 

bzw. Winterquartierseignung für Fledermäuse auf. Im Knick der Flächeninanspruchnahme 

sind lediglich Tagesverstecke während des Sommers zu erwarten. Bis auf die Breitflügelfle-

dermaus können alle genannten Arten in den innerhalb des Wirkraums vorkommenden grö-

ßeren Gehölzen potenzielle Quartiere (Winter- und Sommerquartiere) beziehen. Gebäude mit 

Quartiersmöglichkeiten sind im definierten Wirkraum nicht vorhanden.  

Die Gehölze entlang der Bahnstrecke stellen Leitstrukturen für Fledermäuse dar, ebenfalls 

sind dort potenziell sowohl Sommer- als auch Winterquartiere vorhanden. 

Jagdgebiete mit höherer Bedeutung für Fledermäuse sind im Wirkraum v.a. westlich als auch 

östlich des Plangebietes im Umfeld der Stillgewässer vorhanden. Der Acker der Flächeninan-

spruchnahme weist keine Bedeutung als Nahrungshabitat auf. 

Weitere Säugetiere nach Anhang IV FFH-RL  

Betrachtungsraum 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kommen die Haselmaus und der 

Fischotter potenziell im Betrachtungsraum vor. Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten 

können Vorkommen aufgrund ihres Verbreitungsgebietes (Birkenmaus, Biber etc.) ausge-

schlossen werden.  

Für die Haselmaus stellen v.a. die Knicks und Feldhecken sowie die Gehölze entlang der 

Bahnböschung geeignete Habitate dar. Durch die WinArt-Daten des Landes S-H (Abfrage: 

Mai 2022) sind keine Nachweise der Haselmaus innerhalb des Betrachtungsraums belegt. Sie 

wurde außerhalb des Betrachtungsraums entlang der A 1 in einer Entfernung von mindestens 

3 km und an der L 92 in einer Entfernung von 4 km nachgewiesen.  

Die gebietseigenen Gehölze des Geltungsbereichs können trotz fehlender Nachweise durch 

die WinArt-Daten eine Bedeutung für die Haselmaus besitzen. Auch im indirekten Wirkraum 

kann die Art in allen Knicks und Feldhecken vorkommen.  

Wirkraum 

Ein Vorkommen des Fischotters wird aufgrund der Strukturarmut und fehlender Fließgewässer 

ausgeschlossen. Nachweise durch die WinArt-Daten liegen südlich des Betrachtungsraums 

an der Grienau in einer Entfernung von ca. 600 m.  

Aufgrund fehlender Habitateignung ist der Fischotter innerhalb des gesamten Wirkraums (Flä-

cheninanspruchnahme und indirekter Wirkraum) auszuschließen. 

Amphibien und Reptilien  

Betrachtungsraum 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (LANU 2005, FÖAG 2018, MELUND 2020) können 

der Kammmolch der Laubfrosch und der Moorfrosch sowie die Zauneidechse potenziell im 

Betrachtungsraum vorkommen. Im Westen und Osten sind geeignete Laichgewässer für die 

drei genannten Arten mit Verbindung zu geeigneten terrestrischen Landlebensräumen vorhan-

den. Auch nördlich der Bahnstrecke ist im Westen ein Stillgewässer vorhanden, dass für den 

Kammmolch von Bedeutung sein kann. 

Die Zauneidechse kann potenziell an der Bahnstrecke vorkommen. Sie wird aufgrund fehlen-

der Habitateignung und aufgrund fehlender Nachweise durch die WinArt-Daten des Landes S-

H im übrigen Betrachtungsraums ausgeschlossen.  
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Für die weiteren Anhang IV Amphiben und Reptilien können Vorkommen aufgrund ihres Ver-

breitungsgebietes oder aufgrund fehlender Habitatbedingungen (Kreuzkröte, Wechselkröte 

etc.) ausgeschlossen werden. 

Wirkraum 

Die drei genannten Arten können im Westen und Osten potenziell im indirekten Wirkraum vor-

kommen. Ein Vorkommen im Bereich der Flächeninanspruchnahme wird dagegen ausge-

schlossen, da der Acker keine Eignung als Landlebensraum für die genannten Arten aufweist. 

Aus diesem Grund wird dem isolierten Kleingewässer innerhalb der Ackerfläche eine Eignung 

als Laichgewässer für die genannten Arten abgesprochen.  

Sonstige Anhang IV-Arten  

Betrachtungsraum 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kommt der Heldbock potenziell im 

Betrachtungsraum vor. Der Heldbock kann in alten Bäumen im Bereich der vorhandenen Ge-

hölze im gesamten Betrachtungsraum vorkommen. Nachweise durch die WinArt-Daten des 

Landes S-H befinden sich nordöstlich in einer Entfernung von ca. 1,7 km. Weitere Käfer nach 

Anhang IV werden im Betrachtungsraum aufgrund ihrer aktuellen Verbreitung nicht erwartet.  

Ein Vorkommen von Libellen nach Anhang IV FFH-RL wird aufgrund der aktuellen Verbreitung 

ausgeschlossen. Die Große Moosjunger und die Grüne Mosaikjungfer werden aufgrund feh-

lender Habitateignung im gesamten Betrachtungsraum ausgeschlossen.  

Der Nachtkerzenschwärmer kann aufgrund seiner aktuellen Verbreitung innerhalb des be-

trachteten Betrachtungsraums ebenfalls ausgeschlossen werden (MELUND 2020).  

Nachweise weiterer Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht vorhanden.  

Wirkraum 

Ein Vorkommen des Heldbocks kann im indirekten Wirkraum in den Bäumen entlang der 

Bahnstrecke sowie in alten Bäumen westlich und östlich des Plangebietes nicht gänzlich aus-

geschlossen werden. Alter Baumbestand mit hohen Alt- und Totholzanteilen ist im Geltungs-

bereich nicht vorhanden, sodass der Heldbock im Bereich der direkten Flächeninanspruch-

nahme ausgeschlossen wird. 

Europäische Vogelarten  

Brutvögel 

Betrachtungsraum  

Der Betrachtungsraum bietet einer Vielzahl heimischer Brutvögel Lebens- und Fortpflanzungs-

stätten. Neben typischen Arten der Siedlungsbiotope ist v. a. mit Gehölzbrütern zu rechnen. 

Die Gehölze entlang der Bahnstrecke, die strukturreicheren Gärten nördlich der Bahnstrecke 

sowie sämtliche Knicks, Feldhecken und Feldgehölze können als Brut- und Lebensstätte für 

eine Vielzahl typischer, auch anspruchsvollerer Gehölzbrüter dienen; so sind neben verschie-

denen Spechten (z. B. Bunt- und Grünspecht) und Meisen (Kohl-, Blau-, Sumpf-, und 

Schwanzmeise) auch Greifvögel (Mäusebussard etc.), diverse Singvögel (z. B. Gartenrot-

schwanz, Mönchsgrasmücke, Stieglitz, Grünfink etc.) zu erwarten. In älterem Baumbestand 

kann auch der Waldkauz innerhalb des Betrachtungsraums auftreten.  

Auch typische Arten der bodennahen Staudenfluren wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp etc. 

finden in den diversen Gebüschen und Staudenfluren und in den Gärten der Siedlungsstruktur 

günstige Brutbedingungen.  
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Die weiträumige Ackerfläche bietet eine Habitateignung für Offenlandbrüter wie die Feldlerche 

oder die Wiesenschafstelze. Im Rahmen einer Feldlerchen Kartierung wurde im Jahr 2022 ein 

Brutpaar der Feldlerche auf der nördlichen Teilfläche des Ackers festgestellt. Als Nebenbe-

obachtung wurde einmalig warnende Altvögel des Flussregenpfeifers registriert, was nach 

Südbeck et al. (2005) als Brutverdacht gilt.  

Die Gebäude innerhalb des Betrachtungsraums bieten zahlreiche Brutmöglichkeiten für in und 

an Gebäuden brütende Vogelarten wie z. B. Hausrotschwanz, Dohle, Grauschnäpper, Bach-

stelze, verschiedene Meisenarten, Feld- und Haussperling etc. Auch Rauch- und Mehlschwal-

ben sowie Mauersegler können innerhalb der Ortschaft nördlich der Bahnstrecke vorkommen.  

Brutvögel der Binnengewässer und Röhrichtbrüter können v.a. in den westlich und östlich ge-

legenen Stillgewässern vorkommen, z.B. Stockente, Blessralle, Teichralle, Graugans, etc.  

Wirkraum 

Im Bereich der Flächeninanspruchnahme kommen je 1 BP von Feldlerche und Flussregen-

pfeifer vor. Die Wiesenschafstelze ist als Potenzial anzunehmen, es wird das Vorkommen ei-

nes Brutpaars vorausgesetzt. Weiterhin ist im direkten und indirekten Wirkraum vor allem mit 

typischen Arten der Gehölze zu rechnen. Die gebietseigenen Gehölze sowie angrenzend im 

indirekten Wirkraum können als Brut- und Lebensstätte für eine Vielzahl typischer Gehölzbrü-

ter dienen; so sind neben verschiedenen Spechten (z. B. Bunt- und Grünspecht) und Meisen 

(Kohl-, Blau-, und Schwanzmeise) diverse Singvögel (z. B. Amsel, Gartenrotschwanz, 

Mönchsgrasmücke, Girlitz, Grünfink etc.) zu erwarten. Auch typische Arten der bodennahen 

Staudenfluren wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp etc. finden in den diversen Gebüschen 

und Staudenfluren innerhalb des gesamten Wirkraums günstige Brutbedingungen.  

In dem Kleingewässer im indirekten Wirkraum südlich des Plangebietes können Brutvögel der 

Binnengewässer vorkommen, z.B. Stockente oder Blässhuhn.  

Alle potenziell vorkommenden Arten sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entneh-

men.  

Rastvögel  

Von einer landesweiten Bedeutung ist auszugehen, wenn in einem Gebiet regelmäßig 2 % 

des landesweiten Rastbestandes einer jeweiligen Art in Schleswig-Holstein rasten (LBV-SH / 

AfPE 2016). Es liegen keine aktuellen Hinweise vor, dass innerhalb des Betrachtungsraums 

Rastbestände vorkommen, die diese Kriterien erfüllen. Eine Bedeutung des Betrachtungs-

raums für Rastvögel ist somit nicht gegeben. 

Weitere National oder nicht geschützte Arten(-Gruppen)  

Amphibien und Reptilien  

Laichgewässer sind im definierten Wirkraum südlich des Plangebietes vorhanden. Hier sind 

z.B. Grasfrosch, Erdkröte und Teichmolch nicht gänzlich ausgeschlossen. Innerhalb des indi-

rekten Wirkraums ist im Bereich von Gehölzstrukturen auch mit terrestrischen Teilhabitaten 

national geschützter Arten wie Erdkröte, Teichmolch und Grasfrosch zu rechnen. Im Bereich 

der Flächeninanspruchnahme sind lediglich migrierende Einzelindividuen während der Wan-

derzeit zu erwarten. Darüber hinaus können Waldeidechse und Blindschleiche entlang von 

Saumstrukturen innerhalb des Wirkraums vorkommen. Diese Arten werden im Bereich der 

Flächeninanspruchnahme ausgeschlossen. Aufgrund fehlender Habitateignung auf dem Ge-

lände des Plangebietes ist lediglich eine allgemeine Bedeutung für Amphibien und Reptilien 

festzustellen. Im indirekten Wirkraum im Osten und v.a. im Westen ist eine höhere Bedeutung 

festzustellen.  
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Säugetiere  

Es sind Vorkommen teilweise national geschützter (Klein)Säuger wie etwa Eichhörnchen oder 

Igel sowohl in Gehölzen im Bereich der Flächeninanspruchnahme als auch innerhalb des in-

direkten Wirkraums vorauszusetzen. Die Ackerfläche hat keine Bedeutung für Säugetiere. Der 

Wirkraum hat insgesamt keine besondere Bedeutung für Säugetiere.  

Insekten 

Der Bereich der Flächeninanspruchnahme stellt potenziell geeignete Habitate für u.a. Laufkä-

fer dar. Auch in umliegenden Bäumen können euryöke Arten vorkommen. Innerhalb des indi-

rekten Wirkraums sind in blütenreicheren Teilbereichen entlang von Saumstrukturen sowie im 

Osten und Westen verschiedene Heuschrecken, Wildbienen und Schmetterlinge vorauszuset-

zen. Es ist eine allgemeine Bedeutung des Wirkraums für Insekten festzustellen, besondere 

Standortbedingungen, wie sandige magere und trockenwarme Flächen sind nicht vorhanden.  

Weichtiere 

Im indirekten Wirkraum ist das Vorkommen verschiedener Schnecken, z.B. der Weinberg-

schnecke anzunehmen. Der Bereich der Flächeninanspruchnahme hat keine besondere Be-

deutung für Weichtiere. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden die durch das Vorhaben 

entstehenden Wirkfaktoren (potenziellen Wirkungen) aufgeführt. Das Projekt verursacht un-

terschiedliche Wirkungen, die Veränderungen der Umwelt im vom Vorhaben betroffenen 

Raum zur Folge haben können. Diese Wirkungen, die entsprechend ihren Ursachen auch den 

verschiedenen Phasen des Vorhabens zugeordnet werden können, sind z.T. dauerhaft, z.T. 

regelmäßig wiederkehrend und z.T. zeitlich begrenzt. Nachfolgend werden die wesentlichen 

vorhabenbedingten Wirkfaktoren näher betrachtet. 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Baufeldfreimachung / Baustellenbetrieb - Im Rahmen der Bauarbeiten finden Eingriffe in inten-

siv genutzte Ackerfläche, Bodenbewegungen und weitere Bautätigkeiten statt. Mit der Er-

schließung wird die Zufahrt zur Betriebsfläche hergestellt.  

Während der Bauzeit sind Beeinträchtigungen durch Lärm, v.a. durch Baumaschinen, und op-

tische Wirkungen/ Licht (Bewegung durch Fahrzeuge, Maschinen und Menschen) zu erwarten. 

Durch die veränderte Landnutzung kann es für bestimmte Arten(-gruppen) zu einem Verlust 

oder einer Beeinträchtigung ihrer Lebensräume kommen. 

Durch die Anlage geschotterter Zufahrten bzw. Baustellenstraßen, Lager- und Abstellflächen 

kommt es ggf. zu einer Teilversiegelung von Boden. Durch den Einsatz schwerer Bau- und 

Transporterfahrzeuge kann es zu einer Bodenverdichtung kommen. Durch ggf. kleinräumige 

Geländemodellierungen ist eine Bodenumlagerung und -durchmischung möglich. Außerdem 

sind durch den Baustellenverkehr und die Durchführung von Bauarbeiten Erschütterungen und 

stoffliche Emissionen zu erwarten.  

Die genannten Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Um-

gebung des Geltungsbereichs beschränkt. 

Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme - Anlagebedingt wird intensiv genutzte Ackerfläche auf einer Fläche 

von ca. 7,8 ha aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen und zu einem extensiven 

Grünland entwickelt, auf dem die Solarkollektoren und die Solarmodule errichtet werden. 



Begründung 142. Änderung des Flächennutzungsplanes - Moisling Süd / Solarpark - 

40 Abschließender Beschluss  /  Stand: 25.01.2023 

Durch Betriebsgebäude und einen Wärmespeicher sowie durch Wege kommt es zu einer Bo-

denversiegelung. Die Zufahrt erfolgt über den Oberbüssauer Weg. 

Überdeckung von Boden durch die Solarmodule - Die Solarmodule werden in Reihen aufge-

stellt. Dadurch kommt es zu einer Überdeckung des Bodens, was zu einer Beschattung führt 

und wodurch es zu einer Veränderung des Bodenwasserhaushaltes (z.B. kleinräumige Aus-

trocknung) und ggf. zu einer Bodenerosion kommen kann. Auch Veränderungen in der Vege-

tationsstruktur sind dadurch kleinflächig zu erwarten.  

Visuelle Wirkungen (Silhouetteneffekt, optische Störungen, Lichtreflexe, Spiegelungen) - Der 

Solarpark hat verschiedene visuelle und optische Emissionen zur Folge. Zu nennen sind hier 

v.a. der Silhouetteneffekt (ggf. Scheucheffekt bzw. Meideverhalten) sowie die Lichtreflexion 

an spiegelnden Oberflächen wie Metallkonstruktionen (Irritationswirkung, Attraktionswirkung, 

Kollision). Die Solarmodule werden zur Entspiegelung mit einer Antireflexbeschichtung verse-

hen. 

Betriebsbedingt werden Bewegungen von Menschen und Fahrzeugen in einem im Verhältnis 

zum Ausgangszustand den Flächen geringerem Umfang stattfinden (Pflegemaßnahmen, War-

tung der Solarmodule etc.).  

Barrierewirkung / Zerschneidung - Durch die Abzäunung des Betriebsgeländes entsteht für 

Mittel- und Großsäuger ein vollständiger Lebensraumentzug. Die Abzäunung stellt somit eine 

Barriere bzw. Zerschneidung für diese Arten dar. Da Zäune einen Abstand von 20 cm zum 

Boden haben werden, besteht für Kleinsäuger keine Barrierewirkung.  

Erwärmung von Modulen und Kabeln - Durch die Absorption der Sonnenenergie heizen sich 

die Solarmoduloberflächen bei längerer Sonnenexposition auf. Dies kann zu einer Beeinflus-

sung des lokalen Mikroklimas führen, z. B. durch eine Erwärmung des Nahbereichs oder durch 

aufsteigende Warmluft.  

Schallemissionen - Betriebsbedingte Schallemissionen sind zu vernachlässigen. 

Lichtemissionen - Eine Beleuchtung ist nicht vorgesehen. 

Artenschutzrechtliche Konfliktanalyse 

Auf Grundlage einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wurde eine weitere Prüfrelevanz 

für einige Arten (s. nachfolgend) festgestellt, die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Kon-

fliktanalyse näher betrachtet wurden. Es wurde ermittelt, welche Betroffenheiten/ Verbotstat-

bestände erfüllt werden und welche Erfordernisse zur Vermeidung und Minimierung sowie zum 

Ausgleich sich daraus notwendigerweise ableiten. 

Fledermäuse 

Im Rahmen des Knickdurchbruchs sind potenzielle Einzelquartiere (Tagesverstecke) betrof-

fen. Tötungen oder Verletzungen können nicht ausgeschlossen werden, wenn der Knickdurch-

bruch während der Aktivitätszeit von Fledermäusen stattfindet. Entsprechend wird eine arten-

schutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme notwendig (s. AV1 Fledermäuse – Bauzeitenrege-

lung). 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 

Betriebs werden die der aktuellen Nutzung nicht überschreiten. Bau-, Anlage- und betriebsbe-

dingte Störungen mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der örtlichen Population, die 

in den Bereich der Erheblichkeit gelangen, sind nicht gegeben. 
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Tagesquartiere sind gem. LBV-SH (2020) nicht auszugleichen, wenn im räumlichen Zusam-

menhang mit einem ausreichenden Angebot an Tagesquartieren zu rechnen ist. Aufgrund des 

Gehölzreichtums v.a. östlich und westlich des Plangebietes, ist mit einem ausreichenden Fort-

bestand geeigneter Tagesquartiere zu rechnen.  

Durch die Umwandlung von Acker in extensiv bewirtschaftetes bzw. beweidetes Grünland mit 

Solarmodulen kommt es zu einer Verbesserung der Nahrungshabitate. Eine Zunahme an Be-

leuchtung ist nicht vorgesehen. Flugrouten werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Haselmaus  

Tötungen sind möglich, wenn der Knickdurchbruch zu einer Zeit stattfinden, in der fluchtunfä-

hige Jungtiere bzw. winterschlafende Haselmäuse vorkommen oder Haselmäuse sich in Ta-

geslethargie (=Torpor) befinden. Aus diesem Grund wird eine artenschutzrechtliche Vermei-

dungsmaßnahme notwendig (s. AV2 Haselmaus – Bauzeitenregelung) 

Störungen, durch die der Erhaltungszustand der lokalen Populationen verschlechtert werden 

kann, sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Haselmäuse haben sich als relativ störungs-

unempfindlich erwiesen (LLUR 2018). 

Durch den Knickdurchbruch gehen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren, da 

Haselmäuse in diesen Teilhabitaten potenzielle Nester angelegen können. Es kann aus gut-

achterlicher Sicht vorausgesetzt werden, dass die Tiere innerhalb ihres Reviers ausweichen 

können, da geeignete Knicks in einem ausreichenden Umfang bestehen bleiben. 

Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter)  

Es sind direkte Tötungen der Brutvögel der Gehölze möglich, wenn der Knickdurchbruch wäh-

rend der Brutperiode stattfindet. Entsprechend ist auch für die Brutvögel der Gehölze eine 

artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme notwendig (s. AV3 Brutvögel – Bauzeitenrege-

lung). 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 

Betriebs werden die der aktuellen Nutzung nicht überschreiten. Die hier zu erwartenden Arten 

gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe 

vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm und Bewegungen reagieren. Unter Berück-

sichtigung der Maßnahme AV3 sind durch Lärm und Bewegungen keine Störungen zu erwar-

ten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Durch den Knickdurchbruch kommt es zu Verlusten der Lebensräume von Gehölzbrüterarten. 

Dies stellt einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG dar, wenn durch den Brut-

stättenverlust die Funktion der Lebens- und Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammen-

hang zum Eingriffsort nicht mehr gewährleistet werden kann. Dies ist im vorliegenden Fall nicht 

vorauszusetzen, da es sich lediglich um ca. 6 m Knick handelt und weitere Knicks und andere 

Gehölze im räumlichen Zusammenhang ausreichend, umfänglich erhalten bleiben. Auch ent-

stehen durch die Planung v.a. im Westen des Plangebietes neue Habitatstrukturen. 

Bodenbrüter inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren  

Es sind Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten sowie Arbeiten zur Baufeldfreimachung 

(Baumfällungen und sonstige Vegetationsbeseitigungen) während der Brutperiode einsetzen. 

Dadurch werden artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen notwendig (s. AV3 Brutvö-

gel – Bauzeitenregelung). 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 
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Betriebs werden die der aktuellen Nutzung nicht überschreiten. Die hier zu erwartenden Arten 

gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe 

vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm und Bewegungen reagieren. Unter Berück-

sichtigung der Maßnahme AV3 sind durch Lärm und Bewegungen keine Störungen zu erwar-

ten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Durch die Überplanung von Saumstreifen entlang eines Knicks sowie entlang der Ackerfläche 

kommt es zu Verlusten der Lebensräume von Gehölzbrüterarten. Dies stellt einen Verbotstat-

bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG dar, wenn durch den Brutstättenverlust die Funktion 

der Lebens- und Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang zum Eingriffsort nicht 

mehr gewährleistet werden kann. Dies ist im vorliegenden Fall nicht vorauszusetzen, da ver-

gleichbare Strukturen im räumlichen Zusammenhang ausreichend umfänglich erhalten blei-

ben. Auch entstehen durch die Planung neue geeignete Habitatstrukturen durch die Umwand-

lung von Acker in Grünland und durch die Anlage von Gehölzstrukturen. 

Offenlandbrüter  

Direkte Tötungen oder Verletzungen können nicht ausgeschlossen werden, wenn Bauarbeiten 

während der Brutzeit stattfinden. Dadurch werden artenschutzrechtliche Vermeidungsmaß-

nahmen notwendig (s. AV3 Brutvögel – Bauzeitenregelung). 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 

Betriebs werden die der aktuellen Nutzung nicht überschreiten. Die hier zu erwartenden Arten 

gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe 

vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm und Bewegungen reagieren. Unter Berück-

sichtigung der Maßnahme AV3 sind durch Lärm und Bewegungen keine Störungen zu erwar-

ten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Durch die Umwandlung von Ackerfläche in Solarpark mit Grünlandnutzung gehen Brutstand-

orte von je einem Brutpaar der Wiesenschafstelze und des Flussregenpfeifers verloren und 

müssen ausgeglichen werden. Durch die Nutzungsänderung kommt es zu einer Verbesserung 

der Nahrungssituation. Da der Ausgleich in diesem Fall auch multifunktional für die Feldlerche 

gelten soll, ist der Ausgleich vorgezogen zu erbringen (s. CEF1 Brutvögel - Ersatzhabitat bzw. 

Habitataufwertung). 

Einzelartbetrachtung Feldlerche 

Es sind Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten sowie Arbeiten zur Baufeldfreimachung wäh-

rend der Brutperiode stattfinden. Dadurch werden artenschutzrechtliche Vermeidungsmaß-

nahmen notwendig (s. AV3 Brutvögel – Bauzeitenregelung). 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 

Betriebs werden die der aktuellen Nutzung nicht überschreiten. Die hier zu erwartenden Arten 

gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe 

vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm und Bewegungen reagieren. Unter Berück-

sichtigung der Maßnahme AV3 sind durch Lärm und Bewegungen keine Störungen zu erwar-

ten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Durch die Umwandlung von Ackerfläche in Solarpark mit Grünlandnutzung gehen Brutstand-

orte von einem Brutpaar der Feldlerche verloren und muss ausgeglichen werden. Durch die 

Nutzungsänderung kommt es zu einer Verbesserung der Nahrungssituation. Der Ausgleich ist 
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multifunktional auch für die Brutvogelgilde G4 (Wiesenschafstelze und Flussregenpfeifer) an-

rechenbar. Entsprechend wird eine artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahm notwendig (s. 

CEF1 Brutvögel - Ersatzhabitat bzw. Habitataufwertung). 

Weitere national oder nicht geschützte Arten(-Gruppen) in der Eingriffsregelung 

Die Ackerfläche (Flächeninanspruchnahme) weist für national oder nicht geschützte Arten 

(Gruppen) keine besondere Bedeutung auf. Die Umwandlung von intensiv genutzter Ackerflä-

che in extensives Grünland bei gleichzeitigem Verzicht auf Dünger und Pestizide stellt trotz 

der Solarmodule eine Habitatverbesserung für die zu erwartenden Arten (Gruppen) dar. Die 

Solar-Freiflächenanlage stellt aufgrund der Pflege und der Erhaltung des Status quo stabile 

Lebensräume dar, auch für Insekten mit längeren Entwicklungszyklen bzw. solche, die starke 

natürliche Populationsschwankungen haben.  

Für Kleinsäuger bleibt die Fläche durchgängig. Die umfänglichen Gehölzanpflanzungen sowie 

die Saumbiotope, die durch die Gehölzanpflanzungen entstehen, stellen für die betrachteten 

Arten (-Gruppen) insgesamt eine Verbesserung der Lebensraumsituation dar. 

Ergebnis 

Um artenschutzrechtliche Betroffenheiten (Tötungen, Verletzungen oder Störungen) durch 

das Vorhaben zu vermeiden, werden Maßnahmen erforderlich (s. nachfolgendes Kapitel). Be-

troffen sind Fledermäuse, die Haselmaus und Brutvögel. 

Ein Artenschutzrechtliches Ausgleicherfordernis ergibt sich durch das geplante Vorhaben für 

Brutvögel (Wiesenschafstelze, Flussregenpfeifer und Feldlerche). Dieses wird als CEF-Maß-

nahme vorgezogen umgesetzt, da der Ausgleich multifunktional auch für die Feldlerche ange-

legt werden muss. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung nachteiliger Auswirkun-

gen 

AV1 Fledermäuse: Bauzeitenregelung 

Da keine Winterquartiere vorhanden sind, ist der Knickdurchbruch außerhalb der sommerli-

chen Aktivitätsphase der Tiere möglich (im Zeitraum zwischen dem 01.12. und dem 28./ 29.02. 

des jeweiligen Folgejahres).  

Alternativ sind durch eine ökologische Baubegleitung Negativnachweise zu erbringen. Befris-

tung 01.12.-28/ 29.02, alternativ Negativnachweise. Zielarten: Großer Abendsegler, Braunes 

Langohr, Breitflügel-, Fransen-, Mücken-, Rauhaut-, Wasser- und Zwergfledermaus. 

AV2 Haselmaus: Bauzeitenregelung 

Der Gehölzrückschnitt auf den Knicks erfolgt im Winter zwischen 01.12. und 28./ 29. Februar. 

Der Knickdurchbruch mit Eingriffen in den Boden erfolgen erst ab Mai, wenn Tiere aus dem 

Winterschlaf erwacht sind und in angrenzende Knickstrukturen ausgewichen sind.  

Alternativ erfolgt der kleinräumige Knickdurchbruch im Beisammensein einer ökologischen 

Baubegleitung. Dadurch können potenzielle Winterquartiere identifiziert werden und der Knick-

durchbruch erfolgen so, dass der gesamte Knickwall schonend umgesetzt wird. Dadurch wird 

sichergestellt, dass winterschlafende Tiere nicht getötet werden bzw. in ihrem Winterschlaf 

gestört werden. Befristung Rückschnitt 01.10-28/ 29.02 und Durchbruch ab 01.05., alternativ 

Durchbruch mit ökologischer Baubegleitung, Zielart: Haselmaus 

AV3 Brutvögel: Bauzeitenregelung  

Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Knickdurchbruch, 

Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden, Baumfällungen und 
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sonstige Vegetationsbeseitigungen etc.) außerhalb der Brutperiode, also zwischen dem 01. 

Oktober und dem 28./ 29. Februar, stattfinden und die Errichtung des Solarparks rechtzeitig 

vor der Brutperiode einsetzt, also vor dem 1. März, damit sich Brutvögel innerhalb des defi-

nierten Wirkraums an die Störeinflüsse anpassen können.  

Alternativ können die Bauarbeiten zum Solarpark nach der Hauptbrutperiode (ab ca. 01. Sep-

tember), nach einem durch eine ökologische Baubegleitung erbrachten Negativnachweis und 

unter Berücksichtigung der Maßnahme AV1 beginnen. Befristung 01.10-28/ 29.02 (Alternativ 

bei Negativnachweis 01.09 – 28/ 29.02), Zielarten: Gehölzhöhlen- und Nischenbrüter, Gehölz-

freibrüter, Bodenbrüter und bodennah brütende Vogelarten der Gras- und Staudenflur, Offen-

landbrüter, Feldlerche 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

CEF1 Brutvögel: Ersatzhabitate bzw. Habitataufwertung 

Als multifunktionaler Ausgleich wird auf dem südlich des Plangebietes gelegenen Teilbereich 

der Ackerfläche eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 1,5 ha angelegt. Die intensive 

Ackernutzung wird in eine Ackerbrache (1 ha) mit Selbstbegrünung umgewandelt bei gleich-

zeitigem Verzicht auf Düngemittel und Pestizideinsatz. Nördlich davon wird ein Blühstreifen 

(0,15 ha) angelegt. Dafür ist eine geeignete Regiosaatgutmischung aus dem Nordostdeut-

schen Tiefland (UG3) zu verwenden (90 % Kräuter & Leguminosen, 10 % Gräser, Ansaat-

stärke 1 g/ m²).  

Im östlichen Bereich der Ausgleichsfläche wird entsprechend der örtlichen Topografie durch 

Oberbodenabtrag von bis zu 30 cm eine Senke mit einem Mikrorelief angelegt (0,35 ha). Die 

Senke wird auf ca. 60 % der Fläche mit einer lückigen Kies- und Geröllschüttung (Größe 32-

100 mm) bis max. 15 cm angedeckt. Durch die vorherrschenden sandigen Böden entstehen 

dadurch geeignete Habitatstrukturen für den Flussregenpfeifer. 

Pflegehinweise 

Ackerbrache: Für die Anlage der Ackerbrache mit Selbstbegrünung erfolgt ein niedriger Bo-

denumbruch bis 15 cm in der Zeit zwischen 01.09. und 31.10. Der Bodenumbruch erfolgt da-

nach alle drei Jahre. Eine jährliche Mahd im September erfolgt ab dem 2. Jahr. 

Blühstreifen: 1x jährlich im September 

Senke mit Kies- und Geröll: Die Senke ist offen zu halten. Der Vegetationsbewuchs in der 

Senke ist nach Erfordernis, spätestens jedoch alle 3 Jahre zu entfernen. 

Befristung 

Vor Beginn der Bauarbeiten auf dem Acker, Zielarten: Offenlandbrüter, Feldlerche 
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7.2.6 Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Auf der Grundlage des Biotoptypen-Kartierschlüssels SH7 erfolgte im Oktober 2021 eine Kar-

tierung der Biotop- und Nutzungstypen innerhalb des Plangebietes und seinem näheren Um-

feld (Untersuchungsgebiet). Bei der Biotop- und Nutzungstypenkartierung wurden ebenfalls 

charakteristische Pflanzenarten und der Gehölzbestand erfasst.  

Die Ergebnisse sind im Anhang 1 und Anhang 2 „Biotop- und Nutzungstypenkartierung" dar-

gestellt.  

Nachfolgend werden zunächst die im Plangebiet und seinem näheren Umfeld (Untersuchungs-

gebiet) vorkommenden Biotoptypen beschrieben, anschließend wird der vorhandene Bestand 

hinsichtlich seiner Bedeutung mittels Biotopwertstufen beurteilt. Zudem erfolgt die Bewertung 

der Knicks gemäß dem Ökologischen Knickbewertungsrahmen. 

Bestand 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Stadtteil Moisling, südlich der Bahntrasse und westlich des 

Hundesportplatzes am Oberbüssauer Weg. Nördlich der Bahn beginnt das Siedlungsgebiet 

des Stadtteils. 

Das Plangebiet liegt innerhalb einer weitläufigen Ackerfläche, die durch Knicks eingerahmt 

wird. Östlich des Plangebietes befindet sich ein Hundeübungsplatz, eine brachgelegene Ru-

deralfläche mit sukzessivem Gehölzaufwuchs und der Oberbüssauer Weg. Im südlichen Um-

feld des Plangebietes liegt ein sonstiges Kleingewässer (FKy/ vw) mit Weiden in der Flach-

wasserzone inmitten des Ackers und in westlicher Richtung beginnt eine weitere Sukzessions-

fläche. 

Gehölzbestände  

Als Gehölzbestände sind im Plangebiet überwiegend Knicks vorhanden. Dabei gibt es sowohl 

einzelne Knicks sowie Knickabschnitte als auch parallel verlaufende Knicks, die Redder ge-

nannt werden und teilweise außerhalb des Plangebietes liegen. Die typischen Knicks (HWy) 

und Redder (HWy/ hr) im Untersuchungsgebiet haben zumeist einen stabilen bis degradierten 

Knickwall, dessen Gehölze flächig sowie dicht angeordnet sind und überwiegend aus Hainbu-

chen, Stiel-Eichen, Weiden, Feld-Ahorn, Berg-Ahorn, Hasel, Weißdorn, Schlehen, Brombee-

ren und vereinzelten Walnüssen bestehen. 

Westlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich als weiteres lineares Gehölz eine typi-

sche Feldhecke (HFy), die mehrreihig und sehr dicht ausgeprägt ist. Die Feldhecke verläuft 

ebenerdig an der nordwestlichen Grenze des Plangebietes und besteht überwiegend aus Ho-

lunder, Weißdorn und Brombeeren mit wenigen Überhältern aus Eichen. 

Zusätzlich zu den linearen Gehölzen finden sich im Untersuchungsgebiet flächige Gehölzbe-

stände und einige Einzelbäume, vor allem in den Sukzessionsflächen. Sonstige Feldgehölze 

(HGy) liegen sowohl im nördlichen Randbereich als auch im westlichen Umfeld des Plange-

bietes. Im nördlichen Feldgehölz sind vor allem Berg-Ahorn, Sal-Weiden und Weißdorn vor-

handen, welche durch Hopfen überwuchert werden. Die westlich gelegenen Feldgehölze lie-

gen innerhalb einer Sukzessionsfläche und bestehen aus diversen Arten, wie z.B. Berg-Ahorn, 

Sand-Birke, Stiel-Eiche, Holunder und Zitter-Pappel. Sowohl westlich als auch östlich des 

                                                

7 LLUR Hrsg. (2021) Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein 6. Fas-

sung 
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Plangebietes innerhalb der Sukzessionsfläche finden sich sonstige Gebüsche (HBy) aus Dor-

nensträuchern, wie Schlehen. 

Ein Gehölzsaum am Gewässer (HRe) - ausschließlich aus Weiden - hat sich um das Kleinge-

wässer südlich des Plangebietes gebildet. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen 

Den größten Flächenanteil im Plangebiet nimmt der intensiv genutzte Acker (AAy) ein. Zum 

Zeitpunkt der Bestandsaufnahme war der Acker mit Mais bestellt. 

Ruderale Gras- und Staudenfluren 

Ruderale Gras und Staudenfluren sind im Plangebiet vor allem in den ungenutzten Randbe-

reichen sowohl entlang des Ackers als auch entlang von Wegen und zwischen Reddern vor-

handen. Zudem nehmen die ruderalen Staudenfluren einen großen Flächenanteil der westlich 

und östlich des Plangebietes gelegenen Sukzessionsflächen, die teilweise als Ausgleichsflä-

chen dienen. Je nach Artenzusammensetzung werden die ruderalen Gras- und Staudenfluren 

unterschieden nach: 

 Nitrophytenfluren (RHn) 

 Ruderale Staudenfluren frischer Standorte (RHm) 

 Brombeerflur (RHr) 

Brombeerfluren bestehen fast ausschließlich aus Brombeeren und befinden sich in mehreren 

Randbereichen innerhalb des Plangebietes sowie and dessen Grenzen, z.B. zwischen dem 

Redder. Bereiche, die überwiegend aus Nitrophyten, wie Brennnesseln (Urtica dioica), beste-

hen, wurden vor allem zwischen dem Redder und teilweise südlich der Bahnstrecke erfasst. 

Südlich der Bahnstrecke gehen die Nitrophytenfluren fließend in die ruderalen Staudenfluren 

frischer Standorte über, weshalb diese zusammengefasst wurden. Hier sind neben den Brenn-

nesseln auch Giersch (Aegopodium podagraria), Gundermann (Glechoma hederacea), Weiße 

Taubnessel (Lamium album), Stinkender Storchschnabel (Geranium robertianum), Vogel-

miere (Stellaria media) und Hühnerhirse (Echinochloa crusgalli) vertreten. Bereichsweise ver-

buschen (/ gb) die ruderalen Staudenfluren durch den Aufwuchs von Weißdorn, Schlehen und 

Zitter-Pappeln. Die verbuschenden Stadien der Ruderalfluren befinden sich zu großen Antei-

len in den Sukzessionsflächen um das Plangebiet. 

Biotope der Siedlungs- und Verkehrsflächen 

Das Plangebiet liegt westlich eines Hundeübungsplatzes (SEd), welcher durch einen arten- 

und strukturarmen Zierrasen (SGr) geprägt ist. Zum Hundeübungsplatz gehören noch ein klei-

nes Klub-Häuschen des Vereins, einzelne Beete und Ziersträucher, Einzelbäume aus über-

wiegend Hänge-Birken sowie die auf der Rasenfläche aufgestellten Hindernisse für Hunde. 

Die Rasenfläche wird intensiv genutzt und gepflegt, somit ist die Artenvielfalt reduziert auf 

Arten, wie Einjähriges Rispengras (Poa annua), Deutsches Weidelgras (Lolium perenne), 

Weiß-Klee (Trifolium repens), Breitwegerich (Plantago major) und Gänseblümchen (Bellis pe-

rennis). 

Das Plangebiet liegt westlich des Oberbüssauer Weges, welcher als vollversiegelte Straßen-

verkehrsfläche (SVs) erfasst wird. Westlich, parallel zur Straße, verläuft in Richtung Süden ein 

Feldweg, der teilweise voll- oder teilversiegelt (SVt) ist. An den Straßenrändern sind gepflegte 

rasige Bereiche als Straßenbegleitgrün ohne Gehölze (SVo) vorhanden. Diese bestehen zu-

meist aus Gräsern, wie Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Wiesen-Rispengras (Poa 

pratensis) sowie Stauden aus Stumpfblättrigen Ampfer (Rumex obtusifolius), Weißer Gänse-

fuß (Chenopodium album), Raue Gänsedistel (Sonchus asper) und Brennnesseln (Urtica dio-
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ica). Ab dem Abzweig des in südlicher Richtung befindlichen Feldweges schließt an das Stra-

ßenbegleitgrün ohne Gehölze direkt ein Straßenbegleitgrün mit Gebüschen (SVg) an mit den 

Arten Hasel und Weißdorn. Ab dem Abzweig in östlicher Richtung verläuft ein Straßenbegleit-

grün mit Gehölzen (SVh), welches den Oberbüssauer Weg vom Hundeübungsplatz abgrenzt. 

Hier stehen Weiden, Stiel-Eichen, Berg-Ahorne, Hasel, Schwarzer Holunder und Hainbuchen. 

Bewertung  

Für die naturschutzfachliche Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen werden folgende, all-

gemein gebräuchliche naturschutzfachliche Kriterien herangezogen: 

 Grad der Naturnähe,  

 Vorkommen seltener Arten,  

 Gefährdung bzw. Seltenheit,  

 Vollkommenheit und  

 zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit. 

Anhand dieser Kriterien erfolgt eine Einstufung der im Untersuchungsgebiet festgestellten Bi-

otoptypen. Für die Einstufung wird eine Skala zu Grunde gelegt, die sechs Wertstufen von 0 

„ohne Biotopwert“ bis 5 „sehr hoher Biotopwert“ umfasst. 

Tab. 3: Naturschutzfachlicher Biotopwert 

Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

5 

sehr hoher Biotopwert: 

sehr wertvolle, naturnahe Biotoptypen, 
Reste der ehemaligen Naturlandschaft 
mit vielen seltenen oder gefährdeten 
Arten 

 im Untersuchungsgebiet nicht 
vorhanden 

 

4 

hoher Biotopwert: 

naturnahe Biotoptypen mit wertvoller 
Rückzugsfunktion, extensiv oder nicht 
mehr genutzt; Gebiet mit lokal heraus-
ragender Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz 

 Redder  § 21 (1) Nr. 4 
LNatSchG i.V.m. 
§ 30 BNatSchG 

3 

mittlerer Biotopwert: 

relativ extensiv genutzte Biotoptypen in-
nerhalb intensiv genutzter Räume mit 
reicher Strukturierung, hoher Artenzahl 
und einer, besonders in Gebieten mit 
hohem Anteil von Arten der Wertstufe 
4, hohen Rückzugs- und/ oder Vernet-
zungsfunktion; Gebiet mit lokaler Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz 

 Typische Knicks und typische 
Feldhecken 
 

 Sonstiges Feldgehölz 

 Sonstiges Gebüsch 

 Einzelbäume  

 Ruderale Staudenflur frischer 
Standorte 

 Straßenbegleitgrün mit Gehöl-
zen 

 Sonstiges Kleingewässer mit 
Weiden in Flachwasserzone 

 Gehölzsaum an Gewässern 

§ 21 (1) Nr. 4 
LNatSchG i.V. m. 
§ 30 BNatSchG 
 

 

 

 

 

 

 

§ 30 (2) Nr. 1 
BNatSchG 

2 

niedriger Biotopwert: 

Nutzflächen oder Biotoptypen mit gerin-
ger Artenvielfalt, die Bewirtschaftungs-
intensität überlagert die natürlichen 
Standorteigenschaften, Vorkommen nur 
noch weniger standortspezifischer Ar-
ten; Lebensraum für euryöke Arten 

 Brombeerflur 

 Nitrophytenflur 

 Straßenbegleitgrün mit Gebü-
schen 
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Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

1 

sehr niedriger Biotopwert: 

Biotoptypen ohne Rückzugsfunktion, in-
tensiv genutzt, mit überall schnell er-
setzbaren Strukturen; fast vegetations-
freie Flächen, extrem artenarm bzw. le-
diglich für einige wenige euryöke Arten 
von Bedeutung  

 Intensivacker 

 Artenarmer Zierrasen 

 Hundeübungsplatz 

 Straßenbegleitgrün ohne Ge-
hölze 

 

0 

ohne Biotopwert: 

überbaute oder vollständig versiegelte 
Flächen  

 Vollversiegelte Verkehrsfläche 

 Teilversiegelte Verkehrsflä-
che, Weg 

 Gleisbett (Schotter) 

 

 

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

In Schleswig-Holstein kommen nach Aussagen des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr 

Schleswig-Holstein und dem Amt für Planfeststellung Energie (2013) aktuell lediglich vier eu-

roparechtlich geschützte Pflanzenarten vor, die nur noch mit kleinen Restbeständen an zu-

meist bekannten Sonderstandorten vertreten sind. Dabei handelt es sich um das Firnisglän-

zende Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus), Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioi-

des), Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Froschkraut (Luronium natans). Das Plan-

gebiet stellt keinen geeigneten Lebensraum für diese Arten dar. 

Wald gemäß §2 LWaldG 

Vollumfänglich westlich sowie anteilig östlich, teilweise unmittelbar angrenzend, befinden sich 

Sukzessionsflächen mit entsprechend ausgebildetem Gehölzaufwuchs. 

Bei der Teilfläche südlich der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck, westlich des Oberbüssauer We-

ges, nördlich des Hundeplatzes (Flurstück 17/ 4 tlw., Flur 5, Gemarkung: Moisling) ist gemäß 

der aktuellen Gehölzbeschaffenheit der dortigen Sukzessionsfläche und dem derzeit ausge-

bildeten Aufwuchs gegenwärtig noch nicht von Wald, gemäß § 2 LWaldG, auszugehen. Die 

Fläche des Flurstücks 17/4 ist als Ausgleichsfläche für die Hansestadt Lübeck festgelegt. Aus-

gangsbiotop war eine "Mesophile Flachlandmähwiese". Zielbiotop ist eine "Ruderale Stauden-

flur frischer Standorte". Das Zielbiotop wird durch Sukzession erreicht. Infolgedessen ist eine 

Waldbildung nicht zulässig. 

Bei der westlich an das Vorhaben angrenzenden Flächenbeschaffenheit mit teilweise, bereits 

durch Sukzession massiv bzw. intensiv entwickelter sowie überwiegend zusammenhängend 

und großflächig, auf den Flurstücken 20/ 6, Flur 6, Gemarkung: Moisling und Flurstück 107, 

Flur: 3; Gemarkung: Niendorf-Moorgarten, etablierter und ausgebildeter Waldbaum-/-strauch- 

sowie Bodenvegetation, die sich zudem auf dem westlichen Flurstück 20/ 4 weiter fortsetzt, 

und sich durch fortlaufende Sukzessionsprozesse eigenständig waldtypisch fortentwickelt, ist 

in der gesamtheitlichen Betrachtung und Beurteilung des betreffenden Flächenstatus von dem 

Vorliegen einer Waldbeschaffenheit auszugehen. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes wird eine intensiv ackerbaulich genutzte 

Fläche überplant. Für die Erschließung der Anlage muss darüber hinaus ein Knickdurchbruch 

auf einer Breite von 5,3 m erfolgen.  
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c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen 

Schutz von Gehölzstrukturen vor Beeinträchtigungen während der Bauphase 

In der Bauphase sind die Maßnahmen entsprechend DIN 18920 „Vegetationstechnik im Land-

schaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-

nahmen“, Ausgabe 2014-07 zu beachten. 

Schutz von Schutzstreifen während der Bauphase 

Die Knickschutzstreifen und der Schutzstreifen zur naturbelassenen Gehölzfläche sind bereits 

vor Beginn der Bauphase mit einer Einfriedung von den Baugrundstücken zu trennen 

Waldabstand gemäß §24 Abs. 2 LWaldG 

Gemäß § 24 Abs. 2 LWaldG ist durch die baulichen Anlagen ein erforderlicher Waldabstand 

von 30 m einzuhalten und in den Bebauungsplan nachrichtlich aufzunehmen. 

Gewährleistung von Streulicht-Einfall unterhalb der Solarkollektoren und Solarmodule 

Im Sondergebiet SO1 muss der Abstand der Unterkante der Solarkollektoren zur gewachse-

nen Geländeoberfläche mindestens 0,3 m betragen. 

Als Bezugspunkte für die gewachsene Geländeoberfläche sind die vermessungstechnisch er-

mittelten Höhen im Plangebiet maßgebend, die sich auf das Höhensystem DHHN 2016 bezie-

hen und in der Planzeichnung dargestellt sind. 

Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 

Der Bauablauf ist fortwährend durch eine ökologische Baubegleitung auf Einhaltung der na-

turschutz- und umweltrechtlichen Auflagen in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutz-

behörde und der Bauleitung zu kontrollieren. Die ökologische Baubegleitung ist durch eine 

fachkundige Person durchzuführen. Termine, Ergebnisse von Begehungen und Entscheidun-

gen der ökologischen Baubegleitung werden dokumentiert und sind der zuständigen Natur-

schutzbehörde vorzulegen. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die Maßnahmen zum Ausgleich der durch das Vorhaben hervorgerufenen erheblichen Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) werden multifunk-

tional mit den Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden bilanziert. Ausgenommen davon ist der Eingriff in die Knickstruktur zuguns-

ten der Zuwegung zum Plangebiet. 

Für Eingriffe in Knickstrukturen finden die Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz vom 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 20.1.2017 

Anwendung. Demnach ist ein Ausgleich im Verhältnis von 1:2 durch die Rodung von 5,30 m 

Knick notwendig. Dieser Ausgleichsbedarf wird durch die Neuanlage eines Knicks auf 11 m 

ausgeglichen. Die Neuanlage erfolgt südlich des Plangebietes in Verlängerung eines beste-

henden Knicks und wird durch Städtebaulichen Vertrag und eine Eintragung ins Grundbuch 

sichergestellt. 
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7.2.7 Schutzgut Biologische Vielfalt 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Biologische Vielfalt umfasst, neben der Vielfalt an verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, 

auch die genetische Vielfalt sowie die Vielfalt der Lebensräume. Gerade naturnah ausgeprägte 

Grünflächen und Gehölze verbessern das Lebensraumangebot für heimische Tier- und Pflan-

zenarten und leisten dadurch einen Beitrag zur biologischen Vielfalt. 

Gleichzeitig tragen diese Flächen zum Schutz von Grund- und Oberflächenwasser bei, schüt-

zen den Boden, wirken sich positiv auf die Luftqualität und das Lokalklima und das Stadt- und 

Landschaftsbild aus. 

Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten 

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten wird innerhalb der Schutzgüter Tiere (Arten- und Le-

bensgemeinschaften) und Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) detailliert beschrie-

ben. 

Vielfalt der Lebensräume 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Schutzgebieten und grenzt auch an keine Schutz-

gebiete direkt an. 

Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind: 

 das Landschaftsschutzgebiet „Talraum und Umfeld von Grienau und Quadebek“, rd. 20 m 

südöstlich des Plangebietes und  

 das FFH-Gebiet (2127-291) „Travetal“, rd. 1 km nördlich und nordwestlich des Plangebie-

tes. 

Das etwa 650 ha große Landschaftsschutzgebiet „Talraum und Umfeld von Grienau und Qua-

debek“ folgt dem östlichen und südlichen Rand des Oberbüssauer Weges und dient zur Si-

cherung des Talraums der Grienau und der Quadebek mit seinem Bestand an verschiedenen 

Biotoptypen und einer Vielzahl von gefährdeten Pflanzen- und Tierarten. Das gilt insbesondere 

für die Gewässerläufe, die Feucht- und Nasswiesen und die Erlen-Eschen-Auenwälder. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten 

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten wird innerhalb der Schutzgüter Tiere (Arten- und Le-

bensgemeinschaften) und Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) detailliert beschrie-

ben. 

Vielfalt der Lebensräume 

Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes wird eine Umstrukturierung der vorhan-

denen Lebensräume vorbereitet. So entsteht aus vornehmlich landwirtschaftlicher, unversie-

gelter Nutzfläche mit einer relativ geringen Artenvielfalt ein stärker strukturierter, dafür aber 

stärker versiegelter und in großen Teilen durch Solarkollektoren und Solarmodule überdeckter 

Lebensraum. Durch den Wechsel von trockenen und feuchten Bereichen zwischen und unter 

den Solarkollektoren und Solarmodulen ist von einer Zunahme der Lebensraumvielfalt auszu-

gehen.  

Es ist festzustellen, dass durch den Erhalt der Knickstrukturen mit vorgelagerten Knickschutz-

streifen, die Verbundstruktur zwischen besiedeltem Raum und Offenland erhalten bleiben. 
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Die Umsetzung des Vorhabens im Plangebiet ist für den Erhaltungszustand des o.g. „FFH-

Gebietes, dessen Lebensraumtypen (von besonderer Bedeutung und von Bedeutung) sowie 

dessen Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie“ nicht relevant. Eine Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes des FFH-Gebietes sowie der Arten durch die geplanten Verände-

rungen der Habitatausstattung im Plangebiet ist nicht ableitbar. Denkbare Fernwirkungen 

durch die Umsetzung der Planung treten auf die Distanz von mindestens 1 km zum Plangebiet 

nicht in Erscheinung. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen 

Die Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachtei-

liger Auswirkungen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt werden multifunktional über die wei-

teren Schutzgüter Tiere und Pflanzen formuliert. 

7.2.8 Schutzgut Ortsbild / Landschaft 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Unter dem Schutzgut Ortsbild / Landschaft wird das Landschaftsbild als äußere Erscheinungs-

form von Natur und Landschaft ebenso erfasst, wie der Bestandteil des Naturhaushaltes, der 

den Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere bildet, da Lebensformen und Lebens-

räume wesentlich zu den Eindrücken der Betrachter beitragen. 

Erlebbarkeit 

Die Erlebbarkeit bzw. das Erholungspotenzial einer Landschaft ist abhängig von der Zugäng-

lichkeit und der Einsehbarkeit, insbesondere durch Ausblicke von vorhandenen Wegen und 

Siedlungsbereichen. 

Sowohl die Erlebbarkeit als auch das Erholungspotenzial im Plangebiet werden als gering be-

wertet, da die Ackerfläche weder der Erholung dient noch durch Wanderwege begehbar ist. 

Davon abgesehen ist der Bereich durch die technische Überprägung und durch die Lärmku-

lisse der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg und der Autobahn A20 für Erholungssuchende unat-

traktiv. 

Südöstlich des Plangebietes verläuft ein überwiegend teilversiegelter Feldweg ohne Anbin-

dung an südlich gelegene Wegestrukturen, der Teil einer durch die Bahnstrecke und die Au-

tobahn A20 unterbrochene Wegeverbindung von Moisling nach Oberbüssau ist.  

Der Oberbüssauer Weg verläuft von Moisling über die Bahnstrecke Lübeck-Hamburg und wei-

ter südlich über die Autobahnbrücke der A 20. Von diesen Hochpunkten im Gelände ist das 

Plangebiet jedoch nicht einsehbar/erlebbar, da dieses von allen Seiten durch dichte Gehölz-

strukturen umgeben ist. Lediglich in der vegetationsfreien Zeit, ist eine geringfügige Einseh-

barkeit des Plangebietes gegeben, die jedoch nicht als bedeutend angesehen werden kann. 

Nördlich der Bahnstrecke verläuft ein Fuß- und Radweg, der jedoch aufgrund der Lärmschutz-

wand keine Sichtbeziehungen in das Plangebiet aufweist. Östlich des Plangebietes befindet 

sich ein Hundeübungsplatz, der regelmäßig von Mitgliedern des dort ansässigen Vereins ge-

nutzt wird. Zwischen dem Hundeübungsplatz und der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg erstreckt 

sich eine Sukzessionsfläche. 
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Abb.3: Blick vom Vorhabengebiet über die Bahnstrecke Lübeck-Hamburg in Richtung Stadtteil Moisling; im 

Hintergrund die Lärmschutzwand  

Über den Oberbüssauer Weg wird die Erlebbarkeit der südlich der Autobahn A 20 gelegenen, 

landschaftlich hochwertigen Flächen „Talraum und Umfeld von Grienau und Quadebek“ sowie 

der „Trave“ gewährleistet. 

Gemäß dem Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck liegt das Plangebiet außerhalb großräu-

miger, besonders wertvoller Landschaftsbereiche. Schwach strukturierte Ackerflächen besit-

zen laut dem Landschaftsplan für die Erholung nur einen geringen Wert, sodass das Plange-

biet gemäß der Darstellung im Plan 9 des Landschaftsplans insgesamt mit der Wertstufen-

klasse gering (IV) bewertet wurde.  

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 (LEP) wird das Plangebiet am Rande 

eines Entwicklungsraums für Tourismus und Erholung dargestellt, der sich vor allem südwest-

lich der Autobahn A20 auf für die Erholung hochwertigen Flächen erstreckt. Die vorliegende 

Planung widerspricht den Darstellungen im LEP demnach nicht.  

Landschaftsbildqualität 

Die Landschaftsbildqualität eines Landschaftsraumes wird anhand der Kriterien Vielfalt, Na-

turnähe und Eigenart bewertet und kann für das Plangebiet aufgrund der nachfolgenden Aus-

führungen insgesamt als „Gering“ bewertet werden.  

Vielfalt 

Die Vielfalt einer Landschaft setzt sich zusammen aus der Reliefvielfalt, Flächenvielfalt und 

Strukturvielfalt. Das Plangebiet ist überwiegend eben und nur durch kleine Wellen im Gelände 

geprägt, sodass die Reliefvielfalt mit gering bewertet wird. Die Flächenvielfalt ist im Plangebiet 

ebenfalls als gering einzustufen, da mit Ausnahme des Feldgehölzes sowie der randlichen 

Feldhecke und Knicks nur eine weitläufige Ackerfläche vorhanden ist. Die Umgebung des 

Plangebietes, weist mit den Sukzessionsflächen und Kleingewässern eine deutlich höhere Flä-

chenvielfalt auf. Insgesamt ist die Vielfalt im Plangebiet als gering zu bewerten, da ebenfalls 

die Strukturvielfalt aufgrund der weitläufigen Ackerfläche als gering einzustufen ist. 

Naturnähe 

In Bezug auf die Naturnähe ist das Plangebiet durch die intensive Nutzung der Ackerfläche 

südlich der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg als gering einzustufen. Der nördliche Knick und das 

Feldgehölz werden teilweise bis nah an den Knickwall beackert und dienen als Abgrenzung 

zu der Bahnstrecke, sodass diese Gehölzstrukturen allenfalls als mittel naturnah anzusehen 

sind. Die Sukzessionsflächen im Umfeld des Plangebiets bieten durch die ruderalen Strukturen 
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mit Gehölzaufwuchs verschiedener Stadien und extensiver bis gar keiner Pflege eine hohe 

Naturnähe. 

Eigenart 

Als die Eigenart bestimmende Kriterien werden die Ursprünglichkeit, die Struktur sowie die 

Einzigartigkeit der Landschaft herangezogen. Als raumbildende Strukturen sind im Plangebiet 

und seinem Umfeld sämtliche linienhaften und flächigen Gehölze zu nennen, welche überwie-

gend eine gute Ausprägung haben. Aufgrund der weiten Verbreitung von landwirtschaftlichen 

Nutzflächen südlich der Bahn ist die Einzigartigkeit der Fläche im Plangebiet jedoch als gering 

einzustufen. Die Ursprünglichkeit einer Fläche kann durch die Betrachtung der Historie vor 

dem Einsetzen der Industrialisierung der Landwirtschaft ermittelt werden. Auf den Karten der 

Preußischen Landesaufnahme (um das Jahr 1900) ist im Bereich des Flächennutzungsplanes 

eine Ackerfläche mit Knicks vorhanden. Die Knicks innerhalb der Ackerfläche sind heute nicht 

mehr vorhanden, lediglich die randlichen Knicks, wie der Redder im östlichen Randbereich 

sind seit der Zeit erhalten geblieben. Insgesamt wird die Eigenart aufgrund der negativen Ein-

flüsse durch die Bahn und die A20 daher als mittel bewertet. 

Visuelle Empfindlichkeit  

Neben der Landschaftsbildqualität ist auch die visuelle Empfindlichkeit einer Landschaft für 

die Beurteilung von Auswirkungen der Planung von Bedeutung. Je einsehbarer (durchsichti-

ger) eine Landschaft ist, desto höher ist die visuelle Empfindlichkeit. 

Durch die umliegenden Gehölzstrukturen sowie die Bahnstrecke Hamburg-Lübeck mit nördlich 

angrenzender Lärmschutzwand ist die Sicht in das Plangebiet von außen begrenzt. Lediglich 

in der vegetationsfreien Zeit, ist eine geringfügige Einsehbarkeit des Plangebietes gegeben, 

die aufgrund der Gehölzdichte jedoch nicht als bedeutend angesehen werden kann. 

Die Bewertung der visuellen Verletzlichkeit der Landschaft stellt sich in nachfolgender Tabelle 

dar und ist als „Gering“ zu bewerten. 

Tab. 4: Kriterien zur Beurteilung der visuellen Verletzlichkeit einer Landschaft8 

Visuelle Verletzlichkeit 

Wertstufe 

Bewertungskriterien 

Relief/ Morphologie Vegetationsstrukturen 

Hoch  Flach bis wellig 

 Große Sichträume, kleine 

Sichtverschattungsräume 

 Weite Einsehbarkeit 

 Weiträume Sichtbeziehungen 

 Niedrige Vegetationsstruktur 

 Offene Vegetationsstrukturen 

 Weite Einsehbarkeit 

Mittel  wellig 

 mäßige Höhenunterschiede 

 eingeschränkte Sichträume 

 begrenzte Einsehbarkeit 

 eingeschränkte Sichtbeziehun-

gen 

 unregelmäßig hohe Vegetati-

onsstrukturen 

 lockere Vegetationsstrukturen 

 begrenzte Einsehbarkeit 

Gering  stark wellig bis hügelig 

 größere Höhenunterschiede 

 hohe Vegetationsstrukturen 

 dichte Vegetationsstrukturen 

                                                

8 MWVATT SH; MUNL SH (2004): Orientierungsrahmen zur Bestandserfassung, -bewertung und Ermittlung der 

Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Landschaftspflegerischer Begleitplanungen für Straßenbauvorhaben 

(Kompensationsermittlung Straßenbau), Kiel, Stand: August 2004. 
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 kleine Sichträume, große 

Sichtverschattungsräume 

 geringe Einsehbarkeit 

 kurze Sichtbeziehungen 

 geringe Einsehbarkeit 

Unterstrichen = entspricht Bestand 

Gesamtempfindlichkeit 

Die Gesamtempfindlichkeit des Landschaftsbildes ergibt sich durch Überlagerung der visuel-

len Verletzlichkeit mit der Landschaftsbildqualität. Bei einer geringen visuellen Verletzlichkeit 

der Landschaft und einer geringen Landschaftsbildqualität ergibt sich eine „Geringe“ Gesamt-

empfindlichkeit. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Mit dem Bau eines 15 m hohen Wärmespeichers ist eine hochbauliche Entwicklung geplant, 

deren Bauhöhe im Wesentlichen auch den Gebäudehöhen nördlich der Bahnstrecke Lübeck-

Hamburg entspricht. Die dortige Bebauung weist im Schnitt Bauhöhen von 12 m auf, es liegen 

mit der Wohnbebauung Loreleiweg 4-12 und Niendorfer Straße 95 A jedoch auch Bauhöhen 

von 15 m bzw. 26 m vor. 

Das maximal 8 m hohe Funktionsgebäude und die maximal 3,5 m hohen Kollektoren und Mo-

dule sowie auch die etwaigen, kleineren Nebengebäude sind niedriger als die umgebenden 

Gehölzbestände, die das Plangebiet zu allen Seiten (im Süden mit ein wenig Abstand) umge-

ben. 

Zur Ermittlung der Auswirkung der Planung auf das Landschaftsbild wurde der Orientierungs-

rahmen zur Kompensationsermittlung im Straßenbau9 herangezogen, der Planungsvorhaben 

gemäß NOHL, W. (1993)10 in unterschiedliche visuelle Wirkzonen unterteilt: 

 visuelle Wirkzone I: Das Eingriffsobjekt ist weniger als 10 m hoch. Die Wirkzone reicht vom 

Rand des Eingriffsobjekts bis in 200 m Entfernung. 

 visuelle Wirkzone II: Das Eingriffsobjekt besitzt eine Höhe zwischen 10 und 30 m. Die zu-

sätzliche Wirkzone reicht von 200 m bis 1.500 m. 

In jeder Wirkzone werden nur die Flächen berücksichtigt, von denen das Eingriffsobjekt tat-

sächlich gesehen werden kann. Sichtverschattende Elemente verkleinern in jeder visuellen 

Wirkzone die tatsächlichen Sichtflächen. 

Unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit der betroffenen Landschaftsbildeinheiten, der 

Sichtverschattung durch gliedernde Elemente und der Sichtbegrenzung durch die vorhandene 

Geländemorphologie werden die beeinträchtigten Flächen ermittelt. 

Unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit des betroffenen Landschaftsbildes (gering), der 

Sichtverschattung durch gliedernde Elemente und der Sichtbegrenzung durch die vorhandene 

Geländemorphologie werden durch die Umsetzung der Planung rd. 12 ha beeinträchtigt. Bei 

der beeinträchtigten Fläche handelt es sich im Wesentlichen um die durch das Vorhaben in 

Anspruch genommene Ackerfläche, die sich im Süden außerhalb des Plangebietes aber in-

nerhalb der visuellen Wirkzonen bis zu den Gehölzbeständen nördlich der Böschung der Au-

tobahn A 20 fortsetzt. Die Wirkzonen I und II werden insgesamt jeweils durch die umgebenden 

                                                

9 ebd. 
10 Nohl, W. (1993): Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe, Kirchheim b. Mün-

chen, 1993 
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Grünstrukturen in ihrer Ausdehnung begrenzt, weshalb die Beeinträchtigung von außerhalb 

des Plangebietes nicht wahrnehmbar ist. Die landschaftliche Situation ist dem Anhang 3 zu 

entnehmen, in dem die verschiedenen Sichtachsen dargestellt werden. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass aufgrund der vorhergenannten Punkte durch die 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutz-

gut Ortsbild / Landschaft vorbereitet werden. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Dimensionierung Wärmespeicher 

Der Wärmespeicher erfordert ein Volumen von ca. 3.000 m³. Der Speicher hat für seine Funk-

tion idealerweise ein optimales Höhen-/ Durchmesserverhältnis von 2:1, woraus sich eine er-

wartbare Höhe des Wärmespeichers von 25-30 m ergibt. Zur Minimierung der sich daraus 

ergebenden sichtbeeinflussenden Wirkung des Wärmespeichers wird im Bebauungsplan mit 

der festgesetzten maximalen Höhe von 15 m vom idealen Höhen-/ Durchmesserverhältnis ab-

gewichen.  

Farbgestaltung Wärmespeicher 

Die Außenwand des Wärmespeichers ist mit einem hellen Braunton gemäß Farbtabelle nach 

RAL Classic zu versehen. 

Antireflexbeschichtung Solarkollektoren und Solarmodule 

Die Solarkollektoren und Solarmodule im Sondergebiet SO1 sind zur Entspiegelung mit einer 

Antireflexbeschichtung oder einer Antireflex Glasveredelung zu versehen. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Ortsbild / Landschaft werden durch die 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes Planung nicht vorbereitet, weshalb keine Maßnah-

men zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen notwendig werden. 

7.2.9 Schutzgüter kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Bei dem Plangebiet handelt sich um teilweise noch ungestörte Landschaftsteile, in denen ar-

chäologische Kulturdenkmale, vor allem aus der Vor- und Frühgeschichte bekannt sind. Vor 

Kurzem durchgeführte systematische archäologische Prospektionen (Oberflächenbegehun-

gen, Detektorsuche) haben gezeigt, dass hier archäologische Fundstellen vorliegen. Die 

Funde streuen über einen Großteil der überplanten Fläche und auch in unmittelbarer Nach-

barschaft südlich davon. Damit handelt es sich bei der überplanten Fläche gemäß § 12 (2) 6 

DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass 

sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der 

Genehmigung der oberen Denkmalschutzbehörde. 

Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, 

gesetzlich geschützt. 

An der östlichen Grenze des Plangebietes verläuft eine historische Wegeverbindung in Form 

eines Redders, bei der es sich um ein erhaltenswertes Kulturlandschaftsgut handelt. Es ist 

festzustellen, dass der Redder in Folge von Sukzession zugewachsen und nicht mehr in seiner 
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Funktion als Wegeverbindung nutzbar ist, die allerdings durch die Unterbrechung durch die 

Bahngleise bereits nur noch eingeschränkt möglich ist. 

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand der im Managementplan definierten Sichtachse 

Nr. 16 "B 208 westlich Siebenbäumen" auf die Lübecker Altstadt. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Durch den Ausbau und die Versiegelung von Boden wird ggf. die langfristige Eigenschaft des 

Bodens beeinträchtigt, der Kulturgeschichte in seiner Archivfunktion zu dienen. Im Zuge der 

Baumaßnahmen kann ein Auffinden schutzgutrelevanter Elemente nicht ausgeschlossen wer-

den, weshalb Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen notwendig werden. 

Für die neue Zuwegung, die im südöstlichen Teil des Plangebietes festgesetzt ist, wird die 

Rodung von 5,3 m Knick notwendig, die jedoch nicht als erheblich einzustufen ist, da die Ge-

samtstruktur des Redders nicht in größerem Umfang nachteilig verändert wird. 

Mit dem Bau eines 15 m hohen Wärmespeichers ist eine hochbauliche Entwicklung geplant. 

Da der Wärmespeicher die Baumkronen der südlich auf gleichem Höhenniveau stehenden 

Bäume nicht überragt, sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sichtbeziehung zu erwar-

ten. Auch von dem maximal 8 m hohe Funktionsgebäude und den maximal 3,50 m hohen 

Solarkollektoren und Solarmodulen ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Sichtbeziehung auf die UNESCO Welterbestätte "Lübecker Altstadt". 

Nach eingehender Prüfung ist aus Sicht der Welterbekoordination der Hansestadt Lübeck 

keine beeinträchtigende Störung zu erwarten. 

Sonstige Sachgüter 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den nördlich des Plangebietes gelegenen Gleisen der 

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg besteht ein generelles Risiko für Unfälle durch eine Entgleisung 

von Nahverkehrs-, Fernverkehrs- und Güterzügen. Durch die Lage der Bahntrasse im Ein-

schnitt, dem Knick zwischen den Gleisen und der Sonderbaufläche „Solarthermie/Photovol-

taik“ sowie den zum Knickwall festgelegten Entfernungen von 10 m können erhebliche nach-

teilige Auswirkungen auf die Sonnenkollektoren/ Solarmodule bei einer potenziell möglichen 

Entgleisung ausgeschlossen werden. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen 

Archäologischer Denkmalschutz 

Da zureichende Anhaltspunkte vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein archä-

ologisches Denkmal eingegriffen wird, sind, je nach technischer Durchführung der Baumaß-

nahme, gemäß § 14 DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. Der Verursacher 

eines Eingriffs in ein Denkmal hat gemäß § 14 DSchG die Kosten, die für die Untersuchung, 

Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie 

die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu 

tragen. Archäologische Untersuchungen sind ggf. zeitintensiv. Daher sollte möglichst frühzei-

tig eine Genehmigung eingeholt werden, damit keine Verzögerungen im sich daran anschlie-

ßenden Planungs- und Bauablauf entstehen.  

Zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen des Vorhabens auf ein archäologisches Denk-

mal, sind die Kollektoren und Module über eine Vierbock-Verankerung (TreeSystem) im 

Oberboden zu befestigen, sodass sich der Eingriff auf den Oberbodenhorizont beschränkt. 
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Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der Denkmale sind auch bei den Maßnahmen auf den 

Ausgleichsflächen und den notwendigen Erschließungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Nach einem eventuellen Rückbau der Solar-Freiflächenanlagen darf kein Tiefpflügen zur Wie-

derherstellung einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche erfolgen. 

Funde und Befunde (Gruben, Verfärbungen, Holz- und Steineinbauten etc.) sind gemäß § 15 

DSchG Schleswig-Holstein unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde (Bereich Archä-

ologie) anzuzeigen und die Bauarbeiten zu unterbrechen. Der Bereich Archäologie und Denk-

malpflege ist möglichst rechtzeitig, spätestens jedoch 14 Tage vorher, unter Nennung der aus-

führenden Baufirma (mit Kontaktdaten des Bauleiters) über den Beginn der Erdarbeiten zu 

informieren. Mitteilungen sind schriftlich oder telefonisch an die Abteilung Archäologie, 

Meesenring 8, 23566 Lübeck, Tel.: (0451) 122-7155 oder per Mail an archaeologie@lu-

ebeck.de zu richten. 

Dimensionierung Wärmespeicher 

Der Wärmespeicher erfordert ein Volumen von ca. 3.000 m³. Der Speicher hat für seine Funk-

tion idealerweise ein optimales Höhen-/ Durchmesserverhältnis von 2:1, woraus sich eine er-

wartbare Höhe des Wärmespeichers von 25-30 m ergibt. Zur Minimierung der sich daraus 

ergebenden sichtbeeinflussenden Wirkung des Wärmespeichers wird im Bebauungsplan mit 

der festsetzten maximalen Höhe von 15 m vom idealen Höhen-/ Durchmesserverhältnis abge-

wichen.  

Farbgestaltung Wärmespeicher 

Die Außenwand des Wärmespeichers ist mit einem hellen Braunton gemäß Farbtabelle nach 

RAL Classic zu versehen. 

Antireflexbeschichtung Solarkollektoren und Solarmodule 

Durch die Solarkollektoren und Solarmodule ist zudem keine Blendwirkung anzunehmen, die 

sich negativ auf die Sichtachse auswirken könnte, da davon auszugehen ist, dass die Solar-

kollektoren und Solarmodule standardmäßig über eine Antireflexbeschichtung oder einer An-

tireflex Glasveredelung verfügen, was dem aktuellen Stand der Technik möglicher Maßnah-

men zur Reduzierung von potenziellen Reflexionen entspricht. 

7.2.10 Schutzgut Menschen einschließlich menschlicher Gesundheit 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Bei der Beurteilung der Bestandssituation des Schutzgutes Menschen werden in erster Linie 

die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen im Sinne der Grunddaseinsfunktion be-

trachtet. 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Das Plangebiet weist keine Wohn- und Wohnumfeldfunktion auf. Die dem Plangebiet am 

nächsten gelegene Wohnbebauung befindet sich nördlich der Bahngleise und der hier parallel 

verlaufenden Lärmschutzwand in rd. 40 m – 50 m Entfernung.  

Erholung 

Auf das Erholungspotential der Landschaft wird unter dem Schutzgut Orts- und Landschafts-

bild detailliert eingegangen. 
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Immissionen 

Die Empfindlichkeit der vorhandenen Nutzung gegenüber Emissionen (z.B. Lärm, Gerüche) 

ist abhängig von der Anzahl der Personen sowie ihrer Tätigkeiten, die durch Emissionen ge-

stört werden können. Da im Plangebiet bisher keine Erholung möglich und keine Bebauung 

vorhanden ist, ist die Empfindlichkeit gegenüber Emissionen als sehr gering einzustufen. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Das Plangebiet weist auch nach Umsetzung der Planung keine Wohnfunktion auf. Eine Aus-

wirkung auf die Wohnumfeldfunktion ist ebenfalls nicht zu erwarten. 

Erholung 

Durch Darstellungen des Flächennutzungsplanes wird keine weitere Einschränkung des Er-

holungspotenzials des Plangebietes hervorgerufen. Es wird weder die Erlebbarkeit durch die 

Neuanlage von Wegen verbessert, noch werden neue Ausblickmöglichkeiten geboten. Eine 

Ausnahme bildet die Zufahrt für das geplante Gebiet, die im Bereich des Knickdurchbruches 

die Einsehbarkeit des Plangebietes gewährleistet. Diese Auswirkung ist jedoch aufgrund ihrer 

geringen Dimension als nicht relevant anzusehen. 

Der Fuß- und Radweg, der nördlich der Bahnstrecke verläuft, ist von der Umsetzung der Pla-

nung nicht betroffen. Für die Mitglieder des Hundeübungsplatzes, ergibt sich keine Einschrän-

kung des Erholungspotenzials, da die geplanten baulichen Anlagen durch den vorhandenen 

Redder verdeckt werden. 

Immissionen 

Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes ergeben sich keine immissionsschutz-

rechtlich relevanten Auswirkungen auf die angrenzenden sensiblen Wohnnutzungen nördlich 

der Bahn. 

Es ist davon auszugehen, dass die Emissionen von der nördlich verlaufenden Bahnstrecke 

Lübeck-Hamburg (Lärm, Staub, Erschütterungen) keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Sonderbaufläche „Solarthermie/Photovoltaik“ haben werden. 

Südlich grenzen aktuell landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet. Die aus einer ord-

nungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub und 

Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Sondergebiet einwirken. Zukünftig werden auf den 

südlich angrenzenden Ackerflächen Ausgleichsmaßnahmen und artenschutzrechtliche Maß-

nahmen durchgeführt, die aufgrund der extensiven Nutzung die Immissionen deutlich reduzie-

ren werden. Nachteilige Auswirkungen auf die Erzeugung von Wärme und Strom aus Sonnen-

energie sind nicht zu erwarten. 

Eine Blendwirkung der Solarkollektoren und Solarmodule auf die umgrenzende Wohnbebau-

ung und erholungsrelevante Flächen sowie auf die Bahnstrecke ist nicht gegeben. Die Solar-

kollektoren und Solarmodule sind südlich ausgerichtet und mit einer Antireflexbeschichtung 

oder einer Antireflex Glasveredelung ausgestattet. Dies schließt eine Blendwirkung auf die 

umgebenden Bereiche aus, um eine größtmögliche Absorption der Sonnenenergie in den Kol-

lektoren und Modulen zu gewährleisten. 

Die südlich gelegene Autobahn A20 verläuft durch einen Einschnitt im Gelände und ist zusätz-

lich durch umfangreiche Gehölzpflanzungen abgeschirmt und von Blendwirkung nicht betrof-

fen.  
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Auf das Plangebiet wirken vor allem Schallemissionen des Schienenverkehrs der nördlich des 

Plangebiets gelegenen Bahnstrecke Lübeck-Hamburg ein. Unter Annahme der linearen Schal-

lausbreitung wurde ein vereinfachtes Konzept erstellt, welches die Schallausbreitung des 

Schienenverkehrs und deren Reflexion an den Rückseiten der Kollektoren und Module dar-

stellt. Die Kollektoren und Module reflektieren in Ihrer Ausrichtung die eintreffenden Schallwel-

len auf ihrer abwärts gerichteten Rückseite und leiten diese in den absorbierenden Oberboden 

weiter. Es findet keine Reflexion nach oben in Richtung der nördlich der Bahnstrecke angren-

zenden Wohnbebauung statt. Da der reflektierte Schall im Oberboden absorbiert wird, ist fest-

zustellen, dass die Schallemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Reflexionseffekte an 

den Rückseiten der Kollektoren und Module verstärkt werden. Zwischen der Bahnstrecke und 

der Wohnbebauung wurde von der DB AG in der Vergangenheit eine Lärmschutzwand errich-

tet. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Ge-

sundheit sind durch die Umsetzung der Planung nicht absehbar, weshalb keine Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen notwendig werden. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen einschließlich der mensch-

lichen Gesundheit werden durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht hervor-

gerufen, weshalb keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen not-

wendig werden. 

7.2.11 Wechselwirkungen 

Die für das Vorhaben relevanten Wechselwirkungen und funktionalen Beziehungen innerhalb 

von Schutzgütern und zwischen Schutzgütern sind jeweils bei der Darstellung der Auswirkun-

gen berücksichtigt worden. Voraussichtlich resultieren keine erheblich nachteiligen Auswirkun-

gen aus den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern durch Addition oder Potenzierung 

von Auswirkungen. 

7.2.12 Kumulierende Wirkungen 

Gemäß Anlage 1 Ziffer 2. Abs. b) Ziffern ff) zu § 2 Abs. 4 BauGB und den §§ 2a und 4c BauGB 

sind die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der ge-

planten Baumaßnahmen im Plangebiet auf die o.g. Schutzgüter zu beschreiben, unter ande-

rem infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Plangebiete. 

Der Begriff "Kumulierung" ist in Anlage 1 zum BauGB nicht definiert. Infolgedessen wird hierzu 

auf § 10 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12.12.2019 zu-

rückgegriffen. 

Nach § 10 Absatz 4 UVPG liegen kumulierende Vorhaben vor, wenn mehrere Vorhaben der-

selben Art von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem en-

gen Zusammenhang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn 

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. 

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder 

baulichen Einrichtungen verbunden sein. 
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Die Hansestadt Lübeck strebt eine städtebauliche und funktionale Neuordnung des Stadtteil-

Zentrums in Moisling an. Bauliche Veränderungsabsichten der Eigentümer des Städtebauför-

derungsprogramms „Soziale Stadt“ sowie die Einrichtung des Bahnhaltepunktes Moisling er-

öffnen Möglichkeiten zur Aufwertung und Schaffung der „Neuen Mitte Moisling“. Entstehen soll 

ein attraktives Stadtteil-Zentrum, das in seiner Gestaltung und Nutzung als identitätsstiftender 

Mittelpunkt dienen kann. Planerisch wird die angestrebte Entwicklung über die Aufstellung des 

Bebauungsplanes 21.01.00 gesichert. 

Nach Planungen des Schleswig-Holsteinischen Verkehrsministeriums, der DB AG und der 

Landesverkehrsgesellschaft Nah.SH soll der Bahnhaltepunkt Moisling Ende 2023 in Betrieb 

genommen werden. Durch die Anbindung an die Bahnstrecke Lübeck-Hamburg eröffnen sich 

für den Stadtteil - und für das geplante Stadtteilzentrum - neue Entwicklungsperspektiven. Der 

Bahnhaltepunkt wird entlang der bestehenden Gleise - östlich der Brücke Oberbüssauer Weg 

– eingerichtet und bildet somit den südlichen Abschluss des Plangebietes und der „Neuen 

Mitte Moisling“. Die Bahnsteige sollen entsprechend nördlich für die Strecke Lübeck–Hamburg 

und südlich der Bahngleise für die Strecke Hamburg–Lübeck angeordnet werden. Die Planung 

ist bereits planfestgestellt (2022). 

Die erforderlichen Erschließungsanlagen befinden sich über die 141. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes und den Bebauungsplan 21.08.00 in der Aufstellung. Ziel der Planung ist die 

Entwicklung eines Bahnhaltepunktes mit Erschließung, Bushaltestellen und eines Park+Ride-

Platzes südlich der Bahnstrecke. 

Artenschutz 

Der Flächennutzungsplan bereitet nachteilige Veränderungen auf den Lebensraum von Bo-

denbrütern der Feldflur vor. Dies ist bei den kumulierenden Vorhaben nicht der Fall, ausge-

nommen ist der Flächennutzungsplan (141. Änderung). Für diesen liegt jedoch noch kein ab-

schließendes Artenschutzgutachten vor, weshalb nicht festgestellt werden kann, ob Boden-

brüter auch durch diese Planung betroffen sind. Eine Betrachtung kumulativer Effekte ist inso-

fern im Rahmen der 141. Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig. 

Schutzgüter Boden und Fläche 

Der Flächennutzungsplan bereitet die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfläche in ei-

ner Größenordnung von 8,5 ha vor. Weiterhin wird südlich des Plangebietes landwirtschaftli-

che Nutzfläche auf 1,5 ha in eine artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme umgewandelt. 

Zusammen mit dem Flächennutzungsplan (141. Änderung) mit einer Eingriffsfläche von ca. 

1,2 ha werden insgesamt 11,2 ha landwirtschaftliche Fläche in eine andere Nutzungsform 

überführt, was eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche darstellt. Damit ver-

bunden ist auch ein Hinzukommen an Versiegelung und Überdeckung von Fläche. Insofern 

lässt sich feststellen, dass sich die Vorhaben in Summe nachteilig auf die landwirtschaftlichen 

Nutzflächen südlich der Bahngleise auswirken. Dies wird jedoch bereits innerhalb der jeweili-

gen Vorhaben thematisiert und bilanziert. Es entsteht durch Kumulation keine neue Erheblich-

keit in Folge von Potenzierung von Effekten, die auszugleichen wäre. 

Landschaftsbild 

Nördlich der Bahnstrecke befindet sich der Siedlungsraum des Stadtteils Moisling. Südlich der 

Bahngleise bis zur Autobahn A20 erstreckt sich ein landwirtschaftlich geprägter Raum, der 

durch Knickstrukturen und kleinere Waldflächen gegliedert wird und zu dem sich auch das 

Plangebiet zuordnen lässt. Zusammengenommen wird dieser Landschaftsraum durch die Vor-

haben des der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und der 141. Änderung des Flä-
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chennutzungsplanes beeinträchtigt. Da das Plangebiet aufgrund der umgebenden Knickstruk-

turen nicht einsehbar ist, kann keine erheblich nachteilige Auswirkung der Planung auf das 

Orts- und Landschaftsbild festgestellt werden. Sofern im Rahmen der Aufstellung der 141. 

Änderung des Flächennutzungsplanes Eingriffe in die Böschungsbereiche des Oberbüssauer 

Weges geplant sind, ist die Einsehbarkeit der Solarthermie/Photovoltaik Anlage als ggf. kumu-

lierende Wirkung zu überprüfen. 

7.3 Beschreibung erheblich nachteiliger Auswirkungen durch Unfälle oder Katastro-

phen 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den nördlich des Plangebietes gelegenen Gleisen der 

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg besteht ein generelles Risiko für Unfälle durch eine Entgleisung 

von Nahverkehrs-, Fernverkehrs- und Güterzügen. Durch die Lage der Bahntrasse im Ein-

schnitt, dem Knick zwischen den Gleisen und der Sonderbaufläche „Solarthermie/Photovol-

taik“ sowie den zum Knickwall festgelegten Entfernungen von 10 m können erhebliche nach-

teilige Auswirkungen auf die Sonnenkollektoren/ Solarmodule bei einer potenziell möglichen 

Entgleisung ausgeschlossen werden. 

Unbeschadet des § 50 Satz 1 BImSchG sind durch die Errichtung einer Sonderbaufläche „So-

larthermie/Photovoltaik“ im Plangebiet jedoch keine schweren Unfälle oder Katastrophen zu 

erwarten:  

 Im Umfeld des Plangebiets befinden sich weder Industrie- oder Gewerbeanlagen noch 

landwirtschaftliche Großbetriebe, die bei Unfällen nachteilige Auswirkungen auf das Plan-

gebiet bewirken könnten.  

 Es befinden sich keine derartig erhöhten Geländeformen Im Umfeld des Plangebietes, so-

dass infolge von Erdrutschen nachteilige Auswirkungen auf die Sonderbaufläche „Solar-

thermie/Photovoltaik“ entstehen könnten. 

 Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer, welche bei Stark-

regen- und Hochwasserereignissen nachteilige Auswirkungen auf die Sonderbaufläche 

„Solarthermie/Photovoltaik“ hervorrufen können.  

Im Plangebiet sind keine Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5a BImSchG geplant, so dass keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen und schwere Unfälle auf schutzbedürftige Gebiete in der 

Nachbarschaft zu erwarten sind. 

7.4 Beschreibung und Bewertung von Planungsalternativen 

7.4.1 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Nutzung solarer Energie zur Produktion von Wärme (Solarthermie) oder Strom (Photovol-

taik) erfordert auf Grund der im Vergleich geringeren Energiedichte der solaren Einstrahlung 

einen hohen Flächenbedarf. 

Für eine Stadt wie Lübeck steht dieser Flächenbedarf in Konkurrenz zu vielen anderen Nut-

zungsformen – von der Wohnbebauung, der gewerblichen Nutzung, der Infrastruktur bis hin 

zur Erhaltung von Freiräumen zur Nutzung zur Erholung oder zu Naturschutzzwecken. Es ist 

davon auszugehen, dass im planungsrechtlichen Innenbereich in der Regel die Nutzungskon-

kurrenz dahingehend entschieden wird, dass die Flächen nicht für die Nutzung solarer Energie 

in Form von Freiflächenanlagen zur Verfügung stehen. 
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Die Nutzung der solaren Strahlung zur Wärmeerzeugung in Solarthermischen Kollektoren hat 

den Vorteil, dass die Wärme auf einem direkt zur Beheizung und Warmwassererzeugung von 

Gebäuden nutzbaren Temperatur-Niveau vorliegt (70-90°C). Dies vermeidet den Einsatz einer 

elektrisch betriebenen Wärmepumpe, die bei anderen regenerativen Wärmequellen notwendig 

ist (Außenluft, Abluft, Oberflächengewässer, Abwasser, oberflächennahe Geothermie). Des-

halb ist, wenn Flächen nutzbar sind, die Solarthermische Nutzung immer anderen Erneuer-

bare-Energien-Wärmetechniken vorzuziehen. 

Die solarthermische Wärmeerzeugung kann einen Beitrag zur regenerativen Wärmeerzeu-

gung in Lübeck leisten. Zurzeit betreiben die Stadtwerke Lübeck 8 Fernwärmenetze, von de-

nen für 7 Wärmenetze eine Unterstützung der Wärmeerzeugung durch Solarthermie in den 

Blick genommen wird: 

 Fernwärme St. Jürgen/Hochschulstadtteil 

 Fernwärme Moisling 

 Fernwärme St. Lorenz 

 Fernwärme Vorwerk 

 Fernwärme Marli 

 Fernwärme Kücknitz 

 Fernwärme Travemünde 

Geeignete Flächen müssen Vorgaben nach Ort und Größe bedienen: Voraussetzung für eine 

örtlich geeignete Fläche ist, anders als bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die Nähe zu 

Wärme-Transportleitungen, um die Einspeisung an geeigneter Stelle zu ermöglichen und um 

die Transportverluste der Wärme zu minimieren. 

Infolgedessen bieten sich für das Fernwärmenetz Moisling als vergleichbar geeigneter Stand-

ort die landwirtschaftlichen Flächen östlich des Oberbüssauer Weges an. Hier ist der Bahn-

haltepunkt Moisling geplant. Weiterhin sind in dem im März 2015 von der Bürgerschaft be-

schlossenen Konzept "Zukunftsorientierte Stadtentwicklung Lübeck 2030" die Flächen südlich 

der Bahntrasse, östlich des Oberbüssauer Weges als Suchraum für Gewerbe und Freiraum-

entwicklung dargestellt. 

Gemäß der Konzeptbetrachtung ist die Fläche zur Stärkung des Stadtteils Moisling und als 

Siedlungsarrondierung für eine gewerbliche Entwicklung theoretisch gut geeignet. Vorausset-

zung ist jedoch eine gute Anbindung an die Autobahn A20. Allerdings ist der Anschluss an die 

Auffahrt Genin-Süd nur aufwendig und kostenintensiv zu erstellen, aber grundsätzlich möglich. 

Deshalb erscheint südlich des Bahnhaltepunktes, östlich des Oberbüssauer Weges eher eine 

kleinteilige bauliche Entwicklung umsetzbar, sofern die Ver- und Entsorgung sichergestellt 

werden kann. Der Empfehlung des Konzeptes folgend, soll die Fläche als potenzielle Gewer-

befläche vorgehalten und von anderen konkurrierenden Nutzungen freigehalten werden. 

Ein weiterer vergleichbar geeigneter Standort wäre eine Ackerfläche zwischen Niendorfer 

Straße und Trave. Gegen diesen Standort spricht jedoch das hier überwiegend festgesetzte 

Landschaftsschutzgebiet "Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Ka-

nal". Zudem liegt in direkter Nachbarschaft eine Verbundachse des landesweiten Schutzge-

biets- und Biotopverbundsystems. 

Im Plangebiet der 142. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine übergeordneten na-

turschutzfachlichen Regelungen getroffen. 
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7.4.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-

nung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet be-

stehen bleiben. Es käme nicht zu einer Umsetzung der geplanten Sonderbaufläche „Solarther-

mie/Photovoltaik“ und der damit verbundenen Versiegelung, Überdeckung und Umnutzung 

der Fläche. Vermutlich würde die intensive ackerbauliche Nutzung beibehalten und demzu-

folge würden keine Veränderungen des derzeitigen Umweltzustandes eintreten. 

7.5 Zusätzliche Angaben 

7.5.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung so-

wie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Einzelne technische Verfahren, die bei der Umweltprüfung der jeweiligen Schutzgüter genutzt 

wurden, sind dem Kapitel der Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzu-

standes sowie der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 

der Planung zu entnehmen.  

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.  

7.5.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB sollen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, überwachen, um insbesondere unvorher-

gesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete 

Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

Mit Umsetzung der in diesem Umweltbericht aufgeführten Maßnahmen werden die durch die 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu erwartenden Umweltauswirkungen vermieden, 

verringert und im Falle der Erheblichkeit ausgeglichen. 

Die Maßnahmen zur Überwachung des Umweltzustandes werden in der verbindlichen Bau-

leitplanung formuliert.  

7.5.3 Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Ziel der Erarbeitung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des 

Bebauungsplanes 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark ist die Schaffung der planungsrechtli-

chen Voraussetzungen zur Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage der 

Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL).  

Mit der Solarthermie-Freiflächenanlage soll die Wärmeversorgung des Stadtteiles Moisling er-

folgen. Für die Erzeugung des gesamten Strombedarfs der Solarthermie-Freiflächenanlage 

werden zudem Photovoltaikmodule aufgestellt. 

Das Plangebiet der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt im Stadtteil Moisling der 

Hansestadt Lübeck und hat eine Fläche von rd. 8,7 ha. Der räumliche Geltungsbereich ent-

spricht nahezu dem Plangebiet des Bebauungsplans 21.09.00. 

Derzeit wird die Fläche innerhalb des Plangebiets als Acker intensiv bewirtschaftet und ist von 

Knicks, Reddern und Feldhecken zu den umgebenden Nutzungen abgegrenzt. Westlich und 

östlich schließen Sukzessionsflächen mit Gehölzaufwuchs an. Zudem befindet sich östlich, 
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zwischen dem Plangebiet und der in 500 m östlich verlaufenden Straße „Oberbüssauer Weg“, 

ein Hundeübungsplatz. Nördlich des Plangebietes liegen die Gleisanlagen der Bahnstrecke 

Lübeck-Hamburg.  

Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen im Plangebiet größtenteils als „Sonderbaufläche 

Solarthermie/Photovoltaik“ und in einem kleinen Umfang als „Grünfläche Abstandsgrün dar. 

Das Vorhaben gliedert sich in zwei Bauabschnitte, die zeitlich versetzt realisiert werden sollen. 

Bis zum Baubeginn des 2. Bauabschnitts werden die Flächen weiterhin ackerbaulich genutzt. 

Es wird davon ausgegangen, dass durch die Umsetzung der Planung positive Effekte auf die 

Schutzgüter Klima und Luft überwiegen, da die Fläche durch die Solarkollektoren und Solar-

module allgemein strukturreicher und die Verdunstung dadurch geringer und konstanter aus-

fallen wird. Auf den Flächen der notwendigen Nebengebäude kommt es aufgrund der Versie-

gelung zu einer nachteiligen Veränderung des Mikroklimas, die jedoch in gesamtmaßstäbli-

cher Betrachtung unerheblich ist. Die Entnahme einer Knickstruktur wirkt sich nicht nachteilig 

auf die Schutzgüter Klima und Luft aus. 

Insbesondere durch die Umstellung von der Nutzung fossiler Brennstoffe auf erneuerbare 

Energien wird auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des globalen Klimas geleistet. 

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. Zwischen den Solarkollektoren 

und Solarmodulen kann Niederschlagswasser ungehindert versickern. Durch die Neuversie-

gelungen für Gebäude und Erschließung findet eine geringere Versickerung des Nieder-

schlagswassers auf den Flächen statt, welches jedoch auf den benachbarten Flächen versi-

ckern kann. 

Durch den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen innerhalb der Solarthermie-Freiflächen-

anlage werden Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes bereiten eine Überdeckung und Neuversiege-

lung von Fläche in einem Umfang von 46.281 m² vor. Insgesamt lassen sich dadurch erheblich 

nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche feststellen, die unter Vorsorgegesichts-

punkten zu beachten und auszugleichen sind. 

Erheblich nachteilige Auswirkungen sind in Folge der Darstellungen des Flächennutzungspla-

nes auch für das Schutzgut Boden festzustellen. Sie bestehen in Form von Überdeckung, Ver-

siegelung, Abgrabungen oder Aufschüttungen. Dadurch werden sowohl Maßnahmen zur Ver-

meidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen als auch Maßnahmen zum Ausgleich 

erheblich nachteiliger Auswirkungen notwendig. 

Der Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden beläuft sich auf einen Betrag von 11.166 m² 

und wird multifunktional mit dem Schutzgut Fläche teilweise innerhalb und teilweise außerhalb 

(südlich angrenzend) des Plangebietes erbracht. 

Durch die Umsetzung der Planung geht Lebensraum für Tiere verloren. Um artenschutzrecht-

liche Betroffenheiten (Tötungen, Verletzungen oder Störungen) durch das Vorhaben zu ver-

meiden, werden Maßnahmen erforderlich. Betroffen sind Fledermäuse, die Haselmaus und 

Brutvögel. Während die Betroffenheit von Fledermäusen und Haselmaus durch Maßnahmen 

der Bauzeitenregelung vermieden werden kann, ist ein artenschutzrechtliches Ausgleicherfor-

dernis für die Brutvögel (Wiesenschafstelze, Flussregenpfeifer und Feldlerche). Dieses wird 

als CEF-Maßnahme vorgezogen südlich an das Plangebiet angrenzend erbracht. 

Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes wird eine landwirtschaftliche Nutzfläche 

überplant. Für die Zuwegung der Anlage muss darüber hinaus ein Knickdurchbruch auf einer 
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Breite von 5,3 m erfolgen. Es handelt sich dabei um erheblich nachteilige Auswirkungen auf 

das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften), der unter Vorsorgegesichts-

punkten zu betrachten und auszugleichen ist. Der Ausgleich erfolgt durch die Neuanlage von 

11,00 m Knick südlich des Plangebietes. 

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt sind nicht gegeben. Durch 

den Wechsel von trockenen und feuchten Bereichen zwischen und unter den Solarkollektoren 

und Solarmodulen ist von einer Zunahme der Lebensraumvielfalt auszugehen. Weiterhin bleibt 

die Verbundstruktur zwischen besiedeltem Raum und Offenland erhalten. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes eines FFH-Gebietes sowie der Arten durch 

die geplanten Veränderungen der Habitatausstattung im Plangebiet ist nicht ableitbar. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb von 

Gehölzstrukturen durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes keine nachteiligen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Ortsbild / Landschaft vorbereitet werden. 

Im Zuge der Baumaßnahmen kann ein Auffinden schutzgutrelevanter Elemente nicht ausge-

schlossen werden, weshalb Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für das Schutzgut kul-

turelles Erbe und sonstige Sachgüter notwendig werden. Es ergeben sich keine nachteiligen 

Auswirkungen auf die Sichtbeziehung der UNESCO Welterbestätte "Lübecker Altstadt". Und 

die kleinflächige Rodung von Knickstrukturen wirkt sich nicht nachteilig auf das Schutzgut aus. 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den nördlich des Plangebietes gelegenen Gleisen der 

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg besteht ein generelles Risiko für Unfälle durch eine Entgleisung 

von Nahverkehrs-, Fernverkehrs- und Güterzügen, welches jedoch durch die notwendigen Ab-

stände des Plangebietes zur Bahnstrecke ausgeschlossen werden kann. 

Das Plangebiet weist auch nach Umsetzung der Planung keine Wohnfunktion auf. Eine Aus-

wirkung auf die Wohnumfeldfunktion und damit das Schutzgut Menschen einschließlich 

menschlicher Gesundheit ist ebenfalls nicht zu erwarten. Es wird weiterhin keine Einschrän-

kung des Erholungspotenzials des Plangebietes hervorgerufen. Ebenso bestehen keine im-

missionsschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die angrenzenden sensiblen Wohnnut-

zungen nördlich der Bahn. 

Eine Blendwirkung der Solarkollektoren und Solarmodule auf die umgrenzende Wohnbebau-

ung und erholungsrelevante Flächen sowie auf die Bahnstrecke ist nicht gegeben. 

Es bestehen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen, die in Folge der Kumulation von an-

deren Planungsvorhaben innerhalb des räumlichen und funktionalen Zusammenhangs auftre-

ten könnten. Weiterhin sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen durch Unfälle oder Ka-

tastrophen absehbar. 

Es ist festzustellen, dass mit Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen die 

nachteiligen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter vermieden-, gemindert und im 

Falle der Erheblichkeit ausgeglichen werden. 
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8. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

8.1 Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen 

Ziel der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungspla-

nes 21.09.00 - Moisling Süd/Solarpark ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-

zungen zur Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage der Stadtwerke 

Lübeck GmbH (SWL). 

Um den Anteil regenerativer Primärenergie an der insgesamt für die Wärmeerzeugung not-

wendigen Primärenergie zu erhöhen, planen die Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL) zur Versor-

gung des angrenzenden Quartiers in Moisling, die Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-

Freiflächenanlage im Bereich des Plangebietes, der aufgrund seiner Lage besonders geeignet 

ist, das vorhandene Fernwärmenetz des angrenzenden Stadtquartiers auf "kurzem Weg" zu 

bedienen.  

Die Errichtung der Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage dient keiner bestimmten Be-

völkerungsgruppe. Spezifische Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen 

können somit nicht abgeleitet werden.  

8.2 Verkehrliche Auswirkungen 

Im Rahmen der Realisierung der Planung wird es keine zusätzliche Verkehrsbelastung im Be-

reich der Oberbüssauer Straße und den umliegenden Straßen geben.  

8.3 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur 

Mit der Aufstellung der Planung entstehen der Hansestadt Lübeck keine zusätzlichen Bedarfe 

für technische Infrastruktur.  

8.4 Auswirkungen auf die Umwelt 

8.4.1 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Die naturschutzfachliche Eingriffsbewertung und -bilanzierung erfolgt für das Sondergebiet 

SO1 gemäß Gemeinsamem Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von großflächigen So-

lar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ vom 01.09.2021. 

Bei vollständiger Umsetzung der im Gemeinsamen Beratungserlass definierten naturschutz-

fachlichen Anforderungen an die Ausgestaltung von Solar-Freiflächenanlagen kann eine Re-

duzierung der Kompensationsanforderung bis auf den Faktor 1:0,1 erfolgen. Durch die Einhal-

tung wesentlicher Planungsempfehlungen des Erlasses erfolgt im Sondergebiet SO1 eine Re-

duzierung des Kompensationsfaktors von 0,25 auf 0,2. Hierdurch ergibt sich für Eingriffe in 

das Schutzgut Boden ein Kompensationserfordernis von 7.984 m². 

Das Ausgleichserfordernis für Eingriffe in das Schutzgut Boden im Sondergebiet SO2 und für 

die Herstellung der Zufahrt vom Oberbüssauer Weg beläuft sich auf 3.183 m². 

Dadurch ergibt sich ein Gesamtkompensationserfordernis von 11.167 m². 
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Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen 

Für Eingriffe in einen Knick durch den Bau der Zufahrt zum Solarpark vom Oberbüssauer Weg 

finden die Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz vom Ministerium für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 20.01.2017 Anwendung. Demnach ist durch 

die Rodung von 5,30 m Knick ein Ausgleich im Verhältnis von 1:2 notwendig. Hierdurch ergibt 

sich für Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen ein Kompensationserfordernis von 11 m Knickneu-

anlage. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

Um artenschutzrechtliche Betroffenheiten (Tötungen, Verletzungen oder Störungen) durch 

das Vorhaben zu vermeiden, werden Maßnahmen erforderlich. Betroffen sind Fledermäuse, 

die Haselmaus und Brutvögel.  

Ein artenschutzrechtliches Ausgleicherfordernis ergibt sich durch das geplante Vorhaben für 

Brutvögel (Wiesenschafstelze, Flussregenpfeifer). Dieses wird als CEF-Maßnahme vorgezo-

gen umgesetzt, da der Ausgleich multifunktional auch für die Feldlerche angelegt werden 

muss.  

8.4.2 Sonstige Umweltauswirkungen 

Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes 

Durch die geplante Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage ergeben 

sich keine immissionsschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die angrenzenden sensib-

len Wohnnutzungen nördlich der Bahn. 

Es ist davon auszugehen, dass die Emissionen des Bahnverkehrs auf der nördlich verlaufen-

den Bahnstrecke Lübeck-Hamburg (Lärm, Staub, Erschütterungen) keine nachteiligen Auswir-

kungen auf die Solar-Freiflächenanlage haben werden. 

Südlich grenzen aktuell landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet. Die aus einer ord-

nungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Emissionen (Lärm, Staub und 

Gerüche) können zeitlich begrenzt auf die Sonderbaufläche einwirken. Zukünftig werden auf 

den südlich angrenzenden Ackerflächen Ausgleichsmaßnahmen und artenschutzrechtliche 

Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt, die aufgrund der extensiven Nutzung die Immissionen 

deutlich reduzieren werden. Nachteilige Auswirkungen auf die Erzeugung von Wärme und 

Strom aus Sonnenenergie sind nicht zu erwarten. 

8.5 Auswirkungen auf das UNESCO Welterbe 

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand der im Managementplan definierten Sichtachse 

Nr. 16 "B 208 westlich Siebenbäumen" auf die Lübecker Altstadt. Mit dem Bau eines 15 m 

hohen Wärmespeichers ist eine hochbauliche Entwicklung geplant. Da der Wärmespeicher die 

Baumkronen der südlich auf gleichem Höhenniveau stehenden Bäume nicht überragt, sind 

keine Beeinträchtigungen der Sichtbeziehung zu erwarten. Auch von dem maximal 8 m hohe 

Funktionsgebäude und den maximal 3,50 m hohen Solarkollektoren ergeben sich keine Be-

einträchtigungen der Sichtbeziehung auf die UNESCO Welterbestätte "Lübecker Altstadt". 

Nach eingehender Prüfung ist aus Sicht der Welterbekoordination keine beeinträchtigende 

Störung zu erwarten. 
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8.6 Auswirkungen auf die Archäologie 

Gemäß Hinweisen der Abteilung Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck befinden sich im 

Plangebiet sowie ferner im unmittelbaren Umfeld keine erkannten Kulturdenkmale gemäß § 2 

DSchG. Die historische Wegeverbindung samt flankierenden Grünbestand (Knicks) an der 

östlichen Grenze des Plangebiets (erhaltenswertes Kulturlandschaftselement) sind durch die 

Solar-Freiflächenanlage nicht nachteilig betroffen.  

Gemäß Hinweisen der Abteilung Archäologie der Hansestadt Lübeck handelt es sich im Plan-

gebiet um teilweise noch ungestörte Landschaftsteile, in denen archäologische Kulturdenk-

male, vor allem aus der Vor- und Frühgeschichte bekannt sind. Vor Kurzem durchgeführte 

systematische archäologische Prospektionen (Oberflächenbegehungen, Detektorsuche) ha-

ben gezeigt, dass hier archäologische Fundstellen vorliegen. Die Funde streuen über einen 

Großteil der überplanten Fläche und auch in unmittelbarer Nachbarschaft südlich davon. 

Damit handelt es sich bei der überplanten Fläche gem. § 12 Abs. 2 Nr. 6 DSchG um Stellen, 

von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk-

male befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung der obe-

ren Denkmalschutzbehörde. 

Denkmale sind gemäß § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst 

sind, gesetzlich geschützt. 

Da zureichende Anhaltspunkte vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal 

eingegriffen wird, sind je nach technischer Durchführung der Baumaßnahme gemäß § 14 

DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. Der Verursacher eines Eingriffs in ein 

Denkmal hat gemäß § 14 DSchG die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachge-

rechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung der 

Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen.  

9. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten 

9.1 Verfahrensübersicht 

Aufstellungsbeschluss 

Die Aufstellungsbeschlüsse für die Aufstellung des Bebauungsplanes 21.09.00 - Moisling Süd 

/ Solarpark und die zugehörige 142. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden am 

08.02.2022. durch den Bauausschuss der Hansestadt Lübeck gefasst. 

Aufstellung des Bebauungsplanes 21.09.00 im Parallelverfahren 

Damit das Vorhaben in der Sonderbaufläche Solarthermie/Photovoltaik planungsrechtlich ge-

sichert werden kann, ist parallel zur 142. Änderung des Flächennutzungsplans die Aufstellung 

des Bebauungsplanes 21.09.00 erforderlich. 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Aushang im Foyer des Fachberei-

ches Planen und Bauen in der Zeit vom 02.05.2022 bis einschließlich 13.05.2022. 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden weder Bedenken gegenüber 

der Planung noch sonstige Anregungen und Hinweise vorgebracht. 
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Planungsanzeige gemäß § 16 Abs. 1 LaPlaG und landesplanerische Stellungnahme 

Der Abteilung Landesplanung im Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung Schleswig-Holstein wurde die Planung mit Schreiben vom 25.04.2022 gemäß 

§ 16 Abs. 1 des Landesplanungsgesetzes angezeigt. 

Mit Schreiben vom 23.05.2022 hat die Landesplanungsbehörde mitgeteilt, dass gegen die Auf-

stellung des Bebauungsplans 21.09.00 und gegen die zugehörige 142. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes keine Bedenken bestehen. Insbesondere stehen Ziele der Raumordnung 

den mit der Bauleitplanung für das Plangebiet verfolgten Planungsabsichten nicht entgegen. 

Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die 

Planung berührt werden können, sind mit Schreiben vom 25.04.2022 zur Abgabe einer Stel-

lungnahme bis zum 13.05.2022 aufgefordert worden. In den eingegangenen Stellungnahmen 

wurden insbesondere die nachfolgend aufgeführten Anregungen vorgebracht: 

Der Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck weist auf die historische 

Wegeverbindung samt flankierendem Grünbestand an der östlichen Grenze des Plangebietes 

und auf die Kenntnis archäologischer Kulturdenkmale im Plangebiet hin, vor allem aus der 

Vor- und Frühgeschichte, und, je nach technischer Durchführung der Baumaßnahmen, auf 

erforderliche archäologische Untersuchungen gemäß § 14 DSchG vor Beginn der Baumaß-

nahmen. Die Hinweise wurden in den Flächennutzungsplanentwurf aufgenommen. 

Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde wurde eine Anregung zur Gestaltung des Solar-

parks aus naturschutzfachlicher Sicht vorgebracht. Die Flächen der Solarthermie-/Photovol-

taik-Freiflächenanlage sollten zu einem extensiv bewirtschafteten Grünland entwickelt werden. 

Die Anregung wurde bei der Erarbeitung des Flächennutzungsplanentwurfs berücksichtigt. 

Die untere Wasserbehörde regt an, dass das anfallende Niederschlagswasser in der Fläche 

über die belebte Bodenzone versickert werden soll. Die Anregung der unteren Wasserbehörde 

wurde bei der Erarbeitung des Flächennutzungsplanentwurfs berücksichtigt. 

Der Bereich Welterbekoordination stellt nach eingehender Prüfung fest, dass aus Sicht der 

Welterbekoordination durch den Solarpark keine beeinträchtigenden Störungen des UNESCO 

Welterbes zu erwarten sind. Das Ergebnis der Prüfung wird in den Flächennutzungsplanent-

wurf aufgenommen. 

Das Eisenbahn-Bundesamt weist auf mögliche Emissionen des Bahnverkehrs hin. Ein ent-

sprechender Hinweis wurde in den Flächennutzungsplanentwurf aufgenommen und es ist da-

von auszugehen, dass durch den Bahnverkehr keine nachteiligen Auswirkungen auf die Solar-

Freiflächenanlage entstehen. 

Die untere Forstbehörde weist auf den gesetzlichen Waldabstand von 30 m hin, den der ge-

plante Solarpark zum westlich gelegenen Waldbestand einzuhalten hat. Der Waldabstand 

wurde bei der Erarbeitung des Flächennutzungsplanentwurfs berücksichtigt. 

Der Kampfmittelräumdienst weist auf potenzielle Kampfmittel im Plangebiet hin, die vor Bau-

beginn eine dahingehende Untersuchung der Ackerfläche erfordern. Dieses Erfordernis wird 

im Flächennutzungsplanentwurf aufgenommen. 

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Aushang im Foyer des Fachbereiches Planen 

und Bauen in der Zeit vom 25.10.2022 bis einschließlich 25.11.2022. 
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Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden weder Bedenken gegenüber der Planung 

noch sonstige Anregungen und Hinweise vorgebracht. 

Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die 

Planung berührt werden können, sind mit Schreiben vom 26.09.2022 zur Abgabe einer Stel-

lungnahme bis zum 25.11.2022 aufgefordert worden. In den eingegangenen Stellungnahmen 

wurden insbesondere die nachfolgend aufgeführten Anregungen vorgebracht: 

Der Kampfmittelräumdienst weist auf Kampfmittelverdachtsflächen im Nordosten des Plange-

bietes hin, die vor Beginn der Baumaßnahmen in dieser Teilfläche eine Sondierung erfordern. 

Dieses Erfordernis wird in die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans aufge-

nommen. 

9.2 Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I 

Nr. 6) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 

(BGBl. I Nr. 6) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 06. Dezember 2021 (GVOBI. S. 1422)  

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geän-

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBI. I S. 2240) 

 Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 

2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 06.12.2022 

(GVOBl. S. 1002) 

9.3 Fachgutachten 

Im Rahmen der Aufstellung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebau-

ungsplanes 21.09.00 wurden erarbeitet:  

 Konzept zur Schallausbreitung 2023/ BP 21.09.00 Moisling Süd/ Solarpark  

PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH; Stand: 05.01.2023 

 Landschaftsbild - Schnittansichten 2022/ BP 21.09.00 - Moisling Süd/ Solarpark; 

PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH; Stand: 14.07.2022 

 Bestand Biotop- und Nutzungstypen 2022/ BP 21.09.00 - Moisling Süd/ Solarpark 

PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH; Stand: 18.03.2022 

 Ökologische Knickbewertung 2022/ BP 21.09.00 - Moisling Süd/ Solarpark, 
PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH; Stand: 18.03.2022 
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 Artenschutzrechtliche Prüfung - Potenzialanalyse 2022/ BP 21.09.00 - Moisling Süd/ 

Solarpark, BBS Umwelt Biologen und Umweltplaner, Stand: 14.07.2022 

 

 

Lübeck, den 25.01.2023 

Fachbereich 5, Bereich Stadtplanung und Bauordnung, 5.610.4 /Schr 

in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 
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 TEIL  B    -   TEXT
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)
1.1 Das Sondergebiet "Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage" dient der Errichtung von

Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom aus Sonnenenergie. Im Sondergebiet ist die
Errichtung von baulichen Anlagen zur Wärme- und Stromerzeugung aus Sonnenenergie einschließlich Nebenanlagen und
notwendigen Betriebseinrichtungen wie Wärmespeicher, Funktionsgebäude, Wechselrichter, Trafostationen, Zuwegungen,
Leitungen und Einfriedungen zulässig.

1.2 Die Erzeugung von Strom durch Photovoltaik als untergeordnete Nutzung im Sondergebiet SO1 dient zu allererst der
Eigenversorgung der stromverbrauchenden Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und Weiterleitung von Wärme in den
Sondergebieten SO1 und SO2. Darüber hinaus produzierte Überschüsse werden ins Netz eigespeist.

1.3 Landwirtschaftliche Nutzungen und artenschutzrechtliche Anlagen sind in den Sondergebieten SO1 und SO2 zulässig.
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
2.1 Im Sondergebiet SO1 muss der Abstand der Unterkante der Solarkollektoren und Solarmodule zur gewachsenen

Geländeoberfläche mindestens 0,3 m betragen.
Als Bezugspunkte für die gewachsene Geländeoberfläche sind die vermessungstechnisch ermittelten Höhen im
Plangeltungsbereich maßgebend, die sich auf das Höhensystem DHHN 2016 beziehen und in der Planzeichnung dargestellt sind.

2.2 Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen
ist in den Sondergebieten SO1 und SO2 nicht zulässig.

3. Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Im Sondergebiet SO2 sind Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten zulässig.

4. Maßnahmen zur Regenrückhaltung und zum Klimaschutz
4.1 Auf Gebäuden sind Gründächer einzurichten.
4.2 Ab vier Stellplätzen sind diese dreiseitig einzuhecken und je angefangene vier Stellplätze ist ein standortgerechter und heimischer

Laubbaum zu pflanzen.
5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b

BauGB)
5.1 Nicht verdunstetes und nicht verwendetes, gering verschmutztes Oberflächenwasser im Plangebiet, einschließlich das von den

Oberflächen der Solarkollektoren und Solarmodulen ablaufende Regenwasser, ist im Plangebiet zu versickern.
5.2 Im Plangebiet sind befestigte Fahrwege wasserdurchlässig auszubilden. Der Oberbau ist gleichfalls wasserdurchlässig

auszubilden.
5.3 Die unversiegelten Flächen im Sondergebiet SO 1 (Flächen zwischen den Solarkollektoren und den Solarmodulen, von

Solarkollektoren und Solarmodulen überschirmte Flächen, nicht befestigte Fahrwege) sind als extensiv genutzte Grünflächen zu
entwickeln und durch Mahd oder Schafbeweidung zu pflegen. Die Flächen sind mit einer standorttypischen Pflanzenmischung aus
regionaler Herkunft anzusäen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist unzulässig. Eine Mahd ist maximal zweimal
jährlich mit Abtransport des Mähgutes durchzuführen; frühester Mahdtermin ist der 1. Juli. Anstelle der Mahd ist eine
Schafbeweidung in einer maximalen Besatzstärke von 1,0 Großvieheinheiten/ha zulässig; frühester Auftriebtermin ist der 1. Juli.

5.4 Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Extensive Grünlandnutzung" ist die Fläche als extensiv genutzte
Grünfläche zu entwickeln und durch Mahd oder Schafbeweidung zu pflegen. Die Fläche ist mit einer standorttypischen
Pflanzenmischung aus regionaler Herkunft anzusäen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist unzulässig. Eine
Bodenbearbeitung ist nur nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde der Hansestadt Lübeck zulässig. Eine Mahd ist
maximal zweimal jährlich mit Abtransport des Mähgutes durchzuführen; frühester Mahdtermin ist der 1. Juli. Anstelle der Mahd ist
eine Schafbeweidung in einer maximalen Besatzstärke von 1,0 Großvieheinheiten/ha zulässig; frühester Auftriebtermin ist der 1.
Juli.

5.5 Die Knickschutzstreifen, die die zu schützenden Kronentraufbereiche der Bäume einschließen und der Schutzstreifen zur
naturbelassenen Gehölzfläche, sind in einer Breite von 5,0 m als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu entwickeln, nur
einmal jährlich, frühestens ab dem 1. Juli, zu mähen, inklusive Abfuhr des Mähgutes, und auf Dauer zu erhalten. Bauliche
Anlagen, Einfriedungen, Aufschüttungen und Abgrabungen sowie gärtnerische oder sonstige Nutzungen sind dort nicht zulässig.

5.6 Die Knickschutzstreifen und der Schutzstreifen zur naturbelassenen Gehölzfläche sind bereits vor Beginn der Bauphase mit einer
Einfriedung von den Baugrundstücken zu trennen.

5.7 Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Abstandsgrün" sind die Flächen außerhalb der vorhandenen
Gehölzbestände als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu entwickeln, nur einmal jährlich, frühestens ab dem 1. Juli, zu
mähen, inklusive Abfuhr des Mähgutes, und auf Dauer zu erhalten. Bauliche Anlagen, Einfriedungen, Aufschüttungen und
Abgrabungen sowie gärtnerische oder sonstige Nutzungen sind dort nicht zulässig.

5.8 Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "naturbelassene Grünfläche" ist der natürlichen, standortbedingten Entwicklung
zu überlassen.

5.9 Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "naturbelassene Gehölzfläche" ist der natürlichen, standortbedingten
Entwicklung zu überlassen.

II BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 LBO)

6. Gestaltung baulicher Anlagen
6.1 Die Außenwand des Wärmespeichers ist mit einem hellen Braunton gemäß Farbtabelle nach RAL Classic zu versehen.
6.2 Die Solarkollektoren und Solarmodule im Sondergebiet SO1 sind zur Entspiegelung mit einer Antireflexbeschichtung oder einer

Antireflex Glasveredelung zu versehen.
7. Einfriedung
7.1 Im Sondergebiet sind die Einfriedungen ohne Sockelmauern herzustellen.
7.2 Mit der Zaununterkante ist erst ab 0,20 m über dem Erdreich (senkrecht gemessen ab der gewachsenen Geländeoberfläche) zu

beginnen.
7.3 Die Zaunanlage ist mit einer Mindesthöhe von zwei Meter über dem Erdreich (senkrecht gemessen ab der gewachsenen

Geländeoberfläche) herzustellen.
7.4 Auf den Zaunanlagen ist das Anbringen eines Übersteigschutzes aus Stacheldraht zulässig.

III HINWEISE
A Darstellung der Artenschutzmaßnahmen

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (AV)
AV1: Fledermäuse: Bauzeitenregelung
Da keine Winterquartiere vorhanden sind, ist der Knickdurchbruch außerhalb der sommerlichen Aktivitätsphase der Tiere möglich
(im Zeitraum zwischen dem 01.12. und dem 28./29.02. des jeweiligen Folgejahres).
Alternativ sind durch eine ökologische Baubegleitung Negativnachweise zu erbringen.
AV2: Haselmaus Bauzeitenregelung
Der Gehölzrückschnitt auf den Knicks erfolgt im Winter zwischen 01.12. und 28./29. Februar. Der Knickdurchbruch erfolgt erst ab
dem 01. Mai, wenn Tiere aus dem Winterschlaf erwacht und in angrenzende Knickstrukturen ausgewichen sind.
Alternativ erfolgt der Knickdurchbruch im Beisammensein einer ökologischen Baubegleitung. Dadurch können potenzielle
Winterquartiere identifiziert werden und der Knickdurchbruch erfolgt so, dass der gesamte Knickwall schonend umgesetzt wird.
Dadurch wird sichergestellt, dass winterschlafende Tiere nicht getötet werden bzw. in ihrem Winterschlaf gestört werden.
AV3: Brutvögel Bauzeitenregelung
Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Knickdurchbruch, Arbeiten zur Baufeldfreimachung,
Abschieben und Abgraben von Boden, Baumfällungen und sonstige Vegetationsbeseitigungen etc.) außerhalb der Brutperiode
stattfinden (zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar) und die Errichtung des Solarparks rechtzeitig vor der Brutperiode
einsetzt (vor dem 01. März), damit sich Brutvögel innerhalb des definierten Wirkraums an die Störeinflüsse anpassen können.
Alternativ können die Bauarbeiten zum Solarpark nach der Hauptbrutperiode (ab ca. 01. September), nach einem durch eine
ökologische Baubegleitung erbrachten Negativnachweis und unter Berücksichtigung der Maßnahme AV1 beginnen.
Vorgezogene Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
CEF1: Brutvögel: Ersatzhabitate bzw. Habitataufwertung
Auf dem südlich des Plangebietes gelegenen Teilbereich des verbleibenden Ackers erfolgt eine Nutzungsänderung auf einer
Fläche von insgesamt 1,5 ha. Die intensive Ackernutzung wird in Ackerbrache umgewandelt. Zusätzlich werden ein Blühstreifen
mit einer Regiosaatgutmischung und eine Senke mit Oberbodenabtrag und einer lückigen Kies- und Geröllschüttung angelegt.
Sicherung der Artenschutzmaßnahmen AV1 bis AV3
Die Sicherung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag zwischen der
Hansestadt Lübeck und den Stadtwerken Lübeck.
Sicherung der vorgezogenen Artenschutzmaßnahme CEF1 südlich des Plangebietes
Die Sicherung der vorgezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag
zwischen der Hansestadt Lübeck und den Stadtwerken Lübeck sowie über eine Eintragung der Maßnahme im Grundbuch.

B Für die Einsaat der extensiven Grünlandflächen im Plangebiet ist Regiosaatgut für das Ursprungsgebiet 3 (UG 3) mit einem
Krautanteil von mindestens 30 % zu verwenden.

C Fäll- und Rodungsarbeiten dürfen gemäß § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes nur in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem
28./29. Februar durchgeführt werden.

D Zur Sicherung der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, von Ausgleichsmaßnahmen sowie von sonstigen Maßnahmen
zur Umsetzung des Bebauungsplanes hat die Hansestadt Lübeck folgende städtebauliche Verträge mit den Stadtwerken Lübeck
geschlossen:
§ Erschließungsvertrag vom …………
§ Vertrag über die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen und das Monitoring vom …………
§ Vertrag über die Rückbauverpflichtung vom ……….

E In der Bauphase sind die Maßnahmen entsprechend DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, Ausgabe 2014-07 zu beachten.

F Der Kampfmittelräumdienst des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Schleswig-Holstein hat im Plangebiet
des Bebauungsplans das Flurstück 17/9, Flur 6 auf Kampfmittelbelastung überprüft. Im Ergebnis wurden im Nordosten des
Flurstücks Kampfmittelverdachtsflächen festgestellt. Auf diesen Verdachtsflächen sind Sondierungsmaßnahmen durchzuführen.
Weiterhin hat der Kampfmittelräumdienst verfügt:
I. Vor Errichtung baulicher Anlagen und dem Beginn von Tiefbauarbeiten ist die in der Anlage ausgewiesene

Kampfmittelverdachtsfläche auf Kampfmittel zu überprüfen. Der Umfang der Überprüfung richtet sich nach dem konkreten
Bauvorhaben und dem festgestellten Kampfmittelverdacht.

II. Vor Abschluss der unter I. genannten Überprüfungsmaßnahmen dürfen auf der angefragten Fläche keine bodeneingreifenden
Maßnahmen durchgeführt oder bauliche Anlagen errichtet werden.

G Der Denkmalschutzbehörde liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal
eingegriffen wird. Daher sind, je nach technischer Durchführung der Baumaßnahme, gemäß § 14 DSchG Schleswig-Holstein
archäologische Untersuchungen erforderlich. Der Verursacher eines Eingriffs in ein Denkmal hat gemäß § 14 DSchG
Schleswig-Holstein die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation
des Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen.
Zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen des Vorhabens auf ein Denkmal, sind die Kollektoren und Module über eine
Vierbock-Verankerung (TreeSystem) im Oberboden zu befestigen, sodass sich der Eingriff auf den Oberbodenhorizont
beschränkt. Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der Denkmale sind auch bei den Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen und
den notwendigen Erschließungsmaßnahmen zu berücksichtigen.
Nach einem eventuellen Rückbau der Solar-Freiflächenanlagen darf kein Tiefpflügen zur Wiederherstellung einer
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche erfolgen.
Funde und Befunde (Gruben, Verfärbungen, Holz- und Steineinbauten etc.) sind gemäß § 15 DSchG Schleswig-Holstein
unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde (Bereich Archäologie) anzuzeigen und die Bauarbeiten zu unterbrechen. Der
Bereich Archäologie und Denkmalpflege ist möglichst rechtzeitig, spätestens jedoch 14 Tage vorher, unter Nennung der
ausführenden Baufirma (mit Kontaktdaten des Bauleiters) über den Beginn der Erdarbeiten zu informieren. Mitteilungen sind
schriftlich oder telefonisch an die Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 Lübeck, Tel.: (0451) 122-7155 oder per Mail an
archaeologie@luebeck.de zu richten.

H Mit dem Boden als endlicher Ressource ist sparsam umzugehen (§ 1a Abs. 2 BauGB), der Mutterboden ist zu schützen (§ 202
BauGB). Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück ist nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) dazu
verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen nach § 2 Abs. 3 BBodSchG zu treffen. Bei
Baumaßnahmen sind Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen zum Schutz des Bodens gemäß DIN 19639 zu berücksichtigen.

I Die in dieser Satzung in Bezug genommenen DIN-Normen, Normen und Richtlinien liegen zusammen mit dem Bebauungsplan in
den Räumen, in denen in den Bebauungsplan Einsicht genommen werden kann, zur Einsicht bereit.

Es gelten die Planzeichenverordnung (PlanzVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I
S. 1802) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

ZEICHENERKLÄRUNG

I. FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sondergebiet
Zweckbestimmung: Solare Strahlungsenergie,
Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 bis 21 BauNVO)

Oberkante baulicher Anlagen über der gewachsenen
Geländeoberfläche als Höchstmaß
Als Bezugspunkte für die Geländeoberfläche sind die
vermessungstechnisch ermittelten Höhen im Plangeltungsbereich
maßgebend, die sich auf das Höhenbezugssystem DHHN 2016
beziehen

GHmax =
3,50m

Grundflächenzahl als HöchstmaßGRZ 0,6

SO

SO 1 Nummerierung von Teilgebieten

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

private Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Knick, gesetzlich geschützt

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

landwirtschaftlicher Verkehr (Anlieger)

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 bis 23 BauNVO)

Baugrenze

Zweckbstimmung:

KnickschutzstreifenKS GN
Abstandsgrün

Naturbelassene Grünfläche

Naturbelassene Gehölzfläche

NGK

EG Extensive GrünlandnutzungAG

S Schutzstreifen naturbelassene Gehölzfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Zweckbestimmungen
(§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 9 Abs. 1 Ziffer 9 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung
von Bäumen und Sträuchern

Bemaßung von Festsetzungen in Metern5,0

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

KnickschutzstreifenKS

GN

Naturbelassene Grünfläche

Naturbelassene Gehölzfläche

NG

EG Extensive Grünlandnutzung

AbstandsgrünAG

S Schutzstreifen naturbelassene Gehölzfläche

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

PLANUNTERLAGE

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

21
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II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Gesetzlich geschützter Knick
§ 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG

vorhandene Höhen in Metern über NHN11,94

K
Waldabstand 30 m (§ 24 Abs. 2 LWaldG)

SATZUNG   DER   HANSESTADT LÜBECK
BEBAUUNGSPLAN   21.09.00

Stand des Verfahrens :  Fassung zum Satzungsbeschluss

MOISLING SÜD  / SOLARPARK

Plangrundlage:
Auszug aus der DTK 5

M. 1 : 1000

Aufgrund des  § 10 des Baugesetzbuches  (BauGB) und nach § 9 (4) BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung wird
nach Beschlussfassung der Bürgerschaft  der  Hansestadt  Lübeck vom  00.00.0000  die Satzung über den Bebauungsplan
21.09.00 - Moisling Süd/Solarpark -, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

Der Bürgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Bereich 610 - Stadtplanung und Bauordnung

 1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses
der Hansestadt Lübeck vom 00.00.0000. Die ortsübliche Bekanntmach-
ung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den Lübecker
Nachrichten am 00.00.0000 erfolgt.

 2.  Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB
wurde vom ............ bis einschließlich ............ durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der
Planung  berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am
............  unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

 4.  Der Bauausschuss hat am ............  den Entwurf des  Bebauungsplanes
mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

 5.  Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit
vom ............  bis zum ............  nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen
während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder
zur Niederschrift abgegeben werden können, am ............  in den
Lübecker Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und
die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter
www.stadtentwicklung.luebeck.de/stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
ins Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der
Planung berührt sein können, wurden gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB am
............ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

7. Es  wird bescheinigt, dass alle im Liegenschafskataster nach-
gewiesenen Flurgrenzen und Flurbezeichnungen sowie Gebäude in
den Planunterlagen enthalten und maßstabgerecht dargestellt sind.

8. Die Bürgerschaft hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ..............
geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Bürgerschaft hat  den  Bebauungsplan, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am  00.00.0000 als Satzung
beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

10.  Ausfertigung
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu
machen.

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Bürgerschaft und die
Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender
Erklärung auf Dauer während der Servicezeiten von allen Interres-
sierten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft erteilt,
sind am ............ ortsüblich bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung
einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215  BauGB) sowie
auf die Möglichkeit,  Entschädigungsansprüche  geltend zu machen
und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB)  hingewiesen
worden. Auf die Rechtswirkungen des  § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls
hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ............  in Kraft getreten.

Verfahrensvermerke
                                                                            Lübeck, den

                                          Hansestadt   Lübeck
                                                                  Der Bürgermeister
                                                        Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

                                   Im Auftrag                                      Im Auftrag

         L. S.                     Joanna Hagen                         Karsten Schröder
                                       Bausenatorin                              Bereichsleiter

                                                                       Lübeck, den

     L.  S.                             Landesamt für Vermessung und Geoinformation
                                                               Schleswig - Holstein

                                                                             Lübeck, den

                                            Hansestadt   Lübeck
                                                                    Der Bürgermeister
                                                          Fachbereich Planen und Bauen
                                                        Bereich Stadtplanung | Bauordnung
                                                                          Im Auftrag

          L. S.                                                   Karsten Schröder
                                                                        Bereichsleiter

                                                                       Lübeck, den

   L. S.                                                        Jan Lindenau
                                                              Der Bürgermeister

                                                                            Lübeck, den

                                           Hansestadt   Lübeck
                                                                   Der Bürgermeister
                                                         Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

   Im Auftrag

         L. S.                                                  Karsten Schröder
                                                                      Bereichsleiter
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VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

private Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Zweckbestimmungen
(§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 9 Abs. 1 Ziffer 9 BauGB)

Knick, gesetzlich geschützt

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung
von Bäumen und Sträuchern

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Bemaßung von Festsetzungen in Metern5,0

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

landwirtschaftlicher Verkehr (Anlieger)

Es gelten die Planzeichenverordnung (PlanzVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I
S. 1802) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

ZEICHENERKLÄRUNG

I. FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sondergebiet
Zweckbestimmung: Solare Strahlungsenergie,
Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 bis 21 BauNVO)

Oberkante baulicher Anlagen über der gewachsenen
Geländeoberfläche als Höchstmaß
Als Bezugspunkte für die Geländeoberfläche sind die
vermessungstechnisch ermittelten Höhen im Plangeltungsbereich
maßgebend, die sich auf das Höhenbezugssystem DHHN 2016
beziehen

GHmax =
3,50m

Grundflächenzahl als HöchstmaßGRZ 0,6

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 bis 23 BauNVO)

Baugrenze

Zweckbstimmung:

KnickschutzstreifenKS GN
Abstandsgrün

Naturbelassene Grünfläche

Naturbelassene Gehölzfläche

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

KnickschutzstreifenKS

GN

Naturbelassene Grünfläche

Naturbelassene Gehölzfläche

SO

SO 1 Nummerierung von Teilgebieten

NG

NG

K

EG Extensive Grünlandnutzung

EG Extensive Grünlandnutzung

Abstandsgrün

AG

AG

S Schutzstreifen naturbelassene Gehölzfläche

S Schutzstreifen naturbelassene Gehölzfläche

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

PLANUNTERLAGE

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER
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II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
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STAND: 25.01.2023

Aufgrund des  § 10 des Baugesetzbuches  (BauGB) und nach § 9 (4) BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung wird nach
Beschlussfassung der Bürgerschaft  der  Hansestadt  Lübeck vom  00.00.0000  die Satzung über den Bebauungsplan  21.09.00 - Moisling
Süd/Solarpark -, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

Anlage 6

Datengrundlage: Büro Holst und Helten, Tremskam 5, 23611 Bad Schwartau, Stand 12.07.2022
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Anlage 7 

Bebauungsplan 21.09.00  
- Moisling Süd/ Solarpark 

TEIL B  -  Text   (Auszug aus dem Planoriginal) 

Entwurf zur Beteiligung der Öffentlichkeit / Stand: 25.01.2023 

 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO) 

1.1 Das Sondergebiet "Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächen-

anlage" dient der Errichtung von Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Er-

zeugung von Wärme und Strom aus Sonnenenergie. Im Sondergebiet ist die Errichtung 

von baulichen Anlagen zur Wärme- und Stromerzeugung aus Sonnenenergie ein-

schließlich Nebenanlagen und notwendigen Betriebseinrichtungen wie Wärmespeicher, 

Funktionsgebäude, Wechselrichter, Trafostationen, Zuwegungen, Leitungen und Einfrie-

dungen zulässig.  

1.2 Die Erzeugung von Strom durch Photovoltaik als untergeordnete Nutzung im Sonderge-

biet SO1 dient zu allererst der Eigenversorgung der stromverbrauchenden Anlagen zur 

Erzeugung, Speicherung und Weiterleitung von Wärme in den Sondergebieten SO1 und 

SO2. Darüber hinaus produzierte Überschüsse werden ins Netz eigespeist.  

1.3 Landwirtschaftliche Nutzungen und artenschutzrechtliche Anlagen sind in den Sonder-

gebieten SO1 und SO2 zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Im Sondergebiet SO1 muss der Abstand der Unterkante der Solarkollektoren und Solar-

module zur gewachsenen Geländeoberfläche mindestens 0,3 m betragen. 

Als Bezugspunkte für die gewachsene Geländeoberfläche sind die vermessungstech-

nisch ermittelten Höhen im Plangeltungsbereich maßgebend, die sich auf das Höhen-

system DHHN 2016 beziehen und in der Planzeichnung dargestellt sind. 

2.2 Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 

Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen ist in den Sondergebieten SO1 und SO2 

nicht zulässig. 

3. Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Im Sondergebiet SO2 sind Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten zu-

lässig.   
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4. Maßnahmen zur Regenrückhaltung und zum Klimaschutz 

4.1 Auf Gebäuden sind Gründächer einzurichten. 

4.2 Ab vier Stellplätzen sind diese dreiseitig einzuhecken und je angefangene vier Stellplätze 

ist ein standortgerechter und heimischer Laubbaum zu pflanzen. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b BauGB) 

5.1 Nicht verdunstetes und nicht verwendetes, gering verschmutztes Oberflächenwasser im 

Plangebiet, einschließlich das von den Oberflächen der Solarkollektoren und Solarmo-

dulen ablaufende Regenwasser, ist im Plangebiet zu versickern. 

5.2 Im Plangebiet sind befestigte Fahrwege wasserdurchlässig auszubilden. Der Oberbau 

ist gleichfalls wasserdurchlässig auszubilden. 

5.3 Die unversiegelten Flächen im Sondergebiet SO 1 (Flächen zwischen den Solarkollekt-

oren und den Solarmodulen, von Solarkollektoren und Solarmodulen überschirmte Flä-

chen, nicht befestigte Fahrwege) sind als extensiv genutzte Grünflächen zu entwickeln 

und durch Mahd oder Schafbeweidung zu pflegen. Die Flächen sind mit einer standort-

typischen Pflanzenmischung aus regionaler Herkunft anzusäen. Der Einsatz von Pflan-

zenschutz- und Düngemitteln ist unzulässig. Eine Mahd ist maximal zweimal jährlich mit 

Abtransport des Mähgutes durchzuführen; frühester Mahdtermin ist der 1. Juli. Anstelle 

der Mahd ist eine Schafbeweidung in einer maximalen Besatzstärke von 1,0 Großvie-

heinheiten/ha zulässig; frühester Auftriebtermin ist der 1. Juli. 

5.4 Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Extensive Grünlandnutzung" ist 

die Fläche als extensiv genutzte Grünfläche zu entwickeln und durch Mahd oder Schaf-

beweidung zu pflegen. Die Fläche ist mit einer standorttypischen Pflanzenmischung aus 

regionaler Herkunft anzusäen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist 

unzulässig. Eine Bodenbearbeitung ist nur nach Abstimmung mit der unteren Natur-

schutzbehörde der Hansestadt Lübeck zulässig. Eine Mahd ist maximal zweimal jährlich 

mit Abtransport des Mähgutes durchzuführen; frühester Mahdtermin ist der 1. Juli. An-

stelle der Mahd ist eine Schafbeweidung in einer maximalen Besatzstärke von 1,0 Groß-

vieheinheiten/ha zulässig; frühester Auftriebtermin ist der 1. Juli. 

5.5 Die Knickschutzstreifen, die die zu schützenden Kronentraufbereiche der Bäume ein-

schließen und der Schutzstreifen zur naturbelassenen Gehölzfläche, sind in einer Breite 

von 5,0 m als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu entwickeln, nur einmal jähr-

lich, frühestens ab dem 1. Juli, zu mähen, inklusive Abfuhr des Mähgutes, und auf Dauer 

zu erhalten. Bauliche Anlagen, Einfriedungen, Aufschüttungen und Abgrabungen sowie 

gärtnerische oder sonstige Nutzungen sind dort nicht zulässig. 

5.6 Die Knickschutzstreifen und der Schutzstreifen zur naturbelassenen Gehölzfläche sind 

bereits vor Beginn der Bauphase mit einer Einfriedung von den Baugrundstücken zu 

trennen. 
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5.7 Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Abstandsgrün" sind die Flächen 

außerhalb der vorhandenen Gehölzbestände als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstrei-

fen zu entwickeln, nur einmal jährlich, frühestens ab dem 1. Juli, zu mähen, inklusive 

Abfuhr des Mähgutes, und auf Dauer zu erhalten. Bauliche Anlagen, Einfriedungen, Auf-

schüttungen und Abgrabungen sowie gärtnerische oder sonstige Nutzungen sind dort 

nicht zulässig. 

5.8 Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "naturbelassene Grünfläche" ist der 

natürlichen, standortbedingten Entwicklung zu überlassen. 

5.9 Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "naturbelassene Gehölzfläche" ist der 

natürlichen, standortbedingten Entwicklung zu überlassen. 

II BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 LBO) 

6. Gestaltung baulicher Anlagen 

6.1 Die Außenwand des Wärmespeichers ist mit einem hellen Braunton gemäß Farbtabelle 

nach RAL Classic zu versehen. 

6.2 Die Solarkollektoren und Solarmodule im Sondergebiet SO1 sind zur Entspiegelung mit 

einer Antireflexbeschichtung oder einer Antireflex Glasveredelung zu versehen. 

7. Einfriedung 

7.1 Im Sondergebiet sind die Einfriedungen ohne Sockelmauern herzustellen. 

7.2 Mit der Zaununterkante ist erst ab 0,20 m über dem Erdreich (senkrecht gemessen ab 

der gewachsenen Geländeoberfläche) zu beginnen. 

7.3 Die Zaunanlage ist mit einer Mindesthöhe von zwei Meter über dem Erdreich (senkrecht 

gemessen ab der gewachsenen Geländeoberfläche) herzustellen. 

7.4 Auf den Zaunanlagen ist das Anbringen eines Übersteigschutzes aus Stacheldraht zu-

lässig. 

III HINWEISE 

A Darstellung der Artenschutzmaßnahmen 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (AV) 

AV1: Fledermäuse: Bauzeitenregelung 

Da keine Winterquartiere vorhanden sind, ist der Knickdurchbruch außerhalb der som-

merlichen Aktivitätsphase der Tiere möglich (im Zeitraum zwischen dem 01.12. und dem 

28./29.02. des jeweiligen Folgejahres).  
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Alternativ sind durch eine ökologische Baubegleitung Negativnachweise zu erbringen.  

AV2: Haselmaus Bauzeitenregelung 

Der Gehölzrückschnitt auf den Knicks erfolgt im Winter zwischen 01.12. und 28./29. Feb-

ruar. Der Knickdurchbruch erfolgt erst ab dem 01. Mai, wenn Tiere aus dem Winterschlaf 

erwacht und in angrenzende Knickstrukturen ausgewichen sind.  

Alternativ erfolgt der Knickdurchbruch im Beisammensein einer ökologischen Baubeglei-

tung. Dadurch können potenzielle Winterquartiere identifiziert werden und der Knick-

durchbruch erfolgt so, dass der gesamte Knickwall schonend umgesetzt wird. Dadurch 

wird sichergestellt, dass winterschlafende Tiere nicht getötet werden bzw. in ihrem Win-

terschlaf gestört werden.  

AV3: Brutvögel Bauzeitenregelung 

Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Knickdurch-

bruch, Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden, Baum-

fällungen und sonstige Vegetationsbeseitigungen etc.) außerhalb der Brutperiode statt-

finden (zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar) und die Errichtung des 

Solarparks rechtzeitig vor der Brutperiode einsetzt (vor dem 01. März), damit sich Brut-

vögel innerhalb des definierten Wirkraums an die Störeinflüsse anpassen können.  

Alternativ können die Bauarbeiten zum Solarpark nach der Hauptbrutperiode (ab ca. 01. 

September), nach einem durch eine ökologische Baubegleitung erbrachten Negativ-

nachweis und unter Berücksichtigung der Maßnahme AV1 beginnen.  

Vorgezogene Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

CEF1: Brutvögel: Ersatzhabitate bzw. Habitataufwertung 

Auf dem südlich des Plangebietes gelegenen Teilbereich des verbleibenden Ackers er-

folgt eine Nutzungsänderung auf einer Fläche von insgesamt 1,5 ha. Die intensive 

Ackernutzung wird in Ackerbrache umgewandelt. Zusätzlich werden ein Blühstreifen mit 

einer Regiosaatgutmischung und eine Senke mit Oberbodenabtrag und einer lückigen 

Kies- und Geröllschüttung angelegt. 

Sicherung der Artenschutzmaßnahmen AV1 bis AV3 

Die Sicherung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen erfolgt über einen 

städtebaulichen Vertrag zwischen der Hansestadt Lübeck und den Stadtwerken Lübeck. 

Sicherung der vorgezogenen Artenschutzmaßnahme CEF1 südlich des Plangebietes 

Die Sicherung der vorgezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme erfolgt 

über einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Hansestadt Lübeck und den Stadtwer-

ken Lübeck sowie über eine Eintragung der Maßnahme im Grundbuch. 

B Für die Einsaat der extensiven Grünlandflächen im Plangebiet ist Regiosaatgut für das 

Ursprungsgebiet 3 (UG 3) mit einem Krautanteil von mindestens 30 % zu verwenden. 

C Fäll- und Rodungsarbeiten dürfen gemäß § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes nur in 

der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgeführt werden. 
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D Zur Sicherung der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, von Ausgleichsmaß-

nahmen sowie von sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes hat 

die Hansestadt Lübeck folgende städtebauliche Verträge mit den Stadtwerken Lübeck 

geschlossen: 

 Vertrag über die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen und das Monitoring 

 Vertrag über die Rückbauverpflichtung  

E In der Bauphase sind die Maßnahmen entsprechend DIN 18920 „Vegetationstechnik im 

Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen“, Ausgabe 2014-07 zu beachten. 

F Der Kampfmittelräumdienst des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport Schleswig-Holstein hat im Plangebiet des Bebauungsplans das Flurstück 17/9, 

Flur 6 auf Kampfmittelbelastung überprüft. Im Ergebnis wurden im Nordosten des Flur-

stücks Kampfmittelverdachtsflächen festgestellt. Auf diesen Verdachtsflächen sind Son-

dierungsmaßnahmen durchzuführen. Weiterhin hat der Kampfmittelräumdienst verfügt: 

I. Vor Errichtung baulicher Anlagen und dem Beginn von Tiefbauarbeiten ist die in der 

Anlage ausgewiesene Kampfmittelverdachtsfläche auf Kampfmittel zu überprüfen. 

Der Umfang der Überprüfung richtet sich nach dem konkreten Bauvorhaben und dem 

festgestellten Kampfmittelverdacht. 

II. Vor Abschluss der unter I. genannten Überprüfungsmaßnahmen dürfen auf der an-

gefragten Fläche keine bodeneingreifenden Maßnahmen durchgeführt oder bauliche 

Anlagen errichtet werden. 

G Der Denkmalschutzbehörde liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Verlauf der 

weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen wird. Daher sind, je nach technischer 

Durchführung der Baumaßnahme, gemäß § 14 DSchG Schleswig-Holstein archäologi-

sche Untersuchungen erforderlich. Der Verursacher eines Eingriffs in ein Denkmal hat 

gemäß § 14 DSchG Schleswig-Holstein die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung 

und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die 

Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren 

zu tragen. 

Zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen des Vorhabens auf ein Denkmal, sind die 

Kollektoren und Module über eine Vierbock-Verankerung (TreeSystem) im Oberboden 

zu befestigen, sodass sich der Eingriff auf den Oberbodenhorizont beschränkt. Vermei-

dungsmaßnahmen zum Schutz der Denkmale sind auch bei den Maßnahmen auf den 

Ausgleichsflächen und den notwendigen Erschließungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Nach einem eventuellen Rückbau der Solar-Freiflächenanlagen darf kein Tiefpflügen zur 

Wiederherstellung einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche erfolgen. 

Funde und Befunde (Gruben, Verfärbungen, Holz- und Steineinbauten etc.) sind gemäß 

§ 15 DSchG Schleswig-Holstein unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde (Be-

reich Archäologie) anzuzeigen und die Bauarbeiten zu unterbrechen. Der Bereich Ar-

chäologie und Denkmalpflege ist möglichst rechtzeitig, spätestens jedoch 14 Tage vor-

her, unter Nennung der ausführenden Baufirma (mit Kontaktdaten des Bauleiters) über 

den Beginn der Erdarbeiten zu informieren. Mitteilungen sind schriftlich oder telefonisch 
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an die Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 Lübeck, Tel.: (0451) 122-7155 oder 

per Mail an archaeologie@luebeck.de zu richten. 

H Mit dem Boden als endlicher Ressource ist sparsam umzugehen (§ 1a Abs. 2 BauGB), 

der Mutterboden ist zu schützen (§ 202 BauGB). Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt 

über ein Grundstück ist nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) dazu ver-

pflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen nach § 2 

Abs. 3 BBodSchG zu treffen. Bei Baumaßnahmen sind Vermeidungs-/Minderungsmaß-

nahmen zum Schutz des Bodens gemäß DIN 19639 zu berücksichtigen. 
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1. Einleitung 

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes 21.09.00 liegt im Stadtteil Moisling, Stadtbezirk Alt-

Moisling / Genin und umfasst die Flächen südlich der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck und 

westlich des Oberbüssauer Weges mit einer Flächenausdehnung von maximal ca. 180 m in 

südliche Richtung und maximal ca. 520 m in westliche Richtung.  

Begrenzt wird das ca. 8,7 ha große Plangebiet: 

 im Osten durch den Oberbüssauer Weg, 

 im Süden durch eine Ackerfläche, 

 im Westen überwiegend durch einen Wald gemäß LWaldG, 

 im Norden durch die Gleisanlagen der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der Anlage zu entnehmen. 

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung 

Ziel der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungspla-

nes 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark - ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-

setzungen zur Errichtung einer Solarthermieanlage der Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL), ein-

schließlich der Errichtung von Photovoltaikmodulen zum Eigenverbrauch des erzeugten 

Stroms.  

Die SWL betreiben im Stadtteil Moisling ein Fernwärmenetz. Zur Erhöhung des Anteils rege-

nerativer Primärenergie an der insgesamt für die Wärmeerzeugung notwendigen Primärener-

gie, planen die SWL die Errichtung einer Solarthermieanlage, welche insbesondere der Ver-

sorgung des Stadtteiles Moisling dienen soll. Die geplante Solarthermieanlage soll aus Solar-

kollektoren bestehen, welche nach Süden ausgerichtet auf einer Vierbock-Verankerung (Tree-

System) im Oberboden in einer Tiefe von ca. 0,50 m befestigt werden. Das Wärmeträgerme-

dium dieser Anlage wäre hierbei Wasser oder ein Glykol-Wassergemisch. Der Wärmetrans-

port erfolgt über ein gedämmtes Rohrleitungssystem. Für die Erzeugung des gesamten Strom-

bedarfs der Solarthermie-Freiflächenanlage werden zudem Photovoltaikmodule aufgestellt. 

Eine Einspeisung des auf der Anlagenfläche erzeugten Stroms in das Stromnetz ist nicht vor-

gesehen. 

Die Entwicklung der Solarthermieanlage soll hierbei in zwei Bauabschnitten erfolgen. Beide 

Bauabschnitte sind bereits Bestandteil des Plangebietes. Für den ersten Bauabschnitt haben 

die Stadtwerke Lübeck GmbH eine Förderzusage seitens der Bundesnetzagentur erwirken 

können. Die Realisierung dieses Bauabschnittes inklusive der erforderlichen technischen An-

lagen ist bis Ende 2024 geplant. Die Entwicklung beider Bauabschnitte trägt dazu bei, den 

Anteil der erneuerbaren Primärenergien für die Fernwärmeerzeugung weiter zu steigern und 

so dem Ziel einer Klimaneutralität der Hansestadt bis 2045 näher zu kommen. Zudem kann 

von dem gewählten Standort ein Anschluss an das vorhandene Fernwärmenetz in Moisling 

auf kurzem Weg erfolgen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, da das geplante Vorhaben auf der 

Grundlage des geltenden Planungsrechtes nach § 35 BauGB nicht genehmigungsfähig ist 

(siehe 2.6). 
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1.3 Planungsrechtliches Verfahren 

Das derzeit unbebaute Plangebiet liegt südlich der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck im Außen-

bereich gemäß § 35 BauGB, so dass eine Genehmigung der geplanten Solarthermie-/ Photo-

voltaik-Freiflächenanlage zurzeit nicht möglich ist. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan 

der Hansestadt Lübeck stellt die Flächen innerhalb des geplanten Geltungsbereiches als Flä-

chen für die Landwirtschaft dar. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Genehmigung sind daher die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes erforderlich.  

Die Aufstellung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des qua-

lifizierten Bebauungsplanes 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark - erfolgen in einem Normal-

verfahren gemäß § 2 BauGB. Dieses Verfahren beinhaltet gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die 

Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB die Durchführung 

einer Umweltprüfung, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet 

werden. Die Darlegung der Belange erfolgt innerhalb des Umweltberichtes, der Bestandteil 

der Begründung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Begründung des 

Bebauungsplanes wird.  

Die 142. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes. 

2. Ausgangssituation 

2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung 

Bebauungs- und Nutzungsstruktur innerhalb des Plangebietes 

Die Flächen innerhalb des Plangebietes werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.  

Bebauungs- und Nutzungsstruktur außerhalb des Plangebietes 

Östlich des Plangebietes befindet sich der Hundeübungsplatz des Boxer-Klub e.V. München, 

Gruppe Lübeck, welcher über den Oberbüssauer Weg erschlossen wird. Der Hundeübungs-

platz wird durch einen Weg mit einem beidseitigen Knick (Redder) von der eigentlichen Vor-

habenfläche getrennt.  

Der angrenzende Oberbüssauer Weg steigt nach Norden zur Brücke über die Gleisanlagen 

der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck an und führt von hier weiter in die Neue Mitte Moisling. 

Die Straße wird durch raumprägende Gehölzbestände auf den Böschungen gesäumt. 

Östlich des Oberbüssauer Weges befindet sich ein Bereich, für welchen das Bebauungsplan-

verfahren 21.08.00 – Moisling Süd/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt – durgeführt wird mit dem 

Ziel, den P&R-Platz für den geplanten Bahnhaltepunkt Moisling und die fußläufige und stra-

ßentechnische Erschließung entlang der Bahnlinie Hamburg - Lübeck auf der Südseite des 

Bahnhaltes zu ermöglichen.  

Nördlich der Bahnstrecke schließt die Bebauung des Stadtteils Moisling an. 

Verkehrliche Erschließung 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Oberbüssauer Weg bzw. die Nien-

dorfer Straße. Die Niendorfer Straße ist Kreisstraße und Ortsdurchfahrt und damit als Haupt-

verkehrsstraße klassifiziert. Als Gemeindestraße bindet der Oberbüssauer Weg die Siedlungs-

bereiche im Stadtteil und mit der Brücke über die Bahntrasse das Plangebiet im Süden an. 
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Das Verkehrsaufkommen im Bereich Oberbüssauer Weg / Niendorfer Straße liegt zurzeit bei 

ca. 3.800 Kfz pro Tag. 

ÖPNV-Anbindung 

In Moisling verkehren vier Buslinien des Stadtverkehrs Lübeck (Linien 5, 7, 11 und 12), die 

den Stadtteil erschließen und ihn mit der Innen- / Altstadt und den benachbarten Stadtteilen 

und Ortslagen verbinden. Südlich der Bahnstrecke befinden sich derzeit keine Bushaltestellen. 

Im Zuge der Entwicklung des Bahnhaltepunktes und der "Neuen Mitte Moisling" erfolgt eine 

Neuordnung der Haltestellen im nördlichen Bereich und die Schaffung einer neuen Endhalte-

stelle im Bereich südlich der Bahn.  

Fuß- und Radverkehr 

Entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft ein kleiner landwirtschaftlicher Weg ohne 

Verbindungs- oder Erschließungsfunktion. Er dient lediglich der Erschließung der Ackerfläche 

östlich des Oberbüssauer Weges. 

Künftiger Bahnhaltepunkt  

Nach Planungen des schleswig-holsteinischen Verkehrsministeriums, der DB AG und der Lan-

desverkehrsgesellschaft Nah.SH soll der Bahnhaltepunkt Moisling Ende 2023 in Betrieb ge-

nommen werden. Mit der Bahn werden von Moisling der Hauptbahnhof Lübeck in ca. 6 Minu-

ten und der Hauptbahnhof Hamburg in ca. 39 Minuten erreichbar sein. Der Bahnhaltepunkt 

soll parallel jeweils entlang der bestehenden Gleise - östlich der Brücke Oberbüssauer Weg - 

eingerichtet werden. Die Bahnsteige werden nördlich für die Strecke Lübeck-Hamburg und 

südlich der Bahngleise für die Strecke Hamburg-Lübeck entstehen.  

2.2 Natur und Umwelt 

2.2.1 Topografie 

Das Plangebiet ist bei Geländehöhen zwischen 12,6 und 14,6 m ü.NHN weitestgehend eben. 

Aufgrund der Höhenlage liegt das Plangebiet nicht in einem potenziellen Überschwemmungs-

gebiet oder in überschwemmungsgefährdeten Gebieten der Trave, so dass Belange des 

Hochwasserschutzes bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht zu berücksichtigen sind. 

2.2.2 Bodenversiegelung 

Das Plangebiet umfasst bis auf die versiegelte Zufahrt vom Oberbüssauer Weg überwiegend 

eine Ackerfläche und in den Randbereichen Knicks und sonstige Gehölzflächen. 

2.2.3 Vegetationsbestand 

Zur Bestandsaufnahme der Biotop- und Nutzungstypen wurde im Oktober 2021 eine Biotopty-

penkartierung durchgeführt, die auf der Grundlage der aktuellen Kartieranleitung des Landes-

amtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Kar-

tieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein - Kartier-

anleitung, Biotoptypenschlüssel und Standardliste Biotoptypen; Stand: April 2021) erfolgte. 

Die Ergebnisse sind in der Anlage "Bestand Biotop- und Nutzungstypenkartierung" zeichne-

risch dargestellt.  
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Bestand 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Stadtteil Moisling südlich der Bahntrasse, bestehend aus 

einem Gleisbett mit Schotter (SVb) und der an die Bahntrasse nördlich angrenzenden Wohn-

bebauung. Das Plangebiet liegt innerhalb einer weitläufigen Ackerfläche, die durch Knicks und 

eine Feldhecke eingerahmt wird. Östlich des Plangebietes befinden sich ein Hundeübungs-

platz, eine brachliegende Ruderalfläche mit sukzessivem Gehölzaufwuchs und der Ober-

büssauer Weg. Im südlichen Umfeld des Plangebietes liegt ein sonstiges Kleingewässer 

(FKy/vw) mit Weiden in der Flachwasserzone inmitten des Ackers und in westlicher Richtung 

beginnt eine weitere Sukzessionsfläche. 

Gehölzbestände  

An Gehölzbeständen sind im Plangebiet überwiegend Knicks vorhanden. Dabei sind sowohl 

einzelne Knicks und Knickabschnitte präsent sowie parallel verlaufende Knicks, die als Redder 

benannt werden und teilweise außerhalb des Plangebietes liegen.  

Als weiteres lineares Gehölz befindet sich westlich angrenzend an das Plangebiet eine typi-

sche Feldhecke (HFy), die mehrreihig und sehr dicht ausgeprägt ist.  

Zusätzlich zu den linearen Gehölzen befinden sich im Untersuchungsgebiet auch flächige Ge-

hölzbestände und ein geringer Anteil an Einzelbäumen, vor allem in den Sukzessionsflächen. 

Sowohl im nördlichen Randbereich des Plangebietes als auch im westlichen Umfeld des Plan-

gebietes liegen sonstige Feldgehölze (HGy). 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen 

Den größten Flächenanteil im Plangebiet nimmt der intensiv genutzte Acker (AAy) ein. Zum 

Zeitpunkt der Bestandsaufnahme war der Acker mit Mais bestellt. 

Ruderale Gras- und Staudenfluren 

Ruderale Gras und Staudenfluren sind im Plangebiet vor allem in den ungenutzten Randbe-

reichen sowohl entlang des Ackers als auch entlang von Wegen und zwischen Reddern vor-

handen. Zudem nehmen die ruderalen Staudenfluren einen großen Flächenanteil der westlich 

und östlich des Plangebietes gelegenen Sukzessionsflächen ein, die teilweise als Ausgleichs-

flächen dienen.  

Biotope der Siedlungs- und Verkehrsflächen 

Das Plangebiet liegt westlich eines Hundeübungsplatzes (SEd), welcher durch einen arten- 

und strukturarmen Zierrasen (SGr) geprägt ist. Zum Hundeübungsplatz gehören noch ein klei-

nes Klub-Häuschen des Vereins, einzelne Beete und Ziersträucher, Einzelbäume aus über-

wiegend Hänge-Birken sowie die auf der Rasenfläche aufgestellten Hindernisse für Hunde.  

Das Plangebiet liegt westlich des Oberbüssauer Weges, welcher als vollversiegelte Straßen-

verkehrsfläche (SVs) erfasst wird. Westlich, parallel zur Straße, verläuft in Richtung Süden ein 

Feldweg, der teilweise voll- oder teilversiegelt (SVt) ist. An den Straßenrändern des Ober-

büssauer Weges sind gepflegte rasige Bereiche als Straßenbegleitgrün ohne Gehölze (SVo) 

vorhanden. Ab dem Abzweig des in südlicher Richtung befindlichen Feldweges schließt an 

das Straßenbegleitgrün ohne Gehölze direkt ein Straßenbegleitgrün mit Gebüschen (SVg) an. 

In östlicher Richtung, ab dem Abzweig, verläuft hingegen ein Straßenbegleitgrün mit Gehölzen 

(SVh), welches den Oberbüssauer Weg von dem Hundeübungsplatz abgrenzt.  
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2.2.4 Landschaftsbild und Erholung 

Das Plangebiet sowie die umliegenden Flächen südlich der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck be-

stehen aus Flächen mit landwirtschaftlicher Nutzung und gliedernden Knick- und Redderstruk-

turen. Östlich und westlich wird die Ackerfläche des Plangebietes durch Sukzessionsflächen 

begrenzt, die zum Großteil als Ausgleichsflächen dienen. Weiterhin befindet sich östlich des 

Plangebietes ein Hundeübungsplatz, der regelmäßig in Anspruch genommen wird. Gleichwohl 

weist das Plangebiet derzeit keine eigenständige Erholungseignung auf. Entlang der östlichen 

Plangebietsgrenze verläuft ein landwirtschaftlicher Weg, der jedoch ohne Verbindungs- oder 

Erschließungsfunktion ist.  

2.2.5 Natur- und Artenschutz 

Naturschutz 

Mit Ausnahme der Knicks und tlw. der Redder befinden sich keine gesetzlich geschützten Bio-

tope innerhalb des Plangebietes. Im südlichen Umfeld des Plangebietes, außerhalb des Plan-

gebiets, befinden sich weiterhin ein gesetzlich geschütztes Kleingewässer und ein rd. 80 m 

langer Knickabschnitt. Und westlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich eine gesetz-

lich geschützte Feldhecke. 

Es kommen keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsgebiet 

vor. Aufgrund der speziellen Standortansprüche der Arten: Kriechender Scheiberich (Apium 

repens) (Feuchtwiesen, Ufer), Froschzunge (Luronium natans) (Gewässerpflanze), Schier-

lings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) (Süßwasserwatten), Firnisglänzendes Sichelmoos 

(Hamatocaulis vernicosus) (Moore, Nasswiesen, Gewässerufer) ist ein Vorkommen im Unter-

suchungsgebiet ausgeschlossen. 

Südöstlich des Plangebietes grenzt das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Talraum und Umfeld 

von Grienau und Quadebek" an. Landschaftstypische Knickstrukturen begrenzen in großen 

Bereichen das LSG sowie die landwirtschaftlichen Flächen. 

Artenschutz 

Zur Ermittlung des Bestands wurde eine faunistische Potenzialanalyse für ausgewählten Ar-

ten(-gruppen) vorgenommen. Es wurden insbesondere die in diesem Fall artenschutzrechtlich 

bedeutsamen europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie betrach-

tet, aber auch weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen). 

Die potenziell vorkommenden Tierarten wurden aus der Literatur und angestellten Kartierun-

gen in vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ihrer Vernet-

zung und des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna ge-

zogen. Die Grundlage für die Bewertung bilden Geländebegehungen im April und Juli 2022.  

Es erfolgte weiterhin eine artbezogene Revierkartierung (Feldlerchenkartierung) mit insgesamt 

drei Begehungen zwischen April und Ende Juni 2022. Dabei wurden singende Feldlerchen 

(Flug- und Bodengesang) erfasst und nach fütternden Alttieren Ausschau gehalten. 

Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Fledermäuse  

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten kommen die Fledermausarten Großer Abendsegler, 

Braunes Langohr, Breitflügel-, Fransen-, Mücken-, Rauhaut-, Wasser- und Zwergfledermaus 

potenziell im Betrachtungsraum der Potenzialanalyse vor. Die Gehölzstrukturen in den Gärten 
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nördlich der Bahnstrecke, der Baumbestand der Bahnböschungen sowie alle Knicks, Feldhe-

cken und Feldgehölze innerhalb des Betrachtungsraums bieten bei entsprechendem Stamm-

durchmesser der Gehölze geeignete Quartiersmöglichkeiten für Fledermäuse. Die Gehölze 

entlang der Bahnstrecke stellen geeignete Leitstrukturen für Fledermäuse dar, über die die 

Fledermäuse zu ihren Nahrungsflächen gelangen. Geeignete Nahrungsflächen mit höherer 

Bedeutung sind im Betrachtungsraum vor allem westlich und östlich des Plangebietes vorhan-

den. Die Siedlungsstruktur nördlich der Bahnstrecke bietet ebenfalls verschiedene Quartiers-

möglichkeiten für Fledermäuse. 

Weitere Säugetiere nach Anhang IV FFH-RL  

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten kommen die Haselmaus und der Fischotter potenzi-

ell im Betrachtungsraum vor. Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten können Vorkommen 

aufgrund ihres Verbreitungsgebietes (Birkenmaus, Biber etc.) ausgeschlossen werden.  

Für die Haselmaus stellen v.a. die Knicks und Feldhecken sowie die Gehölze entlang der 

Bahnböschung geeignete Habitate dar. Durch die WinArt-Daten des Landes Schleswig-Hol-

stein (Abfrage: Mai 2022) sind keine Nachweise der Haselmaus innerhalb des Betrachtungs-

raums belegt. Sie wurde außerhalb des Betrachtungsraums entlang der A 1 in einer Entfer-

nung von mindestens 3 km und an der L 92 in einer Entfernung von 4 km nachgewiesen.  

Die gebietseigenen Gehölze des Plangebietes können trotz fehlender Nachweise durch die 

WinArt-Daten eine Bedeutung für die Haselmaus besitzen. Auch im indirekten Wirkraum kann 

die Art in allen Knicks und Feldhecken vorkommen.  

Amphibien und Reptilien  

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten können der Kammmolch, der Laubfrosch und der 

Moorfrosch sowie die Zauneidechse potenziell im Betrachtungsraum vorkommen. Im Westen 

und Osten sind geeignete Laichgewässer für die drei genannten Arten mit Verbindung zu ge-

eigneten terrestrischen Landlebensräumen vorhanden. Auch nördlich der Bahnstrecke ist im 

Westen ein Stillgewässer vorhanden, das für den Kammmolch von Bedeutung sein kann. 

Die Zauneidechse kann potenziell an der Bahnstrecke vorkommen. Sie wird aufgrund fehlen-

der Habitateignung und aufgrund fehlender Nachweise durch die WinArt-Daten des Landes 

Schleswig-Holstein im übrigen Betrachtungsraum ausgeschlossen.  

Für die weiteren Anhang IV Amphiben und Reptilien können Vorkommen aufgrund ihres Ver-

breitungsgebietes oder aufgrund fehlender Habitatbedingungen (Kreuzkröte, Wechselkröte 

etc.) ausgeschlossen werden. 

Sonstige Anhang IV-Arten  

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten kommt der Heldbock potenziell im Betrachtungsraum 

vor. Der Heldbock kann in alten Bäumen im Bereich der vorhandenen Gehölze im gesamten 

Betrachtungsraum vorkommen. Nachweise durch die WinArt-Daten des Landes S-H befinden 

sich nordöstlich in einer Entfernung von ca. 1,7 km. Weitere Käfer nach Anhang IV werden im 

Betrachtungsraum aufgrund ihrer aktuellen Verbreitung nicht erwartet.  

Ein Vorkommen von Libellen nach Anhang IV FFH-RL wird aufgrund der aktuellen Verbreitung 

ausgeschlossen. Die Große Moosjunger und die Grüne Mosaikjungfer werden aufgrund feh-

lender Habitateignung im gesamten Betrachtungsraum ausgeschlossen.  

Der Nachtkerzenschwärmer kann aufgrund seiner aktuellen Verbreitung innerhalb des be-

trachteten Betrachtungsraums ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Nachweise weiterer Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht vorhanden.  
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Brutvögel 

Der Betrachtungsraum bietet einer Vielzahl heimischer Brutvögel Lebens- und Fortpflanzungs-

stätten. Neben typischen Arten der Siedlungsbiotope ist v.a. mit Gehölzbrütern zu rechnen. 

Die Gehölze entlang der Bahnstrecke, die strukturreicheren Gärten nördlich der Bahnstrecke 

sowie sämtliche Knicks, Feldhecken und Feldgehölze können als Brut- und Lebensstätte für 

eine Vielzahl typischer, auch anspruchsvollerer Gehölzbrüter dienen; so sind neben verschie-

denen Spechten (z.B. Bunt- und Grünspecht) und Meisen (Kohl-, Blau-, Sumpf- und Schwanz-

meise) auch Greifvögel (Mäusebussard etc.), diverse Singvögel (z.B. Gartenrotschwanz, 

Mönchsgrasmücke, Stieglitz, Grünfink etc.) zu erwarten. In älterem Baumbestand kann auch 

der Waldkauz innerhalb des Betrachtungsraums auftreten.  

Auch typische Arten der bodennahen Staudenfluren wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp etc. 

finden in den diversen Gebüschen und Staudenfluren und in den Gärten der Siedlungsstruktur 

günstige Brutbedingungen.  

Die weiträumige Ackerfläche bietet eine Habitateignung für Offenlandbrüter, wie die Feldlerche 

oder die Wiesenschafstelze. Im Rahmen einer Feldlerchen-Kartierung wurde im Jahr 2022 ein 

Brutpaar der Feldlerche auf der nördlichen Teilfläche des Ackers festgestellt. Als Nebenbe-

obachtung wurden einmalig warnende Altvögel des Flussregenpfeifers registriert, was als Brut-

verdacht gilt.  

Die Gebäude innerhalb des Betrachtungsraums bieten zahlreiche Brutmöglichkeiten für in und 

an Gebäuden brütende Vogelarten, wie z. B. Hausrotschwanz, Dohle, Grauschnäpper, Bach-

stelze, verschiedene Meisenarten, Feld- und Haussperling etc. Auch Rauch- und Mehlschwal-

ben sowie Mauersegler können innerhalb der Bebauung nördlich der Bahnstrecke vorkom-

men.  

Brutvögel der Binnengewässer und Röhrichtbrüter können v.a. in den westlich und östlich ge-

legenen Stillgewässern vorkommen, z.B. Stockente, Blessralle, Teichralle, Graugans, etc.  

2.2.6 Altlasten(verdacht) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf altlastenrelevanten Nutzungen, 

Altablagerungen oder sonstige Verunreinigungen des Untergrundes im Plangebiet vor. 

2.2.7 Potenzielle Kampfmittelbelastung  

Der Kampfmittelräumdienst des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 

Schleswig-Holstein hat im Plangebiet des Bebauungsplans das Flurstück 17/9, Flur 6 auf 

Kampfmittelbelastung überprüft. Im Ergebnis wurden im Nordosten des Flurstücks Kampfmit-

telverdachtsflächen festgestellt (siehe Abb. 1). Auf diesen Verdachtsflächen sind Sondierungs-

maßnahmen durchzuführen. Weiterhin hat der Kampfmittelräumdienst verfügt: 

I. Vor Errichtung baulicher Anlagen und dem Beginn von Tiefbauarbeiten sind die Kampfmit-

telverdachtsflächen auf Kampfmittel zu überprüfen. Der Umfang der Überprüfung richtet 

sich nach dem konkreten Bauvorhaben und dem festgestellten Kampfmittelverdacht. 

II. Vor Abschluss der unter I. genannten Überprüfungsmaßnahmen dürfen auf der angefragten 

Fläche keine bodeneingreifenden Maßnahmen durchgeführt oder bauliche Anlagen errich-

tet werden. 
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Abb. 1: Flächen rot schraffiert: Kampfmittelverdachtsflächen 

2.2.8 Potenzielles Vorkommen archäologischer Denkmale 

Gemäß Hinweisen der Abteilung Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck befinden sich im 

Plangebiet sowie ferner im unmittelbaren Umfeld keine erkannten Kulturdenkmale gemäß § 2 

DSchG. Die historische Wegeverbindung samt flankierendem Grünbestand (Knicks) an der 

östlichen Grenze des Plangebiets (erhaltenswertes Kulturlandschaftselement) sind durch die 

Solar-Freiflächenanlage nicht nachteilig betroffen.  

Der Denkmalschutzbehörde liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Verlauf der weite-

ren Planung in ein Denkmal eingegriffen wird. Daher sind, je nach technischer Durchführung 

der Baumaßnahme, gemäß § 14 DSchG Schleswig-Holstein archäologische Untersuchungen 

erforderlich. Der Verursacher eines Eingriffs in ein Denkmal hat gemäß § 14 DSchG Schles-

wig-Holstein die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandset-

zung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungs-

ergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 

Zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen des Vorhabens auf ein Denkmal, sind die Kolle-

ktoren und Module über eine Vierbock-Verankerung (TreeSystem) im Oberboden zu befesti-

gen, sodass sich der Eingriff auf den Oberbodenhorizont beschränkt. Vermeidungsmaßnah-

men zum Schutz der Denkmale sind auch bei den Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen und 

den notwendigen Erschließungsmaßnahmen vorzusehen. 

Nach einem Rückbau der Solar-Freiflächenanlagen darf kein Tiefpflügen zur Wiederherstel-

lung einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche erfolgen. 

Funde und Befunde (Gruben, Verfärbungen, Holz- und Steineinbauten etc.) sind gemäß § 15 

DSchG Schleswig-Holstein unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde (Bereich Archä-

ologie) anzuzeigen und die Bauarbeiten zu unterbrechen. Der Bereich Archäologie und Denk-

17/9 
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malpflege ist möglichst rechtzeitig, spätestens jedoch 14 Tage vorher, unter Nennung der aus-

führenden Baufirma (mit Kontaktdaten des Bauleiters) über den Beginn der Erdarbeiten zu 

informieren. Mitteilungen sind schriftlich oder telefonisch an die Abteilung Archäologie, 

Meesenring 8, 23566 Lübeck, Tel.: (0451) 122-7155 oder per Mail an archaeologie@lu-

ebeck.de zu richten. 

2.3 Standorteignung nach Klimaschutzkriterien 

Die Bürgerschaft hat am 25.06.2020 49 kurzfristige Maßnahmen zum Klimaschutz in der Han-

sestadt Lübeck für das Jahr 2020 beschlossen (VO/2019/07727-01). Gemäß Maßnahme „F01 

- Einbeziehung von Klimaschutzkriterien in die Kategorisierung von Flächen im Rahmen von 

Bebauungsplanverfahren“ ist im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen für Wohn- 

und Gewerbeflächen die Inanspruchnahme des betreffenden Standortes unter Klimaschutz-

aspekten zu bewerten. Für die Bewertung wird die Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenan-

lage in die Kategorie Gewerbefläche einsortiert, da Solar-Freiflächenanlagen auch in einem 

Gewerbegebiet errichtet werden können. 

Die Bewertung erfolgt einheitlich nach sieben vorgegebenen Klimaschutzkriterien unter Ver-

wendung einer fünfstufigen Bewertungsskala. 

Sehr gute  

Standorteignung  

Gute  

Standorteignung  

Mittlere  

Standorteignung  

Geringe  

Standorteignung  

Keine  

Standorteignung  

++ + o - - - 

 

Die Eignung des Standortes Moisling Süd unter Berücksichtigung einer klimaschutzbezoge-

nen Bewertung für die beabsichtigte Nutzung mit einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächen-

anlage, ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:  

Klimaschutzkriterium Eignung Erläuterung  

Flächenrecycling / -aufwertung 

Je geringer der Eingriff in ökologisch / 

landwirtschaftlich wertvolle Flächen, 

desto besser die Standorteignung 

+ 

Der Solarpark wird auf einer Mais-

Ackerfläche errichtet; mit der Grund-

flächenzahl von 0,6 liegt der Solarpark 

Moisling Süd deutlich unterhalb der im 

"Gemeinsamen Beratungserlass" ge-

nannten Obergrenze von 0,8; die 

Pfähle der Solarkollektoren und Solar-

module werden mit einem TreeSys-

tem nur im Oberboden in einer Tiefe 

von ca. 0,50 m befestigt, so dass we-

der Betonfundamente noch tiefgrün-

dige Rammungen erforderlich werden 

und der Eingriff sich damit auf den 

Oberbodenhorizont beschränkt; die 

von Kollektoren und Modulen über-

deckten Flächen werden nicht versie-

gelt. 
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Klimaschutzkriterium Eignung Erläuterung  

Verkehrsvermeidende Lage  

Je mehr Infrastruktur in der Nähe (z.B. 

Nahversorgung, Schule, Kita, Naher-

holung), desto besser die Standorteig-

nung 

++ 

Für den Solarpark sind keine Infra-

strukturmaßnahmen erforderlich. 

Verkehrsreduzierende Lage  

Je besser die Anbindung an den Um-

weltverbund (z. B. ÖPNV, Fuß- und 

Radwegenetz), desto besser die Stan-

dorteignung 

++ 

Für den Solarpark ist keine Anbindung 

an den Umweltverbund erforderlich. 

Gefährdung gegenüber Starkregen 

Je geeigneter die Fläche für die Puffe-

rung von Starkregenereignissen (insb. 

hinsichtlich Versickerung), desto bes-

ser die Standorteignung 

+ 

Der Niederschlag kann vollständig auf 

der Fläche versickern. Nur die Vertei-

lung des Niederschlags ist gegenüber 

der bestehenden Situation verändert. 

Stadtklimatische Verhältnisse  

Je weniger bedeutsam die Fläche für 

das (lokale) Stadtklima, desto besser 

die Standorteignung 

++ 

Gemäß der Planungshinweiskarte des 

Klimaanpassungskonzeptes Lübeck 

2020 hat die Ackerfläche eine geringe 

bioklimatische Bedeutung, da es sich 

um eine Freifläche mit geringem Ein-

fluss auf Siedlungsgebiete handelt. Auf 

der Fläche besteht eine geringe Emp-

findlichkeit gegenüber Nutzungsinten-

sivierung; zudem ist die Ackerfläche 

aufgrund der Lage nördlich der Auto-

bahn A 20 mit NOx belastet. 

Wärmeversorgungspotenziale 

Je größer die Potenziale für den Ein-

satz erneuerbarer Energien (z.B. Wär-

menetze, Geothermie), desto besser 

die Standorteignung 

++ 

Der Solarpark nutzt die Sonnenener-

gie zur Erzeugung von Wärme zur 

Einspeisung in das Fernwärmenetz 

Moisling und von Strom, der für den 

Eigenverbrauch genutzt wird. 

Besitzverhältnisse  

Je besser der Zugriff auf die Flächen 

durch die Stadt, desto besser die 

Standorteignung 

++ 

Die Ackerfläche liegt im Eigentum der 

Hansestadt Lübeck. 

 

Bewertung: Die Ackerfläche am Standort Moisling Süd ist für die Nutzung als Solarpark sehr 

gut geeignet. 

2.4 Störfallbetriebe 

Betriebe und Betriebsbereiche, die unter die Störfallverordnung fallen, befinden sich nicht in 

der Nähe des geplanten Sondergebietes. 
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2.5 Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen des Plangebietes befinden sich im Eigentum der Hansestadt Lübeck und es ist 

vorgesehen, das Grundstück im Erbbaurecht an die Stadtwerke Lübeck (SWL) zu übertragen. 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

2.6 Bisheriges Planungsrecht 

Das unbebaute Plangebiet befindet sich im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Zur Umsetzung 

der geplanten Entwicklung ist die Erarbeitung der Änderung des Flächennutzungsplanes und 

des Bebauungsplans erforderlich, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

3. Übergeordnete Planungen 

3.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung 

Das Plangebiet liegt innerhalb des im Regionalplan für den Planungsraum II (Stand 2004) 

sowie im Entwicklungskonzept für die Region Lübeck (Stand 2003) festgelegten baulich zu-

sammenhängenden Siedlungsgebiet, allerdings auf der Grenzlinie des Siedlungsachsenrau-

mes des Oberzentrums Lübeck. Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Siedlungsachsen-

raum sollte eine Solarthermie-Freiflächenanlage auch außerhalb des Achsenraums mit den 

Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar sein, da es sich aufgrund der Lage zwi-

schen Bahnstrecke und Autobahn A20 um eine vorbelastete Fläche im Sinne des Grundsatzes 

G2 des Landesentwicklungsplans, Kapitel 4.5.2 und des "Gemeinsamen Beratungserlasses" 

handelt. 

3.2 Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan (FNP) für die Hansestadt Lübeck in der derzeit geltenden Fassung 

stellt das Plangebiet als Flächen für die Landwirtschaft dar. 

Die 142. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes 21.09.00. 

3.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010) 

Das im März 2010 von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck beschlossene integrierte 

Stadtentwicklungskonzept (ISEK) benennt im Rahmen der Beschreibung des Stadtteilprofils 

für Moisling u.a. das Querschnittsthema der Wohnortentwicklung mit den Aufgabenfeldern Mo-

dernisierung, Abriss, Neubau, Bestands- und Wohnumfeldentwicklung, Sozialkulturelle In-

tegration, Entwicklung von "Mitten", Versorgung, Schulen / Kita, Erholung, usw. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes 21.09.00 soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Errichtung einer Solarthermie-Anlage zur Versorgung des Stadtteils Moisling schaffen. 

Eine wohnbauliche oder gewerbliche Entwicklung (im Sinne von Produktion oder Dienstleis-

tung) ist nicht geplant. Das Bauvorhaben ist kein Baustein des ISEK, aber gleichwohl erforder-

lich. 
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3.4 Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Lübeck 2030 

In dem im März 2015 von der Bürgerschaft beschlossenen Konzept "Zukunftsorientierte Stadt-

entwicklung Lübeck 2030" sind die Flächen südlich der Bahntrasse als Suchraum für Gewerbe 

und Freiraumentwicklung dargestellt. 

Gemäß der Konzeptbetrachtung ist die Fläche zur Stärkung des Stadtteils Moisling und als 

Siedlungsarrondierung für eine gewerbliche Entwicklung geeignet. Voraussetzung ist aller-

dings eine möglichst direkte Anbindung an die Autobahn, die jedoch nur durch einen aufwen-

digen und kostenintensiven Anschluss an die Auffahrt Genin-Süd zu realisieren wäre. Deshalb 

wurde eine großflächige Entwicklung in diesem Bereich nicht weiterverfolgt. Stattdessen er-

scheint südlich des zukünftigen Bahnhaltepunktes eine kleinteilige bauliche Entwicklung, um-

setzbar. Der Empfehlung des Konzeptes folgend, soll die Fläche zukünftig als potenzielle Ge-

werbefläche vorgehalten und von anderen konkurrierenden Nutzungen freigehalten werden.  

3.5 Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck 

Der 2008 durch die Bürgerschaft beschlossene Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck stellt 

für die Plangebietsflächen keine spezifischen Entwicklungsziele dar. Die südöstlich angren-

zenden Flächen befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebiets "Talraum und Umfeld 

von Grienau und Quadebek". 

3.6 UNESCO-Welterbe-Managementplan 

Das Sondergebiet befindet sich im Bereich einer Sichtachse auf Lübeck. Sichtbeziehungen 

zum Welterbe werden als unbedingt erforderlich angesehen und sind Teil des sogenannten 

OUV (outstanding universal value). Sichtachsen werden durch den Solarpark nicht beeinträch-

tigt.  

4. Ziele und Zwecke der Planung 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Errichtung einer Solarthermie-Anlage zur Versorgung des Stadtteils Moisling 

mit Fernwärme. Hinzu kommt die Erzeugung von Strom durch Photovoltaik als untergeordnete 

Art der baulichen Nutzung im Plangebiet. Der im Sondergebiet erzeugte Strom dient aus-

schließlich der Eigenversorgung der stromverbrauchenden Anlagen zur Erzeugung, Speiche-

rung und Weiterleitung von Wärme im Plangebiet. 

Um den Anteil regenerativer Primärenergie an der insgesamt für die Wärmeerzeugung not-

wendigen Primärenergie zu erhöhen, planen die Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL) zur Versor-

gung des angrenzenden Stadtquartiers in Moisling die Errichtung der Solarthermie-Anlage auf 

einer Fläche des Plangebietes, welche aufgrund ihrer Lage besonders geeignet ist, das vor-

handene Fernwärmenetz des Stadtteils auf "kurzem Weg" zu bedienen.  

Die geplanten Solarkollektoren der Solarthermie-Anlage und die für die Stromversorgung be-

nötigten Solarmodule werden nach Süden, Südosten oder Südwesten ausgerichtet und mit 

einem TreeSystem nur im Oberboden befestigt, sodass weder Betonfundamente noch tief-

gründige Rammungen erforderlich werden und sich der Eingriff auf den Oberbodenhorizont 

beschränkt. Als Wärmeträgermedium der Solarthermie-Freiflächenanlage soll Wasser oder 

ein Glykol-Wassergemisch vorgesehen werden und der Wärmetransport über das vorhandene 

Rohrleitungssystem des Fernwärmenetzes erfolgen. Im Funktionsgebäude für die notwendige 
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Technikzentrale sollen Mess-/ Steuer- und Regelanlagen sowie Pumpen, Verteiler und Samm-

ler untergebracht werden. Für Last- und Leistungsspitzen wird dort ein Wärmespeicher als 

runder gedämmter Stahltank, mit einem Fassungsvermögen von ca. 3.000 cbm errichtet, so 

dass diese ausgeglichen werden können.  

Die Errichtung des Solarparks soll in zwei Bauabschnitten erfolgen (siehe Abb. 2). Das Plan-

gebiet umfasst bereits diese zwei Bauabschnitte.  

Für den ersten Bauabschnitt haben die Stadtwerke Lübeck GmbH eine Förderzusage seitens 

der Bundesnetzagentur erhalten unter der Voraussetzung, dass die Realisierung des ersten 

Bauabschnittes inklusive der erforderlichen technischen Anlagen bis Ende 2024 erfolgt.  

Beide Bauabschnitte werden bis zum Baubeginn der Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächen-

anlage als Ackerfläche genutzt. Die Nutzung des 2. Bauabschnitts als Acker bis zum Baube-

ginn der Solar-Freiflächenanlage wird in einen zu schließenden städtebaulichen Vertrag auf-

genommen. 

Die Flächen für den naturschutz- und artenschutzrechtlichen Ausgleich sind südlich des Plan-

gebietes vorgesehen. 

Abb. 2: Abgrenzung der Bauabschnitte im Plangebiet 
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5. Inhalt der Planung 

5.1 Flächenbilanz 

Bebauungsplangebiet  rd.  87.590 m² 

 davon:   

 Sondergebiet Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage rd. 74.290 m² 

 Straßenverkehrsfläche rd. 450 m² 

 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

 landwirtschaftlicher Verkehr (Anlieger) 
rd. 40 m² 

 Private Grünflächen rd. 12.810 m² 

5.2 Künftige Entwicklung und Nutzung 

5.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Flächen, auf denen Solarkollektoren und Solarmodule errichtet werden sollen, werden als 

Sondergebiet (Teilgebiete SO1 und SO2) nach § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit 

der Zweckbestimmung "Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenan-

lage" festgesetzt. Das Sondergebiet dient der Wärmeerzeugung durch Solarkollektoren zur 

Versorgung des Stadtteiles Moisling mit Fernwärme und der Erzeugung von Strom für den 

Eigenverbrauch durch die Solarthermie-Freiflächenanlage. Die Errichtung von baulichen An-

lagen zur Wärmeerzeugung aus Sonnenergie einschließlich der für die Hauptnutzung erfor-

derlichen Nebenanlagen ist zulässig. 

Entsprechend dem Planungsziel erfolgen Festsetzungen für die zur Errichtung eines Solar-

parks erforderlichen Anlagen und Einrichtungen. Hierzu gehören neben den eigentlichen So-

larkollektoren, die den größten Teil der Fläche einnehmen, und den Solarmodulen auch ein 

Funktionsgebäude und ein Wärmespeicher. Um den Einsatz unterschiedlicher Solarkollekt-

oren (Vakuumröhrenkollektoren oder Flachkollektoren) zu ermöglichen, werden keine konkre-

ten Vorgaben zur Art der Kollektoren oder deren Befestigung gemacht. Eine entsprechende 

Festsetzung ist aus städteplanerischer Sicht nicht erforderlich. Die Anordnung der Kollektoren 

erfolgt mit südlicher Ausrichtung. 

Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung als Sondergebiet "Solare Strahlungsenergie, 

Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage" ermöglicht die Umsetzung des konkreten Vor-

habens der Stadtwerke Lübeck GmbH. Mit der unbegrenzt zur Verfügung stehenden und CO2-

freien Nutzung der Sonnenenergie wird ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet 

und damit zugleich den Zielsetzungen des Bundes, des Landes Schleswig-Holstein und der 

Hansestadt Lübeck zur Erreichung der Klimaschutzziele Rechnung getragen. 

Neben der Aufstellung von Solarkollektoren und Solarmodulen sollen die Flächen im Sonder-

gebiet auch landwirtschaftlich extensiv genutzt werden (z.B. durch Mahd oder Schafbewei-

dung). Die Bodenoberflächen zwischen und unter den Solarkollektoren und -modulen inklusive 

der nicht überbauten Flächen (ausgenommen sind Wege mit einer wassergebundenen Deck-
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schicht) sollen dauerhaft als extensive Grünlandfläche hergerichtet werden, um die natur-

schutzgerechte Nutzung zu ermöglichen und damit kompensationsmindernd für den verur-

sachten Eingriff in Natur und Landschaft zu wirken.  

Die Zulässigkeit einer landwirtschaftlichen Nutzung sichert nach einem Rückbau der Solar-

thermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage eine landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet. Zum 

Begriff der Landwirtschaft zählt nach § 201 BauGB u.a. der Ackerbau, die Wiesen- und Wei-

dewirtschaft einschließlich der Tierhaltung. 

5.2.2 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung einer Mindest- und Maximalhöhe 

sowie einer Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt.  

Die Solarkollektoren und Solarmodule können ausschließlich im Bereich der durch die Bau-

grenzen eingefassten Sondergebietsfläche SO1 errichtet werden. Dazu sind im Vorfeld der 

Installation der Solarkollektoren und Solarmodule nur geringfügige Erdarbeiten zur Regulie-

rung des Geländes erforderlich. Für die Errichtung der Solarkollektoren und Solarmodule ist 

keine eingeebnete Fläche erforderlich. 

Die Freiflächenanlage besteht aus einer Vielzahl von in Reihen parallel nebeneinander aufge-

stellten Solarkollektoren und wenigen Solarmodulen. Die Kollektoren und Module werden auf-

geständert und in einem Winkel von 30-45° gegenüber der Horizontalen zur Sonne (möglichst 

direkt nach Süden) ausgerichtet (siehe Abb. 3). Die Solarkollektoren und Solarmodule werden 

mit einem TreeSystem im Oberboden befestigt, so dass weder Betonfundamente noch tief-

gründige Rammungen erforderlich werden und sich der Eingriff auf den Oberbodenhorizont 

beschränkt (siehe Abb. 4).  

 

Abb. 3: Schnitt Solarkollektoren mit Gestell 
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Abb. 4: Prinzip der Befestigung im Oberboden mit TreeSystem 

Um eine ausreichende Belichtung der Vegetation unter der Anlage sicherzustellen, wird für 

das Teilgebiet SO1 festgesetzt, dass die untere Kante der Solarkollektoren und Solarmodule 

zur gewachsenen Geländeoberfläche mindestens einen Abstand von 0,3 m aufweist (siehe 

Abb. 3). Der seitliche Abstand zwischen den Solarkollektoren und den Solarmodulen beträgt 

mindestens 1 cm. Der steile Aufstellwinkel ermöglicht die ausreichende Belichtung der Vege-

tation in Form von Streulicht. Die maximale Höhe der Oberkante für die Kollektor- und Modul-

flächen wird mit 3,5 m, bezogen auf die gewachsene Geländeoberfläche, festgesetzt. Die ver-

messungstechnisch ermittelten Höhen im Plangebiet sind als Bezugspunkte für die gewach-

sene Geländeoberfläche maßgebend; diese sind in die Planzeichnung eingetragen und bezie-

hen sich auf das Höhensystem DHHN 2016.  

Die südliche Ausrichtung der Solarkollektoren und Solarmodule schließt eine Blendung der 

Triebfahrzeugführer:innen auf der nördlich des Solarparks gelegenen Bahnstrecke Hamburg-

Lübeck aus. Dies gilt auch für die in Tieflage zur Sondergebietsfläche verlaufende Autobahn 

A20. Zudem schließt der große Abstand zwischen der Solar-Freiflächenanlage und der Auto-

bahn, in dem sich entlang der Autobahnböschung eine rd. 40 m bis 90 m breite Baum- und 

Strauchfläche befindet, eine Blendung von Pkw- und Lkw-Fahrer:innen aus. 

Zur Steigerung der nutzbaren thermischen Solarenergie ist die Errichtung eines Wärmespei-

chers im Teilgebiet SO2 notwendig (siehe Abb. 5). Dieser dient dazu, die im Tagesverlauf 

überschüssig verfügbare Solarenergie für die erhöhten Bedarfe in den Abend- und Morgen-

stunden zu speichern. So kann der Wärmebedarf und das solare Wärmeangebot besser auf-

einander abgestimmt werden, um es zeitlich voneinander zu entkoppeln.  
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Abb. 5: Wärmespeicher mit Bruttovolumen von rd. 3.000 m³ 

Es ist ein Kurzzeitspeicher mit einem Volumen von rd. 3.000 m³ geplant. Der Speicher hätte 

für seine Funktion idealerweise ein optimales Höhen-/Durchmesserverhältnis von 2:1, dann 

mit einer zu erwartenden Höhe von 25-30 m, die dann allerdings eine maßgeblich sichtbeein-

flussende Wirkung auf die Umgebung ergäbe. Deshalb soll der Speicher die zumutbare Höhe 

von 15 m nicht überschreiten, so dass hier zugunsten einer geringeren Höhe vom idealen 

Höhen-/ Durchmesserverhältnis abgewichen wird. 

Für die Versorgung der Solaranlage mit den für den Betrieb benötigten Energien (Strom, Pum-

penenergie) und die Unterbringung der Verschaltung mit den Energieverteilnetzen (Strom, 

Fernwärme) sowie der Pumpenstation für die Solarthermieanlage wird ein Funktionsgebäude 

im Teilgebiet SO2 errichtet, das eine Grundfläche von 200-300 m² und eine Gebäudehöhe von 

6-8 m haben wird. 

Das Maß der baulichen Nutzung in den Teilgebieten SO1 und SO2 wird durch die zulässige 

Grundflächenzahl (GRZ) geregelt. Die GRZ als Höchstwert gibt die maximal versiegelte Fläche 

vor, d.h. die projizierte Fläche der Solarkollektoren auf den Boden (Bodenüberdeckung) plus 

die maximal zulässige Versiegelung durch das TreeSystem der Kollektoren plus die Funda-

mente des Wärmespeichers und des Funktionsgebäudes sowie die teilversiegelten Flächen 

durch die notwendigen Fahrwege. Im Teilgebiet SO1 wird eine GRZ von 0,6 und im Teilgebiet 

SO2 von 0,8 ausgewiesen. 

Die Grundflächenzahl von 0,6 im Sondergebiet SO1 liegt deutlich unter der im Gemeinsamen 

Beratungserlass als Obergrenze festgelegten GRZ von 0,8 und auch unter den in Leitfäden 

und Handlungsempfehlungen genannten maximalen Grundflächenzahlen von 0,65 oder 0,7. 

Die niedrige Grundflächenzahl im Plangebiet führt zu einer geringen baulichen Dichte der So-

larkollektoren und Solarmodule, so dass durch die breiteren Abstände zwischen den Kollektor- 

und Modulreihen mehr Streulicht auf die überdeckten Flächen gelangen kann. 

Die Errichtung der Solarthermie-Freiflächenanlage soll unter Beachtung des Planungsziels ei-

ner möglichst geringen Flächenversiegelung erfolgen. Deshalb werden unter Berücksichtigung 

der technischen Anforderungen der Solarkollektoren und Solarmodule, die überbaubare 
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Grundstücksfläche sowie die Versiegelungen durch das Funktionsgebäude und den Wärme-

speicher auf das notwendige Maß beschränkt. Die Flächen zwischen den Reihen der Kollekt-

oren und Module sowie die nicht versiegelten Flächen unter den Kollektoren und Modulen, die 

jedoch durch die Kollektoren und Module verschattet sind, sollen als Grünlandflächen extensiv 

bewirtschaftet werden. 

5.2.3 Baugrenzen und überbaubare Grundstücksflächen 

Das Baufeld, in dem die Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichtet werden kann, 

wird durch die Festlegung der Baugrenzen im SO1 und SO2 bestimmt. Der Vorhabenträger 

erhält so ausreichend Planungsspielraum für eine größtmögliche Anzahl anzuordnender So-

larkollektoren und Solarmodule, inclusive der einzuhaltenden Abstände zwischen den Kollek-

tor- und Modulreihen, auch unter Berücksichtigung der entsprechenden Ausrichtung unterei-

nander. 

Im Sondergebiet werden Flächen zur Umfahrung der Solarkollektoren und Solarmodule 

zwecks Zuwegung und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Zuwegungen für die Feuerwehr, Po-

lizei und Rettungsfahrzeuge vorgesehen.  

Die festgesetzten Baugrenzen halten einen Abstand von 10 m zu den im Plangebiet liegenden 

Knickwallböschungen, um Beeinträchtigungen der Knicks zu vermeiden. An der westlichen 

Grenze wird zu dem westlich an das Plangebiet angrenzenden Waldbestand ein 30 m breiter 

Waldabstand gemäß § 24 Abs. 1 LWaldG eingehalten. An der südlichen Grenze des Plange-

biets beträgt der Mindestabstand zur zukünftig angrenzenden Ausgleichsfläche 3 m. 

Nach Norden werden bezüglich Abstand zur Bahnstrecke Lübeck-Hamburg die Mindestab-

stände gemäß Landesbauordnung eingehalten. Zudem beträgt der Abstand zwischen dem 

Gleiskörper und der nördlichen Grenze der überbaubaren Grundstücksfläche in den Sonder-

gebieten SO1 und SO2 mindestens 15 m. Dies entspricht dem gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 2c und 

§ 48 Abs. 1 Nr. 3c Erneuerbaren-Energien-Gesetz 2021 freizuhaltenden Korridor an Autobah-

nen und Schienenwegen. 

5.3 Erschließung 

5.3.1 Anbindung an öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Die Erschließung des Plangebietes an den Oberbüssauer Weg erfolgt über den vorhandenen 

landwirtschaftlichen Weg. Von dem südlich geplanten Kreisverkehr am Oberbüssauer Weg 

erfolgt die eigentliche Erschließung der geplanten Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenan-

lage. Die Zufahrt zur Freiflächenanlage verläuft vom Kreisverkehr über ein Teilstück des hier 

vorhandenen landwirtschaftlichen Weges. 

5.3.2 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) 

Der Anschluss an Bus und Bahn erfolgt zukünftig im südlichen Abschnitt des Oberbüssauer 

Weges über die Endhaltestelle der Busse und den Bahnhaltepunkt zentral auf Höhe des Zu-

gangs zum zukünftigen Bahnhaltepunkt Moisling.  

Die Anbindung an den ÖPNV entspricht den Standards des aktuellen regionalen Nahverkehrs-

planes (RNVP) der Hansestadt Lübeck. 
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5.3.3 Ver- und Entsorgung 

Aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung ist das Plangebiet derzeit nicht an das 

Ver- und Entsorgungsnetz angebunden.  

Trinkwasserversorgung 

Ein Anschluss an die Trinkwasserversorgung ist nicht erforderlich.  

Energieversorgung 

Innerhalb des Solarparks werden ebenfalls Photovoltaikmodule zur Erzeugung von Strom für 

die Eigenversorgung der stromverbrauchenden Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und 

Weiterleitung von Wärme aufgestellt. 

Schmutzwasserentsorgung 

Ein Anschluss an die Abwasserentsorgung ist nicht erforderlich. Im Plangebiet fällt kein Ab-

wasser an.  

Müllentsorgung 

Ein Anschluss an die Müllentsorgung ist nicht erforderlich. Im Plangebiet fällt nach Beendigung 

der Bauphase kein Müll an.  

Grundsätzlich sind Abfälle, die im Rahmen von Baumaßnahmen anfallen gemäß Kreislaufwirt-

schaftsgesetz und den nach diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen zu entsorgen. 

Fällt belastetes Bodenmaterial zur Entsorgung an, werden zusätzliche Anforderungen gestellt. 

Ab dem 01.08.2023 gelten die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung im Hinblick auf die 

Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken. 

Regenwasserbehandlung 

Anfallendes Niederschlagswasser kann unmittelbar im Plangebiet unter den Solarkollektoren 

und Solarmodulen versickern. Zwischen den Kollektor- und Modulreihen sind ausreichend 

breite Abstände vorgesehen, innerhalb derer das anfallende Niederschlagswasser auf den 

Flächen natürlich versickern kann. Da sich auch unter den Solarkollektoren versickerungsfä-

higer unverdichteter Boden befindet, wird der Wasserabfluss im Bodenkörper gegenüber der 

Ausgangssituation nur wenig verändert, so dass keine erhöhten Abflüsse auf benachbarte 

Flurstücke zu befürchten sind. Insgesamt wird das im gesamten Plangebiet anfallende Nieder-

schlagswasser weiterhin dem örtlichen Boden- und Wasserhaushalt zugeführt und somit der 

natürliche Wasserkreislauf nicht beeinträchtigt.  

Löschwasserversorgung 

Solarthermie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen haben nur eine sehr geringe Brandlast und 

sind nicht zu vergleichen mit Aufdachanlagen, bei denen die Trägerkonstruktion (Hausdach) 

oft aus brennbaren Materialien besteht. Solarthermie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

bestehen in der Regel aus nichtbrennbaren Gestellen, den Solarkollektoren und Solarmodulen 

und Kabelverbindungen. 

Da die flüssigkeitsführenden Leitungen der Solarkollektoren und die stromführenden Leitun-

gen von Solarmodulen erdverlegt sind, geht von ihnen nur eine geringe Gefahr der Brandwei-

terleitung aus. Über die Wege zwischen den Kollektor- und Modultischen sowie den Abständen 

der Kollektor- und Modultische untereinander sind Brandschneisen gegeben, die einer even-

tuellen Brandweiterleitung entgegenwirken. Relativ gefährdete Komponenten von Solarther-

mieanlagen sind die Einrichtungen im Funktionsgebäude und von Photovoltaikanlagen Wech-

selrichter und Transformatoren. 
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Die Anforderungen der Muster-Richtlinie "Flächen für die Feuerwehr" (Fassung 10/2009) sind 

zu beachten und im Rahmen des Bauantragsverfahrens in Abstimmung mit der Feuerwehr zu 

regeln. Gemäß Muster-Richtlinie beträgt z.B. das Mindestmaß für die Zufahrt 3,0 m. Die Zu-

wegung vom Oberbüssauer Weg ist im Bebauungsplan 21.09.00 über eine 5,3 m breite Zufahrt 

gesichert. Die Zufahrten und Bewegungsflächen müssen gemäß Muster-Richtlinie so beschaf-

fen sein, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässi-

gen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. 

Die Ausbildung der befahrbaren Flächen innerhalb des Solarparks erfordert gemäß Muster-

Richtlinie eine Mindestbreite von 3,0 m, die Kurven, in Abhängigkeit von Kurvenradius, eine 

Breite bis zu 5 m. 

Der Löschwasserbedarf beträgt gemäß DVGW-Arbeitsblatt W-405 für eine Solar-Freiflächen-

anlage 48 m3/h für die Dauer von 2 Stunden. Die Bereitstellung ist im Außenbereich über z.B. 

Zisternen oder Brunnen möglich. Die geeignete Bereitstellung von Löschwasser ist im Rahmen 

des Bauantragsverfahrens in Abstimmung mit der Feuerwehr zu regeln. 

5.4 Grün, Natur und Landschaft 

5.4.1 Sondergebiet SO1 

Eine Vielzahl von begleitenden Maßnahmen können gemäß "Gemeinsamem Beratungser-

lass" auf der Solar-Freiflächenanlage dazu beitragen, Beeinträchtigungen auf den Naturhaus-

halt zu vermeiden oder zu minimieren, aber auch die Biodiversität der Flächen zu erhöhen und 

zu verbessern. 

Für diese Zielsetzung sind die unversiegelten Flächen im Teilgebiet SO1 (Flächen zwischen 

den Solarkollektoren und den Solarmodulen, von Solarkollektoren und Solarmodulen über-

schirmte Flächen, nicht befestigte Fahrwege) als extensiv genutzte Grünflächen zu entwickeln 

und durch Mahd oder Schafbeweidung zu pflegen. Die Flächen sind mit einer standorttypi-

schen Pflanzenmischung aus regionaler Herkunft anzusäen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- 

und Düngemitteln, auch in Form von Gülle, ist ebenso unzulässig wie die Reinigung der So-

larkollektoren und Solarmodule mit chemischen Reinigungsmitteln. 

5.4.2 Grünflächen 

Die bestehenden Gehölzflächen und Knicks im Plangebiet werden als private Grünflächen mit 

den Zweckbestimmungen "Naturbelassene Gehölzfläche" und "Knick" festgesetzt. In der nord-

westlichen Ecke des Plangebietes wird eine gehölzfreie Fläche zwischen der außerhalb des 

Gebietes liegenden Feldhecke und den weiter nördlich stehenden Bäumen als "Naturbelas-

sene Grünfläche" festgesetzt. 

Als private Grünfläche werden die 5 m breiten Schutzstreifen entlang der östlichen und nörd-

lichen Knicks, entlang der außergebietlich liegenden Feldhecke an der westlichen Grenze des 

Plangebietes und entlang der nordwestlich gelegenen naturbelassenen Grünfläche sowie ent-

lang der nördlich gelegenen naturbelassenen Gehölzfläche festgesetzt. Die Zweckbestimmun-

gen der privaten Grünflächen werden unter Ziffer 5.4.4 erläutert. 
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5.4.3 Pflanz- und Erhaltungsbindung 

Der Bebauungsplan setzt die bestehenden Gehölzflächen und Knicks als "Bindung für die Er-

haltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" fest. Die Knicks werden zu-

dem nachrichtlich als geschützte Knicks dargestellt. 

5.4.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 

Die in Ziffer 5.4.2 genannten Schutzstreifen entlang der östlichen und nördlichen Knicks, und 

entlang der nördlichen naturbelassenen Gehölzfläche werden zudem festgesetzt als "Flächen 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft". Die für diese Schutzstreifen vorgesehene Breite soll eine Beeinträchtigung der an-

grenzenden Knicks und Gehölzfläche dadurch verhindern, dass innerhalb dieser Schutzstrei-

fen bauliche Anlagen, Einfriedungen, Aufschüttungen und Abgrabungen sowie gärtnerische 

oder sonstige Nutzungen ausgeschlossen sind. Die festgesetzte extensive Mahd verhindert 

eine Gehölzentwicklung und bildet im Vergleich zum bestehenden Acker eine Aufwertung des 

Lebensraumes für Pflanzen und Tiere und ermöglicht zudem einen höherwertigen lokalen Bi-

otopverbund. 

Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Extensive Grünlandnutzung", die in-

nerhalb des 30 m breiten Waldabstandes gemäß LWaldG liegt, ist die Fläche als extensiv 

genutzte Grünfläche zu entwickeln und durch Mahd oder Schafbeweidung zu pflegen. Die Flä-

che ist mit einer standorttypischen Pflanzenmischung aus regionaler Herkunft anzusäen. Die 

Grünfläche "Extensive Grünlandnutzung" ist Teil der erforderlichen Ausgleichsfläche. 

Der Waldrand des außergebietlich liegenden Waldes an der westlichen Grenze des Plange-

biets verläuft teilweise schon auf dem Flurstück 17/9, dem Flurstück der Solar-Freiflächenan-

lage. Damit der Waldrand der Solar-Freiflächenanlage nicht "entgegenwächst" und sich 

dadurch der jetzt festgesetzte Waldabstand von 30 m verringert, ist auf der privaten Grünfläche 

mit der Zweckbestimmung "Abstandsgrün" die Fläche außerhalb der vorhandenen Gehölzbe-

stände und entlang der nordwestlich gelegenen naturbelassenen Grünfläche als naturnaher, 

feldrainartiger Wildkrautstreifen durch Mahd zu entwickeln. Bauliche Anlagen, Einfriedungen, 

Aufschüttungen und Abgrabungen sowie gärtnerische oder sonstige Nutzungen sind dort nicht 

zulässig. Die Grünfläche "Abstandsgrün" ist Teil der erforderlichen Ausgleichsfläche. 

Die Maßnahmenflächen "Abstandsgrün", "Extensive Grünlandnutzung" und der Teilfläche des 

westlich des Solarparks gelegenen "Knickschutzstreifens" tragen mit insgesamt 6.430 m² zum 

Ausgleich für Eingriffe in das Schutzgut Boden bei. 

5.4.5 Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets 

Für Eingriffe in Knickstrukturen finden die Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz vom 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 20.1.2017 

Anwendung. Demnach ist ein Ausgleich im Verhältnis von 1:2 durch die Rodung von 5,30 m 

Knick notwendig. Dieser Ausgleichsbedarf wird durch die Neuanlage eines Knicks auf 11 m 

ausgeglichen. Die Neuanlage erfolgt südlich des Plangebietes in Verlängerung eines beste-

henden Knicks und wird über einen städtebaulichen Vertrag und über einen Eintrag ins Grund-

buch rechtlich gesichert. 

Ein Teil des erforderlichen Ausgleichs für die Eingriffe in das Schutzgut Boden in den Teilge-

bieten SO1 und SO2 in Höhe von 4.736 m² erfolgt multifunktional auf einer 1,5 ha großen 
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Teilfläche des Flurstücks 17/9 südlich des Plangebietes, die insgesamt als vorgezogene ar-

tenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme CEF1 für Feldlerche, Wiesenschafstelze und 

Flussregenpfeifer vor Baubeginn der Solar-Freiflächenanlage angelegt werden muss. 

CEF1: Ersatzhabitate bzw. Habitataufwertung für Feldlerche, Wiesenschafstelze und Flussre-

genpfeifer  

Als multifunktionaler Ausgleich wird auf einem südlich des Plangebietes gelegenen Teilbereich 

der verbleibenden Ackerfläche des Flurstücks 17/9 eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 

1,5 ha angelegt. Die intensive Ackernutzung wird in eine Ackerbrache (1 ha) mit Selbstbegrü-

nung umgewandelt bei gleichzeitigem Verzicht auf Düngemittel, Gülle und Pestizideinsatz. 

Nördlich davon wird ein Blühstreifen (0,15 ha) angelegt. Dafür ist eine geeignete Regiosaat-

gutmischung aus dem Nordostdeutschen Tiefland zu verwenden (90% Kräuter & Legumino-

sen, 10% Gräser, Ansaatstärke 1 g/m²).  

Im östlichen Bereich der Ausgleichsfläche wird entsprechend der örtlichen Topografie durch 

Oberbodenabtrag von bis zu 30 cm eine Senke mit einem Mikrorelief angelegt (0,35 ha). Die 

Senke wird auf ca. 60% der Fläche mit einer lückigen Kies- und Geröllschüttung (Größe 32-

100 mm) bis max. 15 cm angedeckt. In Verbindung mit den im Bestand vorkommenden san-

digen Böden entstehen für den Flussregenpfeifer geeignete Habitatstrukturen. 

Pflegehinweise 

Ackerbrache: Für die Anlage der Ackerbrache mit Selbstbegrünung erfolgt ein Bodenumbruch 

bis 15 cm in der Zeit zwischen 01.09. und 31.10. Der Bodenumbruch erfolgt danach alle drei 

Jahre. Eine jährliche Mahd im September erfolgt ab dem 2. Jahr. 

Blühstreifen: Mahd einmal jährlich im September 

Senke mit Kies- und Geröll: Die Senke ist offen zu halten. Der Vegetationsbewuchs in der 

Senke ist nach Erfordernis zu entfernen, spätestens jedoch alle 3 Jahre. 

Befristung 

Die CEF1-Maßnahme ist vor Baubeginn des Solarparks durchzuführen. Zielarten: Offenland-

brüter, Feldlerche 

Sicherung 

Die Sicherung der CEF1-Maßnahme erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag zwischen der 

Hansestadt Lübeck und den Stadtwerken Lübeck und durch Eintragung der Maßnahme ins 

Grundbuch. 

5.4.6 Boden- und Grundwasserschutz 

Die wasserrechtlichen Anforderungen an die Solarkollektoren werden in § 35 AwSV (Verord-

nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18.04.2017) geregelt. 

Diese sind bei der Errichtung und dem Betrieb des Solarparks einzuhalten.  

Die Anforderungen zum Verzicht auf eine Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers 

gemäß § 35 Abs. 3 AwSV werden erfüllt: Die Solarkollektoren werden durch selbsttätige Über-

wachungs- und Sicherheitseinrichtungen so gesichert, dass im Fall einer Leckage die Um-

wälzpumpe sofort abgeschaltet und ein Alarm ausgelöst wird. 

Die Festlegung der selbsttätigen Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen erfolgt im Rah-

men des Bauantragsverfahrens. 
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Hinweis auf erlaubnispflichtige Benutzungen des Grundwassers und für die Bauphase: 

Erlaubnispflichtig sind folgende Benutzungen: 

 eine Bauwasserhaltung, also das Abpumpen und damit Absenken von Grundwasser zur 

Trockenlegung der Baugrube und Einleiten des geförderten Wassers in das Grundwas-

ser oder im Ausnahmefall in ein oberirdisches Gewässer, 

 das durch Baukörper oder Baugrubenumschließungen verursachte, zeitweise oder an-

dauernde Aufstauen, Umleiten und Absenken von Grundwasser, 

 das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser (Baukörper oder Baustoffe, z.B. Hoch-

druckinjektionen, Bohrpfähle, Fundamente, Gebäude im Grundwasser). 

5.4.7 Gestaltung 

Solar-Freiflächenanlagen erfordern erhebliche Investitionen, um die Anlagen vor Diebstahl, 

Vandalismus etc. zu schützen. Versicherungen fordern daher, dass die Anlage nicht frei zu-

gänglich ist. Aus diesem Grund ist das Sondergebiet mit einem Metall-Zaun ohne Sockel-

mauer, aber mit Übersteigschutz einzuzäunen. 

Zur Abgrenzung gegenüber den angrenzenden Nutzungen sowie zur Gewährleistung der Si-

cherheit der Solarthermie-/Photovoltaik-Anlage ist eine Einfriedung erforderlich. Diese ist au-

ßerhalb des Baufeldes in einem Abstand von 5 m zu den Knickwallböschungen nördlich und 

östlich vorgesehen. Im Westen beträgt der Abstand der Einfriedung aufgrund des einzuhalten-

den Waldabstandes mehr als 30 m zur Waldgrenze. An der südlichen Grenze erfolgt die Ein-

friedung auf der Grenze des Sondergebietes. 

Bei der Höhe des Freihaltebereichs zwischen Geländeoberfläche und Unterkante des Zauns 

sind verschiedene Belange gegeneinander abzuwägen. Einerseits sollten Kleinsäuger, wie 

z.B. Füchse, das Gelände nutzen können. Andererseits muss sichergestellt werden, dass 

Schafe, welche die Fläche beweiden sollen, das Gelände nicht verlassen. Aufgrund der ge-

nannten Anforderungen wird ein Mindestabstand von 20 cm über der gewachsenen Gelände-

oberfläche für die Unterkante des Zauns festgesetzt. 

Um eine reflektierende Wirkung von den Anlagenteilen der Solar-Freiflächenanlage gänzlich 

zu vermeiden, ist die 15 m hohe Außenwand des Wärmespeichers mit einem hellen Braunton 

gemäß Farbtabelle nach RAL Classic zu versehen. Weiterhin sind die Solarkollektoren und 

Solarmodule im Sondergebiet SO1 zur Entspiegelung mit einer Antireflexbeschichtung oder 

einer Antireflex Glasveredelung zu versehen. 

5.5 Immissionsschutz 

Auf das Plangebiet wirken vor allem Schallemissionen des Schienenverkehrs der nördlich des 

Plangebiets gelegenen Bahnstrecke Lübeck-Hamburg ein. Unter Annahme der linearen Schal-

lausbreitung wurde ein vereinfachtes Konzept erstellt, welches die Schallausbreitung des 

Schienenverkehrs und deren Reflexion an den Rückseiten der Kollektoren und Module dar-

stellt. Die Kollektoren und Module reflektieren in ihrer Ausrichtung die eintreffenden Schallwel-

len auf ihrer abwärts gerichteten Rückseite und leiten diese in den absorbierenden Oberboden 

weiter. Es findet keine Reflexion nach oben in Richtung der nördlich der Bahnstrecke angren-

zenden Wohnbebauung statt. Da der reflektierte Schall im Oberboden absorbiert wird, ist fest-

zustellen, dass die Schallemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Reflexionseffekte an 

den Rückseiten der Kollektoren und Module verstärkt werden. Zwischen der Bahnstrecke und 
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der Wohnbebauung auf der Nordseite der Gleistrasse wurde von der DB AG in der Vergan-

genheit bereits eine Lärmschutzwand errichtet. 

5.6 Nachrichtliche Übernahmen 

Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG 

Die Knicks am östlichen und nördlichen Rand des Plangebiets fallen unter den Knickschutz 

nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG und werden daher nachrichtlich in die 

Planzeichnung übernommen. 

Waldabstand gemäß § 24 LWaldG 

Zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walderhal-

tung, wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Si-

cherung von baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand ist zum westlich 

des Sondergebietes SO1 gelegenen Wald ein Abstand von 30 Metern einzuhalten.  

5.7 Hinweise 

Soweit sich aus anderen Fachgesetzen Untersuchungs-, Genehmigungs- oder Abstimmungs-

pflichten oder sonstige für die Umsetzung des Bebauungsplans relevante Sachverhalte erge-

ben, wird hierauf in Teil B des Bebauungsplans im Anschluss an die textlichen Festsetzungen 

hingewiesen. 

Potenzielle Kampfmittelbelastung  

Der Kampfmittelräumdienst des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 

Schleswig-Holstein hat im Plangebiet des Bebauungsplans das Flurstück 17/9, Flur 6 auf 

Kampfmittelbelastung überprüft. Im Ergebnis wurden im äußeren Nordosten des Flurstücks 

Kampfmittelverdachtsflächen festgestellt. Auf diesen Verdachtsflächen sind Sondierungsmaß-

nahmen durchzuführen. 

Potenzielles Vorkommen archäologischer Denkmale 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes können archäologische Funde nicht ausgeschlos-

sen werden. Zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen des Vorhabens auf archäologische 

Denkmale, sind die Kollektoren und Module so zu befestigen, dass sich der Eingriff auf den 

Oberbodenhorizont beschränkt. Nach einem eventuellen Rückbau der Solar-Freiflächenanla-

gen darf kein Tiefpflügen zur Wiederherstellung einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche er-

folgen. Für den Bau eines Funktionsgebäudes und eines Wärmespeichers sind gemäß § 14 

DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. Vor Beginn von Eingriffen in den Boden 

ist die obere Denkmalschutzbehörde (Abt. Archäologie) frühzeitig über den beabsichtigten Be-

ginn der Erdarbeiten zu informieren. Funde sind gemäß § 15 des Denkmalschutzgesetztes 

umgehend zu melden. 

Anlage der extensiven Grünlandflächen 

Die extensiven Grünlandflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind mit einem 

Regiosaatgut des Ursprungsgebietes 3 mit einem Krautanteil von 30 % anzusäen. 

Bodenschutz 

Im Zuge der Baumaßnahmen sind gemäß § 7 BBodSchG Vermeidungs-/Minderungsmaßnah-

men zum Schutz des Bodens zu berücksichtigen. 
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Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (AV) und vorgezogene artenschutzrechtliche 

Ausgleichsmaßnahme CEF 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kommen Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richt-
linie vor. Hierfür sind artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen AV1 bis AV3 und eine 
vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme durchzuführen: 

 AV1: Fledermäuse: Bauzeitenregelung 

 AV2: Haselmaus Bauzeitenregelung 

 AV3: Brutvögel Bauzeitenregelung 

 CEF1: Brutvögel: Ersatzhabitate bzw. Habitataufwertung 

6. Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in ei-

nem Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2 a in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB beschrieben 

werden. 

6.1 Vorbemerkungen 

6.1.1 Kurzbeschreibung der Inhalte und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 

Ziel der Erarbeitung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des 

Bebauungsplanes 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark ist die Schaffung der planungsrechtli-

chen Voraussetzungen zur Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage der 

Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL).  

Die SWL betreiben im Stadtteil Moisling ein Fernwärmenetz. Zur Erhöhung des Anteils rege-

nerativer Primärenergie an der insgesamt für die Wärmeerzeugung notwendigen Primärener-

gie, planen die SWL die Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage, mit der 

die Wärmeversorgung des Stadtteiles Moisling erfolgen soll. Für die Erzeugung des gesamten 

Strombedarfs der Solarthermie-Freiflächenanlage werden zudem Photovoltaikmodule aufge-

stellt. Eine Einspeisung des auf der Anlagenfläche erzeugten Stroms in das Stromnetz ist nicht 

vorgesehen. 

Das Plangebiet des Bebauungsplans 21.09.00 liegt im Stadtteil Moisling der Hansestadt 

Lübeck und hat eine Fläche von rd. 8,7 ha. Der räumliche Geltungsbereich der 142. FNP-Än-

derung entspricht nahezu dem Plangebiet des Bebauungsplans 21.09.00. 

Derzeit wird die Fläche innerhalb des Plangebiets als Acker intensiv bewirtschaftet und ist von 

Knicks, Reddern und Feldhecken zu den umgebenden Nutzungen abgegrenzt. Westlich und 

östlich schließen Sukzessionsflächen mit Gehölzaufwuchs an. Zudem befindet sich östlich, 

zwischen dem Plangebiet und der in 500 m östlich verlaufenden Straße „Oberbüssauer Weg“, 

ein Hundeübungsplatz. Nördlich des Plangebietes liegen die Gleisanlagen der Bahnstrecke 

Lübeck-Hamburg.  

Die Lage der geplanten Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage ist geeignet, um an das 

vorhandene Fernwärmenetz im Stadtteil Moisling auf "kurzem Weg" anzuschließen. Dafür wer-

den die Flächen, auf denen Solarkollektoren und Solarmodule errichtet werden sollen, als Son-
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dergebiet 1 (SO1) mit der Zweckbestimmung "Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlage" festgesetzt. Im Teilgebiet SO1 beträgt die Grundflächenzahl 

(GRZ) 0,6. Die überbaubare Grundstücksfläche ist das Baufeld, das mittels Baugrenze fest-

gesetzt ist. Im Sondergebiet SO1 werden die Flächen zwischen den Solarkollektoren und So-

larmodulen als extensive Grünlandflächen festgesetzt, die z.B. durch Mahd oder Schafbewei-

dung gepflegt werden. 

Das Vorhaben gliedert sich in zwei Bauabschnitte. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet die Errich-

tung von Solarkollektoren und Solarmodulen, inklusive Nebenanlagen auf einem Teil der Flä-

che des Sondergebietes SO1 und die Errichtung der notwendigen Nebengebäude auf der Flä-

che des Sondergebietes SO2. Der 2. Bauabschnitt, der zu einem späteren Zeitpunkt realisiert 

werden soll, beinhaltet die Errichtung weiterer Solarkollektoren bzw. Solarmodule auf dem 

Sondergebiet SO1. Bis zum jeweiligen Baubeginn werden die Flächen weiterhin ackerbaulich 

genutzt. 

Die geplanten Solarkollektoren und Solarmodule der Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächen-

anlage werden in einem Winkel von 30-45° geneigt und südlich ausgerichtet. Die Unterkante 

der Kollektoren und Module hat von der gewachsenen Geländeoberfläche einen Abstand von 

mindestens 0,3 m; die Gesamthöhe der auf der Vierbock-Verankerung (TreeSystem) errichte-

ten Kollektoren und Module beträgt 3,5 m. Der Abstand zwischen den Reihen beträgt rd. 4,0 

m. Die von den Kollektoren und Modulen überdeckte Fläche beträgt ebenfalls 4,0 m. 

Im Teilgebiet SO2 werden weiterhin ein Funktionsgebäude mit ca. 200 – 300 m² Grundfläche 

und einer Höhe von ca. 6 m bis 8 m sowie ein Wärmespeicher errichtet. Für den Wärmespei-

cher ist ein Volumen von ca. 3.000 m³ mit einer maximalen Höhe von 15 m geplant. Die GRZ 

für das Teilgebiet SO2 beträgt 0,8. 

Westlich des Teilgebietes SO1 ist eine Grünlandfläche mit „Extensiver Grünlandnutzung“ fest-

gesetzt, die den Bereich des notwendigen Waldabstandes gemäß § 24 LWaldG zu baulichen 

Anlagen kennzeichnet. Westlich schließen sich als Abgrenzungen zu dem Waldbestand und 

des Plangebietes Grünlandflächen an mit den Zweckbestimmungen „Abstandsgrün“ bzw. 

kleinflächig „Naturbelassene Grünfläche“. 

Der Wärmetransport erfolgt über einen Anschluss an das vorhandene Rohrleitungssystem des 

Fernwärmenetzes. 

Die Knicks und Redder im Norden und im Osten sowie eine naturbelassene Gehölzfläche 

werden durch (Knick-) Schutzstreifen zu den Sondergebieten SO1 und SO2 abgegrenzt. 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Oberbüssauer Weg über eine Wirtschafts-

zufahrt, für die 5,3 m Knick gerodet werden müssen. 

Eine Darstellung des Bedarfes an Grund und Boden, der durch die Umsetzung der Planung 

entsteht, ist dem Schutzgut Fläche zu entnehmen. 

6.1.2 Beschreibung der Darstellungen der FNP-Änderung 

Die 142. Änderung des Flächennutzungsplanes stellt die Flächen im Plangebiet größtenteils 

als „Sonderbaufläche Solarthermie/Photovoltaik“ und in einem kleinen Umfang als „Grünfläche 

Abstandsgrün“ dar. 
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6.1.3 Bedarf an Grund und Boden des geplanten Vorhabens 

Durch die Umsetzung der Planung kommt es innerhalb des 8,7 ha großen Plangebietes zu 

einer Umnutzung landwirtschaftlicher Fläche in der Größe von 8,5 ha. Es kommt auf dieser 

Fläche insgesamt zu einer Überdeckung und Neuversiegelung in einem Umfang von 

46.281 m². Die Flächen mit einer Flächengröße von 6.430 m² innerhalb des Waldabstandes 

werden zu extensivem Grünland und zu einem naturnahen, feldrainartigen Wildkrautstreifen 

sowie einem Knickschutzstreifen entwickelt. 

6.1.4 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes 

Schutzgut / Thema Fachgesetz / Fachplanung Art der Berücksichtigung 

Verkehrslärm -- Keine Betroffenheit 

Gewerbelärm -- Keine Betroffenheit 

Sportlärm -- Keine Betroffenheit 

Klima -- Keine Betroffenheit 

Luft -- Keine Betroffenheit 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) 

Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen (AwSV) 

Vermeidungs- und Verringerungsmaß-
nahmen. 

Keine erheblich nachteiligen Auswirkun-
gen der Planung auf das Schutzgut. 

Boden Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 

Baugesetzbuch (BauGB) 

MELUR (2013): Verhältnis der 
naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung zum Baurecht - 
Anlage: Hinweise zur Anwen-
dung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung in der 
verbindlichen Bauleitplanung, 
Kiel, 09.12.2013 

MELUR (2013): Verhältnis der 
naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung zum Baurecht, 
Kiel, 09.12.2013 

MILIG und MELUND (2021): 
Grundsätze zur Planung von 
großflächigen Solar-Freiflä-
chenanlagen im Außenbe-
reich, Kiel, 01.09.2021 

Vermeidungs-, Verringerungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen. 

Ausgleich teilweise innerhalb des Plange-
bietes sowie südlich des Plangebietes auf 
artenschutzrechtlicher Ausgleichsfläche 
CEF1 

Landschaft / Ortsbild NOHL, W. (1993): Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbil-
des durch mastenartige Ein-
griffe, Kirchheim b. München, 
1993 

Vermeidungs- und Verringerungsmaß-
nahmen. 

Keine erheblich nachteiligen Auswirkun-
gen der Planung auf das Schutzgut. 
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Schutzgut / Thema Fachgesetz / Fachplanung Art der Berücksichtigung 

Tiere Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 

BBS-Umwelt (2022): Bebau-
ungsplan 21.09.00 „Moisling 
Süd/ Solarpark“ – Artenschutz-
rechtliche Prüfung – Potenzial-
analyse, Kiel, 14.07.2022 

Artenschutzrechtliche Vermeidungs-, Ver-
ringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaß-
nahme CEF1 südlich des Plangebietes 
durch Anlage einer Brachfläche mit ge-
bietsweise Kiesschüttung und Blühstrei-
fen. 

Pflanzen Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 

PROKOM (2021): Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung, 
Lübeck, 18.03.2022 

PROKOM (2021): Knickbewer-
tung, Lübeck, 18.03.2022 

Vermeidungs-, Verringerungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen.  

Ausgleich infolge Eingriff in Knickstruktu-
ren durch Knickneuanlage südlich des 
Plangebietes. 

Mensch -- Keine Betroffenheit 

 

Umweltschutz 

§ 1 Abs. 5 sowie § 1a Baugesetzbuch (BauGB): Bauleitpläne sollen u.a. dazu beitragen, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 

zu entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Belange des Umweltschutzes 

und des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1a BauGB zu berücksichtigen. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange 

des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berück-

sichtigen. 

Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter wurden in der vorliegenden Umweltprüfung 

untersucht und bewertet. 

§§ 1, 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Natur und Landschaft sind auf Grund ihres 

eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verant-

wortung für die zukünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 

schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

haltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Natur-

güter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 

soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.  

§ 30 BNatSchG Abs. 2 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG Schleswig-Holstein: Bestimmte Teile 

von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, werden gesetz-

lich geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beein-

trächtigung von in § 30 Abs. 2 BNatSchG und in § 21 Abs. 1 LNatSchG genannten Biotope 

führen können, sind verboten. 

Der im Zusammenhang mit der Realisierung des Bebauungsplans 21.09.00 entstehende Ein-

griff in Natur und Landschaft wird durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. 
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§ 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu 

sichern. Hierzu sind u.a. schädliche Bodenveränderungen abzuwehren und Vorsorge gegen 

nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 

Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- 

und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

§ 1 LBodSchG: Die Funktionen des Bodens sind auf der Grundlage des Bundesbodenschutz-

gesetzes (BBodSchG), dieses Gesetzes sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Ver-

ordnungen zu schützen, zu bewahren und wiederherzustellen. Beeinträchtigungen der natür-

lichen Funktionen des Bodens und seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

sollen im Rahmen der Gesetze so weit wie möglich vermieden und die Inanspruchnahme von 

Flächen auf das notwendige Maß beschränkt werden.  

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden in dem vorliegenden Umweltbe-

richt beschrieben und durch geeignete Maßnahmen vermieden und vermindert und im Falle 

der Erheblichkeit ausgeglichen. 

§ 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Die Gewässer sind als Bestandteile des Naturhaushalts 

und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie 

dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, 

vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen ab-

hängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unter-

bleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Jedermann ist 

verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein kön-

nen, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung 

des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, 

eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu 

erzielen, die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und eine Vergrößerung und 

Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. 

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden durch die in diesem Umweltbe-

richt beschriebenen Maßnahmen vermieden bzw. vermindert. Erheblich nachteilige Auswir-

kungen auf das Schutzgut Wasser sind durch die Umsetzung der vorliegenden Planung nicht 

abzusehen. 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): Die Verord-

nung regelt alle Anforderungen zur Planung, Beschaffenheit, den Betrieb und die Überwa-

chung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen. 

Die AwSV findet sich über Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im vorliegenden Um-

weltbericht wieder. 

§ 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG): Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, 

Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sach-

güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-

welteinwirkungen vorzubeugen.  

§ 50 BImSchG: Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine be-

stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie 
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auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 

Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 

wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebiete so weit wie 

möglich vermieden werden.  

Durch die geplante Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage ergeben 

sich keine immissionsschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die angrenzenden sensib-

len Wohnnutzungen nördlich der Bahn. 

Eingriffsregelung 

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Wenn durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur 

und Landschaft zu erwarten sind, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach 

den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden.  

§ 1a Abs. 3 BauGB: Art und Umfang von Ausgleichsmaßnahmen sind auf der Grundlage des 

§ 9 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen. 

Artenschutz 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders ge-

schützte Arten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 zu prüfen 

und ggf. erforderliche Maßnahmen vorzusehen. 

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere ausgehend von der geplanten bau-

lichen Entwicklung im Plangebiet wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Die 

Ergebnisse und Maßnahmen des Fachbeitrags werden in dem vorliegenden Umweltbericht 

dargestellt. 

Baumschutzsatzung 

Gemäß der Baumschutzsatzung der Hansestadt Lübeck (18.12.2006) sind alle Bäume mit ei-

nem Stammumfang von mindestens 80 cm (gemessen auf einer Höhe von 1,30 m) geschützt. 

Bei Bäumen in Reihen (mindestens drei Bäume) oder in Gruppen (mindestens fünf Bäume) 

sowie bei mehrstämmig ausgebildeten Bäumen gilt der Schutz bei einem Stammumfang von 

jeweils mindestens 50 cm. Ausgenommen von dem Schutz sind u.a. Bäume in Gärten mit 

Ausnahme von Bäumen in Vorgärten, Bäume, deren Stämme in 1,30 m Höhe maximal 6 m 

von einem zulässigerweise errichteten Gebäude entfernt sind, sowie Obstbäume, die dem 

Ernteertrag dienen. Ersatzpflanzungen sind mit einheimischen und standortgerechten Bäu-

men in Baumschulqualität und einem Stammumfang von 12/ 14 cm vorzunehmen. Die Anzahl 

der Ersatzbäume richtet sich nach dem Stammumfang des zu fällenden Baumes. Bis 100 cm 

Stammumfang (gemessen in 1,30 m Höhe) des zu fällenden Baumes ist ein Ersatzbaum mit 

einem Mindeststammumfang von 12/ 14 cm zu pflanzen. Danach ist für jede weitere begon-

nene 50 cm Stammumfang des zu fällenden Baumes je ein weiterer Ersatzbaum gleicher Qua-

lität vorzusehen. 

Landesentwicklungsplan 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 (LEP) wird die Hansestadt Lübeck als 

Oberzentrum innerhalb eines Verdichtungsraumes dargestellt. 

Gemäß den Darstellungen des LEP ist der Stadtteil Moisling dabei als Stadtrandkern 1. Ord-

nung klassifiziert. Der Stadtteil liegt innerhalb der Landesentwicklungsachse und wird nördlich 

sowie östlich von zwei Biotopverbundachsen gesäumt. 
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Regionalplan (2004) 

Im Regionalplan 2004 für den Planungsraum II wird die Hansestadt Lübeck als Oberzentrum 

dargestellt. Der Stadtteil Moisling ist dabei als Stadtrandkern 1. Ordnung klassifiziert und liegt 

innerhalb des baulich zusammenhängenden Siedlungsgebietes von Lübeck. Das Plangebiet 

liegt gemäß den Darstellungen des Regionalplans direkt auf der Abgrenzung der Siedlungs-

achse.  

Darstellungen der regionalen Freiraumstruktur, wie ein Regionaler Grünzug und ein Gebiet mit 

besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft, liegen außerhalb des Plangebietes. Die Au-

tobahn A 20 bildet südlich die Grenze der Darstellungen der regionalen Freiraumstruktur und 

nordwestlich liegt die Grenze entlang der Siedlungsabgrenzung von Moisling. 

Da das Plangebiet außerhalb der regionalen Freiraumstruktur liegt, widerspricht die Planung 

einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht den Grundsätzen und Zielen des Re-

gionalplans. 

Landschaftsrahmenplan (2020) 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Darstellungen des Landschaftsrahmenplans für den Pla-

nungsraum III, sodass durch die Umsetzung der Planung des Bebauungsplans 21.09.00 keine 

Beeinträchtigungen schutzwürdiger Belange des Landschaftsrahmenplans eintreten. 

Gemäß den Darstellungen des Landschaftsrahmenplans beginnen erst südlich der A 20 die 

Verbundachse des landesweiten Biotopverbunds, ein Landschaftsschutzgebiet, ein Geotop 

und klimasensitive Böden. 

Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck (2008) 

Der 2008 durch die Bürgerschaft beschlossene Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck stellt 

für das Plangebiet keine spezifischen Entwicklungsziele dar. Die südöstlich angrenzenden Flä-

chen befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebiets "Talraum und Umfeld von Grienau 

und Quadebek". 

Das Plangebiet ist im Bestand als Ackerfläche dargestellt. Gemäß der Bestandskarte der 

Oberflächengewässer befinden sich südlich des Plangebietes zwei Kleingewässer. Eines in-

nerhalb der Ackerfläche (Nr. 555) und das andere am südlichen Randbereich des Ackers 

(Nr. 562). 

Die Luftqualität innerhalb des Plangebietes wurde aufgrund der Lage abseits von Siedlungs-

flächen mit einer „hohen Qualität 1,6-1,8“ bewertet. Es ist jedoch in Frage zu stellen, ob diese 

Einschätzung noch Bestand hat, da inzwischen die Autobahn A20 südlich des Plangebietes 

verläuft und diese sich nachteilig auf die Luftqualität im Plangebiet auswirkt. 

Da es für den Bereich des Plangebiets im Landschaftsplan kein Entwicklungskonzept für Maß-

nahmen gibt, stellt die Planung des Bebauungsplans 21.09.00 keinen Widerspruch dar.  

Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan für die Hansestadt Lübeck in der derzeit geltenden Fassung stellt 

das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

Südlich des Plangebietes wird eine „Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße“ 

dargestellt, die allerdings im Bestand nicht vorhanden ist. 
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Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des Be-

bauungsplanes. 

UNESCO-Welterbe-Managementplan 

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand der im Managementplan definierten Sichtachse 

Nr. 16 "B 208 westlich Siebenbäumen" auf die Lübecker Altstadt. Mit dem Bau eines 15 m 

hohen Wärmespeichers ist eine hochbauliche Entwicklung geplant. Da der Wärmespeicher die 

Baumkronen der südlich auf gleichem Höhenniveau stehenden Bäume nicht überragt, sind 

keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sichtbeziehung zu erwarten. Auch von dem maximal 

8 m hohe Funktionsgebäude und den maximal 3,50 m hohen Solarkollektoren und Solarmo-

dulen ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sichtbeziehung zur "Lübecker 

Altstadt" als UNESCO Welterbestätte. 

Nach eingehender Prüfung ist aus Sicht der Welterbekoordination der Hansestadt Lübeck 

keine beeinträchtigende Störung zu erwarten. 

Um eine reflektierende Wirkung von den Anlagenteilen der Solar-Freiflächenanlage gänzlich 

zu vermeiden, ist die Außenwand des Wärmespeichers mit einem hellen Braunton gemäß 

Farbtabelle nach RAL Classic zu versehen. Weiterhin sind die Solarkollektoren und Solarmo-

dule im Sondergebiet SO1 zur Entspiegelung mit einer Antireflexbeschichtung oder einer An-

tireflex Glasveredelung zu versehen. 

Klimaanpassungskonzept der Hansestadt Lübeck (2020) 

Das Klimaanpassungskonzept der Hansestadt Lübeck stellt für das Plangebiet Maßnahmen 

der Klimaanpassung dar. So handelt es sich bei den Flächen im Plangebiet größtenteils um 

landwirtschaftliche Flächen der Stadt Lübeck, die ökologisch bewirtschaftet werden sollen 

(Maßnahmennummer M17). Die Waldflächen im Westen und die Ackerflächen südöstlich des 

Plangebietes werden als Niederungen und Gewässerränder dargestellt und sind von Bebau-

ung freizuhalten (Maßnahmennummer M4). 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass durch die Planung einer Solarthermie-/Photovoltaik-

Freiflächenanlage der Zielstellung im Klimaanpassungskonzept der Hansestadt Lübeck, „kli-

matische Ausgleichs- und Wirkräume sowie Luftaustauschbahnen erhalten und klimaange-

passt zu entwickeln“ Rechnung getragen wird, da sich das Vorhaben positiv auf das Mikro-

klima auswirken wird. Insbesondere durch die Umstellung von der Nutzung fossiler Brennstoffe 

auf erneuerbare Energien wird auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Globalen 

Klimas geleistet. 

6.1.5 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen 

BBS-Umwelt (2022): Bebauungsplan 21.09.00 „Moisling Süd/ Solarpark“ – Artenschutzrecht-

liche Prüfung – Potenzialanalyse, Kiel, 14.07.2022 

LLUR Hrsg. (2021) Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schles-

wig-Holstein 6. Fassung 

MEKUN SH; Umweltportal Schleswig-Holstein, Kiel, abgerufen am 05.07.2022, aktualisiert am 

10.07.2022 

MELUND SH (2021): Kurs Natur 2030 - Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in 

Schleswig-Holstein, Kiel, 2. überarbeitete Auflage 12/ 2021 
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MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - An-

lage: Hinweise zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindli-

chen Bauleitplanung, Kiel, 09.12.2013 

MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, Kiel, 

09.12.2013 

MILIG und MELUND (2021): Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenan-
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6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

6.2.1 Schutzgüter Klima und Luft 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Das maritime Klima der Hansestadt Lübeck zeichnet sich durch geringe Tag-/Nachtunter-

schiede aus, da Nord- und Ostsee aufgrund ihrer großen Wassermassen als Temperaturpuffer 

wirken. Die langjährige Durchschnittstemperatur beträgt 8,8°C bei einem jährlichen Nieder-

schlag von 712 mm. 

Die Luftqualität innerhalb des Plangebietes ist gemäß Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck 

(2008) aufgrund der Lage abseits von Siedlungsflächen mit einer „hohen Qualität 1,6-1,8“ zu 

bewerten. Es ist jedoch in Frage zu stellen, ob diese Einschätzung noch Bestand hat, da in-

zwischen die Autobahn A20 südlich des Plangebietes verläuft und sich nachteilig auf die Luft-

qualität im Plangebiet auswirkt. 

Durch die vorhandenen Ackerflächen kommt es zu der Entstehung von Kaltluft. Es gibt jedoch 

keinen relevanten Kaltluft-Abfluss in Richtung der Siedlungsflächen von Moisling, da die um-

grenzenden Knickstrukturen und die Bahnlinie Lübeck – Hamburg mit der nördlichen Lärm-

schutzwand die auf der Ackerfläche entstehende Kaltluft den Abfluss blockieren. Das Klima-

anpassungskonzept der Hansestadt Lübeck stellt für das Plangebiet Maßnahmen der Klima-

anpassung dar. So handelt es sich bei den Flächen im Plangebiet größtenteils um landwirt-

schaftliche Flächen der Stadt Lübeck, die mit der Zielsetzung: „die Klimatische Ausgleichs- 

und Wirkräume sowie Luftaustauschbahnen erhalten und klimaangepasst entwickeln“, ökolo-

gisch bewirtschaftet werden sollen (Maßnahmennummer M17). 

Frischluftquellgebiete in Form von Wäldern, die eine klimahygienische Funktion aufweisen, 

sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die nächstgelegenen Waldflächen mit mindestens 200 m 
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Flächenausdehnung in jede Richtung sind westlich, südlich und östlich des Plangebietes vor-

handen. 

Die Knicks und Gehölzstrukturen innerhalb des Plangebietes weisen ebenso, wenn auch in 

geringem Umfang, eine Bedeutung für die klimahygienische Funktion auf. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Grundsätzlich hat die Nutzung erneuerbarer Energien und die Errichtung von Solarthermie-

Freiflächenanlagen einen positiven Einfluss auf das Klima; sie ist insbesondere durch die Um-

stellung von der Nutzung fossiler Brennstoffe auf erneuerbare Energien ein wesentlicher Bei-

trag zur Verbesserung des Klimas.  

Mikroklima 

Im Plangebiet, dessen Flächen bislang als Acker genutzt werden, beeinflusst die Aufstellung 

der Solarkollektoren und Solarmodule die Situation des Mikroklimas. 

 Konstantere und geringere Durchschnittstemperatur unter den Solarkollektoren und So-

larmodule als zwischen den Solarkollektoren; 

 Höhere Durchschnittstemperaturen der Flächen unter den Solarkollektoren und Solar-

module im Verlauf der Nacht als zwischen den Solarkollektoren; 

 Reduzierung der Anteile verdunstungswirksamer Fläche im Plangebiet durch Überde-

ckung und Versiegelung; 

 Konzentration der Versickerung des Niederschlagswassers auf die Flächen zwischen 

den Solarkollektoren und Solarmodulen; 

 Konzentration der Verdunstung auf die Flächen zwischen den Solarkollektoren und So-

larmodulen; 

 Erhöhter Schattenwurf durch die Solarkollektoren und Solarmodule auf den Boden, 

dadurch geringere Verdunstung. 

Die Auswirkungen der Solarkollektoren und Solarmodule auf das Mikroklima im Plangebiet 

lassen sich nicht abschließend bewerten. Es wird davon ausgegangen, dass positive Effekte 

auf die Schutzgüter Klima und Luft überwiegen, da die Fläche allgemein strukturreicher und 

die Verdunstung geringer und konstanter ausfallen wird.  

Auf den Flächen des Sondergebietes SO2 kommt es aufgrund der Versiegelung zu einer nach-

teiligen Veränderung des Mikroklimas, was jedoch in Relation zu den umgebenden klimawirk-

samen Flächen für Solarkollektoren und Solarmodule sowie Gehölz- und Freiflächenstrukturen 

ausgeglichen wird. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass durch die Planung der Zielstellung im Klimaanpas-

sungskonzept der Hansestadt Lübeck, „klimatische Ausgleichs- und Wirkräume sowie Luft-

austauschbahnen erhalten und klimaangepasst zu entwickeln“ Rechnung getragen wird, da 

die Planung positive Auswirkungen auf das Mikroklima hervorruft. Insbesondere durch die Um-

stellung von der Nutzung fossiler Brennstoffe auf erneuerbare Energien wird auch ein wesent-

licher Beitrag zur Verbesserung des globalen Klimas geleistet. 

Rodung 

Um die Erschließung des Plangebietes durch eine Zuwegung zu ermöglichen, ist die Rodung 

von 5,3 m Knick geplant. Diese Rodung stellt in Anbetracht der Ausmaße der vorhandenen 

Gehölzstrukturen im und angrenzend an das Plangebiet keine erheblich nachteilige Auswir-

kung auf die Schutzgüter Klima und Luft dar. 
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c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Schutz von Gehölzstrukturen vor Beeinträchtigungen während der Bauphase 

In der Bauphase sind die Maßnahmen entsprechend DIN 18920 „Vegetationstechnik im Land-

schaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-

nahmen“, Ausgabe 2014-07 zu beachten. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft sind durch die Umset-

zung der Planung nicht absehbar, weshalb keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nach-

teiliger Auswirkungen notwendig werden. 

6.2.2 Schutzgut Wasser 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Gemäß der Bodenübersichtskarte (BÜK200) sind im Plangebiet überwiegend Braunerden bis 

Pseudogleye aus Beckensand z.T. über Beckenschluff vorhanden. Diese sind grundsätzlich 

nicht grundwasserbeeinflusst, sodass davon auszugehen ist, dass das Grundwasser im Plan-

gebiet > 2 m unter Flur ansteht. Eine Bildung von Schichtwasser ist aufgrund der geringen 

Sickerwasserrate möglich. 

Fließende Oberflächengewässer, wie Flüsse und Bäche, sowie stehende Oberflächengewäs-

ser, wie Kleingewässer, sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. Südlich des Plan-

gebietes befindet sich jedoch ein Kleingewässer innerhalb des Ackers. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. Die südliche Grenze des Plange-

bietes weist einen Abstand von 7,30 m zum Kleingewässer auf. 

Zwischen den Solarkollektoren bzw. Solarmodulen sind Abstände von ca. 4,0 m geplant. In 

diesen unversiegelten Abstandsflächen kann Niederschlagswasser ungehindert versickern. 

Aufgrund der schräg aufgestellten Solarkollektoren und Solarmodule kann auch das auf den 

Kollektor- und Moduloberflächen auftreffende Niederschlagswasser ablaufen und versickern. 

Die Solarkollektoren bzw. Solarmodule verfügen ebenso über einen Abstand zueinander, über 

den in geringem Maße ebenfalls Niederschlag ablaufen kann. 

Durch die Neuversiegelungen für Gebäude und Erschließung im Teilgebiet SO2 kommt es zu 

einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss. Dadurch findet eine geringere Versickerung des 

Niederschlagswassers auf den Flächen statt, welches jedoch auf den benachbarten Flächen 

versickern kann. Die seitliche Versickerung wird durch geeignete Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen verbessert. 

Für den frostsicheren Betrieb von Solarthermie-Freiflächenanlagen zirkuliert innerhalb der So-

larkollektoren ein Gemisch aus Wasser und Glykol, welches als wassergefährdender Stoff ein-

gestuft ist. Um nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu vermeiden, sind Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen vorzusehen.  
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c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Versickerung von Oberflächenwasser 

Nicht verdunstetes und nicht verwendetes, gering verschmutztes Oberflächenwasser im Plan-

gebiet, einschließlich das von den Oberflächen der Solarkollektoren und Solarmodulen ablau-

fende Regenwasser, ist im Plangebiet zu versickern. 

Versickerungsfähige Oberflächenmaterialien 

Im Plangebiet sind befestigte Fahrwege wasserdurchlässig auszubilden. Der Oberbau ist 

gleichfalls wasserdurchlässig auszubilden. 

Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um die nachteilige Beeinträchtigung 

des Grundwassers durch austretende Betriebsstoffe zu vermeiden. 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Solarkollektoren - Die wasserrechtlichen Anforderungen der Solarkollektoren werden in § 35 

AwSV geregelt (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 

18.04.2017). Diese sind bei der Errichtung und dem Betrieb der Solarthermieanlage einzuhal-

ten. 

Wärmespeicher - Soweit im Wärmespeicher wassergefährdende Stoffe eingesetzt werden, 

sind die wasserrechtlichen Anforderungen gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG vom 

31.07.2009) und der AwSV einzuhalten. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind durch die Umsetzung der 

Planung nicht absehbar, weshalb keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger 

Auswirkungen notwendig werden. 

6.2.3 Schutzgut Fläche 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Über den derzeitigen Stand hinaus wird fortschreitend wertvoller Boden in Anspruch genom-

men. Für Siedlungs- und Verkehrszwecke wurden in Schleswig-Holstein im Jahr 2019 

1,8 Hektar (3,2 Hektar 2018) täglich in Anspruch genommen. Seit 1992 ist der Anteil dieser 

Nutzungsarten um rund 28 Prozent gestiegen.  

Die Landesregierung will den täglichen Zuwachs von Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2030 

von derzeit 1,8 Hektar auf unter 1,3 Hektar senken. Dies entspricht dem Flächenanteil Schles-

wig-Holsteins an dem bundesweiten Ziel von 30 Hektar pro Tag, das im Rahmen der Nach-

haltigkeitsstrategie 2016 gesetzt wurde. Festgelegt wurde dieses Ziel im LEP. 

Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich im Stadtteil Moisling der Hansestadt 

Lübeck und umfasst eine Fläche von rd. 8,7 ha. Der räumliche Geltungsbereich der 142. Än-

derung des Flächennutzungsplans entspricht nahezu dem Geltungsbereich des Bebauungs-

plans 21.09.00. 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv ackerbaulich genutzt; eine Versiegelung ist nur in Form 

des Oberbüssauer Weges und des Feldweges im Randbereich des Plangebietes vorhanden.  
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Da es sich bei dem Plangebiet um eine unversiegelte landwirtschaftlich genutzte Fläche han-

delt, kommt dem Schutzgut Fläche als natürlichem Medium eine hohe umweltrelevante Be-

deutung zu. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Durch die Umnutzung des Plangebietes hin zu einer Nutzung als Sondergebiet „Solare Strah-

lungsenergie, Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage“ und die hinzukommende Er-

schließung, findet ein Flächenverbrauch einer zuvor für die Landwirtschaft nutzbaren Fläche 

in Folge der Festsetzung der Sondergebiete SO1 und SO2 statt. Weiterhin werden diverse 

Private Grünflächen festgesetzt und bestehende Grünstrukturen durch Festsetzung gesichert. 

Tab. 1: Flächenbilanz Bebauungsplan 21.09.00 

Plangebiet  87.590 m² 

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/  

Photovoltaik-Freiflächenanlage SO1, 1. Bauabschnitt 30.900 m² 

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/  

Photovoltaik-Freiflächenanlage SO1, 2. Bauabschnitt 35.627 m² 

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/  

Photovoltaik-Freiflächenanlage SO2 7.776 m² 

Straßenverkehrsfläche 450 m²  

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
landwirtschaftlicher Verkehr (Anlieger) 40 m²  

Private Grünfläche  

Schutzstreifen Naturbelassener Gehölzfläche SG 260 m² 

Extensive Grünlandnutzung EG 5.383 m² 

Knick, gesetzlich geschützt K 2.447 m² 

Knickschutzstreifen KS 3.328 m² 

Abstandsgrün AG 932 m² 

Naturbelassene Gehölzfläche GN 300 m² 

Naturbelassene Grünfläche NG 137 m² 

 

Im Teilgebiet SO1 kommt es vor allem zu einer Überdeckung von Flächen durch die Solarkol-

lektoren und Solarmodule. Die Solarkollektoren und Solarmodule werden mit einem TreeSys-

tem im Oberboden befestigt, so dass weder Betonfundamente noch tiefgründige Rammungen 

erforderlich werden und sich der Eingriff auf den Oberbodenhorizont beschränkt. Das Gebiet 

ist zudem durch einen Sicherheitszaun eingefasst. Die festgesetzte GRZ von 0,6 ist auf alle 

Haupt- und Nebenanlagen innerhalb des umzäunten Bereiches anzuwenden. 

Das Teilgebiet SO2 enthält die notwendigen Gebäude für den Betrieb der Anlage: einen Wär-

mespeicher, ein Funktionsgebäude sowie Stellplätze und ihre Zufahrten; die GRZ wird mit 0,8 

festgesetzt. 

Die Errichtung der Anlage erfolgt innerhalb von zwei Bauabschnitten. Der zweite Bauabschnitt 

wird unter Berücksichtigung agrarstruktureller Belange bis zur Inanspruchnahme weiterhin 
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ackerbaulich genutzt, um den Eingriff in das Schutzgut Fläche durch Umnutzung zumindest 

zu verzögern. 

Durch die Umsetzung der Planung kommt es insgesamt zu einer Überdeckung und Neuver-

siegelung von Fläche in einem Umfang von 46.281 m². Insgesamt lassen sich dadurch erheb-

lich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche feststellen, die unter Vorsorgege-

sichtspunkten zu beachten und auszugleichen sind. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass für 

die Errichtung der Solar-Freiflächenanlage im Teilgebiet SO1 keine Vollversiegelungen erfor-

derlich sind, wodurch das Schutzgut Fläche erheblich nachteiliger betroffen wäre. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Rückbauverpflichtung 

Nach Beendigung der Nutzungsdauer sind die baulichen Anlagen vollständig zurückzubauen 

(einschließlich der Fundamente, ggf. verbauter Erdkabel- und Erdleitungen, etc.) und alle 

durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage entstandenen nachteiligen Auswirkungen 

rückstandslos zu beseitigen. Der Rückbau wird durch entsprechend verpflichtende Regelun-

gen in einem städtebaulichen Vertrag sichergestellt.  

Landwirtschaftliche Nutzung der Fläche des 2. Bauabschnitts 

Die Möglichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche des 2. Bauabschnitts ist in Be-

rücksichtigung agrarstruktureller Belange bis zur Umsetzung des 2. Bauabschnitts sicherzu-

stellen. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Flä-

che werden multifunktional mit den Maßnahmen zum Ausgleich der erheblich nachteiligen 

Auswirkungen für das Schutzgut Boden bilanziert. 

6.2.4 Schutzgut Boden 

a)  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich von glaziofluviatilen Ablagerungen, entstanden aus 

der Weichselkaltzeit. Das Gelände innerhalb des Plangebiets ist überwiegend eben ausge-

prägt mit Höhen zwischen 12,60 – 13,00 m ü.NHN. Bereichsweise sind lediglich kleine Boden-

wellen mit rd. 14,60 m ü.NHN vorhanden. Gemäß der Bodenübersichtskarte (BÜK200) sind 

im Plangebiet überwiegend Braunerden bis Pseudogleye aus Beckensand z.T. über Becken-

schluff vorhanden. 

Bodenfunktionen  

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen so-

wie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 

werden (§1 BBodSchG). Das BBodSchG unterscheidet in § 2 Absatz 2 folgende wichtige 

Funktionen des Bodens (A-C):  

Natürliche Bodenfunktionen (A)  

Der Boden nimmt eine Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, 

Pflanzen und Bodenorganismen ein, die sich über besondere Standorteigenschaften und die 
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Ertragsfähigkeit (Bodenfruchtbarkeit) definieren. Für Teile des Plangebietes ist gemäß ME-

KUN SH (2022)1 eine mittlere Ertragsfähigkeit dargestellt. Für den Rest des Plangebietes, bei 

dem keine Werte vorliegen, wird nachfolgend von dem gleichen Wert ausgegangen. 

Der Boden ist Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nähr-

stoffkreisläufen und nimmt dadurch eine Regelungsfunktion im Wasser- und Stoffhaushalt ein. 

Die Funktion wird über das Wasserrückhaltevermögen (Feldkapazität im Effektiven Wurzel-

raum FKWe) des Bodens beschrieben. Je niedriger die Feldkapazität ist, desto weniger Was-

ser kann durch den Boden in niederschlagsreichen Zeiten zurückgehalten und in nieder-

schlagsarmen Zeiten teilweise wieder bereitgestellt werden und desto schneller kommt es in 

niederschlagsreichen Zeiten zur Versickerung, d.h. zur Grundwasserneubildung. Für das 

Plangebiet ist gem. MEKUN SH (2022)2 eine mittlere Feldkapazität ermittelt worden. Für den 

Rest des Plangebietes, bei dem keine Werte vorliegen, wird nachfolgend von dem gleichen 

Wert ausgegangen. 

Der Boden ist Abbau- und Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-

, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften und trägt so insbesondere auch zum Schutz 

des Grundwassers bei. Der Boden filtert beispielsweise Schwermetalle, organische Schad-

stoffe und versauernd wirkende Einträge. Maßgeblich zur Erfüllung dieser Funktion sind die 

Kationenaustauschkapazität und die Luftkapazität des Bodens. Die Filterwirkung ist in feinkör-

nigem Bodenmaterial mit geringer Luftkapazität am größten, wie z.B. in der Marsch und im 

Östlichen Hügelland, und in grobkörnigem Bodenmaterial mit hoher Luftkapazität am gerings-

ten, wie z.B. in der Vorgeest. Entsprechende Daten sind unter dem Begriff „Gesamtfilterwir-

kung“ über das Umweltportal SH abrufbar. So wird für einen Teil des Plangebietes eine mittlere 

Gesamtfilterwirkung angegeben. Für den Rest des Plangebietes, bei dem keine Werte vorlie-

gen, wird nachfolgend von dem gleichen Wert ausgegangen. 

Funktionen als „Archiv der Natur- und Kulturgeschichte“ (B)  

Der Boden im Plangebiet weist eine Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

auf. Dieser Sachverhalt wird unter dem Schutzgut „Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“ 

beschrieben. 

Nutzungsfunktionen (C)  

In seiner Nutzungsfunktion dient der Boden dem Menschen als Rohstofflagerstätte, Fläche für 

Siedlung und Erholung, Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, Standort für 

sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen und als Fläche für den Verkehr sowie die 

Ver- und Entsorgung. 

Der Boden im Plangebiet weist eine Nutzungsfunktion als Standort für die Landwirtschaft auf. 

Dieser Sachverhalt wird unter dem Schutzgut Fläche beschrieben. 

Altlasten 

Gemäß Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde vom 25.11.2022 liegen derzeit 

keine Hinweise auf altlastenrelevante Nutzungen, Altablagerungen oder sonstige Verunreini-

gungen des Untergrundes im Plangebiet vor.  

                                                

1 MEKUN SH; Umweltportal Schleswig-Holstein, Kiel, abgerufen am 05.07.2022, aktualisiert am 10.07.2022 
2 ebd. 
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b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Die Errichtung einer Freiflächenanlage für Solarthermie/Photovoltaik und der notwendigen Ne-

benanlagen, wie der Wärmespeicher und das Funktionsgebäude, rufen bei Umsetzung erheb-

liche nachteilige Auswirkungen für die Bodenfunktionen hervor, bspw. in Form von Überde-

ckung, Versiegelung, Abgrabungen oder Aufschüttungen. Dadurch werden sowohl Maßnah-

men zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen als auch Maßnahmen zum 

Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen notwendig.  

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage SO1 

Im Sondergebiet SO1 mit einer Flächengröße von 66.527 m² und bei einer GRZ von 0,60 er-

geben sich eine zulässige Überdeckung und Versiegelung der Fläche durch Solarkollektoren 

und Solarmodule von 39.916 m². Durch die GRZ werden alle Nebenanlagen wie Zuwegungen, 

Kabelverbindungen, Schaltkästen usw. innerhalb des umzäunten Bereiches erfasst. 

Tab. 2: Ermittlung der Überdeckung und Neuversiegelung Sondergebiet SO1 

Flächenart 
Fläche 

(m²) 
GRZ 

Fläche Überdeckung und teil-
weise Neuversiegelung (m²) 

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarther-
mie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage SO1 (1. Bau-
abschnitt) 30.900  0,60  18.540  

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarther-
mie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage SO1 (2. Bau-
abschnitt) 35.627  0,60  21.376  

 

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage SO2  

Die Neuversiegelung für das 7.776 m² große Sondergebiet SO2 mit einer festgesetzten GRZ 

von 0,8 zzgl. 40 m² Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung und 104 m² Straßenver-

kehrsfläche entspricht insgesamt einer Fläche von 6.365 m². 

Tab. 3: Ermittlung der Neuversiegelung Sondergebiet SO2 

Flächenart 
Fläche 

(m²) 
GRZ Fläche Neuversiegelung (m²) 

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarther-
mie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage SO2 

7.776  0,80  6.221  

Straßenverkehrsfläche 104 1,00 104 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
landwirtschaftlicher Verkehr (Anlieger) 

40  1,00  40  

Überdeckung und Neuversiegelung 

Insgesamt beläuft sich die Fläche für Überdeckung und Neuversiegelung auf 46.281 m².  

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Bodenkundliche Baubegleitung 

Bodenkundliche Baubegleitung durch fachkundige Personen zur Überwachung der Einhaltung 

der DIN 19731 und DIN 18915 (Anforderungen an den Ausbau und die Zwischenlagerung von 
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Bodenaushub) zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen auf die natürlichen Bodenfunktio-

nen sowie die Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Versickerungsfähige Oberflächenmaterialien 

Innerhalb des Sondergebietes SO2 sind Wegeflächen und Stellplätze mit ihren Zufahrten im 

Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO mit wasser- und luftdurchlässigen Belägen oder mit 

Pflastersteinen mit dränfähigen Pflasterfugen herzustellen. 

Bodenschutz 

Mit dem Boden als endlicher Ressource ist sparsam umzugehen (§ 1a Abs. 2 BauGB), der 

Mutterboden ist zu schützen (§ 202 BauGB). Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 

Grundstück ist nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) dazu verpflichtet, Vorsorge 

gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen nach § 2 Abs. 3 BBodSchG zu treffen. 

Bei Baumaßnahmen sind Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen zum Schutz des Bodens ge-

mäß DIN 19639 zu berücksichtigen.  

Kampfmittel 

Der Kampfmittelräumdienst des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 

Schleswig-Holstein hat im Plangebiet des Bebauungsplans das Flurstück 17/9, Flur 6 auf 

Kampfmittelbelastung überprüft. Im Ergebnis wurden im Nordosten des Flurstücks Kampfmit-

telverdachtsflächen festgestellt. Auf diesen Verdachtsflächen sind Sondierungsmaßnahmen 

durchzuführen. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage SO1 

Die naturschutzfachliche Eingriffsbewertung und -bilanzierung erfolgt für das Sondergebiet 

SO1 gemäß dem Gemeinsamen Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von großflächigen 

Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“3 vom 01.09.2021. 

Für die Anlagenteile innerhalb des umzäunten Bereichs (Fundamente, Leitungen, Kollektoren 

bzw. Module etc.) sind gemäß Erlass Kompensationsmaßnahmen zur Einbindung der Anlagen 

in die Landschaft und zum Ausgleich bzw. Ersatz betroffener Funktionen des Naturhaushalts 

im Verhältnis von 1:0,25 herzustellen. 

Bei vollständiger Umsetzung der im Erlass definierten naturschutzfachlichen Anforderungen 

an die Ausgestaltung von Solar-Freiflächenanlagen kann eine Reduzierung der Kompensati-

onsanforderung bis auf den Faktor 1:0,1 erfolgen. Durch die Einhaltung der im Folgenden auf-

gelisteten Planungsempfehlungen erfolgt im Plangebiet eine Reduzierung des Kompensati-

onsfaktors auf 0,2:  

 Kompakte Anordnung der Modulreihen 

 Größe des Plangebietes unter 20 ha 

 GRZ von 0,6, bei großen Reihenabständen von 4,00 m 

 Abstand der Unterkante der Module zur Geländeoberkante mind. 30 cm zur Ermögli-

chung von Streulichteinfall auf den Boden 

 Kein großflächiger Bodenauftrag/-abtrag. 

 Extensive Schafbeweidung oder extensive Mahd 

 Abstand der Zaununterkante 20 cm zur Geländeoberkante 

                                                

3 MILIG und MELUND (2021): Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbe-

reich, Kiel, 01.09.2021 
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 Keine großflächige Nivellierung der Fläche 

 Vermeidung von Versiegelung durch Gründung der Kollektoren und Module über das 

TreeSystem 

 Versickerungsfähige Oberflächenmaterialien 

 Verzicht auf chemische Reinigungsmittel und Verzicht auf Düngung der Flächen 

 Beachtung der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-

fen (§ 35 AwSV) 

Tab. 4: Bilanzierung Sondergebiet SO1 

Flächenart Fläche 
(m²) 

GRZ Überdeckung, teil-
weise Versiegelung 

(m²) 

Kompensations-
faktor 

Ergebnis 
(m²) 

Sondergebiet Solarthermie-
/Photovoltaik-Freiflächenanlage 
SO1 (1. Bauabschnitt) 30.900  0,60  18.540  0,20 3.708 

Sondergebiet Solarthermie-
/Photovoltaik-Freiflächenanlage 
SO1 (2. Bauabschnitt) 35.627 0,60 21.376 0,20 4.275 

  
 Kompensationserfordernis 7.983  

 

Das Ausgleichserfordernis für das Sondergebiet SO1, das durch Eingriffe in den Boden her-

vorgerufen wird, beläuft sich auf 7.983 m². 

Sondergebiet Solare Strahlungsenergie, Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage SO2 

Die naturschutzfachliche Eingriffsbewertung und -bilanzierung erfolgt für das Sondergebiet 

SO2 gemäß den Hinweisen „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Bau-

recht“4 und der dazugehörigen Anlage „Hinweise zur Anwendung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“5 aus dem Runderlass des Ministeriums 

für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 09.12.2013. 

Nach der Ermittlung und Bewertung von erheblich nachteiligen Auswirkungen durch die ge-

planten Eingriffe sind gemäß Anlage zum Erlass im Plangebiet des Bebauungsplans 21.09.00 

bezüglich des Schutzgutes Boden, Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 

betroffen, da die Neuversiegelung auf intensiv genutzter landwirtschaftlicher Nutzfläche statt-

findet. Weiterhin liegt der mittlere Flurabstand des Grundwassers bei über 2 m unter Gelände-

oberkante, die Bodenart ist naturraumtypisch und das Plangebiet liegt außerhalb des landes-

weiten Biotopverbunds gemäß § 21 BNatSchG.  

Der Ausgleich von Boden kann über eine Bodenentsiegelung und Wiederherstellung der na-

türlichen Bodenfunktionen vorgenommen werden. Ist dies nicht möglich, kann im Verhältnis 

1:0,5 für Vollversiegelung und 1:0,3 für wasserdurchlässige Flächenarten ausgeglichen wer-

den, in dem eine landwirtschaftliche Fläche aus der Nutzung genommen und bspw. zu einem 

naturnahen Biotop entwickelt wird. Bei der Entwicklung höherwertiger Flächen oder einer Ex-

tensivierung der Nutzung erhöhen sich die Verhältniszahlen. Eine Ermäßigung des ermittelten 

Flächenbedarfs kann unter besonderen Bedingungen vorgenommen werden. 

                                                

4 MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, Kiel, 09.12.2013 
5 MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - Anlage: Hinweise zur 

Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung, Kiel, 09.12.2013 
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Die zuvor ermittelte Neuversiegelung von Flächen, die in Folge der Umsetzung der Planung 

zu erwarten ist, wird in nachfolgender Tabelle dargestellt und entsprechend mit einem Aus-

gleichsfaktor verrechnet, um das Ausgleichserfordernis (m²) zu ermitteln. 

Tab. 5: Bilanzierung Sondergebiet SO2 

Flächenart Fläche 
(m²) 

GRZ Fläche Neuversie-
gelung 

(m²) 

Kompensations-
faktor 

Ergebnis 
(m²) 

Sondergebiet Solare Strah-
lungsenergie, Solarthermie-/ 
Photovoltaik-Freiflächenanlage 
SO2 7.776  0,80  6.221  0,50 3.111  

Straßenverkehrsfläche 104 1,00 104 0,50 52 

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung landwirt-
schaftlicher Verkehr (Anlieger)  40  1,00  40  0,50 20  
  

Kompensationserfordernis 3.183  

 

Das Ausgleichserfordernis für das Sondergebiet SO2 und die Erschließung, das durch Ein-

griffe in den Boden hervorgerufen wird, beläuft sich auf 3.183 m². 

Ausgleich 

Die Ausgleichsbedarfe für den Boden belaufen sich für das Sondergebiet SO1 auf 7.983 m² 

und für das Sondergebiet SO 02 auf 3.183 m². Dadurch ergibt sich ein Gesamtkompensati-

onserfordernis von 11.166 m². 

Der Ausgleich für das Schutzgut Boden erfolgt zum einen westlich angrenzend an das Son-

dergebiet SO1 auf den privaten Grünflächen "Extensive Grünlandnutzung", "Abstandsgrün" 

und einer Teilfläche des nördlichen Knickschutzstreifens, die u.a. den Waldabstand von 30 m 

kennzeichnen. Über diese Flächen werden 6.430 m² Ausgleich für das Schutzgut Boden er-

bracht. 

Zum anderen erfolgt der verbleibende Ausgleich südlich des Plangebietes auf den angrenzen-

den bisher intensiv ackerbaulich genutzten Flächen multifunktional mit der artenschutzrechtli-

chen Ausgleichsmaßnahme CEF1 (Brutvögel: Ersatzhabitate bzw. Habitataufwertung). Die ar-

tenschutzrechtliche Ausgleichsfläche mit einer Gesamtgröße von 1,5 ha wird durch den Aus-

gleich für den Naturhaushalt auf 4.736 m² in Anspruch genommen. 

6.2.5 Schutzgut Tiere 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Zur Ermittlung des Bestands wurde eine faunistische Potenzialanalyse6 für ausgewählten Ar-

ten(-gruppen) vorgenommen. Dies ist ein Verfahren zur Einschätzung der möglichen aktuellen 

faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Berücksichtigung der lokalen Besonder-

heiten, der Umgebung und der vorhandenen Beeinträchtigungen. Es wurden insbesondere die 

in diesem Fall artenschutzrechtlich bedeutsamen europäischen Vogelarten und Arten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie betrachtet, aber auch weitere national oder nicht geschützte Ar-

ten(-gruppen). 

                                                

6 BBS-Umwelt (2022): Bebauungsplan 21.09.00 „Moisling Süd/ Solarpark“ – Artenschutzrechtliche Prüfung – Po-

tenzialanalyse, Kiel, 14.07.2022 
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Die potenziell vorkommenden Tierarten wurden aus der Literatur und angestellten Kartierun-

gen in vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ihrer Vernet-

zung und des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna ge-

zogen. Die Grundlage für die Bewertung bilden Geländebegehungen im April und Juli 2022.  

Es erfolgte weiterhin eine artbezogene Revierkartierung (Feldlerchenkartierung) mit insgesamt 

drei Begehungen zwischen April und Ende Juni 2022. Dabei wurden singende Feldlerchen 

(Flug- und Bodengesang) erfasst und nach fütternden Alttieren Ausschau gehalten. 

Betrachtungs- und Wirkraum 

Die Charakterisierung des Betrachtungsraums erfolgt durch Beschreibung der Landschafts-

elemente und dient zur Einschätzung der aktuellen faunistischen Besiedlung im Betrachtungs-

raum. Anhand der Landschaftselemente, der Biotopstrukturen und ihrer Vernetzung wurden 

Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna gezogen. Die Grundlage für die Bewer-

tung bilden Geländebegehungen zwischen April und Juni 2022 sowie die Biotoptypenkartie-

rung zum Bebauungsplan. Innerhalb des Betrachtungsraumes wird eine Abgrenzung der Wirk-

räume vorgenommen. Die direkten Wirkungen (Flächeninanspruchnahme) der Bauphase sind 

auf den Geltungsbereich begrenzt. Die indirekten Wirkungen (Lärm, Licht, optische Störungen) 

können über diesen Bereich hinausreichen. 

 
Abb. 6: Betrachtungsraum und Wirkräume der zu erwartenden Wirkfaktoren (Lärm und optische 

Einflüsse während der Bau- und Betriebsphase.  

 

 Schwarze Strichlinie  =  Geltungsbereich B-Plan (Flächeninanspruchnahme); 

 Betrachtungsraum  =  Orange Umgrenzung;  

 Indirekter Wirkraum  =  Gelbe Umgrenzung;  

 Gelber Pfeil  =  Indirekte Wirkungen ausgehend von der Flächeninanspruchnahme;  

 Weißer Pfeil  =  Indirekte Wirkungen ausgehend von bestehenden Straßen & Sied-
lungsstrukturen (Vorbelastung) 
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Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Fledermäuse  

Betrachtungsraum 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarte (MELUND 2020) kommen die Fledermausarten Gro-

ßer Abendsegler, Braunes Langohr, Breitflügel-, Fransen-, Mücken-, Rauhaut-, Wasser- und 

Zwergfledermaus potenziell im Betrachtungsraum vor. Die Gehölzstrukturen in den Gärten 

nördlich der Bahnstrecke, der Baumbestand der Bahnböschungen sowie alle Knicks, Feldhe-

cken und Feldgehölze innerhalb des Betrachtungsraums bieten bei entsprechendem Stamm-

durchmesser der Gehölze geeignete Quartiersmöglichkeiten für Fledermäuse. Die Gehölze 

entlang der Bahnstrecke stellen geeignete Leitstrukturen für Fledermäuse dar, über die die 

Fledermäuse zu ihren Nahrungsflächen gelangen. Geeignete Nahrungsflächen mit höherer 

Bedeutung sind im Betrachtungsraum vor allem westlich und östlich des Plangebietes vorhan-

den. Die Siedlungsstruktur nördlich der Bahnstrecke bietet ebenfalls verschiedene Quartiers-

möglichkeiten für Fledermäuse. 

Wirkraum 

Eine Überprüfung der Quartierseignung der Gehölze erfolgte innerhalb der Flächeninan-

spruchnahme, innerhalb des indirekten Wirkraums jedoch nicht. Daher muss eine Quartier-

seignung der vorhandenen Bäume im indirekten Wirkraum bei entsprechendem Stammdurch-

messer gem. LBV-SH (2020) angenommen werden:  

 Eignung als Winterquartier: Gehölze mit einem Stammdurchmesser > 50 cm  

 Eignung als Wochenstube: Gehölze mit einem Stammdurchmesser > 30 cm  

Der Bereich der Flächeninanspruchnahme weist keine Quartierseignung mit Wochenstuben 

bzw. Winterquartierseignung für Fledermäuse auf. Im Knick der Flächeninanspruchnahme 

sind lediglich Tagesverstecke während des Sommers zu erwarten. Bis auf die Breitflügelfle-

dermaus können alle genannten Arten in den innerhalb des Wirkraums vorkommenden grö-

ßeren Gehölzen potenzielle Quartiere (Winter- und Sommerquartiere) beziehen. Gebäude mit 

Quartiersmöglichkeiten sind im definierten Wirkraum nicht vorhanden.  

Die Gehölze entlang der Bahnstrecke stellen Leitstrukturen für Fledermäuse dar, ebenfalls 

sind dort potenziell sowohl Sommer- als auch Winterquartiere vorhanden. 

Jagdgebiete mit höherer Bedeutung für Fledermäuse sind im Wirkraum v.a. westlich als auch 

östlich des Plangebietes im Umfeld der Stillgewässer vorhanden. Der Acker der Flächeninan-

spruchnahme weist keine Bedeutung als Nahrungshabitat auf. 

Weitere Säugetiere nach Anhang IV FFH-RL  

Betrachtungsraum 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarte (MELUND 2020) kommen die Haselmaus und der 

Fischotter potenziell im Betrachtungsraum vor. Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten 

können Vorkommen aufgrund ihres Verbreitungsgebietes (Birkenmaus, Biber etc.) ausge-

schlossen werden.  

Für die Haselmaus stellen v.a. die Knicks und Feldhecken sowie die Gehölze entlang der 

Bahnböschung geeignete Habitate dar. Durch die WinArt-Daten des Landes S-H (Abfrage: 

Mai 2022) sind keine Nachweise der Haselmaus innerhalb des Betrachtungsraums belegt. Sie 

wurde außerhalb des Betrachtungsraums entlang der A 1 in einer Entfernung von mindestens 

3 km und an der L 92 in einer Entfernung von 4 km nachgewiesen.  
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Die gebietseigenen Gehölze des Geltungsbereichs können trotz fehlender Nachweise durch 

die WinArt-Daten eine Bedeutung für die Haselmaus besitzen. Auch im indirekten Wirkraum 

kann die Art in allen Knicks und Feldhecken vorkommen.  

Wirkraum 

Ein Vorkommen des Fischotters wird aufgrund der Strukturarmut und fehlender Fließgewässer 

ausgeschlossen. Nachweise durch die WinArt-Daten liegen südlich des Betrachtungsraums 

an der Grienau in einer Entfernung von ca. 600 m.  

Aufgrund fehlender Habitateignung ist der Fischotter innerhalb des gesamten Wirkraums (Flä-

cheninanspruchnahme und indirekter Wirkraum) auszuschließen. 

Amphibien und Reptilien  

Betrachtungsraum 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarte (LANU 2005, FÖAG 2018, MELUND 2020) können 

der Kammmolch der Laubfrosch und der Moorfrosch sowie die Zauneidechse potenziell im 

Betrachtungsraum vorkommen. Im Westen und Osten sind geeignete Laichgewässer für die 

drei genannten Arten mit Verbindung zu geeigneten terrestrischen Landlebensräumen vorhan-

den. Auch nördlich der Bahnstrecke ist im Westen ein Stillgewässer vorhanden, dass für den 

Kammmolch von Bedeutung sein kann. 

Die Zauneidechse kann potenziell an der Bahnstrecke vorkommen. Sie wird aufgrund fehlen-

der Habitateignung und aufgrund fehlender Nachweise durch die WinArt-Daten des Landes 

Schl.-H. im übrigen Betrachtungsraums ausgeschlossen.  

Für die weiteren Anhang IV Amphiben und Reptilien können Vorkommen aufgrund ihres Ver-

breitungsgebietes oder aufgrund fehlender Habitatbedingungen (Kreuzkröte, Wechselkröte 

etc.) ausgeschlossen werden. 

Wirkraum 

Die drei genannten Arten können im Westen und Osten potenziell im indirekten Wirkraum vor-

kommen. Ein Vorkommen im Bereich der Flächeninanspruchnahme wird dagegen ausge-

schlossen, da der Acker keine Eignung als Landlebensraum für die genannten Arten aufweist. 

Aus diesem Grund wird dem isolierten Kleingewässer innerhalb der Ackerfläche eine Eignung 

als Laichgewässer für die genannten Arten abgesprochen.  

Sonstige Anhang IV-Arten  

Betrachtungsraum 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarte (MELUND 2020) kommt der Heldbock potenziell im 

Betrachtungsraum vor. Der Heldbock kann in alten Bäumen im Bereich der vorhandenen Ge-

hölze im gesamten Betrachtungsraum vorkommen. Nachweise durch die WinArt-Daten des 

Landes S-H befinden sich nordöstlich in einer Entfernung von ca. 1,7 km. Weitere Käfer nach 

Anhang IV werden im Betrachtungsraum aufgrund ihrer aktuellen Verbreitung nicht erwartet.  

Ein Vorkommen von Libellen nach Anhang IV FFH-RL wird aufgrund der aktuellen Verbreitung 

ausgeschlossen. Die Große Moosjunger und die Grüne Mosaikjungfer werden aufgrund feh-

lender Habitateignung im gesamten Betrachtungsraum ausgeschlossen.  

Der Nachtkerzenschwärmer kann aufgrund seiner aktuellen Verbreitung innerhalb des be-

trachteten Betrachtungsraums ebenfalls ausgeschlossen werden (MELUND 2020).  

Nachweise weiterer Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht vorhanden.  
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Wirkraum 

Ein Vorkommen des Heldbocks kann im indirekten Wirkraum in den Bäumen entlang der 

Bahnstrecke sowie in alten Bäumen westlich und östlich des Plangebietes nicht gänzlich aus-

geschlossen werden. Alter Baumbestand mit hohen Alt- und Totholzanteilen ist im Geltungs-

bereich nicht vorhanden, sodass der Heldbock im Bereich der direkten Flächeninanspruch-

nahme ausgeschlossen wird. 

Europäische Vogelarten  

Brutvögel 

Betrachtungsraum  

Der Betrachtungsraum bietet einer Vielzahl heimischer Brutvögel Lebens- und Fortpflanzungs-

stätten. Neben typischen Arten der Siedlungsbiotope ist v. a. mit Gehölzbrütern zu rechnen. 

Die Gehölze entlang der Bahnstrecke, die strukturreicheren Gärten nördlich der Bahnstrecke 

sowie sämtliche Knicks, Feldhecken und Feldgehölze können als Brut- und Lebensstätte für 

eine Vielzahl typischer, auch anspruchsvollerer Gehölzbrüter dienen; so sind neben verschie-

denen Spechten (z. B. Bunt- und Grünspecht) und Meisen (Kohl-, Blau-, Sumpf-, und 

Schwanzmeise) auch Greifvögel (Mäusebussard etc.), diverse Singvögel (z. B. Gartenrot-

schwanz, Mönchsgrasmücke, Stieglitz, Grünfink etc.) zu erwarten. In älterem Baumbestand 

kann auch der Waldkauz innerhalb des Betrachtungsraums auftreten.  

Auch typische Arten der bodennahen Staudenfluren wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp etc. 

finden in den diversen Gebüschen und Staudenfluren und in den Gärten der Siedlungsstruktur 

günstige Brutbedingungen.  

Die weiträumige Ackerfläche bietet eine Habitateignung für Offenlandbrüter wie die Feldlerche 

oder die Wiesenschafstelze. Im Rahmen einer Feldlerchen Kartierung wurde im Jahr 2022 ein 

Brutpaar der Feldlerche auf der nördlichen Teilfläche des Ackers festgestellt. Als Nebenbe-

obachtung wurden einmalig warnende Altvögel des Flussregenpfeifers registriert, was nach 

Südbeck et al. (2005) als Brutverdacht gilt.  

Die Gebäude innerhalb des Betrachtungsraums bieten zahlreiche Brutmöglichkeiten für in und 

an Gebäuden brütende Vogelarten wie z. B. Hausrotschwanz, Dohle, Grauschnäpper, Bach-

stelze, verschiedene Meisenarten, Feld- und Haussperling etc. Auch Rauch- und Mehlschwal-

ben sowie Mauersegler können innerhalb der Ortschaft nördlich der Bahnstrecke vorkommen.  

Brutvögel der Binnengewässer und Röhrichtbrüter können v.a. in den westlich und östlich ge-

legenen Stillgewässern vorkommen, z.B. Stockente, Blessralle, Teichralle, Graugans, etc.  

Wirkraum 

Im Bereich der Flächeninanspruchnahme kommen je 1 Brut-Paar (BP) von Feldlerche und 

Flussregenpfeifer vor. Die Wiesenschafstelze ist als Potenzial anzunehmen, es wird das Vor-

kommen eines Brut-Paars vorausgesetzt. Weiterhin ist im direkten und indirekten Wirkraum 

vor allem mit typischen Arten der Gehölze zu rechnen. Die gebietseigenen sowie angrenzende 

Gehölze im indirekten Wirkraum können als Brut- und Lebensstätte für eine Vielzahl typischer 

Gehölzbrüter dienen; so sind neben verschiedenen Spechten (z. B. Bunt- und Grünspecht) 

und Meisen (Kohl-, Blau-, und Schwanzmeise) diverse Singvögel (z. B. Amsel, Gartenrot-

schwanz, Mönchsgrasmücke, Girlitz, Grünfink etc.) zu erwarten. Auch typische Arten der bo-

dennahen Staudenfluren wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp etc. finden in den diversen Ge-

büschen und Staudenfluren innerhalb des gesamten Wirkraums günstige Brutbedingungen.  

In dem Kleingewässer im indirekten Wirkraum südlich des Plangebietes können Brutvögel der 

Binnengewässer vorkommen, z.B. Stockente oder Blässhuhn.  
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Alle potenziell vorkommenden Arten sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entneh-

men.  

Rastvögel  

Von einer landesweiten Bedeutung ist auszugehen, wenn in einem Gebiet regelmäßig 2 % 

des landesweiten Rastbestandes einer jeweiligen Art in Schleswig-Holstein rasten (LBV-SH / 

AfPE 2016). Es liegen keine aktuellen Hinweise vor, dass innerhalb des Betrachtungsraums 

Rastbestände vorkommen, die diese Kriterien erfüllen. Eine Bedeutung des Betrachtungs-

raums für Rastvögel ist somit nicht gegeben. 

Weitere National oder nicht geschützte Arten(-Gruppen)  

Amphibien und Reptilien  

Laichgewässer sind im definierten Wirkraum südlich des Plangebietes vorhanden. Hier sind 

z.B. Grasfrosch, Erdkröte und Teichmolch nicht gänzlich ausgeschlossen. Innerhalb des indi-

rekten Wirkraums ist im Bereich von Gehölzstrukturen auch mit terrestrischen Teilhabitaten 

national geschützter Arten wie Erdkröte, Teichmolch und Grasfrosch zu rechnen. Im Bereich 

der Flächeninanspruchnahme sind lediglich migrierende Einzelindividuen während der Wan-

derzeit zu erwarten. Darüber hinaus können Waldeidechse und Blindschleiche entlang von 

Saumstrukturen innerhalb des Wirkraums vorkommen. Diese Arten werden im Bereich der 

Flächeninanspruchnahme ausgeschlossen. Aufgrund fehlender Habitateignung auf dem Ge-

lände des Plangebietes ist lediglich eine allgemeine Bedeutung für Amphibien und Reptilien 

festzustellen. Im indirekten Wirkraum im Osten und v.a. im Westen ist eine höhere Bedeutung 

festzustellen.  

Säugetiere  

Es sind Vorkommen teilweise national geschützter (Klein)Säuger wie etwa Eichhörnchen oder 

Igel sowohl in Gehölzen im Bereich der Flächeninanspruchnahme als auch innerhalb des in-

direkten Wirkraums vorauszusetzen. Die Ackerfläche hat keine Bedeutung für Säugetiere. Der 

Wirkraum hat insgesamt keine besondere Bedeutung für Säugetiere.  

Insekten 

Der Bereich der Flächeninanspruchnahme stellt potenziell geeignete Habitate für u.a. Laufkä-

fer dar. Auch in umliegenden Bäumen können euryöke Arten vorkommen. Innerhalb des indi-

rekten Wirkraums sind in blütenreicheren Teilbereichen entlang von Saumstrukturen sowie im 

Osten und Westen verschiedene Heuschrecken, Wildbienen und Schmetterlinge vorauszuset-

zen. Es ist eine allgemeine Bedeutung des Wirkraums für Insekten festzustellen, besondere 

Standortbedingungen, wie sandige magere und trockenwarme Flächen sind nicht vorhanden.  

Weichtiere 

Im indirekten Wirkraum ist das Vorkommen verschiedener Schnecken, z.B. der Weinberg-

schnecke anzunehmen. Der Bereich der Flächeninanspruchnahme hat keine besondere Be-

deutung für Weichtiere. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden die durch das Vorhaben 

entstehenden Wirkfaktoren (potenziellen Wirkungen) aufgeführt. Das Projekt verursacht un-

terschiedliche Wirkungen, die Veränderungen der Umwelt im vom Vorhaben betroffenen 

Raum zur Folge haben können. Diese Wirkungen, die entsprechend ihren Ursachen auch den 

verschiedenen Phasen des Vorhabens zugeordnet werden können, sind z.T. dauerhaft, z.T. 

regelmäßig wiederkehrend und z.T. zeitlich begrenzt. Nachfolgend werden die wesentlichen 

vorhabenbedingten Wirkfaktoren näher betrachtet. 
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Baubedingte Wirkfaktoren 

Baufeldfreimachung / Baustellenbetrieb - Im Rahmen der Bauarbeiten finden Eingriffe in inten-

siv genutzte Ackerfläche, Bodenbewegungen und weitere Bautätigkeiten statt. Mit der Er-

schließung wird die Zufahrt zur Betriebsfläche hergestellt.  

Während der Bauzeit sind Beeinträchtigungen durch Lärm, v.a. durch Baumaschinen, und op-

tische Wirkungen/ Licht (Bewegung durch Fahrzeuge, Maschinen und Menschen) zu erwarten. 

Durch die veränderte Landnutzung kann es für bestimmte Arten(-gruppen) zu einem Verlust 

oder einer Beeinträchtigung ihrer Lebensräume kommen. 

Durch die Anlage geschotterter Zufahrten bzw. Baustellenstraßen, Lager- und Abstellflächen 

kommt es ggf. zu einer Teilversiegelung von Boden. Durch den Einsatz schwerer Bau- und 

Transporterfahrzeuge kann es zu einer Bodenverdichtung kommen. Durch ggf. kleinräumige 

Geländemodellierungen ist eine Bodenumlagerung und -durchmischung möglich. Außerdem 

sind durch den Baustellenverkehr und die Durchführung von Bauarbeiten Erschütterungen und 

stoffliche Emissionen zu erwarten.  

Die genannten Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Um-

gebung des Geltungsbereichs beschränkt. 

Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme - Anlagebedingt wird intensiv genutzte Ackerfläche auf einer Fläche 

von ca. 7,8 ha aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen und zu einem extensiven 

Grünland entwickelt, auf dem die Solarmodule errichtet werden. Durch Betriebsgebäude und 

Wärmespeicher sowie durch Wartungswege kommt es zu einer Bodenversiegelung. Die Zu-

fahrt erfolgt über den Oberbüssauer Weg.  

Überdeckung von Boden durch die Solarmodule - Die Solarmodule werden in Reihen aufge-

stellt. Dadurch kommt es zu einer Überdeckung des Bodens, was zu einer Beschattung führt 

und wodurch es zu einer Veränderung des Bodenwasserhaushaltes (z.B. kleinräumige Aus-

trocknung) und ggf. zu einer Bodenerosion kommen kann. Auch Veränderungen in der Vege-

tationsstruktur sind dadurch kleinflächig zu erwarten.  

Visuelle Wirkungen (Silhouetteneffekt, optische Störungen, Lichtreflexe, Spiegelungen) - Der 

Solarpark hat verschiedene visuelle und optische Emissionen zur Folge. Zu nennen sind hier 

v.a. der Silhouetteneffekt (ggf. Scheucheffekt bzw. Meideverhalten) sowie die Lichtreflexion 

an spiegelnden Oberflächen wie Metallkonstruktionen (Irritationswirkung, Attraktionswirkung, 

Kollision). Die Solarmodule werden zur Entspiegelung mit einer Antireflexbeschichtung verse-

hen. 

Betriebsbedingt werden Bewegungen von Menschen und Fahrzeugen in einem im Verhältnis 

zum Ausgangszustand den Flächen geringerem Umfang stattfinden (Pflegemaßnahmen, War-

tung der Solarmodule etc.).  

Barrierewirkung / Zerschneidung - Durch die Abzäunung des Betriebsgeländes entsteht für 

Mittel- und Großsäuger ein vollständiger Lebensraumentzug. Die Abzäunung stellt somit eine 

Barriere bzw. Zerschneidung für diese Arten dar. Da Zäune einen Abstand von 20 cm zum 

Boden haben werden, besteht für Kleinsäuger keine Barrierewirkung.  

Erwärmung von Modulen und Kabeln - Durch die Absorption der Sonnenenergie heizen sich 

die Solarmoduloberflächen bei längerer Sonnenexposition auf. Dies kann zu einer Beeinflus-

sung des lokalen Mikroklimas führen, z. B. durch eine Erwärmung des Nahbereichs oder durch 

aufsteigende Warmluft.  
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Schallemissionen - Betriebsbedingte Schallemissionen sind zu vernachlässigen. 

Lichtemissionen - Eine Beleuchtung ist nicht vorgesehen. 

Artenschutzrechtliche Konfliktanalyse 

Auf Grundlage einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wurde eine weitere Prüfrelevanz 

für einige Arten (s. nachfolgend) festgestellt, die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Kon-

fliktanalyse näher betrachtet wurden. Es wurde ermittelt, welche Betroffenheiten/ Verbotstat-

bestände erfüllt werden und welche Erfordernisse zur Vermeidung und Minimierung sowie zum 

Ausgleich sich daraus notwendigerweise ableiten. 

Fledermäuse 

Im Rahmen des Knickdurchbruchs sind potenzielle Einzelquartiere (Tagesverstecke) betrof-

fen. Tötungen oder Verletzungen können nicht ausgeschlossen werden, wenn der Knickdurch-

bruch während der Aktivitätszeit von Fledermäusen stattfindet. Entsprechend wird eine arten-

schutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme notwendig (s. AV1 Fledermäuse – Bauzeitenrege-

lung). 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 

Betriebs werden die der aktuellen Nutzung nicht überschreiten. Bau-, Anlage- und betriebsbe-

dingte Störungen mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der örtlichen Population, die 

in den Bereich der Erheblichkeit gelangen, sind nicht gegeben. 

Tagesquartiere sind gem. LBV-SH (2020) nicht auszugleichen, wenn im räumlichen Zusam-

menhang mit einem ausreichenden Angebot an Tagesquartieren zu rechnen ist. Aufgrund des 

Gehölzreichtums v.a. östlich und westlich des Plangebietes, ist mit einem ausreichenden Fort-

bestand geeigneter Tagesquartiere zu rechnen.  

Durch die Umwandlung von Acker in extensiv bewirtschaftetes bzw. beweidetes Grünland mit 

Solarmodulen kommt es zu einer Verbesserung der Nahrungshabitate. Eine Zunahme an Be-

leuchtung ist nicht vorgesehen. Flugrouten werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Haselmaus  

Tötungen sind möglich, wenn der Knickdurchbruch zu einer Zeit stattfindet, in der fluchtunfä-

hige Jungtiere bzw. winterschlafende Haselmäuse vorkommen oder Haselmäuse sich in Ta-

geslethargie (=Torpor) befinden. Aus diesem Grund wird eine artenschutzrechtliche Vermei-

dungsmaßnahme notwendig (s. AV2 Haselmaus – Bauzeitenregelung). 

Störungen, durch die der Erhaltungszustand der lokalen Populationen verschlechtert werden 

kann, sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Haselmäuse haben sich als relativ störungs-

unempfindlich erwiesen (LLUR 2018). 

Durch den Knickdurchbruch gehen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren, da 

Haselmäuse in diesen Teilhabitaten potenzielle Nester angelegen können. Es kann aus gut-

achterlicher Sicht vorausgesetzt werden, dass die Tiere innerhalb ihres Reviers ausweichen 

können, da geeignete Knicks in einem ausreichenden Umfang bestehen bleiben. 

Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter)  

Es sind direkte Tötungen der Brutvögel in den Gehölzen möglich, wenn der Knickdurchbruch 

während der Brutperiode stattfindet. Entsprechend ist auch für die Brutvögel der Gehölze eine 

artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme notwendig (s. AV3 Brutvögel – Bauzeitenrege-

lung). 
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Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 

Betriebs des Solarparks werden die der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung nicht über-

schreiten. Die hier zu erwartenden Arten gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Be-

reich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm 

und Bewegungen reagieren. Unter Berücksichtigung der Maßnahme AV3 sind durch Lärm und 

Bewegungen keine Störungen zu erwarten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Der Knickdurchbruch führt zu Lebensraumverlusten von Gehölzbrüterarten. Dies stellt einen 

Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG dar, wenn durch den Brutstättenverlust die 

Funktion der Lebens- und Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang zum Eingriffs-

ort nicht mehr gewährleistet werden kann. Davon ist im vorliegenden Fall nicht auszugehen, 

da es sich lediglich um einen ca. 6 m Knickdurchbruch handelt und alle weiteren Knicks und 

Gehölze im räumlichen Zusammenhang ausreichend und umfänglich erhalten bleiben. Zudem 

entstehen durch die Planung v.a. im Westen des Plangebietes neue Habitatstrukturen. 

Bodenbrüter inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren  

Es sind Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten sowie Arbeiten zur Baufeldfreimachung 

(Baumfällungen und sonstige Vegetationsbeseitigungen) während der Brutperiode einsetzen. 

Deshalb werden artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen notwendig (s. AV3 Brutvögel 

– Bauzeitenregelung). 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 

Betriebs werden die der aktuellen Nutzung nicht überschreiten. Die hier zu erwartenden Arten 

gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe 

vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm und Bewegungen reagieren. Unter Berück-

sichtigung der Maßnahme AV3 sind durch Lärm und Bewegungen keine Störungen zu erwar-

ten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Durch die Überplanung von Saumstreifen entlang eines Knicks sowie entlang der Ackerfläche 

kommt es zu Verlusten der Lebensräume von Gehölzbrüterarten. Dies stellt einen Verbotstat-

bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG dar, wenn der Brutstättenverlust dazu führt, dass die 

Funktion der Lebens- und Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang mit dem Ein-

griffsort nicht mehr gewährleistet werden kann. Dies ist im vorliegenden Fall nicht vorauszu-

setzen, da vergleichbare Strukturen im räumlichen Zusammenhang ausreichend und umfäng-

lich erhalten bleiben. Auch entstehen mit der Planung neue geeignete Habitatstrukturen durch 

die Umwandlung von Acker in Grünland und durch die Anlage von neuen Gehölzstrukturen. 

Offenlandbrüter  

Direkte Tötungen oder Verletzungen können nicht ausgeschlossen werden, wenn Bauarbeiten 

während der Brutzeit stattfinden. Dadurch werden artenschutzrechtliche Vermeidungsmaß-

nahmen notwendig (s. AV3 Brutvögel – Bauzeitenregelung). 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 

Betriebs werden die der aktuellen Nutzung nicht überschreiten. Die hier zu erwartenden Arten 

gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe 

vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm und Bewegungen reagieren. Unter Berück-

sichtigung der Maßnahme AV3 sind durch Lärm und Bewegungen keine Störungen zu erwar-

ten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 
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Die Umwandlung der Ackerfläche in einen Solarpark mit Grünlandnutzung führt zu Verlusten 

der Brutstandorte von je einem Brutpaar der Wiesenschafstelze und des Flussregenpfeifers, 

die ausgeglichen werden müssen. Durch die Nutzungsänderung kommt es zu einer Verbes-

serung der Nahrungssituation, insbesondere da der Ausgleich in diesem Fall auch multifunk-

tional für die Feldlerche gelten soll, und somit der Ausgleich vorgezogen zu erbringen ist (s. 

CEF1 Brutvögel - Ersatzhabitat bzw. Habitataufwertung). 

Einzelartbetrachtung Feldlerche 

Es kann zu Tötungen kommen, wenn die Bauarbeiten sowie Arbeiten zur Baufeldfreimachung 

während der Brutperiode stattfinden. Dadurch werden artenschutzrechtliche Vermeidungs-

maßnahmen notwendig (s. AV3 Brutvögel – Bauzeitenregelung). 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt während der Baufeldfreima-

chung und während der Bauarbeiten auf. Optische und akustische Wirkfaktoren während des 

Betriebs werden die der aktuellen Nutzung nicht überschreiten. Die hier zu erwartenden Arten 

gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe 

vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm und Bewegungen reagieren. Unter Berück-

sichtigung der Maßnahme AV3 sind durch Lärm und Bewegungen keine Störungen zu erwar-

ten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Durch die Umwandlung von Ackerfläche in Solarpark mit Grünlandnutzung gehen Brutstand-

orte von einem Brutpaar der Feldlerche verloren und müssen ausgeglichen werden. Die Nut-

zungsänderung sorgt für eine Verbesserung der Nahrungssituation. Der Ausgleich ist multi-

funktional auch für die Brutvogelgilde G4 (Wiesenschafstelze und Flussregenpfeifer) anre-

chenbar. Entsprechend wird eine artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahm notwendig (s. 

CEF1 Brutvögel - Ersatzhabitat bzw. Habitataufwertung). 

Weitere national oder nicht geschützte Arten(-Gruppen) in der Eingriffsregelung 

Die Ackerfläche (Flächeninanspruchnahme) weist für national oder nicht geschützte Arten 

(Gruppen) keine besondere Bedeutung auf. Die Umwandlung von intensiv genutzter Ackerflä-

che in extensives Grünland bei gleichzeitigem Verzicht auf Dünger und Pestizide stellt trotz 

der Solarmodule eine Habitatverbesserung für die zu erwartenden Arten (Gruppen) dar. Das 

Areal der Solar-Freiflächenanlage bietet aufgrund der Pflege und der Erhaltung des Status 

quo stabile Lebensräume, auch für Insekten mit längeren Entwicklungszyklen bzw. solche, die 

starke natürliche Populationsschwankungen haben.  

Für Kleinsäuger bleibt die Fläche durchgängig. Die umfänglichen Gehölzanpflanzungen sowie 

die Saumbiotope, die durch die Gehölzanpflanzungen entstehen, stellen für die betrachteten 

Arten (-Gruppen) insgesamt eine verbesserte Lebensraumsituation dar. 

Ergebnis 

Um artenschutzrechtliche Betroffenheiten (Tötungen, Verletzungen oder Störungen) durch 

das geplante Vorhaben zu vermeiden, werden Maßnahmen erforderlich (s. nachfolgendes Ka-

pitel). Betroffen sind Fledermäuse, die Haselmaus und Brutvögel. 

Für Brutvögel (Wiesenschafstelze, Flussregenpfeifer und Feldlerche) ergibt sich durch den 

Eingriff ein Artenschutzrechtliches Ausgleicherfordernis. Dieses wird als CEF-Maßnahme vor-

gezogen umgesetzt, da der Ausgleich multifunktional auch für die Feldlerche angelegt werden 

muss. 
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c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung nachteiliger Auswirkun-

gen 

AV1 Fledermäuse: Bauzeitenregelung 

Da keine Winterquartiere vorhanden sind, ist der Knickdurchbruch außerhalb der sommerli-

chen Aktivitätsphase der Tiere möglich (im Zeitraum zwischen dem 01.12. und dem 28./ 29.02. 

des jeweiligen Folgejahres).  

Alternativ sind durch eine ökologische Baubegleitung Negativnachweise zu erbringen. Befris-

tung 01.12.-28/ 29.02, alternativ Negativnachweise. Zielarten: Großer Abendsegler, Braunes 

Langohr, Breitflügel-, Fransen-, Mücken-, Rauhaut-, Wasser- und Zwergfledermaus. 

AV2 Haselmaus: Bauzeitenregelung 

Der Gehölzrückschnitt auf den Knicks erfolgt im Winter zwischen 01.12. und 28./ 29. Februar. 

Der Knickdurchbruch mit Eingriffen in den Boden erfolgen erst ab Mai, wenn Tiere aus dem 

Winterschlaf erwacht sind und in angrenzende Knickstrukturen ausgewichen sind.  

Alternativ erfolgt der kleinräumige Knickdurchbruch unter Hinzuziehung einer ökologischen 

Baubegleitung. Dadurch können potenzielle Winterquartiere identifiziert werden und der Knick-

durchbruch erfolgen, so dass der gesamte Knickwall schonend umgesetzt wird. Dadurch wird 

sichergestellt, dass winterschlafende Tiere nicht getötet bzw. in ihrem Winterschlaf gestört 

werden.  

Befristung Rückschnitt 01.10-28/ 29.02 und Durchbruch ab 01.05., alternativ: Durchbruch mit 

ökologischer Baubegleitung, Zielart: Haselmaus 

AV3 Brutvögel: Bauzeitenregelung  

Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Knickdurchbruch, 

Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden, Baumfällungen und 

sonstige Vegetationsbeseitigungen etc.) außerhalb der Brutperiode, also zwischen dem 01. 

Oktober und dem 28./ 29. Februar, stattfinden und die Errichtung des Solarparks rechtzeitig 

vor der Brutperiode begonnen wird, also vor dem 1. März, damit sich Brutvögel innerhalb des 

definierten Wirkraums an die Störeinflüsse anpassen können.  

Alternativ können die Bauarbeiten zum Solarpark nach der Hauptbrutperiode (ab ca. 01. Sep-

tember), nach einem durch eine ökologische Baubegleitung erbrachten Negativnachweis und 

unter Berücksichtigung der Maßnahme AV1, beginnen. Befristung 01.10.-28/ 29.02. (Alternativ 

bei Negativnachweis 01.09. – 28/ 29.02.), Zielarten: Gehölzhöhlen- und Nischenbrüter, Ge-

hölzfreibrüter, Bodenbrüter und bodennah brütende Vogelarten der Gras- und Staudenflur, 

Offenlandbrüter, Feldlerche 

Befristung 

Vor Beginn der Bauarbeiten auf dem Acker, Zielarten: Offenlandbrüter, Feldlerche 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

CEF1 Brutvögel: Ersatzhabitate bzw. Habitataufwertung 

Als multifunktionaler Ausgleich wird auf dem südlich des Plangebietes gelegenen Teilbereich 

der Ackerfläche eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 1,5 ha angelegt. Die intensive 

Ackernutzung wird in eine Ackerbrache (1 ha) mit Selbstbegrünung unter Verzicht auf Dünge-

mittel und Pestizideinsatz umgewandelt. Nördlich davon wird ein Blühstreifen (0,15 ha) ange-

legt. Dafür ist eine geeignete Regiosaatgutmischung aus dem Nordostdeutschen Tiefland 

(UG3) zu verwenden (90 % Kräuter & Leguminosen, 10 % Gräser, Ansaatstärke 1 g/ m²).  
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Im östlichen Bereich der Ausgleichsfläche wird entsprechend der örtlichen Topografie durch 

Oberbodenabtrag von bis zu 30 cm eine Senke mit einem Mikrorelief angelegt (0,35 ha). Die 

Senke wird auf ca. 60 % der Fläche mit einer lückigen Kies- und Geröllschüttung (Größe 32-

100 mm) bis max. 15 cm angedeckt. Durch die vorherrschenden sandigen Böden entstehen 

dadurch geeignete Habitatstrukturen für den Flussregenpfeifer. 

Pflegehinweise 

Ackerbrache: Für die Anlage der Ackerbrache mit Selbstbegrünung erfolgt ein niedriger Bo-

denumbruch bis 15 cm in der Zeit zwischen 01.09. und 31.10. Der Bodenumbruch erfolgt da-

nach alle drei Jahre. Eine jährliche Mahd im September erfolgt ab dem 2. Jahr. 

Blühstreifen: 1x jährlich im September 

Senke mit Kies- und Geröll: Die Senke ist offen zu halten. Der Vegetationsbewuchs in der 

Senke ist nach Erfordernis, spätestens jedoch alle 3 Jahre zu entfernen. 

6.2.6 Schutzgut Pflanzen 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Auf der Grundlage des Biotoptypen-Kartierschlüssels SH7 erfolgte im Oktober 2021 eine Kar-

tierung der Biotop- und Nutzungstypen innerhalb des Plangebietes und seinem näheren Um-

feld (Untersuchungsgebiet). Bei der Biotop- und Nutzungstypenkartierung wurden ebenfalls 

charakteristische Pflanzenarten und der Gehölzbestand erfasst.  

Nachfolgend werden zunächst die im Plangebiet und seinem näheren Umfeld (Untersuchungs-

gebiet) vorkommenden Biotoptypen beschrieben, anschließend wird der vorhandene Bestand 

hinsichtlich seiner Bedeutung mittels Biotopwertstufen beurteilt. Zudem erfolgt die Bewertung 

der Knicks gemäß des Ökologischen Knickbewertungsrahmens. 

Bestand 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Stadtteil Moisling, südlich der Bahntrasse und westlich des 

Hundesportplatzes am Oberbüssauer Weg. Nördlich der Bahn beginnt das Siedlungsgebiet 

des Stadtteils. 

Das Plangebiet liegt innerhalb einer weitläufigen Ackerfläche, die durch Knicks eingerahmt 

wird. Östlich des Plangebietes befindet sich ein Hundeübungsplatz, eine brachgelegene Ru-

deralfläche mit sukzessivem Gehölzaufwuchs und der Oberbüssauer Weg. Im südlichen Um-

feld des Plangebietes liegt ein sonstiges Kleingewässer (FKy/ vw) mit Weiden in der Flach-

wasserzone inmitten des Ackers und in westlicher Richtung beginnt eine weitere Sukzessions-

fläche. 

Gehölzbestände  

Als Gehölzbestände sind im Plangebiet überwiegend Knicks vorhanden. Dabei gibt es sowohl 

einzelne Knicks sowie Knickabschnitte als auch parallel verlaufende Knicks, die Redder ge-

nannt werden und teilweise außerhalb des Plangebietes liegen. Die typischen Knicks (HWy) 

und Redder (HWy/ hr) im Untersuchungsgebiet haben zumeist einen stabilen bis degradierten 

                                                

7  LLUR Hrsg. (2021) Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein 6. Fas-

sung 
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Knickwall, dessen Gehölze flächig sowie dicht angeordnet sind und überwiegend aus Hainbu-

chen, Stiel-Eichen, Weiden, Feld-Ahorn, Berg-Ahorn, Hasel, Weißdorn, Schlehen, Brombee-

ren und vereinzelten Walnüssen bestehen. 

Westlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich als weiteres lineares Gehölz eine typi-

sche Feldhecke (HFy), die mehrreihig und sehr dicht ausgeprägt ist. Die Feldhecke verläuft 

ebenerdig an der nordwestlichen Grenze des Plangebietes und besteht überwiegend aus Ho-

lunder, Weißdorn und Brombeeren mit wenigen Überhältern aus Eichen. 

Zusätzlich zu den linearen Gehölzen finden sich im Untersuchungsgebiet flächige Gehölzbe-

stände und einige Einzelbäume, vor allem in den Sukzessionsflächen. Sonstige Feldgehölze 

(HGy) liegen sowohl im nördlichen Randbereich als auch im westlichen Umfeld des Plange-

bietes. Im nördlichen Feldgehölz sind vor allem Berg-Ahorn, Sal-Weiden und Weißdorn vor-

handen, welche durch Hopfen überwuchert werden. Die westlich gelegenen Feldgehölze lie-

gen innerhalb einer Sukzessionsfläche und bestehen aus diversen Arten, wie z.B. Berg-Ahorn, 

Sand-Birke, Stiel-Eiche, Holunder und Zitter-Pappel. Sowohl westlich als auch östlich des 

Plangebietes innerhalb der Sukzessionsfläche finden sich sonstige Gebüsche (HBy) aus Dor-

nensträuchern, wie Schlehen. 

Ein Gehölzsaum am Gewässer (HRe) - ausschließlich aus Weiden - hat sich um das Kleinge-

wässer südlich des Plangebietes gebildet. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen 

Den größten Flächenanteil im Plangebiet nimmt der intensiv genutzte Acker (AAy) ein. Zum 

Zeitpunkt der Bestandsaufnahme war der Acker mit Mais bestellt. 

Ruderale Gras- und Staudenfluren 

Ruderale Gras und Staudenfluren sind im Plangebiet vor allem in den ungenutzten Randbe-

reichen sowohl entlang des Ackers als auch entlang von Wegen und zwischen Reddern vor-

handen. Zudem nehmen die ruderalen Staudenfluren einen großen Flächenanteil der westlich 

und östlich des Plangebietes gelegenen Sukzessionsflächen, die teilweise als Ausgleichsflä-

chen dienen. Je nach Artenzusammensetzung werden die ruderalen Gras- und Staudenfluren 

unterschieden nach: 

 Nitrophytenfluren (RHn) 

 Ruderale Staudenfluren frischer Standorte (RHm) 

 Brombeerflur (RHr) 

Brombeerfluren bestehen fast ausschließlich aus Brombeeren und befinden sich in mehreren 

Randbereichen innerhalb des Plangebietes sowie and dessen Grenzen, z.B. zwischen dem 

Redder. Bereiche, die überwiegend aus Nitrophyten, wie Brennnesseln (Urtica dioica), beste-

hen, wurden vor allem zwischen dem Redder und teilweise südlich der Bahnstrecke erfasst. 

Südlich der Bahnstrecke gehen die Nitrophytenfluren fließend in die ruderalen Staudenfluren 

frischer Standorte über, weshalb diese zusammengefasst wurden. Hier sind neben den Brenn-

nesseln auch Giersch (Aegopodium podagraria), Gundermann (Glechoma hederacea), Weiße 

Taubnessel (Lamium album), Stinkender Storchschnabel (Geranium robertianum), Vogel-

miere (Stellaria media) und Hühnerhirse (Echinochloa crusgalli) vertreten. Bereichsweise ver-

buschen (/ gb) die ruderalen Staudenfluren durch den Aufwuchs von Weißdorn, Schlehen und 

Zitter-Pappeln. Die verbuschenden Stadien der Ruderalfluren befinden sich zu großen Antei-

len in den Sukzessionsflächen um das Plangebiet. 
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Biotope der Siedlungs- und Verkehrsflächen 

Das Plangebiet liegt westlich eines Hundeübungsplatzes (SEd), welcher durch einen arten- 

und strukturarmen Zierrasen (SGr) geprägt ist. Zum Hundeübungsplatz gehören noch ein klei-

nes Klub-Häuschen des Vereins, einzelne Beete und Ziersträucher, Einzelbäume aus über-

wiegend Hänge-Birken sowie die auf der Rasenfläche aufgestellten Hindernisse für Hunde. 

Die Rasenfläche wird intensiv genutzt und gepflegt, somit ist die Artenvielfalt reduziert auf 

Arten, wie Einjähriges Rispengras (Poa annua), Deutsches Weidelgras (Lolium perenne), 

Weiß-Klee (Trifolium repens), Breitwegerich (Plantago major) und Gänseblümchen (Bellis pe-

rennis). 

Das Plangebiet liegt westlich des Oberbüssauer Weges, welcher als vollversiegelte Straßen-

verkehrsfläche (SVs) erfasst wird. Westlich, parallel zur Straße, verläuft in Richtung Süden ein 

Feldweg, der teilweise voll- oder teilversiegelt (SVt) ist. An den Straßenrändern sind gepflegte 

rasige Bereiche als Straßenbegleitgrün ohne Gehölze (SVo) vorhanden. Diese bestehen zu-

meist aus Gräsern, wie Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Wiesen-Rispengras (Poa 

pratensis) sowie Stauden aus Stumpfblättrigen Ampfer (Rumex obtusifolius), Weißer Gänse-

fuß (Chenopodium album), Raue Gänsedistel (Sonchus asper) und Brennnesseln (Urtica dio-

ica). Ab dem Abzweig des in südlicher Richtung befindlichen Feldweges schließt an das Stra-

ßenbegleitgrün ohne Gehölze direkt ein Straßenbegleitgrün mit Gebüschen (SVg) an mit den 

Arten Hasel und Weißdorn. Ab dem Abzweig in östlicher Richtung verläuft ein Straßenbegleit-

grün mit Gehölzen (SVh), welches den Oberbüssauer Weg vom Hundeübungsplatz abgrenzt. 

Hier stehen Weiden, Stiel-Eichen, Berg-Ahorne, Hasel, Schwarzer Holunder und Hainbuchen. 

Bewertung  

Für die naturschutzfachliche Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen werden folgende, all-

gemein gebräuchliche naturschutzfachliche Kriterien herangezogen: 

 Grad der Naturnähe,  

 Vorkommen seltener Arten,  

 Gefährdung bzw. Seltenheit,  

 Vollkommenheit und  

 zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit. 

Anhand dieser Kriterien erfolgt eine Einstufung der im Untersuchungsgebiet festgestellten Bi-

otoptypen. Für die Einstufung wird eine Skala zu Grunde gelegt, die sechs Wertstufen von 0 

„ohne Biotopwert“ bis 5 „sehr hoher Biotopwert“ umfasst. 

Tab. 6: Naturschutzfachlicher Biotopwert 

Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

5 

sehr hoher Biotopwert: 

sehr wertvolle, naturnahe Biotoptypen, 
Reste der ehemaligen Naturlandschaft 
mit vielen seltenen oder gefährdeten 
Arten 

 im Untersuchungsgebiet nicht 
vorhanden 

 

4 

hoher Biotopwert: 

naturnahe Biotoptypen mit wertvoller 
Rückzugsfunktion, extensiv oder nicht 
mehr genutzt; Gebiet mit lokal heraus-
ragender Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz 

 Redder  § 21 (1) Nr. 4 
LNatSchG i.V.m. 
§ 30 BNatSchG 
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Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

3 

mittlerer Biotopwert: 

relativ extensiv genutzte Biotoptypen in-
nerhalb intensiv genutzter Räume mit 
reicher Strukturierung, hoher Artenzahl 
und einer, besonders in Gebieten mit 
hohem Anteil von Arten der Wertstufe 
4, hohen Rückzugs- und/ oder Vernet-
zungsfunktion; Gebiet mit lokaler Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz 

 Typische Knicks und typische 
Feldhecken 
 

 Sonstiges Feldgehölz 

 Sonstiges Gebüsch 

 Einzelbäume  

 Ruderale Staudenflur frischer 
Standorte 

 Straßenbegleitgrün mit Gehöl-
zen 

 Sonstiges Kleingewässer mit 
Weiden in Flachwasserzone 

 Gehölzsaum an Gewässern 

§ 21 (1) Nr. 4 
LNatSchG i.V. m. 
§ 30 BNatSchG 
 

 

 

 

 

 

 

§ 30 (2) Nr. 1 
BNatSchG 

2 

niedriger Biotopwert: 

Nutzflächen oder Biotoptypen mit gerin-
ger Artenvielfalt, die Bewirtschaftungs-
intensität überlagert die natürlichen 
Standorteigenschaften, Vorkommen nur 
noch weniger standortspezifischer Ar-
ten; Lebensraum für euryöke Arten 

 Brombeerflur 

 Nitrophytenflur 

 Straßenbegleitgrün mit Gebü-
schen 

 

1 

sehr niedriger Biotopwert: 

Biotoptypen ohne Rückzugsfunktion, in-
tensiv genutzt, mit überall schnell er-
setzbaren Strukturen; fast vegetations-
freie Flächen, extrem artenarm bzw. le-
diglich für einige wenige euryöke Arten 
von Bedeutung  

 Intensivacker 

 Artenarmer Zierrasen 

 Hundeübungsplatz 

 Straßenbegleitgrün ohne Ge-
hölze 

 

0 

ohne Biotopwert: 

überbaute oder vollständig versiegelte 
Flächen  

 Vollversiegelte Verkehrsfläche 

 Teilversiegelte Verkehrsfläche, 
Weg 

 Gleisbett (Schotter) 

 

 

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

In Schleswig-Holstein kommen nach Aussagen des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr 

Schleswig-Holstein und dem Amt für Planfeststellung Energie (2013) aktuell lediglich vier eu-

roparechtlich geschützte Pflanzenarten vor, die nur noch mit kleinen Restbeständen an zu-

meist bekannten Sonderstandorten vertreten sind. Dabei handelt es sich um das Firnisglän-

zende Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus), Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioi-

des), Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Froschkraut (Luronium natans). Das Plan-

gebiet stellt keinen geeigneten Lebensraum für diese Arten dar. 

Wald gemäß § 2 LWaldG 

Vollumfänglich westlich sowie anteilig östlich, teilweise unmittelbar angrenzend, befinden sich 

Sukzessionsflächen mit entsprechend ausgebildetem Gehölzaufwuchs. 

Gegenwärtig ist bei der Teilfläche südlich der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck, westlich des 

Oberbüssauer Weges, nördlich des Hundeplatzes (Flurstück 17/ 4 tlw., Flur 5, Gemarkung: 

Moisling) aufgrund der aktuellen Gehölzbeschaffenheit der hier liegenden Sukzessionsfläche 

und dem aktuell ausgebildeten Aufwuchs noch nicht von Wald, gemäß § 2 LWaldG, auszuge-

hen. Die Fläche des Flurstücks 17/4 ist als Ausgleichsfläche für die Hansestadt Lübeck fest-
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gelegt. Ausgangsbiotop war eine "Mesophile Flachlandmähwiese". Zielbiotop ist eine "Ru-

derale Staudenflur frischer Standorte". Das Zielbiotop wird durch Sukzession erreicht. Infolge-

dessen ist eine Waldbildung nicht zulässig. 

Auf den Flächen (der Flurstücke 20/ 6, Flur 6, Gemarkung: Moisling und Flurstück 107, Flur: 

3; Gemarkung: Niendorf-Moorgarten), die westlich an das Vorhaben angrenzen, ist in der ge-

samtheitlichen Betrachtung und Beurteilung des betreffenden Flächenstatus von dem Vorlie-

gen einer Waldbeschaffenheit auszugehen. Hier liegt die entsprechende Flächenbeschaffen-

heit mit teilweise bereits durch Sukzession massiv bzw. intensiv entwickelter sowie überwie-

gend zusammenhängender, großflächig etablierter und ausgebildeter Waldbaum-/ Wald-

strauch- und Bodenvegetation vor, die sich durch fortlaufende Sukzessionsprozesse eigen-

ständig waldtypisch weiterentwickelt und sich auf dem westlich anschließenden Flurstück 20/ 

4 fortsetzt. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Durch die Errichtung einer Solarthermie-Anlage wird eine intensiv ackerbaulich genutzte Flä-

che überplant. Für die Zuwegung der Anlage muss darüber hinaus ein Knickdurchbruch auf 

einer Breite von 5,3 m erfolgen. Die weiteren Knick- und Gehölzstrukturen werden durch Fest-

setzung vorgelagerter Schutzstreifen planungsrechtlich gesichert. Eine Rodung weiterer Ge-

hölze ist nicht erforderlich. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen 

Schutz von Gehölzstrukturen vor Beeinträchtigungen während der Bauphase 

In der Bauphase sind die Maßnahmen entsprechend DIN 18920 „Vegetationstechnik im Land-

schaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-

nahmen“, Ausgabe 2014-07 zu beachten.  

Schutz von Schutzstreifen während der Bauphase 

Die Knickschutzstreifen und der Schutzstreifen zur naturbelassenen Gehölzfläche sind bereits 

vor Beginn der Bauphase mit einer Einfriedung von den Baugrundstücken zu trennen 

Waldabstand gemäß §24 Abs. 2 LWaldG 

Gemäß § 24 Abs. 2 LWaldG ist durch die baulichen Anlagen ein erforderlicher Waldabstand 

von 30 m einzuhalten und in den Bebauungsplan nachrichtlich aufzunehmen. 

Extensive Grünlandnutzung - Teilgebiet SO1 

Die unversiegelten Flächen im Sondergebiet SO 1 (Flächen zwischen den Solarkollektoren 

und den Solarmodulen, von Solarkollektoren und Solarmodulen überschirmte Flächen, nicht 

befestigte Fahrwege) sind als extensiv genutzte Grünflächen zu entwickeln und durch Mahd 

oder Schafbeweidung zu pflegen. Die Flächen sind mit einer standorttypischen Pflanzenmi-

schung aus regionaler Herkunft anzusäen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 

ist unzulässig. Eine Mahd ist maximal zweimal jährlich mit Abtransport des Mähgutes durch-

zuführen; frühester Mahdtermin ist der 1. Juli. Anstelle der Mahd ist eine Schafbeweidung in 

einer maximalen Besatzstärke von 1,0 Großvieheinheiten/ ha zulässig; frühester Auftriebter-

min ist der 1. Juli. 

Extensive Grünlandnutzung - Waldabstandsfläche 

Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Extensive Grünlandnutzung" ist die 

Fläche als extensiv genutzte Grünfläche zu entwickeln und durch Mahd oder Schafbeweidung 



Bebauungsplan 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark Begründung 

Satzungsbeschluss  /  Stand: 25.01.2023 63 

zu pflegen. Die Fläche ist mit einer standorttypischen Pflanzenmischung aus regionaler Her-

kunft anzusäen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist unzulässig. Eine Bo-

denbearbeitung ist nur nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde der Hansestadt 

Lübeck zulässig. Eine Mahd ist maximal zweimal jährlich mit Abtransport des Mähgutes durch-

zuführen; frühester Mahdtermin ist der 1. Juli. Anstelle der Mahd ist eine Schafbeweidung in 

einer maximalen Besatzstärke von 1,0 Großvieheinheiten/ ha zulässig; frühester Auftriebter-

min ist der 1. Juli. Die extensive Grünlandfläche „Abstandsgrün“ ist bei einer Beweidung mit 

Schafen abzuzäunen, so dass eine Beweidung der angrenzenden Waldfläche ausgeschlos-

sen ist. 

Hinweis zur Einsaat der Flächen für die extensive Grünlandnutzung 

Für die Einsaat der extensiven Grünlandflächen ist Regiosaatgut für das Ursprungsgebiet 3 

(UG 3) mit einem Krautanteil von mind. 30 % zu verwenden. 

Knickschutzstreifen 

Die Knickschutzstreifen, die die zu schützenden Kronentraufbereiche der Bäume einschließen 

und der Schutzstreifen zur naturbelassenen Gehölzfläche, sind in einer Breite von 5,0 m als 

naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu entwickeln, nur einmal jährlich, frühestens ab 

dem 1. Juli, zu mähen, inklusive Abfuhr des Mähgutes, und auf Dauer zu erhalten. Bauliche 

Anlagen, Einfriedungen, Aufschüttungen und Abgrabungen sowie gärtnerische oder sonstige 

Nutzungen sind dort nicht zulässig. 

Abstandsgrün 

Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Abstandsgrün" sind die Flächen au-

ßerhalb der vorhandenen Gehölzbestände als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu 

entwickeln, nur einmal jährlich, frühestens ab dem 1. Juli, zu mähen, inklusive Abfuhr des 

Mähgutes, und auf Dauer zu erhalten. Bauliche Anlagen, Einfriedungen, Aufschüttungen und 

Abgrabungen sowie gärtnerische oder sonstige Nutzungen sind dort nicht zulässig. 

Naturbelassene Grünfläche 

Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "naturbelassene Grünfläche" ist der natürli-

chen, standortbedingten Entwicklung zu überlassen. 

Naturbelassene Gehölzfläche 

Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "naturbelassene Gehölzfläche" ist der na-

türlichen, standortbedingten Entwicklung zu überlassen. 

Gewährleistung von Streulicht-Einfall unterhalb der Solarkollektoren und Solarmodule 

Im Sondergebiet SO1 muss der Abstand der Unterkante der Solarkollektoren zur gewachse-

nen Geländeoberfläche mindestens 0,3 m betragen. 

Als Bezugspunkte für die gewachsene Geländeoberfläche sind die vermessungstechnisch er-

mittelten Höhen im Plangebiet maßgebend, die sich auf das Höhensystem DHHN 2016 bezie-

hen und in der Planzeichnung dargestellt sind. 

Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 

Der Bauablauf ist fortwährend durch eine ökologische Baubegleitung auf Einhaltung der na-

turschutz- und umweltrechtlichen Auflagen in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutz-

behörde und der Bauleitung zu kontrollieren. Die ökologische Baubegleitung ist durch eine 

fachkundige Person durchzuführen. Termine, Ergebnisse von Begehungen und Entscheidun-

gen der ökologischen Baubegleitung werden dokumentiert und sind der zuständigen Natur-

schutzbehörde vorzulegen. 
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Vor Beginn der Bauphase hat eine Abstimmung mit dem Flächenbewirtschaftenden zu erfol-

gen, um ggf. Anforderungen an die Schafbeweidung auf den extensiven Grünlandflächen zu 

formulieren. Folgende Optimalanforderungen sind abzuprüfen: 

 Abstand zwischen Unterkante der Kollektoren und Module und der Bodenoberfläche auf 

80 cm erhöhen 

 Die Kollektoren und Module sollten fest fixiert sein und zumindest deren Unterkanten mit 

Schienen verstärkt werden. 

 Verkabelungen und Leitungen sollten gegen Schäden durch Beweidung oder Mahd ge-

schützt werden. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die Maßnahmen zum Ausgleich der durch das Vorhaben hervorgerufenen erheblichen Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) werden multifunk-

tional mit den Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden bilanziert. Ausgenommen davon ist der Eingriff in die Knickstruktur zuguns-

ten der Zuwegung zum Plangebiet. 

Für Eingriffe in Knickstrukturen finden die Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz vom 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 20.01.2017 

Anwendung. Demnach ist ein Ausgleich im Verhältnis von 1:2 durch die Rodung von 5,30 m 

Knick notwendig. Dieser Ausgleichsbedarf wird durch die Neuanlage eines Knicks auf 11 m 

ausgeglichen. Die Neuanlage erfolgt südlich des Plangebietes in Verlängerung eines beste-

henden Knicks und wird durch Städtebaulichen Vertrag und Grundbuchliche Eintragung si-

chergestellt. 

6.2.7 Schutzgut Biologische Vielfalt 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Biologische Vielfalt umfasst, neben der Vielfalt an verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, 

auch die genetische Vielfalt sowie die Vielfalt der Lebensräume. Gerade naturnah ausgeprägte 

Grünflächen und Gehölze verbessern das Lebensraumangebot für heimische Tier- und Pflan-

zenarten und leisten dadurch einen Beitrag zur biologischen Vielfalt. 

Gleichzeitig tragen diese Flächen zum Schutz von Grund- und Oberflächenwasser bei, schüt-

zen den Boden, wirken sich positiv auf die Luftqualität und das Lokalklima und das Stadt- und 

Landschaftsbild aus. 

Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten 

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten wird innerhalb der Schutzgüter Tiere (Arten- und Le-

bensgemeinschaften) und Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) detailliert beschrie-

ben. 

Vielfalt der Lebensräume 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Schutzgebieten und grenzt auch an keine Schutz-

gebiete direkt an. 
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Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind: 

 das Landschaftsschutzgebiet „Talraum und Umfeld von Grienau und Quadebek“, rd. 

20 m südöstlich des Plangebietes und  

 das FFH-Gebiet (2127-291) „Travetal“, rd. 1 km nördlich und nordwestlich des Plange-

bietes. 

Das etwa 650 ha große Landschaftsschutzgebiet „Talraum und Umfeld von Grienau und Qua-

debek“ folgt dem östlichen und südlichen Rand des Oberbüssauer Weges und dient zur Si-

cherung des Talraums der Grienau und der Quadebek mit seinem Bestand an verschiedenen 

Biotoptypen und einer Vielzahl von gefährdeten Pflanzen- und Tierarten. Das gilt insbesondere 

für die Gewässerläufe, die Feucht- und Nasswiesen und die Erlen-Eschen-Auenwälder. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten 

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten wird innerhalb der Schutzgüter Tiere (Arten- und Le-

bensgemeinschaften) und Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) detailliert beschrie-

ben. 

Vielfalt der Lebensräume 

Durch die Umsetzung der Planung kommt es zu einer Umstrukturierung der vorhandenen Le-

bensräume. So entsteht aus vornehmlich landwirtschaftlicher, unversiegelter Nutzfläche mit 

einer relativ geringen Artenvielfalt ein stärker strukturierter, dafür aber stärker versiegelter und 

in großen Teilen durch Solarkollektoren und Solarmodule überdeckter Lebensraum. So ist 

durch die extensive Grünlandnutzung mit Schafbeweidung/Mahd sowie den Wechsel von tro-

ckenen und feuchten Bereichen zwischen und unter den Solarkollektoren und Solarmodulen 

von einer Zunahme der Lebensraumvielfalt auszugehen.  

Es ist festzustellen, dass durch den Erhalt der Knickstrukturen mit vorgelagerten Knickschutz-

streifen, die Verbundstruktur zwischen besiedeltem Raum und Offenland erhalten bleiben. 

Die Umsetzung des Vorhabens im Plangebiet ist für den Erhaltungszustand des o.g. „FFH-

Gebietes, dessen Lebensraumtypen (von besonderer Bedeutung und von Bedeutung) sowie 

dessen Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie“ nicht relevant. Eine Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes des FFH-Gebietes sowie der Arten durch die geplanten Verände-

rungen der Habitatausstattung im Plangebiet ist nicht ableitbar. Denkbare Fernwirkungen 

durch die Umsetzung der Planung treten auf die Distanz von mindestens 1 km zum Plangebiet 

nicht in Erscheinung. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen 

Die Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachtei-

liger Auswirkungen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt werden multifunktional über die wei-

teren Schutzgüter Tiere und Pflanzen formuliert. 
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6.2.8 Schutzgut Ortsbild / Landschaft 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Unter dem Schutzgut Ortsbild / Landschaft wird das Landschaftsbild als äußere Erscheinungs-

form von Natur und Landschaft ebenso erfasst, wie der Bestandteil des Naturhaushaltes, der 

den Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere bildet, da Lebensformen und Lebens-

räume wesentlich zu den Eindrücken der Betrachter beitragen. 

Erlebbarkeit 

Die Erlebbarkeit bzw. das Erholungspotenzial einer Landschaft ist abhängig von der Zugäng-

lichkeit und der Einsehbarkeit, insbesondere durch Ausblicke von vorhandenen Wegen und 

Siedlungsbereichen. 

 

Abb. 7: Blick vom Vorhabengebiet über die Bahnstrecke Lübeck-Hamburg in Richtung Stadtteil Moisling; 
im Hintergrund die Lärmschutzwand 

 

Sowohl die Erlebbarkeit als auch das Erholungspotenzial im Plangebiet werden als gering be-

wertet, da die Ackerfläche weder der Erholung dient noch durch Wanderwege begehbar ist.  

Davon abgesehen ist der Bereich durch die technische Überprägung und durch die Lärmku-

lisse der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg und der Autobahn A20 für Erholungssuchende unat-

traktiv. 

Südöstlich des Plangebietes verläuft ein überwiegend teilversiegelter Feldweg ohne Anbin-

dung an südlich gelegene Wegestrukturen, der Teil einer durch die Bahnstrecke und die Au-

tobahn A20 unterbrochene Wegeverbindung von Moisling nach Oberbüssau ist.  

Der Oberbüssauer Weg verläuft von Moisling über die Bahnstrecke Lübeck-Hamburg und wei-

ter südlich über die Autobahnbrücke der A 20. Von diesen Hochpunkten im Gelände ist das 

Plangebiet jedoch nicht einsehbar/erlebbar, da dieses von allen Seiten durch dichte Gehölz-

strukturen umgeben ist. Lediglich in der vegetationsfreien Zeit, ist eine geringfügige Einseh-

barkeit des Plangebietes gegeben, die jedoch nicht als bedeutend angesehen werden kann. 

Nördlich der Bahnstrecke verläuft ein Fuß- und Radweg, der jedoch aufgrund der Lärmschutz-

wand und der bestehenden Bäume und Sträucher keine Sichtbeziehungen in das Plangebiet 

aufweist. Östlich des Plangebietes befindet sich ein Hundeübungsplatz, der regelmäßig von 
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Mitgliedern des dort ansässigen Vereins genutzt wird. Zwischen dem Hundeübungsplatz und 

der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg erstreckt sich eine Sukzessionsfläche. 

Über den Oberbüssauer Weg wird die Erlebbarkeit der südlich der Autobahn A 20 gelegenen, 

landschaftlich hochwertigen Flächen „Talraum und Umfeld von Grienau und Quadebek“ sowie 

der „Trave“ gewährleistet. 

Gemäß dem Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck liegt das Plangebiet außerhalb großräu-

miger, besonders wertvoller Landschaftsbereiche. Schwach strukturierte Ackerflächen besit-

zen laut dem Landschaftsplan für die Erholung nur einen geringen Wert, sodass das Plange-

biet gemäß der Darstellung im Plan 9 des Landschaftsplans insgesamt mit der Wertstufen-

klasse gering (IV) bewertet wurde.  

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 (LEP) wird das Plangebiet am Rande 

eines Entwicklungsraums für Tourismus und Erholung dargestellt, der sich vor allem südwest-

lich der Autobahn A20 auf für die Erholung hochwertigen Flächen erstreckt. Die vorliegende 

Planung widerspricht den Darstellungen im LEP demnach nicht.  

Landschaftsbildqualität 

Die Landschaftsbildqualität eines Landschaftsraumes wird anhand der Kriterien Vielfalt, Na-

turnähe und Eigenart bewertet und kann für das Plangebiet aufgrund der nachfolgenden Aus-

führungen insgesamt als „Gering“ bewertet werden.  

Vielfalt 

Die Vielfalt einer Landschaft setzt sich zusammen aus der Reliefvielfalt, Flächenvielfalt und 

Strukturvielfalt. Das Plangebiet ist überwiegend eben und nur durch kleine Wellen im Gelände 

geprägt, sodass die Reliefvielfalt mit gering bewertet wird. Die Flächenvielfalt ist im Plangebiet 

ebenfalls als gering einzustufen, da mit Ausnahme des Feldgehölzes sowie der randlichen 

Feldhecke und Knicks nur eine weitläufige Ackerfläche vorhanden ist. Die Umgebung des 

Plangebietes, weist mit den Sukzessionsflächen und Kleingewässern eine deutlich höhere Flä-

chenvielfalt auf. Insgesamt ist die Vielfalt im Plangebiet als gering zu bewerten, da ebenfalls 

die Strukturvielfalt aufgrund der weitläufigen Ackerfläche als gering einzustufen ist. 

Naturnähe 

In Bezug auf die Naturnähe ist das Plangebiet durch die intensive Nutzung der Ackerfläche 

südlich der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg als gering einzustufen. Der nördliche Knick und das 

Feldgehölz werden teilweise bis nah an den Knickwall beackert und dienen als Abgrenzung 

zu der Bahnstrecke, sodass diese Gehölzstrukturen allenfalls als mittel naturnah anzusehen 

sind. Die Sukzessionsflächen im Umfeld des Plangebiets bieten durch die ruderalen Strukturen 

mit Gehölzaufwuchs verschiedener Stadien und extensiver bis gar keiner Pflege eine hohe 

Naturnähe. 

Eigenart 

Als die Eigenart bestimmende Kriterien werden die Ursprünglichkeit, die Struktur sowie die 

Einzigartigkeit der Landschaft herangezogen. Als raumbildende Strukturen sind im Plangebiet 

und seinem Umfeld sämtliche linienhaften und flächigen Gehölze zu nennen, welche überwie-

gend eine gute Ausprägung haben. Aufgrund der weiten Verbreitung von landwirtschaftlichen 

Nutzflächen südlich der Bahn ist die Einzigartigkeit der Fläche im Plangebiet jedoch als gering 

einzustufen. Die Ursprünglichkeit einer Fläche kann durch die Betrachtung der Historie vor 

dem Einsetzen der Industrialisierung der Landwirtschaft ermittelt werden. Auf den Karten der 
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Preußischen Landesaufnahme (um das Jahr 1900) ist im Bereich des Bebauungsplans 

21.09.00 eine Ackerfläche mit Knicks vorhanden. Die Knicks innerhalb der Ackerfläche sind 

heute nicht mehr vorhanden, lediglich die Knicks an den Randbereichen, wie der Redder im 

Osten, sind seit der Zeit erhalten geblieben. Insgesamt wird, auch aufgrund der negativen 

Einflüsse durch Bahn und A20, die Eigenart als mittel bewertet. 

Visuelle Empfindlichkeit  

Neben der Landschaftsbildqualität ist auch die visuelle Empfindlichkeit einer Landschaft für 

die Beurteilung von Auswirkungen der Planung von Bedeutung. Je einsehbarer (durchsichti-

ger) eine Landschaft ist, desto höher ist die visuelle Empfindlichkeit. 

Durch die umliegenden Gehölzstrukturen sowie die Bahnstrecke Hamburg-Lübeck mit nördlich 

angrenzender Lärmschutzwand ist die Sicht in das Plangebiet von außen begrenzt. Lediglich 

in der vegetationsfreien Zeit, ist eine geringfügige Einsehbarkeit des Plangebietes gegeben, 

die aufgrund der Gehölzdichte jedoch nicht als bedeutend angesehen werden kann. 

Die Bewertung der visuellen Verletzlichkeit der Landschaft stellt sich in nachfolgender Tabelle 

dar und ist als „Gering“ zu bewerten. 

Tab. 7: Kriterien zur Beurteilung der visuellen Verletzlichkeit einer Landschaft8 

Visuelle Verletzlich-
keit Wertstufe 

Bewertungskriterien 

Relief/ Morphologie Vegetationsstrukturen 

Hoch  Flach bis wellig 
 Große Sichträume, kleine 

Sichtverschattungsräume 
 Weite Einsehbarkeit 
 Weiträume Sichtbeziehun-

gen 

 Niedrige Vegetationsstruk-
tur 

 Offene Vegetationsstruktu-
ren 

 Weite Einsehbarkeit 

Mittel  wellig 
 mäßige Höhenunterschiede 
 eingeschränkte Sichträume 
 begrenzte Einsehbarkeit 
 eingeschränkte Sichtbezie-

hungen 

 unregelmäßig hohe Vegeta-
tionsstrukturen 

 lockere Vegetationsstruktu-
ren 

 begrenzte Einsehbarkeit 

Gering  stark wellig bis hügelig 
 größere Höhenunterschiede 
 kleine Sichträume, große 

Sichtverschattungsräume 
 geringe Einsehbarkeit 
 kurze Sichtbeziehungen 

 hohe Vegetationsstrukturen 
 dichte Vegetationsstruktu-

ren 
 geringe Einsehbarkeit 

Unterstrichen = entspricht Bestand 

 

Gesamtempfindlichkeit 

Die Gesamtempfindlichkeit des Landschaftsbildes ergibt sich durch Überlagerung der visuel-

len Verletzlichkeit mit der Landschaftsbildqualität. Bei einer geringen visuellen Verletzlichkeit 

                                                

8 MWVATT SH; MUNL SH (2004): Orientierungsrahmen zur Bestandserfassung, -bewertung und Ermittlung der 

Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Landschaftspflegerischer Begleitplanungen für Straßenbauvorhaben 

(Kompensationsermittlung Straßenbau), Kiel, Stand: August 2004. 



Bebauungsplan 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark Begründung 

Satzungsbeschluss  /  Stand: 25.01.2023 69 

der Landschaft und einer geringen Landschaftsbildqualität ergibt sich eine „Geringe“ Gesamt-

empfindlichkeit. 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Mit dem Bau eines 15 m hohen Wärmespeichers im Sondergebiet SO1 ist eine hochbauliche 

Entwicklung geplant, deren Bauhöhe im Wesentlichen auch den Gebäudehöhen nördlich der 

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg entspricht. Die dortige Bebauung weist im Schnitt Bauhöhen 

von 12 m auf, es liegen mit der Wohnbebauung Loreleiweg 4-12 und Niendorfer Straße 95 A 

jedoch auch Bauhöhen von 15 m bzw. 26 m vor. 

Das maximal 8 m hohe Funktionsgebäude und die maximal 3,5 m hohen Kollektoren und Mo-

dule sowie auch die etwaigen, kleineren Nebengebäude sind niedriger als die umgebenden 

Gehölzbestände, die das Plangebiet zu allen Seiten (im Süden mit ein wenig Abstand) umge-

ben. 

Zur Ermittlung der Auswirkung der Planung auf das Landschaftsbild wurde der Orientierungs-

rahmen zur Kompensationsermittlung im Straßenbau9 herangezogen, der Planungsvorhaben 

gemäß NOHL, W. (1993)10 in unterschiedliche visuelle Wirkzonen unterteilt: 

 visuelle Wirkzone I: Das Eingriffsobjekt ist weniger als 10 m hoch. Die Wirkzone reicht vom 

Rand des Eingriffsobjekts bis in 200 m Entfernung. 

 visuelle Wirkzone II: Das Eingriffsobjekt besitzt eine Höhe zwischen 10 und 30 m. Die zu-

sätzliche Wirkzone reicht von 200 m bis 1.500 m. 

In jeder Wirkzone werden nur die Flächen berücksichtigt, von denen das Eingriffsobjekt tat-

sächlich gesehen werden kann. Sichtverschattende Elemente verkleinern in jeder visuellen 

Wirkzone die tatsächlichen Sichtflächen. 

Unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit der betroffenen Landschaftsbildeinheiten, der 

Sichtverschattung durch gliedernde Elemente und der Sichtbegrenzung durch die vorhandene 

Geländemorphologie werden die beeinträchtigten Flächen ermittelt. 

Unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit des betroffenen Landschaftsbildes (gering), der 

Sichtverschattung durch gliedernde Elemente und der Sichtbegrenzung durch die vorhandene 

Geländemorphologie werden durch die Umsetzung der Planung rd. 12 ha beeinträchtigt. Bei 

der beeinträchtigten Fläche handelt es sich im Wesentlichen um die durch das Vorhaben in 

Anspruch genommene Ackerfläche, die sich im Süden außerhalb des Plangebietes aber in-

nerhalb der visuellen Wirkzonen bis zu den Gehölzbeständen nördlich der Böschung der Au-

tobahn A 20 fortsetzt. Die Wirkzonen I und II werden insgesamt jeweils durch die umgebenden 

Grünstrukturen in ihrer Ausdehnung begrenzt, weshalb die Beeinträchtigung von außerhalb 

des Plangebietes nicht wahrnehmbar ist. Die landschaftliche Situation ist Schnittansichten zu 

entnehmen, dem auch die Darstellung der verschiedenen Sichtachsen zu entnehmen ist. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass aufgrund der vorhergenannten Punkte durch die 

Umsetzung der Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Ortsbild / Land-

schaft entstehen. 

                                                

9 ebd. 

10 Nohl, W. (1993): Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe, Kirchheim b. Mün-

chen, 1993 
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c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Dimensionierung Wärmespeicher 

Der Wärmespeicher erfordert ein Volumen von ca. 3.000 m³. Der Speicher hat für seine Funk-

tion idealerweise ein optimales Höhen-/ Durchmesserverhältnis von 2:1, woraus sich eine er-

wartbare Höhe des Wärmespeichers von 25-30 m ergibt. Zur Minimierung der sich daraus 

ergebenden sichtbeeinflussenden Wirkung des Wärmespeichers wird im Bebauungsplan mit 

der festgesetzten maximalen Höhe von 15 m vom idealen Höhen-/ Durchmesserverhältnis ab-

gewichen.  

Farbgestaltung Wärmespeicher 

Die Außenwand des Wärmespeichers ist mit einem hellen Braunton gemäß Farbtabelle nach 

RAL Classic zu versehen. 

Antireflexbeschichtung Solarkollektoren und Solarmodule 

Die Solarkollektoren und Solarmodule im Sondergebiet SO1 sind zur Entspiegelung mit einer 

Antireflexbeschichtung oder einer Antireflex Glasveredelung zu versehen. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Ortsbild / Landschaft sind durch die 

Umsetzung der Planung nicht absehbar, weshalb keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich 

nachteiliger Auswirkungen notwendig werden. 

6.2.9 Schutzgüter kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Bei dem Plangebiet handelt sich um teilweise noch ungestörte Landschaftsteile, in denen ar-

chäologische Kulturdenkmale, vor allem aus der Vor- und Frühgeschichte bekannt sind. Vor 

Kurzem durchgeführte systematische archäologische Prospektionen (Oberflächenbegehun-

gen, Detektorsuche) haben gezeigt, dass hier archäologische Fundstellen vorliegen. Die 

Funde streuen über einen Großteil der überplanten Fläche und auch in unmittelbarer Nach-

barschaft südlich davon. Damit handelt es sich bei der überplanten Fläche gem. § 12 (2) 6 

DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass 

sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der 

Genehmigung der oberen Denkmalschutzbehörde. 

Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, 

gesetzlich geschützt. 

An der östlichen Grenze des Plangebietes verläuft eine historische Wegeverbindung in Form 

eines Redders, bei der es sich um ein erhaltenswertes Kulturlandschaftsgut handelt. Es ist 

festzustellen, dass der Redder in Folge von Sukzession zugewachsen und nicht mehr in seiner 

Funktion als Wegeverbindung nutzbar ist, die allerdings durch die Unterbrechung durch die 

Bahngleise bereits nur noch eingeschränkt möglich ist. 

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand der im Managementplan definierten Sichtachse 

Nr. 16 "B 208 westlich Siebenbäumen" auf die Lübecker Altstadt. 
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b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Durch den Ausbau und die Versiegelung von Boden wird ggf. die langfristige Eigenschaft des 

Bodens beeinträchtigt, der Kulturgeschichte in seiner Archivfunktion zu dienen. Im Zuge der 

Baumaßnahmen kann ein Auffinden schutzgutrelevanter Elemente nicht ausgeschlossen wer-

den, weshalb Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen notwendig werden. 

Für die neue Zuwegung, die im südöstlichen Teil des Plangebietes festgesetzt ist, wird die 

Rodung von 5,3 m Knick notwendig, die jedoch nicht als erheblich einzustufen ist, da die Ge-

samtstruktur des Redders nicht in größerem Umfang nachteilig verändert wird. 

Mit dem Bau eines 15 m hohen Wärmespeichers ist eine hochbauliche Entwicklung geplant. 

Da der Wärmespeicher die Baumkronen der südlich auf gleichem Höhenniveau stehenden 

Bäume nicht überragt, sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sichtbeziehung zu erwar-

ten. Auch von dem maximal 8 m hohe Funktionsgebäude und den maximal 3,50 m hohen 

Solarkollektoren und Solarmodulen ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Sichtbeziehung auf die UNESCO Welterbestätte "Lübecker Altstadt". 

Nach eingehender Prüfung ist aus Sicht der Welterbekoordination der Hansestadt Lübeck 

keine beeinträchtigende Störung zu erwarten. 

Sonstige Sachgüter 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den nördlich des Plangebietes gelegenen Gleisen der 

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg besteht ein generelles Risiko für Unfälle durch eine Entgleisung 

von Nahverkehrs-, Fernverkehrs- und Güterzügen. Durch die Lage der Bahntrasse im Ein-

schnitt, dem Knick zwischen den Gleisen und der Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenan-

lage sowie den zum Knickwall festgelegten Entfernungen von 10 m können erhebliche nach-

teilige Auswirkungen auf die Sonnenkollektoren/ Solarmodule bei einer potenziell möglichen 

Entgleisung ausgeschlossen werden. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen 

Archäologischer Denkmalschutz 

Der Denkmalschutzbehörde liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Verlauf der weite-

ren Planung in ein Denkmal eingegriffen wird. Daher sind, je nach technischer Durchführung 

der Baumaßnahme, gemäß § 14 DSchG Schleswig-Holstein archäologische Untersuchungen 

erforderlich. Der Verursacher eines Eingriffs in ein Denkmal hat gemäß § 14 DSchG Schles-

wig-Holstein die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandset-

zung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungs-

ergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 

Zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen des Vorhabens auf ein Denkmal, sind die Kolle-

ktoren und Module über eine Vierbock-Verankerung (TreeSystem) nur im Oberboden zu be-

festigen, sodass sich der Eingriff auf den Oberbodenhorizont beschränkt. Vermeidungsmaß-

nahmen zum Schutz der Denkmale sind auch bei den Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen 

und den notwendigen Erschließungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Zur Wiederherstellung einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche nach einem möglichen Rück-

bau der Solar-Freiflächenanlagen darf kein Tiefpflügen erfolgen. 
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Funde und Befunde (Gruben, Verfärbungen, Holz- und Steineinbauten etc.) sind gemäß § 15 

DSchG Schleswig-Holstein unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde (Bereich Archä-

ologie) anzuzeigen und die Bauarbeiten zu unterbrechen. Der Bereich Archäologie und Denk-

malpflege ist möglichst rechtzeitig, spätestens jedoch 14 Tage vorher, unter Nennung der aus-

führenden Baufirma (mit Kontaktdaten des Bauleiters) über den Beginn der Erdarbeiten zu 

informieren. Mitteilungen sind schriftlich oder telefonisch an die Abteilung Archäologie, 

Meesenring 8, 23566 Lübeck, Tel.: (0451) 122-7155 oder per Mail an archaeologie@lu-

ebeck.de zu richten. 

Dimensionierung Wärmespeicher 

Der Wärmespeicher erfordert ein Volumen von ca. 3.000 m³. Der Speicher hat für seine Funk-

tion idealerweise ein optimales Höhen-/ Durchmesserverhältnis von 2:1, woraus sich eine er-

wartbare Höhe des Wärmespeichers von 25-30 m ergibt. Zur Minimierung der sich daraus 

ergebenden sichtbeeinflussenden Wirkung des Wärmespeichers wird im Bebauungsplan mit 

der festsetzten maximalen Höhe von 15 m vom idealen Höhen-/ Durchmesserverhältnis abge-

wichen.  

Farbgestaltung Wärmespeicher 

Die Außenwand des Wärmespeichers ist mit einem hellen Braunton gemäß Farbtabelle nach 

RAL Classic zu versehen. 

Antireflexbeschichtung Solarkollektoren und Solarmodule 

Durch die Solarkollektoren und Solarmodule ist zudem keine Blendwirkung anzunehmen, die 

sich negativ auf die Sichtachse auswirken könnte, da davon auszugehen ist, dass die Solar-

kollektoren und Solarmodule standardmäßig über eine Antireflexbeschichtung oder einer An-

tireflex Glasveredelung verfügen, was dem aktuellen Stand der Technik möglicher Maßnah-

men zur Reduzierung von potenziellen Reflexionen entspricht. 

6.2.10 Schutzgut Menschen, einschließlich menschlicher Gesundheit 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes 

Bei der Beurteilung der Bestandssituation des Schutzgutes Menschen werden in erster Linie 

die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen im Sinne der Grunddaseinsfunktion be-

trachtet. 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Das Plangebiet weist keine Wohn- und Wohnumfeldfunktion auf. Die dem Plangebiet am 

nächsten gelegene Wohnbebauung befindet sich nördlich der Bahngleise und der hier parallel 

verlaufenden Lärmschutzwand in rd. 40 m – 50 m Entfernung.  

Erholung 

Auf das Erholungspotential der Landschaft wird unter dem Schutzgut Orts- und Landschafts-

bild detailliert eingegangen. 

Immissionen 

Die Empfindlichkeit der vorhandenen Nutzung gegenüber Emissionen (z.B. Lärm, Gerüche) 

ist abhängig von der Anzahl der Personen sowie ihrer Tätigkeiten, die durch Emissionen ge-

stört werden können. Da im Plangebiet bisher keine Erholung möglich und keine Bebauung 

vorhanden ist, ist die Empfindlichkeit gegenüber Emissionen als sehr gering einzustufen. 
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b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Das Plangebiet weist auch nach Umsetzung der Planung keine Wohnfunktion auf. Eine Aus-

wirkung auf die Wohnumfeldfunktion ist ebenfalls nicht zu erwarten. 

Erholung 

Durch die Umsetzung der Planung wird keine weitere Einschränkung des Erholungspotenzials 

des Plangebietes hervorgerufen. Es wird weder die Erlebbarkeit durch die Neuanlage von We-

gen verbessert, noch werden neue Ausblickmöglichkeiten geboten. Eine Ausnahme bildet die 

Anlage der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, die als Zufahrt für das geplante 

Gebiet dient und im Bereich des Knickdurchbruches die Einsehbarkeit des Plangebietes ge-

währleistet. Diese Auswirkung ist jedoch aufgrund ihrer geringen Dimension als nicht relevant 

anzusehen. 

Der Fuß- und Radweg, der nördlich der Bahnstrecke verläuft, ist von der Umsetzung der Pla-

nung nicht betroffen. Für die Mitglieder des Hundeübungsplatzes, ergibt sich keine Einschrän-

kung des Erholungspotenzials, da die geplanten baulichen Anlagen durch den vorhandenen 

Redder verdeckt werden. 

Immissionen 

Durch die geplante Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage ergeben 

sich keine immissionsschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die angrenzenden sensib-

len Wohnnutzungen nördlich der Bahn. 

Es ist davon auszugehen, dass die Emissionen von der nördlich verlaufenden Bahnstrecke 

Lübeck-Hamburg (Lärm, Staub, Erschütterungen) keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Solarenergie-Freiflächenanlage haben werden. 

Südlich grenzen aktuell landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet. Die aus einer ord-

nungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub und 

Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Sondergebiet einwirken. Zukünftig werden auf den 

südlich angrenzenden Ackerflächen Ausgleichsmaßnahmen und artenschutzrechtliche Maß-

nahmen durchgeführt, die aufgrund der extensiven Nutzung die Immissionen deutlich reduzie-

ren werden. Nachteilige Auswirkungen auf die Erzeugung von Wärme und Strom aus Sonnen-

energie sind nicht zu erwarten. 

Eine Blendwirkung der Solarkollektoren und Solarmodule auf die umgrenzende Wohnbebau-

ung und erholungsrelevante Flächen sowie auf die Bahnstrecke ist nicht gegeben. Die Solar-

kollektoren und Solarmodule sind nach Süden ausgerichtet und mit einer Antireflexbeschich-

tung oder einer Antireflex Glasveredelung ausgestattet. Dies schließt eine Blendwirkung auf 

die umgebenden Bereiche aus, um eine größtmögliche Absorption der Sonnenenergie in den 

Kollektoren und Modulen zu gewährleisten. 

Die südlich gelegene Autobahn A20 verläuft durch einen Einschnitt im Gelände und ist zusätz-

lich durch umfangreiche Gehölzpflanzungen abgeschirmt und von Blendwirkung nicht betrof-

fen. 

Auf das Plangebiet wirken vor allem Schallemissionen des Schienenverkehrs der nördlich des 

Plangebiets gelegenen Bahnstrecke Lübeck-Hamburg ein. Unter Annahme der linearen Schal-

lausbreitung wurde ein vereinfachtes Konzept erstellt, welches die Schallausbreitung des 

Schienenverkehrs und deren Reflexion an den Rückseiten der Kollektoren und Module dar-
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stellt. Die Kollektoren und Module reflektieren in Ihrer Ausrichtung die eintreffenden Schallwel-

len auf ihrer abwärts gerichteten Rückseite und leiten diese in den absorbierenden Oberboden 

weiter. Es findet keine Reflexion nach oben in Richtung der nördlich der Bahnstrecke angren-

zenden Wohnbebauung statt. Da der reflektierte Schall im Oberboden absorbiert wird, ist fest-

zustellen, dass die Schallemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Reflexionseffekte an 

den Kollektoren und Modulen verstärkt werden. Zwischen der Bahnstrecke und der Wohnbe-

bauung wurde von der DB AG in der Vergangenheit nördlich der Gleistrasse eine Lärmschutz-

wand errichtet. 

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Ge-

sundheit sind durch die Umsetzung der Planung nicht absehbar, weshalb keine Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen notwendig werden. 

d) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen einschließlich der mensch-

lichen Gesundheit sind durch die Umsetzung der Planung nicht absehbar, weshalb keine Maß-

nahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen notwendig werden. 

6.2.11 Wechselwirkungen 

Die für das Vorhaben relevanten Wechselwirkungen und funktionalen Beziehungen innerhalb 

von Schutzgütern und zwischen Schutzgütern sind jeweils bei der Darstellung der Auswirkun-

gen berücksichtigt worden. Voraussichtlich resultieren keine erheblichen nachteiligen Auswir-

kungen aus den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern durch Addition oder Poten-

zierung von Auswirkungen. 

6.2.12 Kumulierende Wirkungen 

Gemäß Anlage 1 Ziffer 2. Abs. b) Ziffern ff) zu § 2 Abs. 4 BauGB und den §§ 2a und 4c BauGB 

sind die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der ge-

planten Baumaßnahmen im Plangebiet auf die o.g. Schutzgüter zu beschreiben, unter ande-

rem infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Plangebiete. 

Der Begriff "Kumulierung" ist in Anlage 1 zum BauGB nicht definiert. Infolgedessen wird hierzu 

auf § 10 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12.12.2019 zu-

rückgegriffen. 

Nach § 10 Absatz 4 UVPG liegen kumulierende Vorhaben vor, wenn mehrere Vorhaben der-

selben Art von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem en-

gen Zusammenhang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn 

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. 

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder 

baulichen Einrichtungen verbunden sein. 
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Die Hansestadt Lübeck strebt eine städtebauliche und funktionale Neuordnung des Stadtteil-

Zentrums in Moisling an. Bauliche Veränderungsabsichten der Eigentümer des Städtebauför-

derungsprogramms „Soziale Stadt“ sowie die Einrichtung des Bahnhaltepunktes Moisling er-

öffnen Möglichkeiten zur Aufwertung und Schaffung der „Neuen Mitte Moisling“. Entstehen soll 

ein attraktives Stadtteil-Zentrum, das in seiner Gestaltung und Nutzung als identitätsstiftender 

Mittelpunkt dienen kann. Planerisch wird die angestrebte Entwicklung über die Aufstellung des 

Bebauungsplanes 21.01.00 gesichert. 

Nach Planungen des Schleswig-Holsteinischen Verkehrsministeriums, der DB AG und der 

Landesverkehrsgesellschaft Nah.SH soll der Bahnhaltepunkt Moisling Ende 2023 in Betrieb 

genommen werden. Durch die Anbindung an die Bahnstrecke Lübeck-Hamburg eröffnen sich 

für den Stadtteil - und für das geplante Stadtteilzentrum - neue Entwicklungsperspektiven. Der 

Bahnhaltepunkt wird entlang der bestehenden Gleise - östlich der Brücke Oberbüssauer Weg 

– eingerichtet und bildet somit den südlichen Abschluss des Plangebietes und der „Neuen 

Mitte Moisling“. Die Bahnsteige sollen entsprechend nördlich für die Strecke Lübeck–Hamburg 

und südlich der Bahngleise für die Strecke Hamburg–Lübeck angeordnet werden. Die Planung 

ist bereits planfestgestellt (2022). 

Die erforderlichen Erschließungsanlagen befinden sich über die 141. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes und den Bebauungsplan 21.08.00 in der Aufstellung. Ziel der Planung ist die 

Entwicklung eines Bahnhaltepunktes mit Erschließung, Bushaltestellen und eines Park+Ride-

Platzes südlich der Bahnstrecke. 

Artenschutz 

Der Bebauungsplan 21.09.00 ruft nachteilige Veränderungen auf den Lebensraum von Bo-

denbrütern der Feldflur hervor. Dies ist bei den kumulierenden Vorhaben nicht der Fall, aus-

genommen ist der Bebauungsplan 21.08.00. Für diesen liegt jedoch noch kein abschließendes 

Artenschutzgutachten vor, weshalb nicht festgestellt werden kann, ob Bodenbrüter auch durch 

diese Planung betroffen sind. Eine Betrachtung kumulativer Effekte ist insofern im Rahmen 

des Bebauungsplanes 21.08.00 notwendig. 

Schutzgüter Boden und Fläche 

Der Bebauungsplan 21.09.00 bereitet die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfläche in 

einer Größenordnung von 8,5 ha vor. Weiterhin wird südlich des Plangebietes landwirtschaft-

liche Nutzfläche auf 1,5 ha in eine artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme umgewandelt. 

Zusammen mit dem Bebauungsplan 21.08.00 mit einer Eingriffsfläche von 1,8 ha werden ins-

gesamt 11,8 ha landwirtschaftliche Fläche in eine andere Nutzungsform überführt, was eine 

erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche darstellt. Damit verbunden ist auch ein 

Hinzukommen an Versiegelung und Überdeckung von Fläche. Insofern lässt sich feststellen, 

dass sich die Vorhaben in Summe nachteilig auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen südlich 

der Bahngleise auswirken. Dies wird jedoch bereits innerhalb der jeweiligen Vorhaben thema-

tisiert und bilanziert. Es entsteht durch Kumulation keine neue Erheblichkeit in Folge von Po-

tenzierung von Effekten, die auszugleichen wäre. 

Landschaftsbild 

Nördlich der Bahnstrecke befindet sich der Siedlungsraum des Stadtteils Moisling. Südlich der 

Bahngleise bis zur Autobahn A20 erstreckt sich ein landwirtschaftlich geprägter Raum, der 

durch Knickstrukturen und kleinere Waldflächen gegliedert wird und zu dem sich auch das 

Plangebiet zuordnen lässt. Zusammengenommen wird dieser Landschaftsraum durch die Vor-

haben des Bebauungsplanes 21.08.00 und dem vorliegenden Bebauungsplan beeinträchtigt. 

Da das Plangebiet aufgrund der umgebenden Knickstrukturen nicht einsehbar ist, kann keine 
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erheblich nachteilige Auswirkung der Planung auf das Orts- und Landschaftsbild festgestellt 

werden. Sofern im Rahmen des Bebauungsplanes 21.08.00 Eingriffe in die Böschungsberei-

che des Oberbüssauer Weges geplant sind, ist die Einsehbarkeit der Solarthermie-/Photovol-

taik-Anlage als ggf. kumulierende Wirkung zu überprüfen. 

6.3 Ökologische Bilanzierung 

Tab. 8: Ökologische Bilanzierung - Gegenüberstellung Eingriff und Ausgleich 

Schutzgut Eingriff Ausgleichserfordernis Ausgleichsmaßnahme 

Tiere 

Brutvögel Verlust von Brutstandor-
ten für Feldlerche, Fluss-
regenpfeifer und Wie-
senschafstelze durch 
Umwandlung von Acker-
fläche. 

Multifunktionaler Ausgleich für 
den Verlust von Brutstandorten 
in der Größe von 1,5 ha durch 

Neuanlage geeigneter Lebens-
raumstrukturen. 

CEF1: Herstellung eines Ersatz-
habitats bzw. Habitataufwertung 
südlich des Plangebietes auf 
Ackerfläche durch Anlage einer 
Brachfläche und einer Senke mit 
Kies und Geröll. Abgrenzung 
zum Plangebiet über Blühstrei-
fen. Flächengröße 1,5 ha. 

Pflanzen 

Rodung von 5,30 m Knick für die Herstellung 
der Zufahrt in das Plangebiet. 

11 m Knickneuanlage im räum-

lichen Zusammenhang mit dem 
Plangebiet 

Ausgleich südlich des Plange-
bietes in Verlängerung eines be-
stehenden Knicks mit einer 
Länge von 11 m. 

Boden, Fläche 

46.281 m² Neuversiegelung und Überde-
ckung 

11.166 m²  

 

Ausgleich von 6.430 m² inner-

halb des Plangebietes auf der 
Fläche „Extensive Grünlandnut-
zung“ und „Abstandsgrün“ so-
wie tlw. „Knickschutzstreifen“. 

Ausgleich von 4.736 m² auf der 

„Ausgleichsfläche für die Ein-
griffe in den Artenschutz und 
Boden südlich des Plangebie-
tes. 

6.4 Beschreibung erheblich nachteiliger Auswirkungen durch Unfälle oder Katastro-

phen 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den nördlich des Plangebietes gelegenen Gleisen der 

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg besteht ein generelles Risiko für Unfälle durch eine Entgleisung 

von Nahverkehrs-, Fernverkehrs- und Güterzügen. Durch die Lage der Bahntrasse im Ein-

schnitt, dem Knick zwischen den Gleisen und der Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenan-

lage sowie den zum Knickwall festgelegten Entfernungen von 10 m können erhebliche nach-

teilige Auswirkungen auf die Sonnenkollektoren/ Solarmodule bei einer potenziell möglichen 

Entgleisung ausgeschlossen werden. 

Unbeschadet des § 50 Satz 1 BImSchG sind durch die Errichtung einer Solarthermie-/Photo-

voltaik-Freiflächenanlage im Plangebiet jedoch keine schweren Unfälle oder Katastrophen zu 

erwarten:  

 Im Umfeld des Plangebiets befinden sich weder Industrie- oder Gewerbeanlagen noch land-

wirtschaftliche Großbetriebe, die bei Unfällen nachteilige Auswirkungen auf das Plangebiet 

bewirken könnten.  
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 Es befinden sich keine derartig erhöhten Geländeformen Im Umfeld des Plangebietes, so-

dass infolge von Erdrutschen nachteilige Auswirkungen auf die Solar-Freiflächenanlage 

entstehen könnten. 

 Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer, welche bei Starkre-

gen- und Hochwasserereignissen nachteilige Auswirkungen auf die Solar-Freiflächenan-

lage hervorrufen können.  

Im Plangebiet sind keine Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5a BImSchG geplant, so dass keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen und schwere Unfälle auf schutzbedürftige Gebiete in der 

Nachbarschaft zu erwarten sind. 

6.5 Beschreibung und Bewertung von Planungsalternativen 

6.5.1 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Bei der Betrachtung anderweitiger Planungsmöglichkeiten sind die Ziele und der räumliche 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 21.09.00 zu betrachten. Zu prüfen sind mithin plankon-

forme Alternativen. Nicht erforderlich sind Überlegungen, ob unter Umweltaspekten für den 

betroffenen Bereich andere Nutzungsausweisungen in Betracht kommen, etwa die Auswei-

sung naturnaher Flächen anstelle von Solarthermie-Anlagen. Ebenfalls nicht erforderlich ist 

die Prüfung von Standortalternativen, diese erfolgt im Rahmen der 142. Änderung des Flä-

chennutzungsplans. 

Andere Flächenzuschnitte des Plangebietes sind aufgrund der Begrenzung durch die gesetz-

lich geschützten Knicks an den Rändern und die hier angrenzenden Flächennutzungen, wie 

die östlich und westlich gelegenen Sukzessionsflächen (tlw. Ausgleichsflächen), die nördlich 

gelegene Bahnlinie Lübeck-Hamburg und den östlich gelegenen Hundeübungsplatz, nicht um-

setzbar. Südlich wird die geplante Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage durch ein ge-

setzlich geschütztes Kleingewässer und einen Knick in ihrer flächigen Ausdehnung begrenzt. 

Die Tiefe des Plangebietes ergibt sich weiterhin aus den Zielen des „Gesetzes für den Ausbau 

erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG)“. Da die Errichtung von Solar-

Freiflächenanlagen nur auf Flächen innerhalb eines 200 m breiten Korridors beidseitig von 

Autobahnen und Schienenwegen sowie auf Konversionsflächen gefördert wird, sind geeignete 

Standorte räumlich begrenzt. Durch diese Festlegungen erklärt sich u.a. der Zuschnitt des 

Plangebietes. 

Für die in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten der Erschließung des 

Plangebietes wurden zwei Alternativen geprüft: 

1) Erschließung über den teilversiegelten Feldweg, parallel zum Oberbüssauer Weg, mit Zu-

wegung zum Plangebiet rd. 120 m südlich der geplanten Solar-Freiflächenanlage. Die Zu-

wegung müsste, ausgehend von einem bestehenden Knickdurchbruch westlich des Feld-

weges, über den Acker, südlich um einen ost-west ausgerichteten Knick und dann nach 

Norden bis zur Solar-Freiflächenanlage geführt werden. 

2) Erschließung mittels Knickdurchbruch, direkt vom Oberbüssauer Weg kommend (Erschlie-

ßung gemäß Bebauungsplan 21.09.00).  
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Bei der ersten Erschließungsalternative wäre kein Knickdurchbruch erforderlich, jedoch wäre 

die beeinträchtigte Fläche für den Eingriff in den Boden deutlich größer, da der Feldweg aus-

gebaut und ein teilversiegelter Weg über den Acker neu angelegt werden müsste. Weiterhin 

würden durch die Zuwegung über den Acker Randflächen entstehen, die der Landwirtschaft 

nicht mehr zur Verfügung stehen, da sie durch die Zuwegung von der Gesamtfläche abge-

schnitten würden. 

Durch die zweite Erschließungsalternative ist einerseits ein Knickdurchbruch erforderlich, an-

dererseits kann auf eine Teilversiegelung für einen neuen Weg zu der geplanten Solar-Freiflä-

chenanlage verzichtet werden. 

Im Rahmen der Planung des Wärmespeichers wurden ebenfalls Alternativen geprüft. Der Wär-

mespeicher erfordert ein Volumen von ca. 3.000 m³. Der Speicher hat für seine Funktion ide-

alerweise ein optimales Höhen-/ Durchmesserverhältnis von 2:1, woraus sich eine erwartbare 

Höhe des Wärmespeichers von 25-30 m ergäbe. Zur Minimierung der sich daraus ergebenden 

sichtbeeinflussenden Wirkung wird im Bebauungsplan mit der festgesetzten maximalen Höhe 

von 15 m für den Wärmespeicher vom idealen Höhen-/ Durchmesserverhältnis abgewichen.  

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Gründe bietet sich keine andere Planungsmög-

lichkeit an. 

6.5.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-

nung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet be-

stehen bleiben. Es käme nicht zu einer Umsetzung der geplanten Solarthermie-/Photovoltaik-

Freiflächenanlage und der damit verbundenen Versiegelung, Überdeckung und Umnutzung 

der Fläche. Vermutlich würde die intensive ackerbauliche Nutzung beibehalten und demzu-

folge würden keine Veränderungen des derzeitigen Umweltzustandes eintreten. 

6.6 Zusätzliche Angaben 

6.6.1  Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung 

sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Einzelne technische Verfahren, die bei der Umweltprüfung der jeweiligen Schutzgüter genutzt 

wurden, sind dem Kapitel der Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzu-

standes sowie der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 

der Planung zu entnehmen.  

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.  

6.6.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB sollen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, überwachen, um insbesondere unvorher-

gesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete 

Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
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Ausgangszustand 

Der Ausgangszustand von Natur und Umwelt ist den entsprechenden Unterlagen (Arten-

schutzgutachten, Biotopkartierung etc.) zu entnehmen. 

Zielzustand Flächentypen 

Schutzstreifen Naturbelassener Gehölzfläche SG 

Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "naturbelassene Gehölzfläche" ist der na-

türlichen, standortbedingten Entwicklung zu überlassen. 

Extensive Grünlandnutzung EG 

Extensiv genutzte, gehölzfreie Grünlandfläche entsprechend dem Biotoptyp „mäßig artenrei-

ches Wirtschaftsgrünland“ mit mehr als 5% Deckung von Begleitarten. 

Knick, gesetzlich geschützt K 

Typischer Knick, geschützt gemäß § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG entspre-

chend Bestandskartierung und Knickbewertung zur Aufstellung des Bebauungsplanes. 

Knickschutzstreifen KS 

Im Bereich der Knickschutzstreifen soll sich durch die extensiven Pflegemaßnahmen eine ge-

hölzfreie ruderale Staudenflur frischer Standorte (RHm) ausbilden. 

Abstandsgrün AG 

Im Bereich der Fläche „Abstandsgrün“ soll sich durch die extensiven Pflegemaßnahmen eine 

gehölzfreie ruderale Staudenflur frischer Standorte (RHm) ausbilden. 

Naturbelassene Gehölzfläche GN 

Erhalt des sonstigen Feldgehölzes entsprechend Bestandskartierung zur Aufstellung des Be-

bauungsplanes. 

Naturbelassene Grünfläche NG 

Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "naturbelassene Gehölzfläche" ist der na-

türlichen, standortbedingten Entwicklung zu überlassen. 

Ausgleichsfläche südlich 

Bei der Ausgleichsfläche südlich des Plangebietes handelt es sich um eine Ackerbrache (1 ha) 

mit Selbstbegrünung mit nördlichem Blühstreifen (0,15 ha). Im östlichen Bereich der Aus-

gleichsfläche wird entsprechend der örtlichen Topografie durch Oberbodenabtrag von bis zu 

30 cm eine Senke mit einem Mikrorelief angelegt (0,35 ha). Durch die vorherrschenden san-

digen Böden entstehen in der Senke geeignete Habitatstrukturen für den Flussregenpfeifer. 

Fläche nördlich des Hundeübungsplatzes 

Auf der naturschutzfachlichen Ausgleichsfläche der Hansestadt Lübeck nördlich des Hunde-

übungsplatzes (östlich des Plangebietes, Flurstück 17/4) ist durch Sukzession die Entwicklung 

einer ruderalen Staudenflur (RHm) vorgesehen. Bei einer ruderalen Staudenflur handelt es 

sich um von Gräsern, Stauden oder Brombeergestrüpp geprägte Bestände ohne regelmäßige 

bzw. erkennbare Nutzung, mit Prägung von Ruderalisierungszeigern. Eine Waldentwicklung 

ist hier nicht zulässig. 

Redder östlich des Plangebietes 

Redder, geschützt gemäß § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG entsprechend Be-

standskartierung und Knickbewertung zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Der Begriff Red-

der beschreibt einen Weg, der zwischen Hecken oder Knicks verläuft. Das typische Erschei-

nungsbild eines Redders sollte erhalten bzw. wiederhergestellt werden.  
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Tab. 9: Monitoringmaßnahmen B-Plan 21.09.00 

Durchführungskontrolle 

Abnahme 

Behördliche Abnahme der Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Aus-

wirkungen sowie der Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf den Boden 

und den Artenschutz nach Ende der Fertigstellungspflege gem. DIN 18916 in Abstimmung 

mit der unteren Naturschutzbehörde. 

Funktionskontrolle 

Zeitpunkt 

Kontrolle der Grünland- und Ausgleichsflächen 1, 3, 5 und 10 Jahre nach Abnahme mit 

Protokollierung und Bewertung des Zielerreichungsgrades und Vorlage der Ergebnisse bei 

der unteren Naturschutzbehörde. 

Nachbesserung in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 

 Anpassung des Pflegeregimes durch Mahd bzw. Beweidung im Rahmen von bspw. Pfle-

geintervallen und Besatzdichten. 

 Ausbesserung der hergestellten Biotope bspw. durch Neuansaat oder Nachpflanzung 

 Soweit erforderlich, Formulierung von zusätzlichen Maßnahmen zur Optimierung der Mi-

nimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

 Festlegung eines ergänzenden Untersuchungsbedarfes. 

Mit Umsetzung der in diesem Umweltbericht aufgeführten Maßnahmen werden die durch die 
Realisierung des Bebauungsplanes zu erwartenden Umweltauswirkungen vermieden, verrin-

gert und im Falle der Erheblichkeit ausgeglichen. 

6.6.3 Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Ziel der Erarbeitung der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des 

Bebauungsplanes 21.09.00 - Moisling Süd / Solarpark ist die Schaffung der planungsrechtli-

chen Voraussetzungen zur Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage der 

Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL).  

Mit der Solarthermie-Freiflächenanlage soll die Wärmeversorgung des Stadtteiles Moisling er-

folgen. Für die Erzeugung des gesamten Strombedarfs der Solarthermie-Freiflächenanlage 

werden zudem Photovoltaikmodule aufgestellt. 

Das Plangebiet des Bebauungsplans 21.09.00 liegt im Stadtteil Moisling der Hansestadt 

Lübeck und hat eine Fläche von rd. 8,7 ha. Der räumliche Geltungsbereich der 142. FNP-Än-

derung entspricht nahezu dem Plangebiet des Bebauungsplans 21.09.00. 

Derzeit wird die Fläche innerhalb des Plangebiets als Acker intensiv bewirtschaftet und ist von 

Knicks, Reddern und Feldhecken zu den umgebenden Nutzungen abgegrenzt. Westlich und 

östlich schließen Sukzessionsflächen mit Gehölzaufwuchs an. Zudem befindet sich östlich, 

zwischen dem Plangebiet und der in 500 m östlich verlaufenden Straße „Oberbüssauer Weg“, 

ein Hundeübungsplatz. Nördlich des Plangebietes liegen die Gleisanlagen der Bahnstrecke 

Lübeck-Hamburg.  

Im Bebauungsplan werden die Flächen, auf denen Solarkollektoren und Solarmodule errichtet 

werden sollen, als Sondergebiet 1 (SO1) mit der Zweckbestimmung "Solare Strahlungsener-

gie, Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage" festgesetzt. Die Grundflächenzahl (GRZ) 
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beträgt 0,6. Die Flächen zwischen den Solarkollektoren und Solarmodulen als extensive Grün-

landflächen festgesetzt, die z.B. durch Mahd oder Schafbeweidung gepflegt werden. 

Das Vorhaben gliedert sich in zwei Bauabschnitte. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet die Errich-

tung von Solarkollektoren und Solarmodulen, inklusive Nebenanlagen auf einem Teil der Flä-

che des Sondergebietes SO1 und die Errichtung der notwendigen Nebengebäude auf der Flä-

che des Sondergebietes SO2. Der 2. Bauabschnitt, der zu einem späteren Zeitpunkt realisiert 

werden soll, beinhaltet die Errichtung weiterer Solarkollektoren bzw. Solarmodule auf dem 

Sondergebiet SO1. Bis zum jeweiligen Baubeginn werden die Flächen weiterhin ackerbaulich 

genutzt. 

Westlich des Teilgebietes SO1 ist eine Grünlandfläche mit „Extensiver Grünlandnutzung“ fest-

gesetzt, die den Bereich des notwendigen Waldabstandes gemäß § 24 LWaldG zu baulichen 

Anlagen kennzeichnet. Westlich schließen sich weitere Grünflächen an. Die Knicks und Red-

der im Norden und im Osten sowie eine naturbelassene Gehölzfläche werden durch (Knick-) 

Schutzstreifen zu den Sondergebieten SO1 und SO2 abgegrenzt. 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Oberbüssauer Weg über eine Wirtschafts-

zufahrt, für die 5,3 m Knick gerodet werden müssen. 

Es wird davon ausgegangen, dass durch die Umsetzung der Planung positive Effekte auf die 

Schutzgüter Klima und Luft überwiegen, da die Fläche durch die Solarkollektoren und Solar-

module allgemein strukturreicher und die Verdunstung dadurch geringer und konstanter aus-

fallen wird. Auf den Flächen des Sondergebietes SO2 kommt es aufgrund der Versiegelung 

zu einer nachteiligen Veränderung des Mikroklimas, die jedoch in gesamtmaßstäblicher Be-

trachtung unerheblich ist. Die Entnahme einer Knickstruktur wirkt sich nicht nachteilig auf die 

Schutzgüter Klima und Luft aus. 

Insbesondere durch die Umstellung von der Nutzung fossiler Brennstoffe auf erneuerbare 

Energien wird auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des globalen Klimas geleistet. 

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. Zwischen den Solarkollektoren 

und Solarmodulen kann Niederschlagswasser ungehindert versickern. Durch die Neuversie-

gelungen für Gebäude und Erschließung findet eine geringere Versickerung des Nieder-

schlagswassers auf den Flächen statt, welches jedoch auf den benachbarten Flächen versi-

ckern kann. 

Durch den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen innerhalb der Solarthermie-Freiflächen-

anlage werden Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

Durch die Umsetzung der Planung kommt es insgesamt zu einer Überdeckung und Neuver-

siegelung von Fläche in einem Umfang von 46.281 m². Insgesamt lassen sich dadurch erheb-

lich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche feststellen, die unter Vorsorgege-

sichtspunkten zu beachten und auszugleichen sind. 

Erheblich nachteilige Auswirkungen sind in Folge der Errichtung der Freiflächenanlage für So-

larthermie/Photovoltaik und der notwendigen Nebenanlagen auch für das Schutzgut Boden 

festzustellen. Sie bestehen in Form von Überdeckung, Versiegelung, Abgrabungen oder Auf-

schüttungen. Dadurch werden sowohl Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nach-

teiliger Auswirkungen als auch Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkun-

gen notwendig. 
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Der Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden beläuft sich auf einen Betrag von 11.166 m² 

und wird multifunktional mit dem Schutzgut Fläche teilweise innerhalb und teilweise außerhalb 

(südlich angrenzend) des Plangebietes erbracht. 

Durch die Umsetzung der Planung geht Lebensraum für Tiere verloren. Um artenschutzrecht-

liche Betroffenheiten (Tötungen, Verletzungen oder Störungen) durch das Vorhaben zu ver-

meiden, werden Maßnahmen erforderlich. Betroffen sind Fledermäuse, die Haselmaus und 

Brutvögel. Während die Betroffenheit von Fledermäusen und Haselmaus durch Maßnahmen 

der Bauzeitenregelung vermieden werden kann, ist ein artenschutzrechtliches Ausgleicherfor-

dernis für die Brutvögel (Wiesenschafstelze, Flussregenpfeifer und Feldlerche). Dieses wird 

als CEF-Maßnahme vorgezogen südlich an das Plangebiet angrenzend erbracht. 

Durch die Umsetzung der Planung wird eine intensiv ackerbaulich genutzte Fläche überplant. 

Für die Zuwegung der Anlage muss darüber hinaus ein Knickdurchbruch auf einer Breite von 

5,3 m erfolgen. Es handelt sich dabei um erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutz-

gut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften), der unter Vorsorgegesichtspunkten zu be-

trachten und auszugleichen ist. Der Ausgleich erfolgt durch die Neuanlage von 11,00 m Knick 

südlich des Plangebietes. 

Durch die Umsetzung der Planung sind keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Biologische Vielfalt gegeben. So ist durch die extensive Grünlandnutzung mit Schafbewei-

dung/Mahd sowie den Wechsel von trockenen und feuchten Bereichen zwischen und unter 

den Solarkollektoren und Solarmodulen von einer Zunahme der Lebensraumvielfalt auszuge-

hen. Weiterhin bleibt die Verbundstruktur zwischen besiedeltem Raum und Offenland erhalten. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes eines FFH-Gebietes sowie der Arten durch 

die geplanten Veränderungen der Habitatausstattung im Plangebiet ist nicht ableitbar. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb von 

Gehölzstrukturen durch die Umsetzung der Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Ortsbild / Landschaft entstehen. 

Im Zuge der Baumaßnahmen kann ein Auffinden schutzgutrelevanter Elemente nicht ausge-

schlossen werden, weshalb Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für das Schutzgut kul-

turelles Erbe und sonstige Sachgüter notwendig werden. Es ergeben sich keine nachteiligen 

Auswirkungen auf die Sichtbeziehung der UNESCO Welterbestätte "Lübecker Altstadt". Und 

die kleinflächige Rodung von Knickstrukturen wirkt sich nicht nachteilig auf das Schutzgut aus. 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den nördlich des Plangebietes gelegenen Gleisen der 

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg besteht ein generelles Risiko für Unfälle durch eine Entgleisung 

von Nahverkehrs-, Fernverkehrs- und Güterzügen, welches jedoch durch die notwendigen Ab-

stände des Plangebietes zur Bahnstrecke ausgeschlossen werden kann. 

Das Plangebiet weist auch nach Umsetzung der Planung keine Wohnfunktion auf. Eine Aus-

wirkung auf die Wohnumfeldfunktion und damit das Schutzgut Menschen einschließlich 

menschlicher Gesundheit ist ebenfalls nicht zu erwarten. Es wird weiterhin keine Einschrän-

kung des Erholungspotenzials des Plangebietes hervorgerufen. Ebenso bestehen keine im-

missionsschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die angrenzenden sensiblen Wohnnut-

zungen nördlich der Bahn. 

Eine Blendwirkung der Solarkollektoren und Solarmodule auf die umgrenzende Wohnbebau-

ung und erholungsrelevante Flächen sowie auf die Bahnstrecke ist nicht gegeben. 
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Es bestehen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen, die in Folge der Kumulation von an-

deren Planungsvorhaben innerhalb des räumlichen und funktionalen Zusammenhangs auftre-

ten könnten. Weiterhin sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen durch Unfälle oder Ka-

tastrophen absehbar. 

Es ist festzustellen, dass mit Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen die 

nachteiligen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter vermieden-, gemindert und im 

Falle der Erheblichkeit ausgeglichen werden. 

7. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

7.1 Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen 

Ziel der 142. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungspla-

nes 21.09.00 - Moisling Süd/Solarpark ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-

zungen zur Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage der Stadtwerke 

Lübeck GmbH (SWL). 

Um den Anteil regenerativer Primärenergie an der insgesamt für die Wärmeerzeugung not-

wendigen Primärenergie zu erhöhen, planen die Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL) zur Versor-

gung des angrenzenden Quartiers in Moisling, die Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-

Freiflächenanlage im Bereich des Plangebietes, der aufgrund seiner Lage besonders geeignet 

ist, das vorhandene Fernwärmenetz des angrenzenden Stadtquartiers auf "kurzem Weg" zu 

bedienen.  

Die Errichtung der Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage dient keiner bestimmten Be-

völkerungsgruppe. Spezifische Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen 

können somit nicht abgeleitet werden.  

7.2 Verkehrliche Auswirkungen 

Im Rahmen der Realisierung der Planung ist mit keiner Zunahme der Verkehrsbelastung im 

Bereich des Oberbüssauer Weges und den umliegenden Straßen zu rechnen.  

7.3 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur 

Durch die Aufstellung der Planung entstehen für die Hansestadt Lübeck keine Bedarfe und 

keine erforderlichen Maßnahmen für die technische Infrastruktur.  

7.4 Auswirkungen auf die Umwelt 

7.4.1 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Die naturschutzfachliche Eingriffsbewertung und -bilanzierung erfolgt für das Sondergebiet 

SO1 gemäß Gemeinsamem Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von großflächigen So-

lar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ vom 01.09.2021. 

Danach sind für die Anlagenteile innerhalb des Sondergebietes SO1 (Fundamente, Leitungen, 

Kollektoren bzw. Module etc.) Kompensationsmaßnahmen zur Einbindung der Anlagen in die 
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Landschaft und zum Ausgleich bzw. Ersatz betroffener Funktionen des Naturhaushalts im Ver-

hältnis von 1:0,25 herzustellen. 

Bei vollständiger Umsetzung der im Gemeinsamen Beratungserlass definierten naturschutz-

fachlichen Anforderungen an die Ausgestaltung von Solar-Freiflächenanlagen kann eine Re-

duzierung der Kompensationsanforderung bis auf den Faktor 1:0,1 erfolgen. Durch die Einhal-

tung wesentlicher Planungsempfehlungen des Erlasses erfolgt im Sondergebiet SO1 eine Re-

duzierung des Kompensationsfaktors von 0,25 auf 0,2. Hierdurch ergibt sich im Sondergebiet 

SO1 für Eingriffe in das Schutzgut Boden ein Kompensationserfordernis von 7.984 m². 

Das Ausgleichserfordernis für Eingriffe in das Schutzgut Boden im Sondergebiet SO2 und für 

die Herstellung der Zufahrt vom Oberbüssauer Weg beläuft sich auf 3.183 m². 

Dadurch ergibt sich ein Gesamtkompensationserfordernis von 11.166 m². 

Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen 

Für Eingriffe in einen Knick durch den Bau der Zufahrt zum Solarpark vom Oberbüssauer Weg 

finden die Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz vom Ministerium für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 20.01.2017 Anwendung. Demnach ist durch 

die Rodung von 5,30 m Knick ein Ausgleich im Verhältnis von 1:2 notwendig. Hierdurch ergibt 

sich für Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen ein Kompensationserfordernis von 11 m Knickneu-

anlage. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

Um artenschutzrechtliche Betroffenheiten (Tötungen, Verletzungen oder Störungen) durch 

das Vorhaben zu vermeiden, werden Maßnahmen erforderlich. Betroffen sind Fledermäuse, 

die Haselmaus und Brutvögel. Die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen sind im 

Text - Teil B unter Hinweise dargelegt. 

Ein artenschutzrechtliches Ausgleicherfordernis ergibt sich durch das geplante Vorhaben für 

Bodenbrüter (Feldlerche) und Brutvögel (Wiesenschafstelze, Flussregenpfeifer). Dieses wird 

als CEF-Maßnahme vorgezogen umgesetzt, da der Ausgleich multifunktional auch für die 

Feldlerche angelegt werden muss. Die vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaß-

nahme ist in Ziffer 5.4.5 beschrieben. 

7.4.2 Sonstige Umweltauswirkungen 

Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes 

Durch die geplante Errichtung einer Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage ergeben 

sich keine immissionsschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die angrenzenden sensib-

len Wohnnutzungen nördlich der Bahn. 

Es ist davon auszugehen, dass die Emissionen des Bahnverkehrs auf der nördlich verlaufen-

den Bahnstrecke Lübeck-Hamburg (Lärm, Staub, Erschütterungen) keine nachteiligen Auswir-

kungen auf die Solar-Freiflächenanlage haben werden. 

Südlich grenzen aktuell landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet. Die aus einer ord-

nungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Emissionen (Lärm, Staub und 

Gerüche) können zeitlich begrenzt auf die Solar-Freiflächenanlage einwirken. Zukünftig wer-

den auf den südlich angrenzenden Ackerflächen naturschutzrechtliche und artenschutzrecht-

liche Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt, die aufgrund der extensiven Nutzung die Immissi-

onen deutlich reduzieren werden. Nachteilige Auswirkungen durch die Immissionen auf die 

Erzeugung von Wärme und Strom aus Sonnenenergie sind nicht zu erwarten. 
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7.5 Auswirkungen auf das UNESCO Welterbe 

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand der im Managementplan definierten Sichtachse 

Nr. 16 "B 208 westlich Siebenbäumen" auf die Lübecker Altstadt. Mit dem Bau eines 15 m 

hohen Wärmespeichers ist eine hochbauliche Entwicklung geplant. Da der Wärmespeicher die 

Baumkronen der südlich auf gleichem Höhenniveau stehenden Bäume nicht überragt, sind 

keine Beeinträchtigungen der Sichtbeziehung zu erwarten. Auch von dem maximal 8 m hohen 

Funktionsgebäude und den maximal 3,50 m hohen Solarkollektoren und Solarmodulen erge-

ben sich keine Beeinträchtigungen der Sichtbeziehung auf die UNESCO Welterbestätte "Lübe-

cker Altstadt". 

Nach eingehender Prüfung ist aus Sicht der Welterbekoordination der Hansestadt Lübeck 

keine beeinträchtigende Störung zu erwarten. 

Um eine reflektierende Wirkung von den Anlagenteilen der Solar-Freiflächenanlage gänzlich 

zu vermeiden, ist die Außenwand des Wärmespeichers mit einem hellen Braunton gemäß 

Farbtabelle nach RAL Classic zu versehen. Weiterhin sind die Solarkollektoren und Solarmo-

dule im Sondergebiet SO1 zur Entspiegelung mit einer Antireflexbeschichtung oder einer An-

tireflex Glasveredelung zu versehen. 

8. Maßnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes 

8.1 Bodenordnung 

Die Flächen des Plangebietes befinden sich im Eigentum der Hansestadt Lübeck. Die künftige 

eigentumsrechtliche Situation wird im weiteren Verfahren über die Vergabe eines Erbbaurech-

tes durch die Hansestadt Lübeck an die Stadtwerke Lübeck geordnet werden. Bodenordnende 

Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

8.2 Städtebauliche Verträge 

Zwecks Sicherung der Erschließung, des naturschutzrechtlich und artenschutzrechtlich erfor-

derlichen Ausgleichs für bebauungsplanbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft und des 

Rückbaus der Solarthermie-/Photovoltaikanlage wird die Hansestadt Lübeck im weiteren Ver-

fahren noch einen Erschließungsvertrag, einen städtebaulichen Vertrag zu Ausgleichsmaß-

nahmen sowie einen Vertrag über die Rückbauverpflichtung der Anlage mit den Stadtwerken 

Lübeck abschließen.  

Der Erschließungsvertrag wird dabei die Herstellung der im Bebauungsplan festgesetzten öf-

fentlichen Erschließungsanlagen entsprechend den verkehrstechnischen Erfordernissen bein-

halten. 

Der städtebauliche Vertrag zur Sicherung des naturschutzrechtlich und artenschutzrechtlich 

erforderlichen Ausgleichs wird die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und 

außerhalb des Plangebietes zum Inhalt haben.  

Der städtebauliche Vertrag zur Sicherung des Rückbaus der Solarthermie-/Photovoltaikanlage 

wird die Verpflichtung der Stadtwerke Lübeck beinhalten, nach dauerhafter Aufgabe der 

Wärme- und Stromerzeugung sämtliche baulichen Anlagen im Plangebiet, einschließlich aller 

Nebenanlagen, Leitungen, Stellplätze, Garagen etc. auf eigene Kosten zurückzubauen und 

hierfür mit Inbetriebnahme der Solarthermie-/Photovoltaikanlage bei der Hansestadt Lübeck 

eine Bürgschaft zu hinterlegen. 
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Mit Ausnahme gesetzlich geschützter Biotope, kann gemäß Schreiben des Ministeriums für 

Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 22.06.2022 vor dem Hinter-

grund der aktuellen Rechtslage die Fläche nach einem Rückbau der Solarenergie-Freiflächen-

anlage und der Aufhebung des Bebauungsplans landwirtschaftlich wieder als Ackerfläche ge-

nutzt werden. Danach fällt eventuell entstehendes Grünland nicht unter die Dauergrünland-

Definition des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes (DGLG). 

9. Finanzielle Auswirkungen 

9.1 Ausgaben (Kosten und Finanzierung)  

a) unmittelbare Kosten 

Die Erarbeitung der 142. FNP-Änderung und des Bebauungsplanes führt für die Hansestadt 

Lübeck (HL) zu Kosten in Form von Personalkosten für die Begleitung der beiden Bauleitplan-

verfahren. Die Übernahme der Kosten für die eigentliche Erarbeitung der Bauleitpläne sowie 

der zugehörigen Fachgutachten ist über einen städtebaulichen Vertrag zwischen dem Vorha-

benträger und der Hansestadt Lübeck geregelt und sichert eine Kostenneutralität gegenüber 

der Hansestadt.  

b) mittelbare Kosten 

Innerhalb des Plangebietes sind derzeit keine öffentlichen Verkehrs- oder Grünflächen ge-

plant, so dass sich hieraus keine Herstellungskosten und/oder Unterhaltungs- und Folgekos-

ten für die Hansestadt Lübeck ergeben. 

9.2 Einnahmen (Bodenwertsteigerungen und Grundstücksverkäufe) 

a) Bodenwertsteigerungen städtischer Flächen 

Es ergeben sich keine Bodenwertsteigerungen städtischer Flächen. 

b) Verkäufe städtischer Flächen im Zuge der Umsetzung der Planung 

Es ist kein Verkauf städtischer Flächen geplant.  

10. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten 

10.1 Verfahrensübersicht 

Aufstellungsbeschluss 

Die Aufstellungsbeschlüsse für die Aufstellung des Bebauungsplanes 21.09.00 - Moisling Süd 

/ Solarpark und die zugehörige 142. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden am 

08.02.2022. durch den Bauausschuss der Hansestadt Lübeck gefasst. 

Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren 

Die Festsetzung eines Sondergebietes im Bebauungsplan 21.09.00 kann nicht aus dem Flä-

chennutzungsplan entwickelt werden, so dass der Flächennutzungsplan einer Änderung be-

darf. 
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Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Aushang im Foyer des Fachberei-

ches Planen und Bauen in der Zeit vom 02.05.2022 bis einschließlich 13.05.2022. 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden weder Bedenken gegenüber 

der Planung noch sonstige Anregungen und Hinweise vorgebracht. 

Planungsanzeige gemäß § 16 Abs. 1 LaPlaG und landesplanerische Stellungnahme 

Der Abteilung Landesplanung im Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung Schleswig-Holstein wurde die Planung mit Schreiben vom 25.04.2022 gemäß 

§ 16 Abs. 1 des Landesplanungsgesetzes angezeigt. 

Mit Schreiben vom 23.05.2022 hat die Landesplanungsbehörde mitgeteilt, dass gegen die Auf-

stellung des Bebauungsplans 21.09.00 und gegen die zugehörige 117. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes keine Bedenken bestehen. Insbesondere stehen Ziele der Raumordnung 

den mit der Bauleitplanung für das Plangebiet verfolgten Planungsabsichten nicht entgegen. 

Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die 

Planung berührt werden können, sind mit Schreiben vom 25.04.2022 zur Abgabe einer Stel-

lungnahme bis zum 13.05.2022 aufgefordert worden. In den eingegangenen Stellungnahmen 

wurden insbesondere die nachfolgend aufgeführten Anregungen vorgebracht: 

Der Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck weist auf die historische 

Wegeverbindung samt flankierendem Grünbestand an der östlichen Grenze des Plangebietes 

und auf die Kenntnis archäologischer Kulturdenkmale im Plangebiet hin, vor allem aus der 

Vor- und Frühgeschichte, und, je nach technischer Durchführung der Baumaßnahmen, auf 

erforderliche archäologische Untersuchungen gemäß § 14 DSchG vor Beginn der Baumaß-

nahmen. Die Hinweise wurden in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen. 

Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde wurden insbesondere Anregungen und Hinweise 

zur Gestaltung des Solarparks aus naturschutzfachlicher Sicht vorgebracht. Die Flächen der 

Solarthermie-/Photovoltaik-Freiflächenanlage sollten zu einem extensiv bewirtschafteten 

Grünland entwickelt werden. Dabei sollte auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie auf Gülle 

verzichtet werden. Der Anteil der die Horizontale überdeckenden Kollektor- und Modulfläche 

sollte reduziert werden. Zur Erhöhung des Streulichtes unterhalb der Kollektoren und Module 

sollte der Abstand der Unterkante der Kollektoren und Module erhöht werden. Im Umweltbe-

richt sind Aussagen zum Bau und Rückbau der Kollektoren und Module zu treffen; sofern Ein-

griffe zu erwarten sind, sind diese in der Eingriffsbilanzierung zu berücksichtigen. Im Sonder-

gebiet SO1 sind keine reflektierenden Materialien zu verwenden. In der Begründung sind Aus-

sagen zur Rückbauverpflichtung und zum Monitoring zu ergänzen. Der Erhalt von gesetzlich 

geschützten Biotopen nach dem Rückbau der Solar-Freiflächenanlage ist zwingend zu be-

rücksichtigen. Die Flächen südlich des Sondergebietes sind als Ausgleichsflächen anzulegen. 

Hierbei eignet sich eine natürlich vorhandene Geländesenke zur Anlage von Kleingewässern. 

Die Anregungen wurden nach einer Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde in den 

Bebauungsplanentwurf in der Hauptsache übernommen. 

Für den Bereich Wirtschaft und Liegenschaften ist die Festlegung auf eine Ackernutzung bis 

zum Baubeginn von wesentlicher Bedeutung. Mit der Aufnahme dieser Bedingung in die Be-

gründung des Bebauungsplanentwurfs wird der Anregung gefolgt. 

Der Bereich Feuerwehr verweist bezüglich Zufahrt auf das Gelände des Solarparks, bezüglich 

Gestaltung der Wege innerhalb des Solarparks und bezüglich Löschwasserversorgung auf die 
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Vorgaben der Muster-Richtlinie "Flächen für die Feuerwehr" und auf das DVGW-Arbeitsblatt 

W-405. Auf die Einhaltung der in den Regelwerken genannten Vorgaben auf der Ebene des 

Bauantragsverfahrens wird im Entwurf der Begründung hingewiesen. 

Die untere Wasserbehörde weist beim Einsatz wassergefährdender Stoffe in den Solarkolle-

ktoren auf die wasserrechtlichen Anforderungen hin, die in der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen festgelegt sind. Die Einhaltung der Anforderungen 

erfolgt in der Betriebsphase durch selbsttätige Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen, 

auf die im Entwurf der Begründung hingewiesen wird. Weiterhin sollte das anfallende Nieder-

schlagswasser in der Fläche des Solarparks über die belebte Bodenzone versickert werden. 

Die Anregungen der unteren Wasserbehörde wurden bei der Erarbeitung des Bebauungspla-

nentwurfs berücksichtigt. 

Die untere Bodenschutzbehörde verweist auf das Erfordernis einer Bodenkundlichen Baube-

gleitung. Bei der Aufstellung des Monitorings im Umweltbericht des Entwurfs des Bebauungs-

plans wurde diese Anregung mit aufgenommen. 

Der Bereich Welterbekoordination stellt nach eingehender Prüfung fest, dass aus Sicht der 

Welterbekoordination durch den Solarpark keine beeinträchtigenden Störungen des UNESCO 

Welterbes zu erwarten sind. Dessen ungeachtet sind reflektierende Wirkungen der Solaran-

lage zu vermeiden. Diese geforderte Vermeidungsmaßnahme wird als Festsetzung in den Be-

bauungsplanentwurf aufgenommen. 

Das Eisenbahn-Bundesamt weist auf mögliche Emissionen des Bahnverkehrs hin, verweist 

auf Mindestabstände, die zwischen der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg und der überbaubaren 

Grundstücksfläche des Solarparks einzuhalten sind. Die Verpflichtung zur Einhaltung eines 

Freihaltekorridors gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 wurde bei der Bearbeitung des 

Bebauungsplanentwurfs berücksichtigt. Von der Solar-Freiflächenanlage darf für die Triebfahr-

zeugführer:innen keine Blendwirkung ausgehen. Aufgrund der südlichen Ausrichtung der So-

larkollektoren und Solarmodule ist eine Blendung der nördlich des Solarparks gelegenen 

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg ausgeschlossen. 

Die untere Forstbehörde weist auf den gesetzlichen Waldabstand von 30 m hin, den der ge-

plante Solarpark zum westlich gelegenen Waldbestand einzuhalten hat. Der Waldabstand 

wurde bei der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs berücksichtigt. 

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Aushang im Foyer des Fachbereiches Planen 

und Bauen in der Zeit vom 25.10.2022 bis einschließlich 25.11.2022. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden weder Bedenken gegenüber der Planung 

noch sonstige Anregungen und Hinweise vorgebracht. 

Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die 

Planung berührt werden können, sind mit Schreiben vom 26.09.2022 zur Abgabe einer Stel-

lungnahme bis zum 25.11.2022 aufgefordert worden. In den eingegangenen Stellungnahmen 

wurden insbesondere die nachfolgend aufgeführten Anregungen vorgebracht: 

Die untere Naturschutzbehörde der Hansestadt Lübeck regt für die Ansaat der extensiven 

Grünlandflächen im Plangebiet die Verwendung einer Regiosaatgutmischung aus dem Ur-

sprungsgebiet 3 mit einem dreißigprozentigen Kräuteranteil an. Für das in der Begründung 

zum Bebauungsplan festgelegte Monitoring fordert die untere Naturschutzbehörde konkrete 
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Zeitabläufe nach Herstellung der zu pflegenden Flächen im Plangebiet und auf den Aus-

gleichsflächen. Zum Schutz der Schafe sind bei einer Beweidung des Sondergebietes SO1 

bezüglich der Anordnung und Gestaltung der Solarkollektoren und der Solarmodule, ein-

schließlich der Gestelle, sowie der Leitungen weitergehende Schutzvorkehrungen zu treffen, 

als in den Festsetzungen bereits vorgesehen. Die Anregungen wurden in die Begründung und 

in die Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen und werden im städtebaulichen Vertrag 

zur Regelung des Ausgleichs verankert. 

Der Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck weist darauf hin, dass für das Plangebiet 

Anhaltspunkte vorliegen, dass bei der Umsetzung des Vorhabens in archäologische Denkmale 

eingegriffen wird. Ein Verzicht auf archäologische Untersuchungen im Vorfeld der Baumaß-

nahmen ist nur dann möglich, wenn, so ergab die zwischenzeitlich erfolgte Abstimmung mit 

dem Bereich Archäologie, die Befestigung der Solarkollektoren und Solarmodule nur innerhalb 

des Oberbodenhorizonts erfolgt. Tiefergehende Gründungen, z.B. für das Funktionsgebäude 

und den Wärmespeicher, erfordern vor Beginn der Baumaßnahmen eine archäologische Un-

tersuchung. Die Anforderungen des Bereichs Archäologie sind auch bei der Anlage der Aus-

gleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes zu berücksichtigen. Weiterhin 

darf beim Rückbau der Solar-Freiflächenanlage mit ihren Nebenanlagen kein Tiefpflügen zur 

Wiederherstellung einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche erfolgen. Den Anregungen des 

Bereichs Archäologie wird gefolgt, die Begründung zum Bebauungsplan ist entsprechend er-

gänzt. 

Die Festsetzungen der Verkehrsflächen zur Erschließung des Solarparks vom Oberbüssauer 

Weg sind aufgrund der Anregung des Bereichs Stadtgrün und Verkehr der Hansestadt Lübeck 

zu ändern. Zur Klarstellung der aktuell öffentlich gewidmeten Verkehrsfläche des Ober-

büssauer Weges im Plangebiet wird die Planzeichnung dahingehend angepasst, dass die Teil-

fläche des Flurstücks 17/2 innerhalb des Plangebietes (Oberbüssauer Weg) entsprechend ih-

rer derzeitigen Widmung als Straßenverkehrsfläche festgesetzt wird. Die Teilfläche des Flur-

stücks 42/1, die zwischen der geänderten Straßenverkehrsfläche und der Zufahrt zum Solar-

park liegt ist weiterhin als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. 

Die DB Netz AG weist darauf hin, dass sich durch den Betrieb der Solar-Freiflächenanlage 

keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs auf der Bahnstrecke 

Lübeck-Hamburg ergeben dürfen. Insbesondere wird von der DB Netz AG eine mögliche 

Blendwirkung der Triebfahrzeugführer:innen angesprochen. Die zur maximalen Wärme- und 

Stromerzeugung südliche Ausrichtung der Solarkollektoren und Solarmodule verhindert eine 

Blendwirkung aufgrund der Lage der Bahnstrecke nördlich des Plangebietes. Die DB Netz AG 

verweist weiterhin auf eine zu vermeidende Reflexion der Schallemissionen aus dem Eisen-

bahnbetrieb durch die Solarkollektoren und die Solarmodule in Richtung Wohnbebauung nörd-

lich der Bahnstrecke. Unter Annahme der linearen Schallausbreitung wurde zum Bebauungs-

plan ein vereinfachtes Konzept erstellt, welches die Schallausbreitung des Schienenverkehrs 

und deren Reflexion an den Rückseiten der Kollektoren und Module darstellt. Da der reflek-

tierte Schall im Oberboden absorbiert wird, ist festzustellen, dass die Schallemissionen des 

Schienenverkehrs nicht durch Reflexionseffekte an den Rückseiten der Kollektoren und Mo-

dule verstärkt werden. 

Eine Abzäunung der extensiven Grünlandfläche innerhalb des Waldabstandes ist bei einer 

Beweidung mit Schafen auf Anregung der unteren Forstbehörde erforderlich, um eine Bewei-

dung der angrenzenden Waldfläche zu verhindern. Weiterhin regt die untere Forstbehörde 

eine regelmäßige Pflege der Sukzessionsfläche an, die nördlich des östlich an das Plangebiet 
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angrenzenden Hundeübungsplatzes liegt. Damit kann eine Waldentwicklung verhindert wer-

den, aus der später ein einzuhaltender Waldabstand in Richtung Solarpark abzuleiten wäre. 

Beide Anregungen werden in das Monitoring zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Der Kampfmittelräumdienst weist auf Kampfmittelverdachtsflächen im Nordosten des Plange-

bietes hin, die vor Beginn der Baumaßnahmen in dieser Teilfläche eine Sondierung erfordern. 

Dieses Erfordernis wird in die Begründung zum Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen. 

10.2 Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I 

Nr. 6) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 

(BGBl. I Nr. 6) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 06. Dezember 2021 (GVOBI. S. 1422)  

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geän-

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBI. I S. 2240) 

 Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 

2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 06.12.2022 

(GVOBl. S. 1002) 

10.3 Vorhandene Fachgutachten und umweltbezogene Informationen 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes und der 142. Änderung des Flächennut-

zungsplanes wurden erarbeitet:  

 Konzept zur Schallausbreitung 2023/ BP 21.09.00 Moisling Süd/ Solarpark  

PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH; Stand: 05.01.2023 

 Landschaftsbild - Schnittansichten 2022/ BP 21.09.00 - Moisling Süd/ Solarpark; 

PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH; Stand: 14.07.2022 

 Bestand Biotop- und Nutzungstypen 2022/ BP 21.09.00 - Moisling Süd/ Solarpark 

PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH; Stand: 18.03.2022 

 Ökologische Knickbewertung 2022/ BP 21.09.00 - Moisling Süd/ Solarpark, 
PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH; Stand: 18.03.2022 

 Gutachten Artenschutzrechtliche Prüfung - Potenzialanalyse 2022/ BP 21.09.00 - 

Moisling Süd/ Solarpark, BBS Umwelt Biologen und Umweltplaner, Stand: 14.07.2022 

 

Lübeck, den 25.01.2023 

Fachbereich 5, Bereich Stadtplanung und Bauordnung, 5.610.4 /Schr 

in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 
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Geltungsbereich des B-Planes 21.09.00

Sonstige Planzeichen

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

57

Bestand

ZEICHENERKLÄRUNG:

HWy

Gehölze

Einzelbäume / Überhälter, eingemessen

Straßenbegleitgrün mit Gehölzen
SVh

Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie begleitende Biotope

Teilversiegelte Verkehrsfläche/Weg

(Grand,- Kies- und Schotterweg, wassergebundene Decken)

SVt

Vollversiegelte Verkehrsfläche

(Straßen, Wege, Parkplätze aus Beton, Asphalt, Pflaster etc.)

SVs

Typischer Knick (mit Nummer), geschützt gemäß

§ 21 (1) Nr. 4 LNatSchG i.v.m. § 30 BNatSchG

vorhandene Gebäude

Hundeübungsplatz mit arten- und strukturreichem ZierrasenSEd/SGr

Straßenbegleitgrün ohne Gehölze
SVo

HBy
Sonstiges Gebüsch

HWy/hr

Redder (mit Nummer), geschützt gemäß

§ 21 (1) Nr. 4 LNatSchG i.v.m. § 30 BNatSchG

HGy
Sonstiges Feldgehölz

HRe
Gehölzsaum an Gewässern

Flächen der Landwirtschaft

Intensivacker
AAy

Straßenbegleitgrün mit Gebüschen
SVg

Gleisbett (Schotter)SVb

HFy

Typische Feldhecke, geschützt gemäß

§ 21 (1) Nr. 4 LNatSchG i.v.m. § 30 BNatSchG

Ruderale Staudenfluren

Ruderale Staudenfluren frischer Standorte
RHm

Nitrophytenflur
RHn

Brombeerflur
RHr

verbuschend/gb

Gewässer

Sonstiges Kleingewässer, geschützt gemäß

§ 30 (2) Nr. 1 BNatSchG

FKy

von Weiden geprägte Vegetation in

Gewässerrandbereichen/Flachwasserzonen

/vw
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Bebauungsplan 21.09.00 der Hansestadt Lübeck – Biotop- und Nutzungstypenkartierung 

Tab. 1: Ökologische Knickbewertung 

Knicknummer/Knicklänge (m) 

1 2 3 

A Grundwertung Bezeichnung HWy HWy/hr HWy/hr 

Aufbau ebenerdig 
degradierter Wall 
stabiler Wall 

1 
2 
3 

2 
3 

2 

Gehölz- einreihig 
anordnung zweireihig 

mehrreihig/flächig 

1 
2 
3 3 3 2 

Gehölz- spärlich 
bestand lückig 

dicht 

1 
2 
3 3 3 3 

Besonder- Besondere Grenzlinie 1-3

heiten Beherrschende Höhenlage 1 

Besondere ökologische Funktion 1 

Besondere Windschutzfunktion 0-3

Überhälter 1 1 1 

Sonderformen 1 

Besondere Arten 1-2

Zwischensumme A: 8 10 8 

B Wertung Knicktyp 

Arten- eine Gehölzart vorherrschend 
vielfalt wenige Gehölzarten vorherrschend 

bunte Knicks 

1 
2 
3 

2 2 2 

Endsumme (Produkt A x B) 16 20 16 

C Klassifizierung 

 ≥20 Punkte = Klasse I 
12 - 19 Punkte = Klasse II 

3 - 11 Punkte = Klasse III 
II 

I 
II 

Schema in Anlehnung an d. ökologischen Knickbewertungsrahmen / Landesamt f. Naturschutz u. Landschaftspflege S-H (1978) 
Fett = Abschnitt mit dominanter Ausprägung im Aufbau, Gehölzbestand oder der Artenvielfalt des jeweiligen Knicks. Berechnet als Mittelwert (z.B. 1 und 2 = 1,5).
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